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Kurzfassung 

Im Rahmen des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) „Regionalplanerische 
Handlungsansätze zur Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ haben sich die 
drei Modellregionen 

 Dithmarschen / Steinburg (Schleswig-Holstein), 

 Mecklenburgische Seenplatte (Mecklenburg-Vorpommern) und 

 Havelland-Fläming (Brandenburg) 

in einem durch das Projekt initiierten Diskussions- und Planungsprozess intensiv mit den 
Auswirkungen des demografischen Wandels auf ausgewählte Infrastrukturbereiche der 
öffentlichen Daseinsvorsorge auseinandergesetzt. Betrachtet wurden dabei insbesondere 
die Bereiche 

 Bildung, 

 ÖPNV, 

 Kinderbetreuung und 

 Pflege. 

Für das Modellvorhaben wurde den drei Modellregionen eine Begleitforschung zur Seite 
gestellt, deren Abschlussbericht das vorliegende Dokument bildet. Die Begleitforschung 
bestand aus dem Büro Gertz Gutsche Rümenapp, Hamburg, dem Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden und dem Institut Raum & Energie, Wedel. 
Aufgabe der Begleitforschung war zum einen die Organisation des Diskussions- und 
Planungsprozesses. Zum anderen bestand die Aufgabe in dessen inhaltlicher 
Unterstützung durch detaillierte Modellrechnungen zur Nachfrageentwicklung, zu 
Angebotsalternativen und deren Qualitätsstufen (z.B. der Erreichbarkeit der 
Einrichtungen) sowie zum Umfang der Kostenwirkungen. 

Für den Diskussions- und Planungsprozess wurde in allen drei Modellregionen für jedes 
der betrachteten Handlungsfelder jeweils eine thematische Arbeitsgruppe gebildet. 
Zusätzlich wurde in jeder Region ein Projektsteuerungskreis eingerichtet. Auf diese 
Weise war es möglich, eine große Zahl von Akteuren schon sehr frühzeitig in die Status-
Quo-Analyse, die Problembeschreibung, die Lösungssuche über eine 
Szenarienentwicklung sowie die Auswahl von Vorzugsvarianten einzubeziehen.  

Darauf aufbauend ist es in allen drei Modellregionen geglückt, politische und planerische 
Festlegungen für die betrachteten Handlungsfelder herbeizuführen. Angepasst an die 
jeweilige Trägerstruktur des Modellvorhabens in den drei Regionen haben diese 
Festlegungen entweder die Form von Kreistagsbeschlüssen oder von Festlegungen im 
Regionalplan. 

Der vorliegende Bericht gibt einen detaillierten Überblick über das methodische Vorgehen 
der Begleitforschung. Er beginnt mit einer Einordnung des Modellvorhabens in die 
raumordnungspolitische Diskussion sowie einer umfangreichen Literaturrecherche zu 
Fragen der Daseinsvorsorgeplanung auf lokaler und regionaler Ebene. Daran schließt 
sich eine Darstellung der methodischen Grundbausteine für das Modellvorhaben an. 
Diese beziehen sich sowohl auf den Prozess als auch die Modellrechnungen.  

Um Interessierten einen möglichst konkreten Eindruck von der großen Spannweite der 
inhaltlichen Ergebnisse entsprechender Prozesse zu vermitteln, werden anschließend die 
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Ergebnisse der thematischen Arbeitsgruppen sehr ausführlich dargestellt. Gut erkennbar 
wird auf diese Weise die angewendete Szenarientechnik. 

Der Bericht schließt mit Handlungsempfehlungen für die Raumordnung sowie für 
regionale Initiativen, die ähnliche Prozesse ins Leben rufen möchten. Im abschließenden 
Kapitel sind zudem die aus dem Modellvorhaben entstandenen Kreistagsbeschlüsse, 
Zielvereinbarungen, Positionspapiere und Planaussagen dokumentiert. 

Inhalt                                                                                                           BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 3 

Ziele, Aufgabenstellung und Handlungsfelder                                          BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 

1 Ziele, Aufgabenstellung und Handlungsfelder 

1.1 Ausgangslage 

Die Raumordnungspolitik befindet sich aktuell in einem schwierigen Dilemma. Sie soll 
nach dem Motto „Stärken stärken“ die Dynamik von Wachstumspolen unterstützen und 
fördern und zugleich dem Postulat Rechnung tragen, dass es „das wichtigste Ziel der 
Raumordungspolitik bleibt, auch unter den Bedingungen einer abnehmenden und 
alternden Bevölkerung, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen 
Deutschlands herzustellen“1 Das Leistungsangebot der öffentlichen Daseinsvorsorge 
repräsentiert dabei den vom Staat unmittelbar gestaltbaren Ausschnitt der 
Lebensverhältnisse. Und es ist unbestritten, dass dieses Angebot überdacht und 
angepasst werden muss. Dabei zeigen sich erhebliche räumliche Disparitäten. Gerade in 
ohnehin „schwächeren“, dünn besiedelten und schrumpfenden Regionen kommen 
einerseits Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie schulische Bildung oder ÖPNV an 
Auslastungs- und Finanzierungsgrenzen, während andererseits neue Herausforderungen 
wie die Versorgung älterer Menschen auf unzulänglich vorbereitete und nicht 
ausreichende Angebotsstrukturen treffen. Deshalb gilt die Prämisse: „Die bisherigen 
Standards öffentlicher Daseinsvorsorge werden vor allem in dünn besiedelten ländlichen 
Regionen zukünftig nicht aufrechtzuerhalten sein.“2 Dies heißt auch: „Das kann eine 
Diskussion über räumlich differenzierte Mindeststandards einschließen.“3 Von einer 
Anpassung durch Reduzierung sind aber vor allem strukturschwache Regionen betroffen, 
in denen ohne sensibles Vorgehen eine eigendynamische Abwärtsspirale ausgelöst 
werden könnte. Der Raumordnung steht also eine schwierige Gratwanderung bevor. 

Neue Leitbilder für die Raumordnung 

Mit ihrem Beschluss „Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Daseinsvorsorge 
vor dem Hintergrund des demographischen Wandels“ vom 28. April 2005 fordert die 
Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) deshalb die Regionalplanung auf, sich 
frühzeitig auf eine generelle Abnahme, Alterung und Internationalisierung der 
Bevölkerung einzustellen und durch Anpassungen öffentlicher Leistungen innerhalb ihrer 
Planungsräume ein versorgungsgerechtes und kosteneffektives Angebot öffentlicher 
Daseinsvorsorge zu realisieren. Diesen Auftrag hat die MKRO mit ihren „Leitbildern und 
Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ weiter konkretisiert. Als 
Fortschreibung des Raumordnungspolitischen Orientierungs- und Handlungsrahmens ist 
diese Richtschnur für die zukünftige Aufgabenerfüllung der Raumordnung am 30. Juni 
2006 verabschiedet worden. Das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ ist Ausdruck eines 
gemeinsamen Problemverständnisses von Bund und Ländern und richtet sich in erster 
Linie an die Entscheidungsträger der Raumordnung, soll aber auch den Kommunen und 
den privaten Trägern von Daseinsvorsorgeeinrichtungen Orientierungshilfen für künftige 
Investitionsentscheidungen bieten. Die Raumordnung orientiert sich an dem Leitbild bei 
der Neuausrichtung ihrer Strategien, Standards und Instrumente, um auch künftig in allen 
                                                 
1 BMVBS, BBR, Öffentliche Daseinsvorsorge und demographischer Wandel, Berlin, Bonn 2005, S.12 
2 BMVBS, BBR, a.a.O., S.22 
3 BMVBS, BBR, a.a.O., S.12, vgl. Zur Diskussion um das Gleichwertigkeitsziel auch Hahne; Ulf, Zur 
Neuorientierung des Gleichwertigkeitsziels, Raumforschung und Raumordnung, H. 4, S 257-265 
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Teilräumen Deutschlands gleichwertige Lebensverhältnisse  gewährleisten zu können. 
Für das Zentrale-Orte-Konzept stellt dies  eine besondere Herausforderung dar, wenn die 
Tragfähigkeit von Einrichtungen durch Bevölkerungsrückgang oder Verschiebungen in 
der Alterszusammensetzung unterschritten wird. Das Leitbild fordert deshalb eine 
flexiblere Handhabung und Anpassung der Zentrale-Orte-Konzepte an die gewandelten 
räumlichen Nachfragestrukturen. Öffentliche Ausstattungsstandards und die 
Funktionszuweisungen für die unterschiedlichen Stufen des zentralörtlichen Systems sind 
zu überprüfen und zu modifizieren. Trotz erforderlicher Straffungsmaßnahmen und neuer 
Mindeststandards wird das System zentraler Orte aber weiterhin das Grundgerüst zur 
Sicherung der Daseinsvorsorge bleiben. Damit dies langfristig gelingt, muss die 
Erreichbarkeit der Angebote und Infrastrukturen durch angemessene und auch neue 
Mobilitätsangebote verbessert werden.  Ein spezielles Augenmerk ist den 
Kostenaspekten zu widmen. Bisher hat sich die Raumordnung mit der Kostenentwicklung 
von Leistungen der Daseinsvorsorge eher selten beschäftigt. Die neue Interpretation des 
Koordinationsauftrags der Raumordnung für Angebote einer öffentlichen 
Daseinsvorsorge wird dies langfristig ändern. 

1.2 Ziele des Modellvorhabens 

Zentrales Anliegen des Modellvorhabens „Regionalplanerische Handlungsansätze 
„Regionalplanerische Handlungsansätze zur Gewährleistung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge“ war zu untersuchen, wie unter dem Vorzeichen des demografischen 
Wandels praktische Strategien und Instrumente für verschiedene Nachfragegruppen und 
räumliche Bezüge zur Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge weiter und/oder neu entwickelt werden können. Ziel kann dabei nicht 
alleine eine im Hinblick auf eine sinkende Nachfrage optimierte Anpassungsplanung sein. 
Anpassungsstrategien sollen idealerweise eine Angebotsqualität darstellen, die den 
Trends entgegenwirkt, die eine Anpassungsplanung erst erforderlich machen (z.B. 
Abwanderung jüngerer Bevölkerungsgruppen). Zumindest sollen sie eine Verstärkung 
dieser Trends verhindern. Im Vordergrund des Modellvorhabens steht dabei die 
Entwicklung kreativer, praktikabler und akzeptabler Handlungsansätze. 

Mit dieser Zielsetzung sollten drei Modellregionen – die Kreise Dithmarschen und 
Steinburg (Planungsraum V) in Schleswig-Holstein, das Gebiet des Regionalen 
Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und die 
Planungsregion der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming in 
Brandenburg – unterstützt durch eine interdisziplinäre Begleitforschung regionale 
Anpassungskonzepte für Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge auf diskursivem 
Wege in Zusammenarbeit mit allen wesentlichen Akteure der öffentlichen 
Daseinsvorsorge erarbeiten. 

Das Modellvorhaben soll so zeigen, wie eine bereichsübergreifende Koordination von 
Anpassungsmaßnahmen von Einrichtungen öffentlicher Daseinsvorsorge, die bisher von 
keiner Fachplanung geleistet wird, durch die Regionalplanung erfüllt werden kann. Als 
Sachwalter gleichwertiger Lebensverhältnisse soll die Regionalplanung in den 
Modellregionen dem Belang einer sozialverträglichen Versorgungsqualität ein 
gewichtiges Gehör verschaffen und eine Angebotsplanung zu erarbeiten, die 
Mindestausstattungen nicht unterschreitet und Maximalentfernungen nicht überschreitet. 
Gleichzeitig verlangt der zunehmende Kostendruck, dass 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte bei der Anpassungspassungsplanung berücksichtigt 
werden. Und schließlich sollte geprüft werden, ob das regionale Anpassungskonzept 
über Zielvereinbarungen, raumordnerische Verträge oder Festsetzungen in 
Regionalplänen Verbindlichkeit erlangen kann. 
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Damit verbindet sich das Anliegen, allgemeingültige, übertragbare Erkenntnisse für die 
Planungspraxis zu gewinnen, aber auch Empfehlungen für Änderungen staatlicher 
Rahmenbedingungen (gesetzliche, finanzielle) zu geben. 

1.3 Herausforderung in den Modellregionen 

In der folgenden Darstellung werden die beiden gleichzeitig gestarteten Modellregionen 
Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte gemeinsam behandelt, 
während die Modellregion Havelland-Fläming gesondert behandelt wird – im Hinblick 
darauf, dass sie erst später im MORO mitwirkte, vor allem aber in Anbetracht ihrer 
raumstrukturellen Unterschiede zu den beiden anderen Modellregionen. 

1.3.1 Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte 

Bei deutlich unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Vorerfahrungen sind beide 
Regionen in der Perspektive 2020 mit weitgehend vergleichbaren Herausforderungen 
konfrontiert: Beide Regionen sind vergleichsweise dünn besiedelt. In den nächsten zwei 
Dekaden haben sie deutliche Verschiebungen der Altersstruktur ihrer Bevölkerung zu 
erwarten und sehen zum Teil gravierenden Bevölkerungsrückgängen entgegen. 

Abbildung 1-1 Bevölkerungsentwicklung in der Region Dithmarschen-Steinburg bis 2020 (auf Basis der 
10. KBV) 
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Abbildung 1-2 Bevölkerung nach Altersgruppen in der Region Dithmarschen/Steinburg bis 2020 
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Abbildung 1-3 Bevölkerungspyramide der Mecklenburgischen Seenplatte 2002 und 2020 

 

Ohne innovative regional kooperative Anpassungsstrategien besteht die Gefahr, dass 
daraus eine Ausdünnung der Infrastruktur der öffentlichen Daseinsvorsorge u.a. im 
Bereich der schulischen Bildung resultiert. In Verbindung mit der Verschlechterung der 
Erreichbarkeitswerte würde dies die Attraktivität der Region gerade für Familien 
nachhaltig schwächen. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung führt andererseits zu 
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steigenden Ansprüchen an Pflegeangeboten, die Kostenbelastungen für die öffentliche 
Hand zur Folge haben können, die das heutige Maß weit überschreiten. Dies wurde von 
den Regionen und der Regionalplanung bislang als Aufgabe kaum wahrgenommen. Sie 
verfügen hier also auch über keine Erfahrungen und Instrumente. 

Diesen vergleichbaren Herausforderungen begegnen die beiden Modellregionen mit sehr 
unterschiedlichen Vorerfahrungen: Auch wenn Dithmarschen/Steinburg und hier 
wiederum insbesondere Dithmarschen in Schleswig-Holstein zu den dünn besiedelten 
ländlichen Gebieten zählen, konnten sie dennoch bislang von Zuwanderung und 
Wachstumsimpulsen der Metropolregion Hamburg profitieren. Die jetzt prognostisch zu 
erwartende Schrumpfung, Infrastrukturausdünnung und vor allem Zunahme älterer 
Bevölkerungsgruppen stellt somit ein neues Phänomen dar4. Ganz anders die Erfahrung 
in der Mecklenburgischen Seenplatte, die seit der Wende anhaltende 
Bevölkerungsverluste zu verzeichnen hat. Allein zwischen 1990 und 2005 betrug der 
Bevölkerungsrückgang ca. 13 %. Absolut sank die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum um 
47.000 Personen, was der Größenordnung zweier Kreisstädte wie Neustrelitz und Waren 
(Müritz) entspricht. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die starke selektive 
Abwanderung vornehmlich in Richtung westdeutscher Metropolregionen sowie auf die 
hohen Geburtenausfälle nach 1990. Auch künftig wird erwartet, dass sich der 
Schrumpfungsprozess fortsetzt. Laut der regionalisierten 
Bevölkerungsvorausberechnung auf Ebene der Planungsregion, der Landkreise und der 
kreisfreien Städte Neubrandenburg werden in der Mecklenburgischen Seenplatte im Jahr 
2020 gegenüber dem Ausgangsjahr 2002 rund 71.000 Einwohner weniger leben. Der 
durchschnittliche Bevölkerungsverlust beträgt im Laufe dieses Zeitraumes rund 22 %, fällt 
aber teilräumlich sehr unterschiedlich aus. So wird für den Landkreis Demmin ein 
Bevölkerungsverlust von 31 % (!) prognostiziert. Der Landkreis Müritz liegt hingegen mit 
einem Einwohnerrückgang von „nur“ 13 % im Durchschnitt des Bundeslandes 
Mecklenburg-Vorpommern. Einhergehend mit der negativen Bevölkerungsentwicklung 
kommt es zu deutlichen Verschiebungen in der Altersstruktur. Die Zahl 
ausbildungsrelevanter Bevölkerungsschichten geht weiter zurück, die Anzahl Älterer 
nimmt hingegen deutlich zu. 

Auch die organisatorische (regionalplanerische) Ausgangslage ist sehr unterschiedlich. 
Während in Schleswig-Holstein die Regionalplanung (noch) beim Land liegt und die 
beiden Kreise bei Beginn des MORO über keine gemeinsame Organisationsstruktur 
verfügten, ist die Mecklenburgische Seenplatte als Regionaler Planungsverband 
organisiert, dessen Geschäftsführung beim Amt für Raumordnung liegt, das auch für die 
Regionalplanung zuständig ist. 

1.3.2 Havelland-Fläming 

Havelland-Fläming, die mit 6.800 km² flächenmäßig zweitgrößte Region Brandenburgs, 
liegt im Westen des Landes zwischen Berlin und dem Land Sachsen-Anhalt. Sie wird aus 
den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie den 
kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel gebildet. Zu den größten 
Städten der Region Havelland-Fläming zählen neben der Landeshauptstadt Potsdam 
(145.700 EW), die Städte Brandenburg an der Havel (74.800 EW), Falkensee (38.000 
EW) und Rathenow (27.000 EW). 

Obwohl die Region Havelland-Fläming die am meisten prosperierende Region in den 
neuen Bundesländern darstellt, ist sie nicht erst seit der Wende zweigeteilt: einem 
hochdynamischen Kranz von Gemeinden im Westen und Südwesten Berlins stehen an 
der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt sehr dünn besiedelte, ländliche Regionsteile 
                                                 
4 Die Anzahl der über 65 Jährigen nimmt bis 2020 in Dithmarschen um 16 %, in Steinburg um 20 % zu. 
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gegenüber, deren Strukturschwäche durch den Verlust von Altindustrie in den größeren 
und kleineren Städten nach 1991 noch verschärft wurde. Diese Regionsteile sind von 
starker Abwanderung, Überalterung und einem mehr oder weniger deutlichen 
Funktionsverlust bei der öffentlichen Daseinsvorsorge gekennzeichnet. Insofern besteht 
gerade hier ein enormer, auch regionalplanerischer Handlungsbedarf. 

Bis auf die kreisfreie Stadt Brandenburg a.d.H. grenzen alle anderen Kreise der Region 
an Berlin an. Ein Drittel Havelland-Flämings gehört zum engeren Verflechtungsraum. 
Dementsprechend erreichen die von Berlin ausgehenden struktur- und 
wirtschaftsräumlichen Impulse, deren Wirkung im Umland am höchsten ist, hier einen 
weitaus größeren Teil als bei anderen Regionen. Es existieren aber auch, wie bei den 
anderen Planungsregionen, deutliche, sich z.T. immer noch verstärkende wirtschafts- 
und sozialräumliche Struktur- und Dichteunterschiede zwischen engerem Verflechtungs- 
und äußerem Entwicklungsraum. 

Havelland-Fläming ist mit 738.000 Einwohnern (Dezember 2004) die 
bevölkerungsreichste Brandenburger Region. In den beiden kreisfreien Städten Potsdam 
und Brandenburg an der Havel ist fast ein Drittel der Bevölkerung konzentriert, während 
in den nach der Kommunalreform nur noch 24 Gemeinden des engeren 
Verflechtungsraumes 62% lebt. Die durchschnittliche Einwohnerzahl einer Gemeinde im 
engeren Verflechtungsraum beträgt 19.000, im äußeren Entwicklungsraum nur 5000. 
Havelland-Fläming weist von allen Regionen des Landes Brandenburgs mit 108 EW/km² 
die höchste Einwohnerdichte auf, wobei das Berliner Umland mit 220 EW/km² fast 
viermal so dicht besiedelt ist wie der äußere Entwicklungsraum. Havelland-Fläming ist die 
einzige Brandenburger Region, die von 1990 bis 2004 einen nennenswerten Zuwachs 
von 8% aufweist. Das starke Wachstum wurde ausschließlich im engeren 
Verflechtungsraum realisiert. Hier nahm die Einwohnerzahl um nahezu ein Viertel zu. Im 
äußeren Entwicklungsraum verringerte sie sich dagegen um 10%. 

Ursachen dieser Entwicklung waren starke Wanderungsgewinne im engeren 
Verflechtungsraum von insgesamt etwa 100.000 Personen. Zahlreiche 
Umlandgemeinden wie Falkensee, Kleinmachnow, Mahlow-Blankenfelde oder 
Großbeeren hatten sehr hohe Wanderungsgewinne. während Städte des äußeren 
Entwicklungsraumes starke Verluste verzeichnen, so Rathenow um 14% oder 
Luckenwalde um 18%. Zugleich verschlechtert sich die Altersstruktur besonders im 
äußeren Entwicklungsraum. Ursachen sind neben anhaltenden Geburtendefiziten seit 
1998 vor allem die selektiven Abwanderungen von Jugendlichen und jungen 
Erwerbstätigen in die alten Bundesländer. Abgeschwächt wird diese Entwicklung durch 
die umfangreichen Zuwanderungen mehr jüngerer Familien aus Berlin in den engeren 
Verflechtungsraum. Hier werden die Altersstrukturprobleme dann zeitlich versetzt 
auftreten. 
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Abbildung 1-4 Relative Einwohnerentwicklung in Havelland-Fläming 2004 bis 2020 (links) bzw. 2004 bis 
2030 (rechts), Quelle: Statistisches Landesamt Brandenburg 

 

 

Aufgrund der Strukturunterschiede der Region ergaben sich für das Modellvorhaben 
folgende Unterschiede in der methodischen Vorgehensweise: 

 Trotz der Größe der Region wurde zur Sicherung des ganzheitlichen 
regionalplanerischen Gestaltungsanspruches im Grundsatz der Gesamtraum 
betrachtet und die Arbeit nicht auf exemplarische Teilräume begrenzt. 

 Zur angemessenen Berücksichtigung der innerregionalen Strukturunterschiede 
wurde das Modellvorhaben bei der Analyse und bei der Entwicklung von Szenarien 
und Strategien räumlich in zwei Teilbereiche aufgegliedert. Teilbereich I entspricht 
den beiden übrigen Modellregionen und umfasst die bereits von Schrumpfung 
betroffenen Regionsteile mit Bevölkerungs-Verlustraten von mehr als 8% im 
Zeitraum 2003 bis 2020. Teilbereich 2 umfasst die Siedlungsagglomerationen  mit 
i.d.R. erwarteten Zuwachsraten von mehr als 10% bis 2020. 

 Zur Gewährleistung ausreichender Bearbeitungskapazitäten konzentrierte sich das  
Modellvorhaben „Regionalplanerische Handlungsansätze zur Gewährleistung der 
öffentlichen Daseinvorsorge“  auf die besonders von dem demographischen 
Wandel betroffenen sozialen Infrastruktureinrichtungen in den Handlungsfeldern 
„Allgemeinbildende Schulen“ sowie „Altenpflege und Altenbetreuung“. 

Bei der Organisation des Modellvorhabens wurde – wiederum zur Sicherung eines 
ganzheitlichen regionalplanerischen Ansatzes – auf eine zunächst angedachte 
Zweigleisigkeit verzichtet und der regionale Dialogprozess in Workshops mit 
VertreterInnen beider Teilräume gemeinsam geführt. Zu diesen Workshops wurden 
gezielt Vertreter aus Städten und Gemeinden, Vertreter der Landkreise, Vertreter aus der 
Kommunalpolitik sowie Vertreter aus Einrichtungen der jeweiligen Handlungsfelder 
eingeladen. Die Koordination des Projektes lag bei der Regionalen Planungsstelle. 
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1.4 Ausgewählte Handlungsfelder und grundsätzliche  
Arbeitsweise 

Die MORO-Handlungsfelder wurden durch die Modellregionen, unterstützt durch die 
Begleitforschung, einvernehmlich ausgewählt. 

Für die Modellregionen Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte sind 
dies die Themen ÖPNV, schulische Bildung, Kindertagesbetreuung und Altenpflege. In 
der Modellregion Havelland-Fläming wurden die Handlungsfelder schulische Bildung und 
Altenpflege behandelt.5 

Wesentliches Auswahlkriterium war die Zukunftsrelevanz dieser Bereiche sowie die 
Einschätzung, dass ihre Entwicklung durch regionale Abstimmung beeinflussbar ist. Die 
Zielsetzung in den beiden Modellregionen war darauf ausgerichtet, in einem intensiven 
regionalen Diskussionsprozess unter Moderation und inhaltlichen Input der 
Begleitforschung für diese Bereiche individuelle Anpassungsstrategien mit der 
Perspektive 2020 zu entwickeln, die 

 sich nicht auf eine quantitative Anpassung (= Reduzierung) gemäß veränderter 
Bedarfe beschränken, 

 Kostenminimierung mit Qualitätssicherung und möglichst –Verbesserung 
verbinden, 

 bedarfsgerechte Konzentration mit angemessenen Erreichbarkeitswerten 
abstimmen und insbesondere 

 eine längerfristig verlässliche Perspektive bieten sowie 

 eine breite politische und gesellschaftliche Akzeptanz finden. 

Unter dieser Zielsetzung erfolgte ein mehrstufiger Diskussions- und Zielfindungsprozess 
in laufendem Austausch zwischen den Akteuren der Region und der Begleitforschung, 
der sich mit folgenden Schritten beschreiben lässt: 

 Bestandsaufnahme und Trendprognose einschließlich Kostenrechnungen und 
Erreichbarkeitsmodellierungen sowie Aufbau der Organisationsstruktur für den 
regionalen Dialog.  

 Erarbeitung alternativer Entwicklungsvorstellungen unter Zugrundelegung 
regionaler Präferenzen und Qualitätskriterien sowie  Kostenschätzungen und 
Erreichbarkeitsmodellierungen für die formulierten alternativen regionalen 
Entwicklungspfade.  

 Gemeinsame Definition eines „Wunschszenarios“, das Bedarfs-, Kosten-, Qualitäts- 
und Erreichbarkeitskriterien zu einem langfristig zukunftsfähigen Konzept möglichst 
in Einklang bringt. Unterlegung dieses Konzeptes durch Modellrechnungen und 
Ableitung von regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen zu seiner Umsetzung.  

 Die letzte und schlussendlich auch über den Erfolg entscheidende Phase sah die 
Formulierung regionalplanerischer Ziele und deren Implementierung durch eine 
verbindliche, gemeinsame regionale, politische Zielvereinbarung vor. 

                                                 
5 Zur Begründung der inhaltlichen Begrenzung in der Modellregion Havelland-Fläming vgl. Abschnitt 1.3.2. 
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2 Literaturrecherche 

2.1 Anliegen und Vorgehensweise der Literaturanalyse 

Seit Mitte der 1970er Jahre wurde in Westdeutschland ein intensiver Diskurs über die 
Möglichkeiten infrastruktureller Daseinsvorsorge bei rückläufiger Bevölkerungszahl 
geführt, dessen Ergebnisse in neueren Forschungsarbeiten erstaunlich selten rezipiert 
werden. Zentrale gesellschaftliche Rahmenbedingungen waren damals wie heute aber 
durchaus vergleichbar. Zu nennen ist die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik, 
die wahrgenommene Einengung der fiskalischen Handlungsspielräume der öffentlichen 
Hand sowie die Aussicht auf eine bereits mittelfristig schrumpfende Bevölkerungszahl. So 
prognostizierten die 1973 veröffentlichten Modellrechnungen der vierten koordinierten 
Bevölkerungsvorausschätzung des Statistischen Bundesamtes sowie der 
Raumordnungsprognose 1990 eine abnehmende Bevölkerungszahl bereits bis Mitte der 
1980er Jahre. 

Ein tieferer Einblick in das Schrifttum verdeutlicht weitere Parallelen: 

 In den frühen 1970er Jahren wie auch zu Beginn der 2000er Jahre war der 
„Diskurseingang“ jeweils durch negativ überzeichnete, häufig stark vereinfachende 
Meinungsäußerungen geprägt (Stiens 1983, S. 88; Burberg/Wienke 1989; siehe 
hierzu auch Wiechmann, Siedentop 2006), bevor eine Versachlichung der 
Diskussion einsetzte.  

 Wie in den 1970er Jahren lässt sich auch in der aktuellen Diskussion eine 
kontroverse Interpretation zum politischen Stellenwert des Ziels der Herstellung 
gleichwertiger Lebensbedingungen erkennen. Deutlich bildet sich ein Grundkonflikt 
zwischen ausgleichsorientierten und wachstumsorientierten Zielsetzungen der 
Regionalpolitik ab. 

 Betont wurde jeweils, dass Anpassungsmaßnahmen vor allem in den 
Infrastrukturbereichen von Nöten seien, die durch eine altersspezifische Nutzung 
geprägt sind. Die absolute Bevölkerungsentwicklung wurde als weniger 
herausfordernd angesehen, was infrastrukturelle Anpassungsmaßnahmen betrifft. 

Daneben lassen sich aber auch zeiträumliche Spezifika konstatieren, die ein einfaches 
Einstellen von früheren wirkungsanalytischen Schlussfolgerungen oder konzeptionellen 
Vorschlägen in den aktuellen Diskurs erschweren. So waren die 1970er Jahre noch 
durch starke Nachfrageüberhänge nach bestimmten Infrastrukturleistungen geprägt (z.B. 
im Bereich der Kindertagesstätten oder Schulen), so dass angenommen werden konnte, 
dass der altersselektive Schrumpfungsprozess in Teilbereichen der öffentlichen 
Infrastruktur zu einer Verbesserung der Versorgungslage führen würde (Jost 1978; Selke 
1978; Thoss 1981a). Auch der in den 1970er Jahren noch weitaus höhere 
Steuerungsanspruch der Raumordnungsplanung muss bedacht werden, wenn die 
Übertragbarkeit von Konzepten diskutiert wird. 

Dennoch wird hier die Meinung vertreten, dass sich Literaturanalyse auch auf Quellen 
der 1970er und 1980er Jahre zu beziehen hat. Verfolgt werden drei zentrale Ziele: 

 Erstens ist der Erkenntnisstand zu Wirkungszusammenhängen zwischen 
Bevölkerungsrückgängen und Infrastrukturversorgung aufzuarbeiten. In welchen 
Infrastrukturbereichen werden besondere Anpassungsleistungen für erforderlich 
gehalten? In welchem Maß spielten dabei auch Kostengesichtspunkte eine Rolle? 

Literaturrecherche                                                                                      BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 
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 Zweitens ist zu fragen, welche Raum- und Siedlungsstruktur zur Sicherstellung 
einer wirtschaftlich tragfähigen und sozial zumutbaren Infrastrukturversorgung 
raumordnerisch angestrebt wird. Welche Erkenntnisse lassen sich aus früheren 
Diskussionen für den aktuellen Leitbilddiskurs in der Raumordnungspolitik ziehen? 

 Drittens wird untersucht, welche konkreten Konzepte angepasster Versorgung mit 
infrastrukturellen Leistungen vorgeschlagen werden und welche Bedingungen für 
ihre Anwendbarkeit gegeben sein müssen. Die Setzung von Versorgungsstandards 
wird anhand der Bereiche Kindertagesstättenversorgung und Altenpflege 
exemplarisch untersucht. 

2.2 Überblick über den raumordnungspolitischen Diskurs 
der 1970er Jahre 

Die Thematisierung der Infrastrukturversorgung erfolgte in den 1970er Jahren zunächst 
nahezu ausschließlich im Kontext des Disparitätenproblems. Hintergrund war der 
insbesondere in den 1970 Jahren ausgeprägte Polarisierungstrend der räumlichen 
Entwicklung zugunsten der Verdichtungsräume, welcher – so die damalige Einschätzung 
– ohne staatliche Gegenmaßnahmen anhalten würde. Durch eine gezielte Verbesserung 
der Infrastrukturversorgung wurde eine Möglichkeit gesehen, den Abwanderungsprozess 
im ländlichen Raum zu begrenzen. Im 1975 beschlossenen 
Bundesraumordnungsprogramm (BROP) wurde die angestrebte Bevölkerungsverteilung 
gar als „Maßstab für die regionale Steuerung der allgemeinen Infrastrukturinvestitionen“ 
angesehen (MKRO 1975, S. 45). Infrastrukturpolitik war in diesem Sinne Gegenstand 
einer entwicklungsorientierten Raumordnungspolitik. 

Konzeptionell lehnte sich das BROP an das Konzept der „Ausgeglichenen 
Funktionsräume“ an, welches auf einen Ausgleich zwischen primär 
wachstumsorientierten und ausgleichsorientierten Politikmodell auf der anderen Seite 
abzielt (Blotevogel 1985, S. 14). Verhindert werden sollte ein weiteres Wachstum der 
Agglomerationsräume zulasten der ländlich-peripheren Räume. „Ausgeglichenheit“ 
bedeutet dabei, dass in jedem Teilraum der Bundesrepublik bestimmte 
Mindestanforderungen der Lebensbedingungen gewährleistet sein sollen (Thoss 1981, S. 
63). Gleichzeitig erkennt das Konzept an, dass ein aktiver Ausbau zentralörtlicher 
Standorte auch in ländlichen Gebieten mit begrenzter Tragfähigkeit die ökonomischen 
Möglichkeiten übersteigen und zu einem ineffizienten Mitteleinsatz führen würde. 

In siedlungsstruktureller Hinsicht wurde daher eine „relative Dezentralisation durch 
regionale Konzentration“ angestrebt (Marx 1975). Auf überregionaler Ebene sollte ein 
nicht zu weitmaschiges System von ökonomisch funktionsfähigen Oberzentren für eine 
Dezentralisierung der Wachstumskräfte sorgen. Hingegen sollte innerhalb der Regionen 
eine Konzentration öffentlicher Investitionen auf den Regionskern (das Oberzentrum) 
erfolgen und eine funktionale Arbeitsteilung mit den ländlichen Regionsteilen erreicht 
werden. Für letztere Räume bedeutet das Konzept der „Ausgeglichenen Funktionsräume“ 
einen „begrenzten Rückzug aus der Fläche“ (Blotevogel 1985, S. 14; siehe auch 
Abbildung 2-1). In kleineren, peripheren Zentren sollte auf einen weiteren Ausbau der 
Infrastruktur verzichtet werden (Dietrichs 2005, S. 527) 

Eine übermäßige räumliche Polarisierung zulasten ländlich-peripherer Regionen werde – 
so die Befürworter – durch das Konzept aber vermieden. „Ausgeglichene 
Funktionsräume“ treten damit sowohl früheren Vorstellungen eines engmaschigen 
Ausbaus der Infrastrukturen über flächendeckende zentralörtliche Systeme, aber auch 
den einer „passiven Sanierung“ ländlich-peripherer Regionen bewusst entgegen 
(Blotevogel 1985, S. 15). 
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Abbildung 2-1 Rang-Größen-Struktur alternativer Raumordnungskonzepte (vereinfacht nach Blotevogel 
1985, S. 16)6 
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Das BROP griff dieses Konzept teilweise auf und sah eine Strukturierung in 
„Gebietseinheiten“ vor, innerhalb derer die größtmögliche Leistungsfähigkeit und 
Erreichbarkeit der Infrastruktureinrichtungen angestrebt werden sollte. In allen 
Gebietseinheiten sollte eine „ausreichende Ausstattung“ mit öffentlichen und privaten 
Infrastruktureinrichtungen sichergestellt werden. Infrastrukturinvestitionen sollten daher 
vor allem in Gebieten mit großen Ausstattungsdefiziten vorgenommen werden (MKRO 
1975, S. 1). Das BROP enthält sich aber einer Definition bzw. Quantifizierung einer 
„ausreichenden Ausstattung“. Mit Bezug auf das BROP legte allerdings der Beirat für 
Raumordnung 1976 einen Katalog von Indikatoren vor, der jedoch in Politik und 
Wissenschaft weitgehend unbeachtet blieb (Beirat für Raumordnung 1976). 

Nach Erlass des Bundesraumordnungsprogramms entstand eine Diskussion, welches 
Versorgungsniveau außerhalb der zu entwickelnden (dezentralen) Regionszentren 
angestrebt werden soll und ob die Versorgungsqualität mit Infrastrukturleistungen 
lediglich mit Hilfe globaler Mittelwerte zu beurteilen ist, die für die ganze Region 
berechnet werden. Blotevogel (1985, S. 17) wendet sich gegen den Einsatz pauschaler 
Mittelwerte zur Beurteilung infrastruktureller „Versorgungsgleichwertigkeit“ und schlägt 
stattdessen die Orientierung an Mindestnormen vor, was er als „Sockelgleichwertigkeit“ 
bezeichnet. Nach Blotevogel sollten Mindeststandards gebiets- und 
zentrentypenspezifisch festgelegt werden. Dieser Forderung wurde der 
Indikatorenkatalog des Beirats für Raumordnung bereits in Ansätzen gerecht, da hier 
Mindeststandards für eine vierstufige Hierarchie von Räumen gesetzt werden: unterhalb 
der Ebene der im BROP genannten Gebietseinheiten handelt es sich um die 
Planungsregionen der Länder, Kreise sowie um Mittelbereiche. 

Mitte der 1970er Jahren wurde die Kritik an einer primär ausgleichsorientierten 
Raumordnungspolitik spürbar lauter (ausführlich hierzu Weyl 1979, S. 1 ff.). Kritisiert 
wurden die vermeintliche Ineffizienz einer expansiven Ausbaupolitik der Infrastruktur in 
                                                 
6 Bei einer Rang-Größenskala werden Städte nach ihrer Einwohnerzahl sortiert und eine entsprechende 
Rangfolge gebildet. Die nach der Einwohnerzahl größte Stadt nimmt dabei den Rangplatz 1 ein. Eine hohe 
Konzentration der Bevölkerung im Städtesystem bildet sich als steile Gerade ab, eine eher dezentrale 
Bevölkerungsverteilung als flachere Gerade ab. 
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ländlichen Räumen und die – gemessen an ihren Zielen – feststellbare Wirkungslosigkeit 
in ökonomischer und demographischer Hinsicht. 

Mit dem Konzept der „Funktionsräumlichen Arbeitsteilung“ präsentierten die Gegner 
„Ausgeglichener Funktionsräume“ eine Alternative, die den Anspruch einer „aktiven 
Sanierung“ ländlich-peripherer Räume deutlich relativiert (siehe hierzu die Beiträge in 
ARL 1981). Nach diesem Ansatz sollten die ländlichen Räume den Verdichtungsräumen 
funktional zugeordnet werden, um ihre spezifischen Begabungen bzw. Eignungen im 
Sinne einer Leistungserbringung für die Verdichtungsräume ausüben zu können. Als 
„Eignungen“ wurden vor allem landschaftsgebundene Funktionen wie die 
Agrarproduktion, Erholungsfunktionen oder ökologische Ausgleichsleistungen 
angesehen. Auf eine aktive Förderung ländlicher Räume, z.B. im Bereich des 
Infrastrukturausbaus, verzichtet das Konzept bewusst. 

So empfahl das Gutachten der Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel 
(1977), das gesamte Bundesgebiet in Vorranggebiete zu gliedern, die in eine 
wechselseitige großräumig-funktionale Arbeitsteilung zu treten hätten. 
Verdichtungsgebiete und verdichtungsgeeignete Gebiete sollten dabei Räumen 
gegenübergestellt werden, die nicht zur Verdichtung geeignet sind (ländliche Räume). 
Von einer weiteren Dezentralisierungspolitik durch Ausbau von Entwicklungszentren in 
ländlichen Räumen distanzierte sich das Gutachten ausdrücklich. 

Abbildung 2-2 Anwendung von Mindeststandards in alternativen Raumordnungskonzepten (leicht 
verändert nach Dietrichs 2005, S. 529) 
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Nach dem Konzept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung sollten Mindeststandards der 
Infrastrukturversorgung nicht mehr einheitlich für alle Regionen, sondern vielmehr nach 
Gebietstypen abgestuft festgesetzt werden. Die ländlichen Räume hätten danach ein 
geringeres Niveau öffentlicher Versorgungsleistung hinzunehmen, gemessen am Niveau 
der Verdichtungsräume (Dietrichs 2005, S. 528 f.; siehe Abbildung 2-2). Das Konzept 
betont vor allem das Ziel einer Förderung der ökonomischen Prosperität der 
Verdichtungsräume, welchem die Entwicklung ländlicher Räume unterzuordnen ist. Die 
Argumentation für eine funktionsräumliche Arbeitsteilung stützte sich aber auch auf 
ökologische Aspekte (siehe hierzu vor allem Hübler et al. 1980). 

Die volkswirtschaftlichen Kosten alternativer Raumordnungsstrategien waren dabei nur 
selten Gegenstand expliziter Thematisierung. So verweist Thoss (1981, S. 68 f.) in 
seinem Plädoyer für ein Festhalten an einer ausgleichsorientierten Raumordnungspolitik 
auf mögliche Opportunitätskosten einer Abwanderung von Bevölkerung in die 
Verdichtungsräume. Neben den Kapitalkosten zum Aufbau von Infrastruktur in ländlichen 
Gebieten müssten auch solche Kosten in Rechnung gestellt werden, die aus der 
infrastrukturellen Aufnahme abwandernder Bevölkerung in den Zielgebieten der 
Wanderung entstehen. Er mutmaßt, dass eine auch über den Infrastrukturausbau 
forcierte Politik „zur Verhinderung von Abwanderungen“ mit „außerordentlich niedrigen 
volkswirtschaftlichen Kosten“ verbunden wäre und verweist dabei auf verschiedene 
empirische Studien (ebd., S.67). 

In den 1980er Jahren verlor die z.T. außerordentlich kontrovers geführte Leitbilddebatte 
an Intensität, wozu auch die im Vergleich zu den 1970er Jahren positivere Bevölkerungs- 
und Beschäftigungsentwicklung in ländlichen Räumen und damit die Entschärfung des 
Disparitätenproblems beigetragen haben dürfte. Stiens (1983, 94 f.) wies bereits zu 
Beginn der 1980er Jahre darauf hin, dass Desurbanisierungsprozesse den noch in den 
1970er Jahren beobachtbaren Trend polarisierter Raumentwicklung – Wachsen der 
Verdichtungsräume und Schrumpfung der ländlich-peripheren Gebiete – abgelöste 
hätten. Schrumpfung wurde nun vermehrt zu einem Problem städtischer Räume, 
wodurch sich die Diskussion in der Tendenz von der Raumordnungs- in die 
Städtebaupolitik verlagert hat. 

Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wird die Schrumpfungs- und Rückbaudebatte von 
neuen Wachstumsvorstellungen verdrängt. Das Ende des Kalten Krieges geht in 
Deutschland mit einer wanderungsbedingten Bevölkerungszunahme einher, die sich 
hauptsächlich aus dem Zuzug deutschstämmiger Spätaussiedler aus Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion und der Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Ex-
Jugoslawien sowie anderer Asylsuchender speist. Außerdem werden im westlichen Teil 
Deutschlands die vom Geburtendefizit verursachten Einwohnerverluste zusätzlich durch 
den kontinuierlichen Zustrom überwiegend junger und dabei mehrheitlich weiblicher 
Ostdeutscher ausgeglichen. 

Göschel weist bereits zu Beginn der 1990er Jahre darauf hin, dass 
Bevölkerungsrückgang und Rückbau sozialer Infrastruktur, zumindest in den alten 
Bundesländern, aufgrund der anhaltenden Zuwanderung aus dem Ausland kein 
bedeutendes Problem mehr darstelle. „Damit ist nicht mehr ‚Schrumpfung von Städten’, 
sondern ‚Multikulturalität der Bevölkerung’ das entscheidende Thema der nächsten 
Jahre“ (Göschel 1992). 

Auch der mit den notwendigen bzw. gewünschten Auf- und Ausbaumaßnahmen 
einhergehende Bauboom in den neuen Bundesländern verstellte jahrelang die Sicht auf 
die Konsequenzen der teils schleichend teils rapide ablaufenden Abwanderung für die 
soziale Infrastruktur. Die öffentliche Daseinsvorsorge war in der DDR in einigen 
Bereichen, insbesondere bei der Kindertagesbetreuung, auf einem deutlich höherem 
Niveau als im Westen. Diese Versorgungsstrukturen sind infolge des historischen 
Geburteneinbruchs wie auch aufgrund finanzieller Nöte und nicht zuletzt aus politischen 
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Gründen nach der Wende teilweise erodiert. Kindertageseinrichtungen und Schulen 
wurden geschlossen, Theater fusioniert, das Polykliniksystem abgeschafft. Mittlerweile 
kann jedoch ein Trend zur Rückkehr zu „DDR-artigen“ Versorgungsmodellen ausgemacht 
werden. Zum einen betrifft das den Bereich der ärztlichen Versorgung und Altenpflege, 
wo vor allem in den neuen Ländern über die Wiedereinführung von Polykliniken und 
Gemeindeschwestern nachgedacht wird. Zum anderen ist die Initiative der 
Bundesregierung zum Ausbau der Kindertagesbetreuung zu nennen, die ohne explizit an 
die sozialpolitischen Konzepte der DDR anzuknüpfen, in Bezug auf Betreuungsplätze für 
Krippenkinder sowie die Ganztagsbetreuung von Kindergartenkindern eine Annäherung 
des Versorgungsniveaus in Westdeutschland an die immer noch ungleich besseren 
ostdeutschen Verhältnisse erreichen möchte. 

In den vergangenen Jahren hat sich der raumordnerische Leitbilddiskurs wieder deutlich 
intensiviert. Erneut stehen sich Vorstellungen einer ausgleichs- und 
wachstumsorientierten Raumordnungspolitik gegenüber. Die Mehrheitsmeinung betont 
dabei, dass der Verfassungsauftrag zur Wahrung der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse es auch zukünftig gebiete, in peripheren Regionen mit 
Schrumpfungstendenz eine infrastrukturelle Grundversorgung zu gewährleisten. 
Gleichwertigkeit bedeute dabei aber nicht, dass überall die gleichen 
Versorgungsstandards zur Geltung kommen. Vielmehr gehe es um die Sicherstellung 
eines den jeweiligen Nachfragebedingungen angepassten Niveaus infrastruktureller 
Versorgung (BBR 2005, S. 135). Gefordert seien regionalspezifische Mindeststandards 
(MKRO 2005; Bundesregierung 2005), die das jeweils zu erreichende Niveau der 
Angebotsvorhaltung definieren und Erreichbarkeitsnormen von Einrichtungen festlegen. 
Dabei könne davon ausgegangen werden, dass auch in gering verdichteten Regionen 
Angebote gemacht werden müssen, die aus Kostengründen nur in höher verdichteten 
Räumen wirtschaftlich erbracht werden könnten (Seitz 2002, S. 29). Die gleichen 
Stimmen räumen aber auch ein, dass die Grundversorgung der Bevölkerung mit 
vertretbaren öffentlichen Kosten zu bewältigen sein müsse. Im Vergleich zur Diskussion 
der 1970er Jahre kommt Kosten- und Effizienzgesichtspunkten im aktuellen Diskurs eine 
deutlich höhere Bedeutung zu. Während somit die Raumordnungspolitik der 1970er und 
1980er Jahre auf eine Angleichung „nach oben“ abzielte, steht die Raumordnung aktuell 
vor der Aufgabe minimaler, nicht zu unterschreitender Qualitätsniveaus der 
Lebensverhältnisse zu definieren. 

Demgegenüber gibt es aber auch Positionen, die eine weitergehende Abrückung von 
tradierten Gleichwertigkeitspolitiken erkennen lassen bzw. das Gleichwertigkeitspostulat 
„radikaler“ neu interpretieren. So glaubt Kersten (2006, S. 245) zu erkennen, dass „der 
Abschied von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik längst 
begonnen“ habe. Die Pluralisierung und Individualisierung der Gesellschaft lasse einen 
globalen, „alle menschlichen Lebensbereiche umfassenden Begriff der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse“ kaum mehr zu (Kersten 2006, S. 246). Auch wird unter Hinweis 
auf die Privatisierung und Liberalisierung von staatlichen Leistungen der 
Daseinsvorsorge ein bereits weit fortgeschrittener Wandel des Staatsverständnisses vom 
„Leistungsstaat“ zum „Gewährleistungs- und Verantwortungsstaat“ konstatiert (ARL 
2006). Dieser Prozess führe nicht zuletzt zu einer höheren Selbstverantwortung des 
Einzelnen. Hinzu treten Stimmen, die unter Bezugnahme auf wettbewerbspolitische 
Anliegen eine stärker auf tatsächliche oder potenzielle Wachstumsräume – dies sind 
überwiegend verdichtete Räume – orientierte Wirtschafts- und Raumordnungspolitik 
vertreten. 
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2.3 Infrastrukturpolitische und -planerische Implikationen 

Mit Blick auf die infrastrukturpolitischen bzw. -planerischen Implikationen des oben in 
schlaglichtartiger Form zusammengefassten raumordnerischen Diskurses lässt sich 
zunächst folgendes festhalten: 

 Auffallend ist, dass in den 1970er Jahren eine noch stärker integrierte Perspektive 
von Siedlungsstruktur- und Infrastrukturplanung anzutreffen ist. Neben einer 
angebotsseitigen Optimierung von Versorgungsleistungen war auch die möglichst 
versorgungsoptimale räumliche Verteilung der Nachfrage Gegenstand der 
Diskussion. Dagegen ist der Diskurs der 1990er Jahre weitgehend auf die 
Anpassung der Versorgungsnetze sowie betriebliche Optimierungsmöglichkeiten 
verengt. 

 In den 1970er und 1980er Jahren blieben technische Infrastrukturen weitgehend 
aus der Diskussion ausgeklammert. Offensichtlich wurde eine Anpassung der Ver- 
und Entsorgungssysteme nicht für erforderlich gehalten, was angesichts der 
damals in Aussicht stehenden (eher moderaten) Bevölkerungsabnahmen 
verständlich ist. Möglicherweise wurde die technische Infrastruktur aber auch als 
nachgeordnete Aufgabe des Städtebaus angesehen, nicht aber als Gegenstand der 
überörtlichen Raumordnungspolitik. 

 Damals wie heute konzentriert sich die Diskussion auf die öffentliche Infrastruktur, 
deren Verteilung unmittelbarer Steuerungsgegenstand öffentlicher Planung ist. Zur 
Versorgungssituation privater Dienstleistungen finden sich nur wenige Arbeiten. 

 Kosten alternativer Versorgungsniveaus mit öffentlicher Infrastruktur wurden auch 
in den 1970er Jahren kaum explizit thematisiert. Häufig finden sich nur allgemeine 
Hinweise auf Opportunitätskosten, die die Erfüllung bestimmter Versorgungsziele 
bzw. Raumordnungskonzeptionen verursachen. Thoss (1981, S. 61) mutmaßt, 
dass in Teilen der Politik der Standpunkt dominiert, wonach in einer 
Wohlstandsgesellschaft „Kostengesichtspunkte hinter den Aspekt der solidarischen 
Hilfe für die Bewohner strukturschwacher Regionen zurückzutreten hätten“. Den 
weitgehenden Verzicht auf Kostenbilanzierungen kann dies alleine jedoch nicht 
erklären. Möglicherweise waren auch methodische Restriktionen hierfür 
verantwortlich, wenngleich diesbezügliche Hinweise in der Literatur fehlen. 

Damals wie heute überwiegt offenbar die Meinung, dass der Bevölkerungsrückgang eine 
Konzentration der Versorgungsnetze und damit auch eine Ausdünnung der Zentrale-
Orte-Netze erzwingt (zum aktuellen Diskussionsstand siehe z.B. Beirat für Raumordnung 
2005 und Gawron 2006). Jost (1981, S. 8 f.) bezweifelt, ob die von der MKRO genannten 
Einwohneruntergrenzen von 5.000 Einwohnern für den Nahbereich und 20.000 
Einwohnern für den Mittelbereich für eine Auslastung von Bildungseinrichtungen 
ausreichen. Ein Teil der zentralen Orte unterer und mittlerer Stufe werden nach seiner 
Einschätzung aufgegeben werden müssen. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt 
auch die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO), die es in ihrer „Ersten 
Stellungnahme zu den Auswirkungen eines langfristigen Bevölkerungsrückganges auf die 
Raumstruktur in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 12.11.1979 für möglich hält, dass 
„im ländlichen Raum die zentralörtliche Versorgung – gemessen an den heute geltenden 
Normen – gefährdet“ wird (Malchus 1987, S.224). Diese Art von „Anpassung nach unten“ 
durch die Absenkung von Mindeststandards oder Schließung von 
Versorgungseinrichtungen in ländlich-peripheren Gebieten wird auch als „Rückzug aus 
der Fläche“ bezeichnet und kann einer agglomerationsorientierten 
Raumentwicklungspolitik zugeordnet werden, die mit dem Konzept der räumlich-
funktionalen Arbeitsteilung korrespondiert. 
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Hintergrund waren und sind Effektivitätsüberlegungen, bei denen neben Aspekten der 
Wirtschaftlichkeit auch solche der Leistungsfähigkeit infrastruktureller Angebote eine 
Rolle spielen (Wagener 1961, S. 6). Es entstand ein Trend zu spezialisierten, damit 
größeren Einrichtungen („optimale Betriebsgröße“), was naturgemäß mit der 
Vergrößerung der Einwohnerzahl in den Einzugsbereichen und damit auch mit 
Erreichbarkeitseinbußen verbunden war.7 Spiegel merkt zur Verschiebung der „optimalen 
Betriebsgröße“ nach oben bereits 1977 kritisch an, „dass es nur zum Teil um eine 
qualitative Verbesserung des Angebotes ging, zum größeren Teil um innerbetriebliche 
Rationalisierungsmaßnahmen, bei denen die eingesparten Kosten weder in Relation zu 
den bei vergrößerten (und entfernteren) Anlagen entstehenden Wegekosten für die 
Benutzer noch zu dem potentiellen Benutzerausfall gesetzt worden sind“ (Spiegel 1977, 
S. 48/49). 

Stimmen, die demgegenüber eine Flexibilisierung von Angebotsformen – z.B. durch 
mobile Angebotsformen, kooperatives Angebotsmanagement oder Mehrfachnutzungen – 
als Problemlösung ansehen, scheinen in der Minderheit (hier z.B. Burberg 1981; von der 
Heide 1981; Nake-Mann 1987; Lossau 1981). Burberg (1981, S. 89) schlägt 
beispielsweise vor, in ländlichen Gebieten mit starken Tragfähigkeitsproblemen 
„Besorgungseinrichtungen“ in weitestgehendem Umfang durch 
„Versorgungseinrichtungen“ zu ersetzen. Einrichtungen des Besorgungssystems sind 
dabei dadurch gekennzeichnet, dass Leistungen zentral erbracht werden, so dass der 
Leistungsempfänger zur Mobilität gezwungen ist (z.B. Ämter, Krankenhäuser, Schulen). 
In Einrichtungen des Versorgungssystems erfolgt die Leistungserbringung 
demgegenüber dezentral am Standort des Leistungsempfängers (z.B. Müllabfuhr, 
Rettungsdienste). Daneben werden eine stärkere Nutzungsvariabilität, Dezentralisierung 
und Bündelung von Einrichtungen vorgeschlagen. Abbildung 2-3 zeigt die Spannbreite 
der von Burberg (1981) vorgeschlagenen Flexibilisierungsmaßnahmen. 

                                                 
7 Bereits in den 1960er Jahren errechnete Wagener optimale Einzugsbereiche für Kindergärten von 2.000 bis 
6.000 Einwohner und für Altenpflegeheime von 38.000 bis 63.000 Einwohnern (vgl. Wagener 1969, S. 328ff). 
Spiegel (1977, S. 41) nennt 25.000 bis 50.000 Einwohner, welche nach (damals) geltenden Auffassungen für 
ein vollständiges Angebot infrastruktureller Leistungen erforderlich sind. 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 19 

Abbildung 2-3 Neue Organisationsformen der Infrastruktur (Burberg 1981, S. 90) 

Möglichkeiten zur Verbesserung und Sicherung einer nutzernahen Versorgung der Bevölkerung

Bandinfrastruktur Punktinfrastruktur

Stationäre Einrichtungen
Mobile 

Einrichtungen

Mobilisierung

Flexible 
Einrichtungen

BündelungDezentralisationNutzungsvariabilität

Selbstorganisierte
Dienste von 

Initiativen und
Gruppen

Verbesserung 
im Verkehrssektor

Teilmobilisierung

Vollmobilisierung

Einrichtungs-
bündelung

Entspezialisierung

Stationäre Zweig-
und Nebenstellen

Filialen

Mehrfachnutzung

Mehrzwecknutzung

Umnutzung

Individualverkehr

Öffentlicher Verkehr

 

Ähnliche Ansätze finden sich auch in der aktuellen Diskussion über infrastrukturelle 
Anpassungsmaßnahmen an den demographischen Wandel. So lassen sich in Anlehnung 
an Gatzweiler et al. (2006, S. 82) folgende angebotsbezogene Anpassungsmaßnahmen 
unterscheiden: 

 Reduzierung: Versorgungsbereiche und Erreichbarkeit beibehalten, stationäres 
Angebot reduzieren, 

 Stabilisierung: stationäres Angebot beibehalten, Versorgungsbereiche vergrößern, 
Erreichbarkeit verbessern, 

 Dezentralisierung: Versorgungsbereiche verkleinern, Stationäres Angebot kleinteilig 
organisieren und den lokalen Bedürfnissen anpassen, 

 Zentralisierung: Unrentable stationäre Einrichtungen schließen, 
Versorgungsbereiche vergrößern, Erreichbarkeit verbessern, 

 Flexibilisierung: Unrentable stationäre Einrichtungen schließen, an die lokalen 
Bedürfnissen angepasste mobile Angebote organisieren, 

 Restrukturierung: Sämtliche stationäre Einrichtungen schließen oder privatisieren. 
Komplette Neuorganisation der Leistungserbringung. Alternative Angebots- und 
Trägerstruktur. 
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Abbildung 2-4 Bestimmung regionaler Versorgungsstandards (Schramm et al. 1981, S. 59) 
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normative Einrichtungsgröße
(Untergrenze/Obergrenze)
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Regionale
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Rahmenwerte

Versorgungsindikatoren

 

Eng verknüpft mit Fragen der Organisation infrastruktureller Versorgung ist die Frage der 
räumlichen Versorgungsdichte. In einer Reihe von Quellen wird die Verwendung 
eindimensionaler bevölkerungsbezogener Indikatoren als Maß für die Beurteilung von 
Versorgungsqualitäten kritisiert (siehe z.B. Schramm et al. 1981). So wird eingewendet, 
dass selbst bei günstigen Durchschnittswerten für den Gesamtraum, Versorgungsdefizite 
in Teilräumen vorhanden sein können. Besonders in dünn besiedelten Teilgebieten sei 
mit einem im Vergleich zu den verdichteten Gebieten qualitativ schlechteren und weniger 
vielfältigen Angebot zu rechnen. Die üblichen Festlegungen von allgemeinen 
Erreichbarkeitsnormen und vorrangig an betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgerichteten 
Einzugsbereichen wird als zu statisch kritisiert. Schramm et al. (1981) kommen zu dem 
Schluss, „daß eine normative Orientierung ausschließlich an bevölkerungsbezogenen 
Indikatoren nicht ausreicht und daß solche Werte ohne Berücksichtigung von Kriterien 
der qualitativen Differenzierung und der Erreichbarkeit nicht alleiniger Maßstab einer 
bedarfsgerechten Versorgungsplanung sein können“. Sie entwickeln ein Modell zur 
Bestimmung regionaler Versorgungsstandards mit Hilfe mehrdimensionaler Indikatoren 
und schlagen vor, die Festlegung in einem iterativen Verfahren vorzunehmen, indem 
Erreichbarkeits- und Größenanforderungen schrittweise zu einem Ausgleich gebracht 
werden (Abbildung 2-4). 

Zur Verdeutlichung dieses Ansatzes führen Schramm et al. das Beispiel der 
Kindergartenversorgung an. Als „normative Betriebsgröße“ bei Kindergärten setzen sie 
eine Gruppenstärke von 20 bis 25 Kindern. Als „normativer Einzugsbereich“ gilt eine 
wohnstandortnahe Versorgung mit einer maximalen Entfernung von 2 Kilometern. Nach 
den von den Autoren durchgeführten Berechnungen ergibt sich, dass aber einer Dichte 
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der entsprechenden Altersjahrgänge von 1 und mehr Kindern pro km² eine 
wohnstandortnahe Versorgung im obigen Sinne erreicht werden kann. Sinken diese 
Dichtewerte aber unter Werte von 1 Kind pro km², z.B. auf 0,5 oder 0,2 Kinder, dehnen 
sich die Einzugsbereiche über 2 Kilometer aus, können also nicht mehr als 
wohnstandortnah angesehen werden. Geht man nun von dem normativen 
Einzugsbereich aus, folgt aus einer geringen altersspezifischen Einwohnerdichte von 0,2 
oder 0,5 eine entsprechend verringerte Gruppenstärke von nur 6 bzw. 12 Kindern. In so 
einem Fall muss also abgewogen werden, ob eine Vergrößerung der Distanz zur 
Kindertageseinrichtung hingenommen werden kann und gegebenenfalls Fahrdienste 
eingerichtet werden müssen oder ob die Verkleinerung der Gruppen bzw. eine 
jahrgangsübergreifende Betreuung die bessere Alternative darstellt (siehe die 
nachfolgenden Tabellen). 

Tabelle 2-1 Versorgungssituation bei Setzung einer normativen Betriebsgröße von 20 bis 25 Kindern 

Einzugsbereiche nach Dichtewerten der Altersjahrgänge 

Dichte (Kinder / km²) Einzugsbereich in km 

0,2 4 – 6* 

0,5 2 – 4* 

1 2 

5 1 

*nicht wohnstandortnah 

Tabelle 2-2 Versorgungssituation bei Setzung eines normativen Einzugsbereiches von max. 2 
Kilometern 

Betriebsgrößen nach Dichtewerten der Altersjahrgänge 

Dichte (Kinder / km²) Betriebsgröße (Gruppenstärke) 

0,2 6 

0,5 12 

1 26* 

5 5 á 25* 

* entspricht normativer Betriebsgröße 

2.4 Standards am Beispiel von Kindertageseinrichtungen 

Es gibt in Deutschland keine bundeseinheitlichen Standards für 
Kindertageseinrichtungen. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) sind § 22 bis 26 
der „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ gewidmet 
und § 22a (3) verlangt lediglich, dass sich „das Angebot … pädagogisch und 
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren [soll]“. 

Der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe fällt unter die Hoheit der Länder, die öffentlichen 
Träger unterteilen sich in überörtliche (Landesjugendamt) und örtliche Träger 
(Kreisjugendämter, Jugendämter der Kommunen). Die Länder sind für die 
Weiterentwicklung und den gleichmäßigen Ausbau der Kinder- und Jugendhilfe, die 

Literaturrecherche                                                                                     BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 22 

überörtlichen Träger für die Beratung und Förderung der kommunalen und freien Träger 
zuständig. Die örtlichen Träger sind verantwortlich für die Sicherstellung eines 
bedarfsgerechten Angebots. Die Leistungen werden von den kommunalen Trägern der  
öffentlichen Jugendhilfe sowie den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe erbracht. 
Die einzelnen Länder machen in ihren Ausführungsgesetzen zur Ausgestaltung der 
Rahmengesetzgebung des Bundes jeweils unterschiedliche Vorschriften, die teilweise 
von weiteren Verordnungen konkretisiert sowie von Richtlinien oder Empfehlungen 
ergänzt werden. 

Alle Länder machen Vorgaben für die Kind-Betreuer-Relation, wobei die Spannweite bei 
Kindern im Kindergartenalter von 8,57 bis 16,66 Kindern pro Betreuer reicht. Die 
Mehrzahl der Länder gibt als Obergrenze eine Gruppengröße von 25 Kindern dieser 
Altersklasse an. Der Blick ins Ausland zeigt, dass insbesondere in den skandinavischen 
Ländern, aber auch z.B. in Groß Britannien, Kanada und Australien deutlich niedrigere 
Kind-Betreuer-Relationen von 6 bis 11 Kindern üblich sind. Im Bereich der Krippenkinder 
verfügt Nordrhein-Westfalen mit 3-4 Kindern pro Betreuer über die günstigste 
Betreuungsrelation, Schlusslicht ist hier Niedersachsen mit 12-15 Kindern. International 
findet man bei den unter 3-jährigen meist Kind-Betreuer-Relationen zwischen 3 und 6 
Kindern, jedoch nicht mehr als 10 Kinder. Auch bei den Hortkindern gibt es in den 
Bundesländern enorme Unterschiede. Die Vorgaben reichen von 10 Kindern in NRW bis 
zu 33,33 Kindern pro Betreuer in Thüringen. Die Größe der Gruppen liegt fast überall 
zwischen 15 und 20 Kindern, lediglich Hessen lässt hier 25 Kinder zu. 

Nur Berlin, Niedersachsen und Thüringen legen die erforderliche Nutzfläche pro Kind 
verbindlich fest. Jedoch existieren auch in einigen anderen Bundesländern Richtlinien 
oder Empfehlungen, die Flächenangaben enthalten. Alle Angaben liegen zwischen 2,0 
und 4,5 m² für Kindergartenkinder bzw. zwischen 2,5 und 4,5 m² bei Krippenkindern. Bloß 
zwei Länder äußern sich zur Größe der Räume. Während NRW 68 m² als bewährte 
Raumgröße empfiehlt, gibt Hamburg 12 m² als Untergrenze an. Hinsichtlich der 
erforderlichen Freiflächen gibt es nur in Niedersachsen und Thüringen verbindliche 
Vorgaben sowie in Sachsen eine Empfehlung. Zweimal werden 10 m², einmal 12 m² pro 
Kind genannt.  

Konkrete Angaben zur Erreichbarkeit oder maximalen Entfernung zwischen Wohnung 
und Einrichtung findet man in fast keinem Bundesland. Es existieren höchstens 
Vorschriften die in der Regel großen Spielraum lassen und sich meist nur auf den 
Neubau von Einrichtungen beziehen. So fordert beispielsweise § 5 (3) des Hessischen 
Kindergartengesetzes, dass „bei der Wahl der Standorte … auf kurze und sichere Wege 
für die Kinder besonderer Wert gelegt werden [soll]“ und nach §10 (1) des Schleswig-
Holsteinischen Kindertagesstättengesetzes sollen „Kindertageseinrichtungen … in 
zumutbarer Entfernung zu den Wohnungen der Familien errichtet werden, dabei soll die 
Nähe zu anderen sozialen und kulturellen Einrichtungen, die von den Familien und ihren 
Kindern genutzt werden, berücksichtigt werden“. Sehr konkret wird dagegen in der 
„Globalrichtlinie“ der Stadt Hamburg die Bedeutung der „zumutbaren Entfernung“ 
ausdifferenziert. 

Das Betreuungsangebot eines Kindergartens muss in zumutbarer Entfernung zur 
Wohnung des Kindes liegen. Zumutbar ist eine Entfernung, wenn sie in der Regel 
innerhalb von 20 Minuten zu Fuß und ggf. mittels öffentlicher Verkehrsmittel zurückgelegt 
werden kann (einfacher Weg). Ist die Tageseinrichtung mit dem PKW oder Fahrrad in 10 
Minuten von der Wohnung des Kindes zu erreichen, so ist auch diese Entfernung 
zumutbar, soweit den Sorgeberechtigten diese Verkehrmittel zur Verfügung stehen. 

In der Literatur sind vereinzelt Entfernungsangaben von einem halben bis einen 
Kilometer zu finden, wobei von einer ortsnahen Versorgung mit fußläufiger Erreichbarkeit 
ausgegangen wird (vgl. etwa Bahlburg/Kunze 1979). Häufiger sind jedoch Zeitangaben, 
die je nach Kontext zwischen 10-15 Minuten und 30-40 Minuten variieren. Da in vielen 
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Fällen der Weg zur Kindertageseinrichtung aufgrund der Distanz oder der Gefährdung 
durch Verkehrsteilnahme vom Kind nicht alleine bewältigt werden kann, sind 
Erreichbarkeitsüberlegungen nicht unabhängig von den Auswirkungen auf die 
Alltagsorganisation der Erziehungsberechtigten zu treffen. Als Folge der Unklarheit, die in 
den meisten Ländern über die Zumutbarkeit von Wegstrecken besteht, gibt es hier einige 
Gerichtsurteile, die sich direkt oder indirekt zu dieser Problematik äußern. 

Das Verwaltungsgericht Schleswig äußert in sich in seinem Beschluss vom 12.1.2000 
folgendermaßen: „Hinsichtlich der zumutbaren Entfernung ist auch der Zeitaufwand für 
den begleitenden Elternteil zu berücksichtigen. Ein kombinierter Fuß- und Busweg von 30 
Minuten ist … einem Elternteil … nicht zuzumuten.“ Die Richter sehen es als nicht mehr 
hinnehmbar an, wenn in diesem Fall die Mutter „insgesamt einen täglichen Zeitaufwand 
von über zwei Stunden hätte, um … [ihr Kind] zum Kindergarten und wieder zurück zu 
bringen“. 

Das Oberverwaltungsgericht Saarlouis kommt in seinem Beschluss vom 16.12.1997 zu 
der Auffassung, dass „bei 15 km Entfernung und einer PKW-Fahrtzeit von 20 Minuten bei 
einem Kleinkind von 3 Jahren die Grenze der Zumutbarkeit … eher überschritten“ ist. Im 
selben Urteil stellen die Richter allerdings auch fest, dass die Frage der Erreichbarkeit 
nicht unabhängig von der Größe des Wohnorts und der Siedlungsdichte betrachtet 
werden kann. „In Splittersiedlungen können die dort wohnenden Eltern vernünftigerweise 
nicht mit der Schaffung eines Kindergartens rechnen, sondern müssen sich, wenn sie 
dort wohnen wollen, von vornherein auf Transportwege einrichten“. 

Es lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen zu der Erreichbarkeitsproblematik 
machen. In der Regel kann jedoch ein Weg von 20 Minuten als Grenze der Zumutbarkeit 
angesehen werden. In den Grundsätzen der Kindertagesbetreuung des 
brandenburgischen Landkreises Dahme-Spreewald finden sich Angaben, die die 
Richtung weisen, mit welchen Ausnahmen von der Regel in Zukunft gerechnet werden 
muss. 

Das Zeit- und Streckenmaß wird je nach räumlichen Bedingungen zwischen dem dünn 
besiedelten ländlichen Raum einerseits und städtischen Gebieten andererseits weit 
differieren. […] Im Landkreis Dahme-Spreewald geht man davon aus, dass es 
angemessen ist auf eine 40-minütige Erreichbarkeit fußläufig, mit öffentlichen oder 
privaten Verkehrsmitteln abzustellen. 

Als dezentrale und kostengünstige Alternative bleibt die Kindertagespflege, die zukünftig 
gerade in bevölkerungsarmen Regionen an die Stelle der gewohnten Betreuung in 
Einrichtungen treten wird. 

Die nachstehenden Tabellen 2-3 bis 2-6 zeigen einen Vergleich der eben diskutierten 
Planungsparameter im Bereich der Kindertagesstätten. Aufgeführt sind Werte aus 
unterschiedlichen Literaturquellen (jeweils im oberen Teil der Tabelle) sowie 
Landesregelungen (jeweils im unteren Teil der Tabelle). Zusammenfassend zeigt eine 
„Minimum/Mittelwert/Maximum“-Zeile am Fuß der Tabellen jeweils die Spannweite der 
Planungsvorgaben. 
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Tabelle 2-3 Vergleich von Planungsparametern („Normen“ / „Standards“) in Bereich der 
Kindertagesbetreuung (hier: Betreuungsrelation) 

Betreuungsrelation [Kinder pro Betreuer] 

 
KRIPPE 
 0-1|1-2|2-3 

KINDERGARTEN HORT 

Wagener 1969  10-25  

Spengelin 1972    

Borchard 1974    

Bahlburg/ Kunze 1979  7,5-13,5  

Burberg/ Wieneke 1989    

SCBLDC 1993 5 11  

Reidenbach 1996    

ECNC 1996 4-6|0|8 15  

NHSPS 2002 3-5 7-10  

Winkel 2004    

Brandenburg 7-8,75 13-16,25 18,75-25 

Mecklenburg-Vorpommern 6 18 22 

Schleswig-Holstein 5 13,33-16,66 10-15 

Berlin 6-9|0|7-10 10-15 16 

Hamburg 11 11 11 

Niedersachsen 12-15 25 20 

Nordrhein-Westfalen 3-4 12,5 10 

Saarland 5 13,33-16,66 10-15 

Sachsen 6 13 22,22 

Thüringen 7|0|10 15 33,33 

Min - Mittel - Max 3 - 9 - 15 7 - 16 - 25 10 - 21,66 - 33,33 
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Tabelle 2-4 Vergleich von Planungsparametern („Normen“ / „Standards“) in Bereich der 
Kindertagesbetreuung (hier: Gruppengröße) 

Gruppengröße 

  
KRIPPE 
 0-1|1-2|2-3 

KINDERGARTEN HORT 

Wagener 1969  20-25  

Spengelin 1972    

Borchard 1974 < 10|< 12 |< 15   

Bahlburg/ Kunze 1979 6-10 15-27 15-30 

Burberg/ Wieneke 1989    

SCBLDC 1993    

Reidenbach 1996    

ECNC 1996    

NHSPS 2002 6-10 14-20 24 

Winkel 2004 9 20-25 20 

Brandenburg 10 18 18 

Mecklenburg-Vorpommern    

Schleswig-Holstein 10 20-25 15-20 

Berlin    

Hamburg    

Niedersachsen    

Nordrhein-Westfalen 6-8 25 20 

Saarland 10 20-25 15-20 

Sachsen    

Thüringen 8 15-18 15-20 

Min - Mittel - Max 6 - 10,5 - 15 14 - 20,5 - 27 15 - 22,5 - 30 
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Tabelle 2-5 Vergleich von Planungsparametern („Normen“ / „Standards“) in Bereich der 
Kindertagesbetreuung (hier: Flächenbedarf innen) 

Innenfläche/Kind 

  KRIPPE KINDERGARTEN HORT 

Wagener 1969    

Spengelin 1972    

Borchard 1974 
2,5-3,5 m²  
Gruppenraumfläche 
5-7 m² Geschoßfläche 

1,5-3,5 m²  
Gruppenraumfläche  
7-16 m² Geschoßfläche 

 

Bahlburg/ Kunze 1979 6,2 m² Hauptnutzfläche 
2,8-3,5 m²  
Hauptnutzfläche 

 

Burberg/ Wieneke 1989    

SCBLDC 1993 3,25 m² 3,25 m²  

Reidenbach 1996  
1,5-4,5 m²  
Gruppenraumfläche 

 

ECNC 1996 6 m²   

NHSPS 2002    

Winkel 2004  2,1 m² Nutzfläche  

Brandenburg 2,5-3,5 m² 2,5-3,5 m² 2,5-3,5 m² 

Mecklenburg-Vorpommern    

Schleswig-Holstein    

Berlin 3-4,5 m² 3-4,5 m² 3-4,5 m² 

Hamburg 3,3 m² 2,2-3,0 m² 2,2 m² 

Niedersachsen 3 m² 2,0 m² 2,0 m² 

Nordrhein-Westfalen    

Saarland 3,5 m² 2,0 m² 2,0 m² 

Sachsen 3 m² 2,5 m² 2,5 m² 

Thüringen 2,5 m² 2,5 m² 2,5 m² 

Min - Mittel - Max 2,5 - 4,35 - 6,2 1,5 - 3,0 - 4,5 2,0 - 3,25 - 4,5 
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Tabelle 2-6 Vergleich von Planungsparametern („Normen“ / „Standards“) in Bereich der 
Kindertagesbetreuung (hier: Erreichbarkeit) 

Erreichbarkeit 

  KRIPPE KINDERGARTEN HORT 

Wagener 1969    

Spengelin 1972    

Borchard 1974 
Zentrale Lage 5 Min. (300 m) Fußweg 

5-10 Min (350-700 m) 
Fußweg 

Bahlburg/ Kunze 1979 
 400-600 m  

Burberg/ Wieneke 1989    

SCBLDC 1993    

Reidenbach 1996    

ECNC 1996    

NHSPS 2002    

Winkel 2004 10 Min. Fußweg   

Brandenburg    

Mecklenburg-Vorpommern    

Schleswig-Holstein    

Berlin    

Hamburg  
20 Min. Fußweg 
 10 Min. Fahrrad oder 
Pkw 

 

Niedersachsen    

Nordrhein-Westfalen    

Saarland    

Sachsen    

Thüringen    

Min - Mittel - Max  5 - 12,5 - 20  

2.5 Standards in Einrichtungen der stationären Altenpflege 

Demographische Determinanten 

Betrachtet man die aktuellen Pflegequoten der Bevölkerung ab 60 in Fünfjahreskohorten, 
fällt der gewaltige Anstieg zwischen 60 und 94 Jahren auf. Liegt der Anteil der Pflegefälle 
bei den 70 bis 74jährigen noch bei 5 Prozent, verdoppelt er sich alle fünf Jahre auf 40 
Prozent bei den 85-89jährigen und steigt dann noch auf über 60 Prozent der 90-
94jährigen, um danach leicht abzufallen. Die durchschnittliche Pflegequote der 60 bis 
unter 80jährigen liegt bei 4 Prozent, bei den über 80jährigen dagegen bei 32 Prozent. 
Bezüglich der stationären Versorgung liegt die Quote bei den ersten drei betrachteten 
Alterskohorten in etwa konstant bei knapp einem Viertel und steigt dann kontinuierlich an 
bis auf über die Hälfte der Pflegebedürftigen. Die Heimquote der 60 bis unter 80jährigen 
liegt bei 26 Prozent, bei den Hochaltrigen sind es durchschnittlich 40 Prozent. 
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Abbildung 2-5 Altersspezifische Pflegequoten in Deutschland 2003 (Anteil der Pflegefälle je 
Alterskohorte) Daten: DESTATIS 2005a, eigene Berechnung u. Darstellung 

 

Abbildung 2-6 Altersspezifische Heimquoten in Deutschland 2003 (Anteil der stationär versorgten 
Pflegefälle an allen Pflegebedürftigen einer Alterskohorte) Daten: DESTATIS 2005a, 
eigene Berechnung u. Darstellung 

 

Wie hoch der zukünftige Bedarf an stationären Pflegeplätzen sein wird, kann nicht mit 
absoluter Sicherheit vorausgesagt werden, da es einige veränderliche Parameter gibt. So 
spielt etwa die Entwicklung der Lebenserwartung und der Prävalenzen eine Rolle, aber 
auch sozialpolitische Einflussgrößen wie z.B. die Definition von „Pflegebedürftigkeit“ 
können sich im laufe der Zeit verändern. Sicher ist, dass erst die Zahl der jüngeren Alten 
leicht und die der Hochaltrigen sehr stark zunehmen wird. 

Wenn man annimmt, dass man auch in Zukunft mit ähnlichen Pflegewahrscheinlichkeiten 
wie heute rechnen muss und berücksichtigt, dass sich das „informelle Pflegepotential“, 
also pflegende Angehörigen, Nachbarn, etc., aufgrund zunehmender Partner- und 
Kinderlosigkeit verringern wird, ist ein umfangreicher Kapazitätsausbau insbesondere bei 
den stationären Pflegeeinrichtungen unumgänglich. Nach Modellrechnungen des ifo 
Instituts wird die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland von heute 2,2 Mio. um 
34% auf 2,9 Mio. Im Jahr 2020 ansteigen. Dabei wird die Zahl der stationären Pflegefälle 
um ca. 44% wachsen, wahrend der Anstieg im ambulanten Pflegebereich mit ca. 30% 
deutlich geringer ausfallen wird. Das ifo Institut errechnet einen zusätzlichen Bedarf von 
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rund 300.000 Pflegeplätzen in stationären Einrichtungen und beziffert den notwendigen 
Ausbau der Pflegeinfrastruktur bis 2020 mit jeweils 3.000 neuen Pflegeheimen und 
Pflegediensten. Dieser Schätzung liegen die Annahmen zugrunde, dass die Zahl der 
Pflegebedürftigen je ambulanter Dienst von derzeit 42 auf 50 gesteigert werden kann und 
die durchschnittliche Bettenzahl in Pflegeheimen von aktuell 66 auf 70 erhöht wird 
(Hofmann 2006, S. 26ff). 

Zur Entwicklung der stationären Infrastruktur 

Der Bereich der Altenhilfe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sowohl quantitativ 
als auch strukturell stark gewandelt. In den 1960er Jahren schätzt die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege den Bedarf an stationärer 
Versorgung für alte Menschen in der damaligen Bundesrepublik auf 6 % der über 
65jährigen. Zu dieser Zeit waren tatsächlich jedoch nur Heimplätze für 3,7 % der über 
65jährigen vorhanden und davon waren wiederum nur 16 % Pflegeheimplätze, die 
restlichen aber Altenheim- bzw. Altenwohnheimplätze (BBJ 2004, S. 5). Ein 
Altenwohnheim ist eine Einrichtung für gesunde ältere Menschen, die sich noch 
vollständig selbst versorgen können, ein Altenheim ist im Gegensatz dazu für Menschen, 
die zur selbständigen Führung eines eigenen Haushalts nicht mehr in der Lage sind und 
Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen benötigen und ein Altenpflegeheim ist für Menschen 
gedacht, die zusätzlich dauerhaft gepflegt werden müssen (Frisk 1991, S. 36f). Im Jahr 
2003 ist die alterspezifische Heimquote mit 4 % zwar nur leicht gestiegen, jedoch 
befinden sich heute fast 97 % der Plätze in vollstationären Pflegeeinrichtungen, während 
Altenheime und Altenwohnheime keine wesentliche Rolle mehr spielen (Schneekloth 
2006, S. 5). Als Ursache für den Rückgang bei den diesen Heimformen wird der Ausbau 
der ambulanten Versorgung genannt. Nur 35 % der über 65jährigen Pflegebedürftigen 
werden derzeit stationär versorgt, die überwiegende Mehrheit wird zu Hause von 
Angehörigen und/oder professionellen Diensten gepflegt. Dabei dürfte auch eine Rolle 
spielen, dass die Altersarmut im Vergleich zu früheren Zeiten stark zurückgegangen ist 
und die heutigen Senioren kaum noch aus finanziellen Gründen gezwungen sind in 
Altenwohnheime zu ziehen. 

Auch die bauliche Konzeption der Altenheime hat sich im Laufe der Zeit 
dementsprechend stark geändert. Auf die anfangs verbreitete „Kasernierung“ der Alten in 
monotonen und schlecht ausgestatteten „Verwahranstalten“ folgten in den 60er und 70er 
Jahren am Krankenhausbau orientierte, technisch hochgerüstete „Pflegemaschinen“, die 
sich allerdings oft stärker an den Anforderungen des Pflegepersonals als an den 
Bedürfnissen der Bewohner orientierten. In den 80er und 90er Jahren folgten dann 
Einrichtungen, die nach außen hin repräsentativer, im Inneren wohnlicher und insgesamt 
altengerechter gestaltet waren, als ihre Vorgänger. Die überkommene Trennung 
zwischen Wohnen und Pflege wird hier erstmals aufgehoben (Lorenz 1994). In jüngster 
Zeit entstehen vermehrt Einrichtungen der „Vierten Generation“, die nicht mehr dem 
Heimtypus zuzurechnen sind, sondern altengerechtes Wohnen mit optionalen 
pflegerischen Angeboten kombinieren (BMFSFJ 2006, S. 60f). Da in Zukunft jedoch 
wieder mit zunehmender Altersarmut gerechnet werden muss, steht zu befürchten, dass 
es zu einer Neuauflage der Kasernierung kommen könnte. 
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Bundespolitische Vorgaben 

Die im SGB XI festgeschriebenen Leistungen sollen den pflegebedürftigen Menschen 
helfen, „ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen“ (SGB XI, § 
2). Die Leistungen sollen „vorrangig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der 
Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in 
ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Leistungen der teilstationären Pflege und 
der Kurzzeitpflege gehen den Leistungen der vollstationären Pflege vor“ (SGB XI § 3). 
Außerdem wird der Prävention und der Rehabilitation Vorrang eingeräumt, „um den 
Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden […] und darauf hinzuwirken, die 
Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern sowie eine Verschlimmerung zu 
verhindern“ (SGB XI, § 5). Die Ausführung der Vorgaben liegt bei den Ländern, die „für 
die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen 
pflegerischen Versorgungsstruktur“ (SGB XI § 9) verantwortlich sind. 

Das Altenpflegegesetz regelt die Altenpflegeausbildung bundeseinheitlich und verfolgt 
damit das Ziel den Altenpflegeberuf attraktiver zu machen. Das Heimgesetz soll die 
Interessen der Heimbewohner schützen und regelt die Mitwirkungsmöglichkeiten des 
Heimbeirats. 

Die Heimmindestbauverordnung legt unter anderem die Mindestgröße der Zimmer 
festlegt. Für ein Einzelzimmer sind darin 12 qm vorgesehen, bei Mehrfachbelegung 
müssen für jede weitere Person 6 qm zusätzlich vorhanden sein. Die Bestimmungen der 
HeimMindBauV sind mittlerweile im Großen und Ganzen überholt und wurden in einigen 
Bundesländern bereits durch eigene, darüber hinaus gehende Vorschriften ersetzt bzw. 
ergänzt. Die bisherigen Anläufe zur Novellierung der HeimMindBauV sind allesamt im 
Sand verlaufen. Eine Neufassung der Verordnung sollte berücksichtigen, dass 
„Wohngruppen, Hausgemeinschaften, Hospize und betreute Wohnformen in immer 
individuellerer Ausprägung“ (BMFSFJ 2006a, S. 275) mittlerweile vielerorts die 
althergebrachten Heimformen abgelöst haben. 

Expertenempfehlungen 

Das Kuratorium Deutscher Altershilfe (KDA) empfiehlt für Einzelzimmer 16 und für 
Doppelzimmer 24 qm reiner Wohnbereich ohne Sanitär- und Eingangsbereich und spricht 
sich für ein Verhältnis von Einzel- zu Doppelzimmern von 4:1 aus (Engelke/Schreiner, 
ohne Datum, S. 42f). Der nur im Einzelzimmer gegebenen Wahrung der Privatsphäre 
wird heute gegenüber der (erzwungenen) Kommunikation im Doppelzimmer eindeutig 
Vorrang eingeräumt. Zimmer mit mehr als zwei Bewohnern sind nicht mehr zeitgemäß 
und werden sukzessive abgebaut (BMFSFJ 2006b, S.  62f). 

In Bezug auf den Standort von Altenpflegeeinrichtungen geht man heute davon aus, dass 
eine Lage in der Stadt oder am Stadtrand einem peripheren Standort „im Grünen“ 
vorzuziehen ist, um „die gesellschaftliche Isolation von anderen Menschen, vom 
öffentlichen Leben und vom ‚normalen Alltag’“ (KDA 2002, S. 9) zu vermeiden. Alle 
wesentlichen Besorgungen und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs sowie eine gute 
Verkehrsanbindung sollten laut KDA innerhalb von zehn Minuten fußläufig erreichbar 
sein. Borchard gibt als Orientierungswert für Altenwohnheim- und Altenheimstandorte 
eine Entfernung von 300-400 m zur nächsten ÖPNV-Haltestelle sowie zu 
Einkaufsmöglichkeiten an. Hinsichtlich Altenpflegeheimen vollzieht er einen 
Perspektivwechsel, indem er hier für Besucher eine zumutbare Fahrtzeit von 30-45 
Minuten vorsieht (Borchard 1992, S. 60f). Im Idealfall findet sich eine geeignete 
Pflegeeinrichtung im angestammten Ort oder Stadtteil, so dass die gewohnte Umgebung 
und bestehende soziale Kontakte erhalten bleiben können. 
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Landespolitische Vorgaben 

Im Rahmen der Föderalismusreform wurde die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes 
im Heimrecht auf die Länder übertragen. Das bestehende Bundesrecht bleibt aber 
weiterhin gültig, solange die Länder keine eigenen Gesetze und Verordnungen erlassen 
haben. In den Ländern bestehen teilweise eher weiche Vorgaben, etwa in Gestalt von 
Förderungs- oder Planungsrichtlinien. Beispielsweise sind im Landespflegegesetz 
Nordrhein-Westfalen und der zugehörigen Verordnung bestimmte Voraussetzungen 
festgelegt, die erfüllt werden müssen, damit eine Einrichtung Fördermittel erhalten kann. 

Teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen haben einen Anspruch auf Förderung, wenn 
es sich um für die Bewohnerinnen und Bewohner überschaubare, ortsnahe Einrichtungen 
von angemessener Größe handelt und sie angemessen baulich ausgestattet sind. Eine 
angemessene Größe stationärer Pflegeeinrichtungen liegt in der Regel vor, wenn 80 
Plätze nicht überschritten werden. (PfG NW 1996) 

Noch unverbindlicher sind die Festlegungen im Regionalplan für den Planungsraum IV – 
Schleswig-Holstein Süd-West – Kreise Dithmarschen und Steinburg, Fortschreibung 
2005 gehalten. 

Neue Einrichtungen der Altenpflege und Altenhilfe sollen grundsätzlich in bestehende 
Siedlungsstrukturen integriert werden. Soweit es sich um übergemeindliche 
Einrichtungen handelt, sollen sie vorrangig in den zentralen Orten angesiedelt werden. 

Insgesamt herrscht bezüglich baulich-räumlicher Aspekte von Pflegeeinrichtungen eine 
eher geringe Regelungsintensität vor, einige Länder haben bisher bestehende Gesetze 
oder Vorschriften abgeschafft. Es ist eine allgemeine Tendenz in Richtung 
„Entbürokratisierung der Pflege“ zu beobachten, sowohl in den Ländern als auch beim 
Bund (BMFSFJ 2006a). Während sich die Politik und vor allem private Anbieter 
ausschließlich Verbesserungen davon erhoffen, warnen Sozialverbände und 
Gewerkschaften aber auch vor möglichen Nachteilen. Beispielsweise macht der 
Sozialverband Deutschland (SoVD) in einer Stellungnahme zur Föderalisierung der 
Heimgesetzgebung und Entbürokratisierung in der Pflege in Nordrhein-Westfalen auf die 
Gefahr aufmerksam, dass „eine Diskussion, die auf dringend notwendige 
Verbesserungen der Pflegequalität zielte, ganz anderen (ökonomischen und fiskalischen) 
Interessen dienstbar gemacht wird“ (SoVD 2006). 

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Vielfalt der Standards und Empfehlungen im 
Bereich der stationären Altenpflege. Die Aufstellung folgt der „traditionellen“ 
Unterscheidung zwischen Altenwohnheim, Altenheim und Altenpflegeheim. Aufgeführt 
sind Angaben zur Einrichtungsgröße, Wohnfläche im Patientenzimmer, Gesamtfläche pro 
Person, zum Einzugsbereich und zur Erreichbarkeit. Die Werte stammen aus der 
einschlägigen Fachliteratur sowie aus Gesetzen und Verordnungen. Die Quellen sind mit 
Kürzel und Jahreszahl, wie im Literaturverzeichnis angegeben, in der Tabelle aufgeführt. 
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Tabelle 2-7 Vergleich von Planungsparametern („Normen“ / „Standards“) in Bereich der stationären 
Altenhilfe 

  ALTENWOHNHEIM ALTENHEIM ALTENPFLEGEHEIM 

Einrichtungsgröße  

Wagener 1969 75-125 

Spengelin 1972 70-140 

Bahlburg/ Kunze 1979 80-250 

Schöning/Borchard 1992 70-120 70-140 

Lorenz 1994 80-120 

KDA 2002 _ _ 30-90 

AllgFörderPflegeVO 2003 _ _ max. 80 

SoVD 2007 _ _ max. 60 

Wohnfläche/Zimmer  

HeimMindBauV 1983 12 / 18 / 24 / 30 m² 12 / 18 m² 12 / 18 / 24 / 30 m² 

Lorenz 1994 _ _ 14 / 22 m² 

KDA 2002 _ _ 16 / 24 m² 

AllgFörderPflegeVO 2003 _ _ 14 / 24 m² 

Gesamtfläche/Person  

Bahlburg/ Kunze 1979 27-30 m² Hauptnutzfläche 

Schöning/Borchard 1992 40-50 m² Fläche je Nutzer _ _ 

Lorenz 1994 _ _ 50 m² Bruttogeschossfläche 

AllgFörderPflegeVO 2003 _ _ 45-50 m² Nettogrundflächen 

Einzugsbereich  

Wagener 1969 38.000 - 63.000 Ew. 19.000 - 31.000 Ew. 38.000 - 63.000 Ew. 

Spengelin 1972 27.000 - 54.000 Ew. 22.000 - 44.000 Ew. 36.000 - 72.000 Ew. 

Schöning/Borchard 1992 15.000 - 27.000 Ew. 9.000 Ew. 35.000 Ew. 

Bahlburg/ Kunze 1979 30.000 - 100.000 Ew. 

Lorenz 1994 _ _ 8.000 Ew. 

Erreichbarkeit  

Schöning/Borchard 1992 300 - 400 m zu Haltestelle und Läden 30-45 Min. Fahrtzeit für Besucher 
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3 Methodische Bausteine für alle Handlungsfelder 

3.1 Bevölkerungsvorausschätzung auf Gemeindeebene 

3.1.1 Modellentwicklung 

Kleinräumige Daten zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung stellen eine elementare 
Grundlage für planerische und politische Konzeptionen auf der kommunalen und 
regionalen Ebene dar. Dies gilt vor allem für den Bereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, da die Nutzung sozialer Infrastrukturen besonders entfernungssensitiv 
ist und kleinräumliche Auslastungsgrade von erheblicher Bedeutung für die Effizienz 
technischer Ver- und Entsorgung sind. 

Im Rahmen des MORO wurde daher durch die Begleitforschung für alle drei 
Modellregionen eine Bevölkerungsprognose auf der Ebene der Gemeinden bis zum Jahr 
2020 erarbeitet. Hauptzielsetzung dabei war die Bereitstellung der notwendigen 
Datengrundlage für die ebenfalls durch die Begleitforschung durchzuführenden 
Bilanzierungen von Angebot und Nachfrage in Bezug auf soziale Infrastrukturen. Die 
Prognosemethodik sowie ausgewählte Ergebnisse sollen in diesem Abschnitt 
dokumentiert werden. Dabei wird speziell auch auf den Aspekt der Aussagekraft und 
Tragfähigkeit der Prognoseergebnisse eingegangen. 

Zur Beschreibung der Prognosemethodik wird im Folgenden zunächst das verwendete 
Simulationsmodell näher vorgestellt. Daran anschließend werden die getroffenen 
Prognoseannahmen dargestellt und die Vorgehensweise bei der Plausibilisierung des 
Modells beschrieben. Aussagekraft und Tragfähigkeit der Prognose werden weiter unten 
detailliert diskutiert. 

Die in dieser Untersuchung erstellte kleinräumige Bevölkerungsprognose für die 
Modellregionen basiert jeweils auf Berechnungen mit einem Simulationsmodell des Büros 
Gertz Gutsche Rümenapp. Das Modell wurde in seiner Grundform zuvor bereits für 
Szenarienberechnungen in den Regionen Dresden und Kiel eingesetzt. Für die Prognose 
in den MORO-Regionen wurde das Modell weiterentwickelt und jeweils an die 
spezifischen Rahmenbedingungen der Regionen angepasst. 

Grundstruktur des Simulationsmodells 

Das verwendete Simulationsmodell berechnet ausgehend vom Bevölkerungsstand an 
einem zurückliegenden Stichtag (z.B. dem 31.12.2004 für Dithmarschen und Steinburg) 
statistische Erwartungswerte für die jährlichen Veränderungen der Bevölkerung in den 
Gemeinden der jeweiligen Modellregion bis zum Jahr 2020. Die Bevölkerung wird dabei 
differenziert nach Geschlecht und Altersjahren (0-89 Jahr + 90 Jahre und älter), d.h. in 
Form so genannter Bevölkerungskohorten fortgeschrieben. Der Ablauf des 
Simulationsmodells ist in der folgenden Abbildung am Beispiel eines Simulationsjahres 
dargestellt. 

Ausgehend von der Bevölkerungsstruktur des Ausgangsjahres wird im ersten 
Simulationsschritt zunächst die Alterung der Bevölkerung um ein Jahr durch eine 
einfache Fortschreibung der Kohorten abgebildet. Im Anschluss werden dann 
Erwartungswerte für die Geburten- und Sterbefälle anhand geschlechts- und 
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altersspezifischer Fruchtbarkeits- bzw. Sterberaten berechnet. Regionale Unterschiede 
innerhalb der Landkreise werden dabei mittels entsprechender Korrekturfaktoren 
berücksichtigt. 

Abbildung 3-1 Grundstruktur Simulationsmodell Bevölkerungsentwicklung 

Bevölkerung tx

Prozess

Alterung

Geburten/Sterbefälle

Input

Außenfortzüge

Binnenumzüge
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Alters- und geschlechtsspezifische 
Fruchtbarkeits- und Sterberaten

+ Korrekturfaktoren

Alters-/geschlechtsspez. Fortzugsraten
+ Korrekturfaktoren

• Alters-/geschlechtsspez. Umzugsraten 
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Aufbauend auf die beschriebenen Prozesse der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
werden die verschiedenen Wanderungsbewegungen der Bevölkerung simuliert. Hierzu 
werden zunächst wiederum anhand von alters- und geschlechtsspezifischen 
Wahrscheinlichkeiten und räumlich differenzierten Korrekturfaktoren Erwartungswerte für 
die Zahl der Außenfortzüge8 und die Zahl der Binnenumzüge9 ermittelt. Während die 
Außenfortzüge im Anschluss einfach vom Bevölkerungsbestand abgezogen werden, 
müssen die Binnenumzüge noch auf die möglichen Umzugsziele (Gemeinden) innerhalb 
des jeweiligen Landkreises verteilt werden. Dies erfolgt anhand fester, geschlechts- und 
altersgruppenspezifischer Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Gleiches gilt im Hinblick auf 
die räumliche Verteilung der Außenzuzügler10, deren Zahl differenziert nach Geschlecht 
und Altersjahren für jedes Simulationsjahr vorzugeben ist. 

Generierung der Modellparameter 

Wie in den vorangegangenen Erläuterungen deutlich wurde, sind als Grundlage für das 
Simulationsmodell diverse Modellparameter wie Geburten-, Sterbe- und 
Wanderungsraten, Zielverteilungen für die Wanderungsbewegungen sowie räumlich 
differenzierte Korrekturfaktoren festzulegen bzw. zu bestimmen. Für die kleinräumige 
                                                 
8 Fortzüge aus einer Gemeinde über die Grenze des zugehörigen Landkreises. 
9 Umzüge aus einer Gemeinde in eine andere Gemeinde desselben Landkreises. 
10 Zuzüge in eine Gemeinde, deren Herkunft außerhalb des jeweiligen Landkreises liegt. 
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Bevölkerungsprognose der einzelnen Regionen wurden dabei unterschiedliche Quellen 
verwendet. 

Für die Modellregion „Dithmarschen/Steinburg“ wurden beispielsweise die folgenden 
Daten des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein herangezogen: 

 Bevölkerung in den Gemeinden nach Geschlecht und Altersjahren 2000-2004 

 Faktoren der Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden 2000-2004 

 Geburten- und Sterberaten nach Geschlecht und Altersjahren für das Land 
Schleswig-Holstein 2001-2004 

 Zu- und Fortzüge über die Gemeinde- bzw. Kreisgrenzen nach Geschlecht und 
Altersgruppen 2002-2003 

Aus diesen Statistiken wurden zunächst für das gesamte jeweilige Bundesland 
(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern bzw. Brandenburg) bzw. für die 
jeweiligen Landkreise globale geschlechts- und altersspezifische 
Eintrittswahrscheinlichkeiten (Raten) für Geburten, Sterbefälle, Binnenumzüge und 
Außenfortzüge entnommen bzw. abgeleitet. 

Darauf aufbauend wurden zur Abbildung der regionalen Unterschiede innerhalb der 
Landkreise amtsspezifische Korrekturfaktoren berechnet. Hierzu wurden für die einzelnen 
Ämter die realen Geburten-, Sterbe-, Umzugs- und Fortzugszahlen der Jahre 2001-2004 
den anhand der globalen Raten „modellmäßig“ berechneten Erwartungswerten 
gegenübergestellt. Diese Modellkalibrierung konnte nur auf der Ebene der Ämter 
durchgeführt werden, da die meisten Gemeinden eine für solche Analysen zu kleine 
„statistische Masse“ aufweisen. 

Die Zielverteilungen der Wanderungsbewegungen (Binnenumzüge + Außenzuzüge) 
wurden in einem zweistufigen Verfahren bestimmt. Der erste Schritt umfasste dabei die 
Ableitung von geschlechts- und altersgruppenspezifischen (6 Gruppen) 
Zuzugswahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ämter aus den o. g. differenzierteren 
Wanderungsdaten für die Jahre 2002 und 2003. Diese Wahrscheinlichkeiten wurden 
dann in einem zweiten Schritt anhand des Mittelwerts der Gesamtzuzüge der Jahre 
2001-2004 auf die Gemeinden der einzelnen Ämter herunter gebrochen. 

Einhaltung der Ergebnisse der Kreisprognose des jeweiligen Statistischen Amtes 

Als zusätzliche Randbedingung wurde für die kleinräumige Bevölkerungsprognose aller 
Modellregionen festgelegt, dass die veröffentlichten Ergebnisse der jeweils aktuellen 
Kreisprognose des zuständigen Statistischen Landesamtes11 als feste Eckwerte bzw. 
Randsummen bei der kleinräumigen Prognose einzuhalten sind. Hierzu wurden in das 
Simulationsmodell die folgenden Parameter bzw. Datenanpassungen integriert: 

In jedem Simulationsjahr: 

 Direkte Verwendung der in der Kreisprognose für die Landkreise ausgewiesenen 
Wanderungssalden für die Berechnung der Zahl der Zuzüge (unter Verwendung 
der durch das Modell berechneten Zahl der Fortzüge) 

                                                 
11 Für die Modellregionen sind dies: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 
Bevölkerungsvorausberechnung für die Kreise und Kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins bis 2020 auf Basis 
der 10. KBV – Bericht AI8-2005S vom 30. März 2005; Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (2005): Bevölkerungsvorausberechnung in den Kreisen bis 2020 2005. 
Informationsreihe der Obersten Landesplanungsbehörde 11/2005; Landesbetrieb für Datenverarbeitung und 
Statistik des Landes Brandenburg (2006): Bevölkerungsprognose des Landes Brandenburg für den Zeitraum 
2005 – 2030. Bericht AI 8 – 05. 
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 Anpassung der im Modell berechneten Zahlen der Geburten und Sterbefälle an die 
Landkreis-Salden der natürlichen Bevölkerungsentwicklung aus der Kreisprognose 
(über entsprechende Korrekturfaktoren) 

Am Ende der Simulationsjahre 2010 und 2020 

 Anpassung der durch das Modell berechneten Altersverteilung der Bevölkerung der 
Landkreise an die Ergebnisse der Kreisprognose (8 Altersgruppen) 

Annahmen 

Neben den im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Modellparametern wurden der 
kleinräumigen Bevölkerungsprognose für Dithmarschen-Steinburg die nachfolgend 
aufgelisteten weiteren Annahmen zugrunde gelegt. Diese orientieren sich grundsätzlich 
an den Annahmen der Kreisprognose des Statistischen Amtes für Hamburg und 
Schleswig-Holstein und entsprechen damit weitgehend den in der Vergangenheit 
beobachteten bzw. den unmittelbar absehbaren Trends. 

 Die altersspezifischen Geburtenraten wie auch die Geschlechteraufteilung bei 
Neugeborenen bleiben im Prognosezeitraum bis 2020 konstant auf dem bei der 
Parameterbestimmung ermittelten Niveau des Durchschnitts der Jahre 2001-2004. 

 Die geschlechts- und altersspezifischen Sterbeziffern sinken bis zum Jahr 2020 
linear um insgesamt 20 % gegenüber dem Stand der Parameterbestimmung. 

 Die geschlechts- und altersspezifischen Binnenumzugs- und Außenfortzugsraten 
bleiben im Prognosezeitraum konstant auf dem Niveau der Parameterbestimmung. 

 Die Zielverteilung der Binnenumzüge und Außenzuzüge bleibt bis 2020 konstant. 

 Die Außenwanderungssalden entwickeln sich entsprechend den Ergebnissen der 
Kreisprognose. 

Plausibilisierung und Abstimmung der Prognoseergebnisse 

Zur Überprüfung der Plausibilität der Simulationsergebnisse wurden zusätzliche 
Auswertungen von Vergangenheitsdaten insbesondere zur Verteilung der Zuzüge auf die 
Gemeinden durchgeführt. In einzelnen Fällen wurden daraufhin die 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Zielwahl der Binnenumzüge und der 
Außenzuzüge manuell angepasst. Des Weiteren wurden die Simulationsergebnisse im 
Hinblick auf Ausreißer, d. h. extreme Entwicklungen in einzelnen Gemeinden überprüft. 
Auch hier wurden, insbesondere bei starken Abweichungen der Zuzugs- und/oder 
Fortzugszahlen manuelle Anpassungen der Korrekturfaktoren und/oder der 
Zielwahlverteilungen vorgenommen. 

In einem weiteren Schritt wurden die Prognoseergebnisse mit den jeweiligen 
Fachdiensten der Modellregionen bzw. den beteiligten Landesministerien abgestimmt., 
um die dort vorhandenen, wesentlich detaillierteren Kenntnisse der Region und möglicher 
spezieller Entwicklungstendenzen einzubeziehen. Als Folge dieser Abstimmung wurden 
z.B. touristisch geprägte Gemeinden, die sich zudem auch zunehmend als Ziel von 
Ruhesitzwanderungen positionieren, stärker bei den Zielwahlverteilungen der 
Binnenumzüge und der Außenzuzüge gewichtet (so z.B. im Küstenbereich der Region 
Dithmarschen/Steinburg). Darüber hinaus wurden u.a. die zur Schließung anstehenden 
Bundeswehrstandorte durch eine Anhebung der Fortzugsraten der entsprechenden 
Gemeinden berücksichtigt. 
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Aussagekraft und Tragfähigkeit der Prognose 

Bezüglich der Aussagekraft und Tragfähigkeit der vorliegenden kleinräumigen 
Bevölkerungsprognose ist zunächst zu beachten, dass dieser grundsätzlich das Wenn-
Dann-Prinzip zugrunde liegt. D. h. nur wenn alle getroffenen Annahmen zu Geburten- 
und Sterberaten, den Wanderungsbewegungen etc. eintreten, wird sich die Bevölkerung 
in den Gemeinden auch wie errechnet entwickeln. 

Des Weiteren ist die bereits in der Einleitung dargestellte Zielsetzung der Prognose zu 
berücksichtigen: Das Hauptziel lag in der Bereitstellung von Gemeindedaten zur 
zukünftigen Bevölkerungsentwicklung als Grundlage für weitergehende 
Modellrechnungen zur Bilanzierung von Angebot und Nachfrage sozialer Infrastrukturen. 
Diese Rechnungen müssen methodisch notwendigerweise zunächst auf einer sehr 
kleinräumigen Basis durchgeführt werden, werden dann zur Ableitung von Erkenntnissen 
und Handlungsempfehlungen jedoch nur noch auf der gesicherten Ebenen größerer 
Einheiten aggregiert dargestellt. Das Ziel der vorliegenden kleinräumigen 
Bevölkerungsprognose ist somit nicht die exakte Vorhersage der zukünftigen 
Bevölkerungszahl einzelner Ämter oder Gemeinden, es geht vielmehr um eine 
konsistente Vorausschätzung für alle Ämter und Gemeinden der Modellregionen. 

Im Hinblick auf sonstige planerisch-politische Fragestellungen in den Gemeinden, Ämtern 
bzw. Landkreisen sind die Prognoseergebnisse daher dahingehend zu interpretieren, 
dass sie in erster Linie eine Orientierung über die zukünftige kleinräumige 
Bevölkerungsentwicklung bieten, die bei weitgehender Beibehaltung der bisherigen 
Trends erwartet werden kann. D. h., dass die Ergebnisse sowohl hinsichtlich der 
Bevölkerungszahlen als auch der Bevölkerungsstrukturen (Geschlecht, Alter) lediglich die 
Richtung und das ungefähre Ausmaß der zukünftigen Entwicklungen in den einzelnen 
Ämtern und Gemeinden wiedergeben. 

Dies gilt vor allem je kleiner, d. h. je weniger Einwohner das betrachtete Bezugsgebiet 
hat, denn je kleiner das Gebiet ist, umso instabiler können dort die Bestimmungsfaktoren 
der Bevölkerungsentwicklung und damit umso größer die Ungenauigkeiten der Prognose 
sein. Während wir diesbezüglich die Tragfähigkeit der Prognose für die meisten Ämter 
und größeren Gemeinden als relativ gut einschätzen, dürfen die Ergebnisse bei kleineren 
Gemeinden (< 5.000 Einwohner) lediglich als Orientierungsgrößen angesehen werden, 
die einer weiteren sorgfältigen planerischen und politischen Bewertung bedürfen. In 
Absprache mit den Modellregionen werden daher in den nachstehenden 
Ergebnisdarstellungen Berechnungsergebnisse häufig nur auf der Ebene der Ämter und 
größeren Gemeinden ausgewiesen. 

Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung auf Gemeindeebene 

Für die Modellregionen wurden mit Hilfe des eben beschriebenen Bevölkerungsmodells 
die folgenden Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung auf Gemeindeebene 
ermittelt. 

Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

Bezüglich der Entwicklung der Bevölkerungszahlen insgesamt zeigt sich dabei eine sehr 
inhomogene Entwicklung in der Region. So sind weiterhin leichte 
Bevölkerungszunahmen vor allem in den Ämtern zu erwarten, die näher an Hamburg 
liegen und daher an der weiteren Suburbanisierung in der Metropolregion partizipieren. 
Ausnahmen bilden hier die Ämter Kellinghusen und Breitenburg, deren weitere 
Bevölkerungsentwicklung sehr stark durch die Schließung von Bundeswehrstandorten 
negativ beeinflusst wird. Neben den Hamburg-nahen Ämtern ist ein 
Bevölkerungswachstum nur noch in den touristisch geprägten Ämtern Friedrichskoog und 

Methodische Bausteine für alle Handlungsfelder                                      BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 45 

Büsum zu erwarten. Der Antrieb für diese positive Entwicklung liegt hier vor allem in einer 
zunehmenden Zahl von Ruhesitzzuwanderungen. 

Überdurchschnittlich starke Bevölkerungsrückgänge sind hingegen neben den von 
Bundeswehrstandortschließungen betroffenen Ämtern in Ämtern wie Wilstermarsch, 
Süderhastedt, Eddelak-Sankt Michaelisdonn, Marne-Land, Lunden sowie in den Städten 
Marne und Wesselburen zu erwarten. 

Abbildung 3-2 Relative Bevölkerungsveränderung 2004-2020 in der Modellregion Dithmarschen 
Steinburg (Amtsebene) 

Relative Veränderungen

2004-2020 (Amtsebene)

stärkere Abnahme (< -7,5%)

leichtere Abnahme (-2,5% - -7,5%)

relativ konstant (+/- 2,5%)

leichtere Zunahme (+2,5% - +7,5%)

stärkere Zunahme (> +7,5%)

 

Auch die Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen der Bevölkerung verläuft in den 
einzelnen Ämtern der Region sehr uneinheitlich. Die Ursachen hierfür liegen einerseits in 
den bereits heute bestehenden Unterschieden zwischen den Bevölkerungsstrukturen der 
Ämter und andererseits in der unterschiedlichen Verteilung der insbesondere durch 
jüngere Bevölkerungsschichten geprägten Zuzüge. 

Methodische Bausteine für alle Handlungsfelder                                      BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 46 

Abbildung 3-3 Relative Veränderung der Bevölkerung nach Altersgruppen 2004-2020 in der Modellregion 
Dithmarschen/Steinburg (Amtsebene) 

Zahl der unter 18-Jährigen

%-Veränderung bis 2020

stark überdurchschnittliche Abnahme (< -32%)

überdurchschnittliche Abnahme (-28% - -32%)

durchschnittliche Abnahme (-27% - -25%)

unterdurchschnittl iche Abnahme (-24% - -20%)

stark unterdurchschnittliche Abnahme (-19% - -11%)

Zahl der 18- bis 65-Jährigen

%-Veränderung bis 2020

stark unterdurchschnittl. Entw. (-14% - -10%)

leicht unterdurchschnittl. Entw. (-9% - -5%)

durchschnittl. Entw. (-4% - -2%)

leicht überdurchschnittl. Entw. (-1% - +3%)

stark überdurchschnittl. Entw. (+4% - +8%)

Zahl der über 65-Jährigen

%-Veränderung bis 2020

stark unterdurchschnittl. Zunahme (-1% - +6%)

unterdurchschnittl. Zunahme (+7% - +16%)

durchschnittl. Zunahme (+17% - +20%)

überdurchschnittl. Zunahme (+21% - +30%)

stark überdurchschnittl. Zunahme (+31% - +48%)
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Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

Auch in der Modellregion „Mecklenburgische Seenplatte“ zeigen sich auf der Ämter- und 
Gemeindenebene deutliche Entwicklungsunterschiede. Dies unterstreicht die Bedeutung 
der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung. Die nachstehende Abbildung 
verdeutlicht, wie sich innerhalb der Kreise die Entwicklung der Ämter deutlich 
voneinander unterscheiden kann. So zeigen insbesondere die „Suburbanisierungsämter“ 
um die kreisfreie Stadt Neubrandenburg sowie – deutlich schwächer – um einige der 
Kreisstädte (Waren, Demmin, Neustrelitz) geringere Bevölkerungsrückgänge als die 
Ämter fernab der Zentren. 

Abbildung 3-4 Relative Veränderung der Bevölkerung insgesamt 2004-2020 in der Modellregion 
Mecklenburgische Seenplatte (Amtsebene) 

 

Diese kleinräumigen Entwicklungsunterschiede werden noch deutlicher, wenn man auf 
die Ebene der Einzelgemeinden geht. Alle Werte der Einzelgemeinden unterliegen dabei 
ausdrücklich den statistisch-methodischen Vorbehalten, die im vorstehenden Abschnitt 
„Aussagekraft und Tragfähigkeit der Prognose“ diskutiert wurden.12 Über die 
Gesamtregion betrachtet zeigt sich jedoch immer wieder das Muster, dass auch 
innerhalb der Ämter die einzelnen Gemeinden z.T. unterschiedliche Entwicklungspfade 
beschreiten. Dabei wird deutlich, dass die auf Ämterebene zu beobachtenden 
schwächeren Bevölkerungsrückgänge in den „Suburbanisierungsämtern“ anscheinend 
jeweils nur durch einige wenige Gemeinden in unmittelbarer Nachbarschaft der zentralen 
Orte erzeugt werden. Bei diesen sind im Prognosezeitraum z.T. sogar 
Bevölkerungszuwächse möglich. Aufgrund der teilweise sehr geringen Ausgangsgröße 
(Gemeindegröße) können diese prozentual sogar erhebliche Größenordnungen 
annehmen. Die Gemeindewerte machen jedoch deutlich, dass es sich handelt es sich 
dabei jedoch um räumlich sehr begrenzte „Wachstumspunkte“. 

                                                 
12 Aus diesem Grunde wird im Rahmen dieses Berichtes auf eine Kartendarstellung der Daten auf 
Gemeindeebene verzichtet. 
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Modellregion Havelland-Fläming 

In der Modellregion Havelland-Fläming stellt sich die datenstrukturelle Situation insofern 
etwas anders dar, als von Seiten des Landes bereits eine ämterscharfe 
Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2020 vorliegt (Abbildung 3-5). 

Abbildung 3-5 Relative Veränderung der Bevölkerung insgesamt 2004-2020 in der Modellregion 
Havelland-Fläming (Amtsebene) 

 

Diese Amtsdaten wurden im Rahmen des MORO auf die Ebene der Gemeinden 
disaggregiert. Da in den vergangenen Jahren erhebliche Kommunalreformen in der 
Modellregion durchgeführt wurden, bei der z.T. sehr große Flächengemeinden 
entstanden sind, wurde zudem entschieden, bei dieser Disaggregation in einigen Fällen 
die Gebietszuschnitte der Altgemeinden zu verwenden. Im Bereich der kreisfreien Städte 
(Brandenburg an der Havel, Potsdam) wurden die Stadtteile als Maßstabsebene der 
Disaggregation gewählt (Abbildung 3-6 und Abbildung 3-7). 

Methodische Bausteine für alle Handlungsfelder                                      BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 49 

Abbildung 3-6 Gemeindegrenzen (Stadt Brandenburg an der Havel) 

 

Abbildung 3-7 Stadtteilgrenzen (Stadt Brandenburg an der Havel) 
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Wesentliche Inputgröße für diese Disaggregation sind aktuelle Einwohnerzahlen auf dem 
Gebietsstand der jeweiligen Altgemeinden bzw. Stadtteile. Da diese Daten nicht beim 
Statistischen Landesamt vorgehalten werden, mussten sie bei den einzelnen Kommunen 
abgefragt werden. Diese Abfrage hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als dies 
zunächst von Modellregion und Begleitforschung angenommen. Letztendlich konnte aber 
ein für die Aufgabenstellung des MORO sehr befriedigender Datenstand erreicht werden. 

Die Disaggregation der Ämterdaten auf die Gemeindeebene erfolgte – entsprechend den 
zur Verfügung stehenden Daten der Ämterprognose des Landes und sofern die von den 
Kommunen gelieferten Einwohnerdaten dies zuließen – differenziert nach 11 
Altersgruppen. Für die Prognose des Besatzes dieser Altersgruppen in den einzelnen 
Gemeinden/Gemeindeteilen wurden zunächst auf der Ämterebene Entwicklungsfaktoren 
aus den aktuellen und den prognostizierten Altersgruppenbesätzen gebildet. Diese 
Faktoren wurden im Anschluss auf die Altersgruppenbesätze der einzelnen 
Gemeinden/Gemeindeteile angewendet. 

3.2 en Bevölkerungsverteilung 

de 
sflächen. 

TKIS-Systematik verwendet. Dabei konnte auf Daten des „Aufbau Ost“-
riffen 

 

eschriebenen Raster- bzw. ATKIS-Flächen weiter 

 
 sich 

um Anteil von 
 

g. Dabei 
eil 

rch Multiplikation des Anteilswertes mit 

Schätzung der kleinräumig
innerhalb der Gemeinden 

Einzugsbereiche von sozialen Einrichtungen und insbesondere von ÖPNV-Haltestellen 
liegen in ihrem Maßstab z.T. deutlich unter dem Gemeindeniveau. Aus diesem Grun
arbeiten viele der Modellrechnungen des MORO mit sehr kleinteiligen Siedlung
In den Modellregionen Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte 
wurden dazu Rasterflächen einer Kantenlänge von 250 Meter definiert. In der 
Modellregion Havelland-Fläming wurden anstelle von Rasterflächen Flächeneinheiten 
aus der A
Forschungsprojekts „Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten“ zurückgeg
werden. 

Die im vorigen Abschnitt für die einzelnen Gemeinden – in einigen Fällen auch für
Gemeindeteile – ermittelten Bevölkerungsdaten für das Jahr 2020 wurden in einem 
nächsten Schritt auf die eben b
disaggregiert. Diese Schätzung der kleinräumigen Bevölkerungsverteilung erfolgt in 
einem dreistufigen Verfahren: 

 Zunächst erfolgt eine auf ATKIS-Daten basierende Strukturtypenkartierung für die 
Modellregionen. Zum Einsatz kommen dabei drei Siedlungsstrukturtypen (im
Folgenden als „Strukturtypen“ bezeichnet) und vier Gemeindetypen, so dass
eine 12-Felder-Matrix ergibt (Tabelle 3-2). Jeder der 12 Kombinationen aus 
Struktur- und Gemeindetypen ist ein mittlerer Dichtewert (Einwohnerdichte) 
zugeordnet, mit dem eine hypothetische Bevölkerungszahl in den kartierten 
Einheiten durch Verknüpfung mit der Fläche der jeweiligen Einheit (entspricht 
überschlägig dem Bruttobauland) berechnet werden kann. Der Setzung dieser 
Dichtewerte liegen Annahmen zum Wohnungsleerstand sowie z
Fremdnutzungen in den jeweiligen Strukturtypen zugrunde. Diese Vorgehensweise
entspricht dem Aufbau-Ost-Projekt „Siedlungsentwicklung und 
Infrastrukturfolgekosten“ gewählten methodischen Ansatz (Siedentop et al. 2006). 

 In Schritt 2 erfolgt die Schätzung der kleinräumigen Bevölkerungsverteilun
wird zunächst für jede einer Gemeinde zugehörige Strukturtypeneinheit der Ant
der mit dem Modell berechneten Bevölkerung an der Gesamtsumme der 
Modellbevölkerung der jeweiligen Gemeinde errechnet. Hieraus ergibt sich ein 
Anteilswert für jede Strukturtypeneinheit. Du
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der amtlich ausgewiesenen Einwohnerzahl ergibt die geschätzte kleinräumige 
Bevölkerungszahl der Strukturtypeneinheit. 

 Die so in den jeweiligen Einheiten ermittelten Bevölkerungszahlen werden in einem 
dritten Schritt auf ein 250-Meter-Raster bzw. die entsprechenden ATKIS-Flächen 
projiziert (siehe unten). Für jede Rasterzelle mit einer definierten minimalen 
Überbauung wird damit eine Bevölkerungszahl (Gesamtzahl, Altersgruppen) 
ausgewiesen. Die Wahl eines Gitternetzes als Basisgeometrie aller 
Erreichbarkeitsanalysen begründet sich aus dessen einfacher rechen- und 
datentechnischer Handhabung. 

T

völkerungsdynamik (1990-20  Be 04)Verdichtung (Wo
WE/ha) 

hnungsdichte in 

rumpfend (<= -10 %) gnierend/wachsend (> -10 %) sch sta

städtisch (> 20) A B 

Ländlich (< C D = 20) 

abelle 3-1 Eingesetzte Gemeindetypensystematik 

Tabelle 3-2 Eingesetzte Siedlungsstrukturtypensystematik mit angenommenen Einwohnerdichten für 
die Region Mecklenburgische Seenplatte) 

Gemeindetyp 

Siedlungsstrukturtypen 

chtet verdi moderat 
chtet verdi

gering 
ichtet verd

„städtisch“ 
schrumpfend A 200 100 30 

stagnierend/wachsend B 220  120 40 

„ländlich“ 
schrumpfend C 160 75 20 

stagnierend/wachsend D 180 90 25 

Wie bereits erwähnt, beruht die verwendete Siedlungsstrukturtypensystematik auf der im
Forschungsvorhaben „Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten
Vorgehensweise. Aufgrund d

 
“ entwickelten 

er abweichenden inhaltlichen Ausrichtung des Vorhabens 

it 

e Gebiete reine Wohngebiete, wenngleich ein geringer 
en werden 

je Hektar. Häufig sind die 

                                                

können die acht dort verwendeten Siedlungsstrukturtypen zu drei Typen 
zusammengefasst werden: 

 Typ 1 „verdichtet“: hierbei handelt es sich Großwohngebiete in Plattenbauweise, m
einer Dichte von über 160 Einwohnern je Hektar Bruttowohnbauland. Im Regelfall 
sind dies
Fremdnutzungsanteil (z.B. Kindertagesstätten, Arztpraxen) angenomm
kann13. 

 Typ 2 „moderat verdichtet“: darunter fallen Siedlungsstrukturtypen mit 
Mehrfamilienhausbeständen in Block-, Zeilen- und offener Bauweise. Die 
Einwohnerdichten liegen bei 75 bis 100 Einwohnern 
betreffenden Gebiete von Mischnutzungen geprägt, so dass ein vergleichsweise 
hoher Anteil von Fremdnutzungen anzunehmen ist. 

 
13 Dieser Siedlungsstrukturtyp ist nur in den betrachteten Modellregionen der Neuen Länder von Relevanz. 
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 Typ 3 subsumiert schließlich Bestände des Ein- und Zweifamilienhausbaus bzw. 
dörflicher Siedlungsformen mit Dichten zwischen 20 und 30 Einwohnern je 
Wie Typ 1 sind

Hektar. 
 auch diese Gebiete häufig reine Wohngebiete. Bei Dorfgebieten ist 

) 

Abbildung 3-8 zeigt einen Ausschnitt dieses Vorgehens am Beispiel der Stadt 
Neubrandenburg (Modellregion Mecklenburgische Seenplatte). 

Abbildung 3-8 Ausschnitt aus der Strukturtypenkartierung für die Stadt Neubrandenburg (Modellregion 
Mecklenburgische Seenplatte) 

hingegen von einem höheren Fremdnutzungsanteil (Nebengebäude, etc.
auszugehen. 

 

Für die Region Havelland-Fläming wurde mit der ursprünglichen 
Siedlungsstrukturtypensystematik des Forschungsprojekts „Siedlungsentwicklung und 
Infrastrukturfolgekosten“ gearbeitet (Abbildung 3-9). 
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Abbildung 3-9 Unterstellte Dichte der Siedlungsflächen (Stadt Brandenburg an der Havel, Modellregion 
Havelland-Fläming) 

 

Um intraregionale Differenzierungen der Verdichtungssituation sowie 
schrumpfungsbedingte Wohnungsleerstandssituationen angemessen berücksichtigen zu 
können, werden vier Gemeindetypen unterschieden, mit denen die oben genannten 
Dichtewerte hoch- oder abgestuft werden (Abbildung 3-10). Die Herleitung von 
Gemeindetypen greift dabei auf zwei Merkmale zurück – die siedlungsräumliche 
Verdichtung und die demographische Dynamik. 

Die Einstufung der Gemeinden erfolgt dabei jeweils mit Hilfe einfacher 
gemeindestatischer Kennwerte: hierbei handelt es sich um die Wohnungsdichte 
(Wohnungen je Hektar Bruttowohn- und Mischbaufläche) sowie die 
Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum zwischen 1990 und 2004. Die nachstehende 
Abbildung zeigt beispielhaft die Ergebnisse dieser Typisierung für die beiden 
Modellregionen „Dithmarschen/Steinburg“ und „Mecklenburgische Seenplatte“. 

Mit der hier nur knapp skizzierten Vorgehensweise verbindet sich der Vorteil, dass die für 
die Region Havelland-Fläming im o.g. Forschungsvorhaben durchgeführte 
Siedlungsstrukturtypen-Erhebung nutzbar bleibt. Eine neuerliche Erhebung von 
Strukturtypen für die beiden anderen Modellregionen ist daher nicht erforderlich. 
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Abbildung 3-10 Beispiele für die Gemeindetypisierung (Modellregionen Dithmaschen/Steinburg und 
Mecklenburgische Seenplatte) 

 

Allerdings zwingen erhebliche Diskrepanzen der Verdichtungssituation in den drei 
Modellregionen zu einer Regionalisierung der in Tabelle 3-2 ausgewiesenen Dichtewerte. 
Tests konnten zeigen, dass eine Anwendung der für die Region Mecklenburgische 
Seenplatte eingesetzten Dichtewerte in der Region Dithmarschen-Steinburg eine 
deutliche Überschätzung der Bevölkerungszahl zur Folge hätte. Folglich werden für 
letztere Region geringe Dichtewerte angesetzt. 

Wie oben ausgeführt, werden die Strukturtypeneinheiten in den Modellregionen 
Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte auf ein Gitternetz mit einer 
Kantenlänge von 250 Metern projiziert. Mit der Kantenlänge von 250 Metern wird eine 
räumliche Genauigkeit erreicht, die einerseits für Erreichbarkeitsanalysen ausreichend 
ist, andererseits noch rechentechnisch beherrschbar ist. 

Die Schätzung der Einwohnerzahl in den einzelnen Zellen erfolgte mittels einer 
Verschneidung des Gitternetzes mit den in ATKIS ausgewiesenen Wohn- und 
Mischbauflächen (im Folgenden kurz als „Wohnbauflächen“ bezeichnet). Anhand einer 
Selektion werden die Rasterzellen ausgewählt, die von Wohnbauflächen berührt sind. Für 
die gesamte Region Mecklenburgische Seenplatte ergäbe sich mit einem 250-Meter-
Raster eine Zellenzahl von knapp 12.000. Eine Reduktion der Anzahl der Rasterzellen 
erscheint aus Gründen des Rechenaufwandes bei Modellierung von 
Erreichbarkeitsrelationen unbedingt sinnvoll. Daher werden nur solche Zellen als relevant 
angesehen, innerhalb der Wohnbauflächen einen als Schwellenwert definierten Flächen-
Anteil überschreiten. Als Schwellenwert wurde ein Wohnbauflächenanteil von 5 % 
gesetzt. Dies entspricht einer Mindestfläche von 3.000 m² Wohn oder Mischbaufläche je 
Rasterzelle. Für die Modellregion Mecklenburgische Seenplatte ergibt sich mit dieser 
Vorgehensweise eine Anzahl von ca. 4.500 Rasterzellen. 

Anschließend wird für jede Rasterzellen eine Bevölkerung, differenziert nach Alter 
geschätzt. Hierbei werden die im oben skizzierten Verfahren berechneten Einwohner der 
Strukturtypeneinheiten entsprechend der durch die Rasterzelle überdeckten 
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Strukturtypenflächen aufsummiert. Abbildung 3-11 zeigt das Endergebnis am Beispiel 
des Raums Neubrandenburg (Modellregion Mecklenburgische Seenplatte). 

Abbildung 3-11 Geschätzte Anzahl der 18- bis 64-jährigen in den 250-m-Rasterzellen – Ausschnitt 
Neubrandenburg und Umland (Modellregion Mecklenburgische Seenplatte) 

 

3.3 Erreichbarkeitsmodellierung 

Kern der meisten Modellbetrachtungen im Rahmen des MORO ist eine räumliche 
Gegenüberstellung der Nachfrage nach sozialen Infrastrukturen (Bildung, 
Kinderbetreuung, Pflege) und den Standorten dieser Einrichtungen. Für die Abbildung 
der räumlichen Verteilung der Nachfrage steht die im vorigen Abschnitt hergeleitete 
kleinräumige Bevölkerungsverteilung zur Verfügung. Mit Hilfe eines 
Geoinformationssystems kann dieser Nachfrage die Lage der Einrichtungen (Schule, 
Kitas, Pflegeeinrichtungen) gegenüber gestellt werden. Deren Standortstruktur kann in 
Form von Szenarien für zukünftige Zeitpunkte, z.B. das Jahr 2020, variiert werden. 

Von zentraler Bedeutung für Bewertung solcher alternativer Standortstrukturen sowie den 
damit verbundenen Anpassungsstrategien an die Nachfrageveränderungen des 
demografischen Wandels ist die Abbildung der Erreichbarkeitsverhältnisse. Diese 
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beschreiben, mit welchem Aufwand die Nachfrager von ihren Wohnstandorten zu den 
Einrichtungen gelangen. Im Rahmen der Modellrechnungen des MORO wird dieser 
Erreichbarkeitsaufwand mit Hilfe von drei Erreichbarkeitsmodellen bestimmt 

 Erreichbarkeitsmodell „Luftlinie“ 

 Erreichbarkeitsmodell „mit dem Auto“ 

 Erreichbarkeitsmodell „zu Fuß und mit dem ÖPNV“ 

Anhand einiger Bilder aus der Modellregion Havelland-Fläming sollen die Ergebnisse 
dieser drei Erreichbarkeitsmodelle veranschaulicht werden. Dazu wird die in Abbildung 
3-12 dargestellte Oberschule Elstal als zufälliges Beispiel herausgegriffen. 

Abbildung 3-12 Aufgabe der Erreichbarkeitsmodellierung: Ermittlung der Erreichbarkeitswerte aller 
Siedlungsstruktureinheiten mit Wohnnutzung zum ausgewählten Ziel (hier: Oberschule 
Elstal) 

Ziel: Abbildung der Erreichbarkeit der Schulen

Beispiel

Erreichbar-
keit der 

Oberschule 
Elstal

 

Erreichbarkeitsmodell „Luftlinie“ 

Das einfachste Erreichbarkeitsmodell nimmt die Luftlinienentfernung als Maßstab der 
Erreichbarkeit. Ein großer Vorteil dieses Modell besteht in der einfachen 
Berechenbarkeit, die zugleich eine geringe Fehlerwahrscheinlichkeit bedingt. Einen 
weiteren wesentlichen Vorteil bildet die Zeitstabilität. So kann davon ausgegangen 
werden, dass die heute gemessenen Erreichbarkeitsverhältnisse auch für das 
Prognosejahr 2020 gelten. 
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Deutlicher Nachteil des Erreichbarkeitsmodells ist die bedingte Realitätsnähe. So 
bedingen natürliche Hindernisse (z.B. die vielen Kanäle und Seen in den 
Modellregionen), vor allem aber die Linienführungen des ÖPNV sowie die realen 
Straßenführungen Abweichungen zwischen den Erreichbarkeitsrelationen mit dem Modell 
„Luftlinie“ und den beiden anderen Erreichbarkeitsmodellen. 

Abbildung 3-13 zeigt das Ergebnis des Modells „Luftlinienentfernung“ am Beispiel der 
bereits vorgestellten Oberschule Elstal (Modellregion Havelland-Fläming). 

Abbildung 3-13 Ergebnis des Modells 1 (Luftlinienentfernung) 

Modell 1: Luftlinienentfernung

Beispiel

Erreichbar-
keit der 

Oberschule 
Elstal

 

Erreichbarkeitsmodell „mit dem Auto“ 

Einen deutlich besseren Kompromiss bildet die MIV-Erreichbarkeit (Modell 2). 
Wesentlicher Vorteil des Erreichbarkeitsmodells „mit dem Auto“ im Vergleich zum 
Erreichbarkeitsmodell „Luftlinienentfernung“ ist die deutlich realitätsnähere Wiedergabe 
der topografisch bedingten Erreichbarkeitsverhältnisse. Zudem kann eine für die 
Fragestellungen des MORO ausreichende Zeitstabilität unterstellt werden. Zwar werden 
die Erreichbarkeitsverhältnisse mit dem Pkw aufgrund von Aus- und Neubauten im 
Straßennetz in den nächsten 15 Jahren Veränderungen unterliegen. Im Vergleich zur 
entsprechenden Problematik beim Erreichbarkeitsmodell „zu Fuß und mit dem ÖPNV“ ist 
diese Veränderung jedoch sehr schwach. 

Nachteil des Erreichbarkeitsmodells „mit dem Auto“ im Bereich des Handlungsfeldes 
„Bildung“ ist jedoch, dass das Auto nicht das häufigste Verkehrsmittel von Schülern 
darstellt. So können nur Schüler ab 18 Jahren ein eigenes Auto fahren. Davor ist zum 
Teil die Nutzung von Mofas, Mopeds und Fahrrad von Bedeutung. Zudem werden 
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Schüler teilweise von ihren Eltern zur Schule gefahren. Gleichwohl bleiben ÖPNV und 
Fuß das wesentlichste Verkehrsmittel von Schülern. Im Handlungsfeld 
„Kindertagesbetreuung“ und „Pflege“ spielt der ÖPNV hingegen eine eher untergeordnete 
Rolle. Hier sind die Pkw-Entfernungen aussagekräftiger. 

Wie Abbildung 3-14zeigt, wurden die MIV-Erreichbarkeitswerte für die Modellregion 
Havelland-Fläming durch eine automatisierte Abfrage des Routenplanungssystems 
Microsoft MapPoint ermittelt. 

Für alle drei Modellregionen wurden dabei die folgenden Geschwindigkeitsannahmen 
verwendet: 

 Autobahn: 100 km/h 

 Schnellstraße: 80 km/h 

 Hauptverbindungsstraße: 50 km/h 

 Verbindungsstraße: 40 km/h 

 Nebenstraße: 20 km/h 

 Fährverbindungen: pauschaler Aufschlag von 10 Minuten 

Abbildung 3-14 Herleitung der Erreichbarkeitsverhältnisse für Modell 2 (MIV-Zeitaufwand) 

Modell 2: Fahrzeit mit dem Auto

 

Abbildung 3-15 zeigt das so errechnete Ergebnis für den Beispielausschnitt für die 
Erreichbarkeit der Oberschule Elstal. Zusätzlich zeigt Abbildung 3-16 eine flächenhafte 
Anwendung der Modellergebnisse für eine gesamte Modellregion. So zeigt Abbildung 
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3-16 den Zeitaufwand von jedem Wohnstandort aus zum nächsten, d.h. am besten mit 
dem Pkw erreichbaren Standort der Sekundarstufe II in der Modellregion 
„Mecklenburgische Seenplatte“. Sekundarstufen II werden in der Mecklenburgischen 
Seenplatte an Gymnasien und Gesamtschulen angeboten. 

Abbildung 3-15 Ergebnis des Modells 2 (MIV-Zeitaufwand), hier: Erreichbarkeit der Oberschule Elstal 
(Modellregion Havelland-Fläming) 

Modell 2: Fahrzeit mit dem Auto

Beispiel

Erreichbar-
keit der 

Oberschule 
Elstal
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Abbildung 3-16 Anwendung des Modells 2 (MIV-Zeitaufwand), hier: Erreichbarkeit von Standorten der 
Sekundarstufe II in der Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

 

Erreichbarkeitsmodell „zu Fuß und mit dem ÖPNV“ 

Das mit Abstand arbeitsaufwändigste der drei Modelle stellt das Erreichbarkeitsmodell 
„zu Fuß und mit dem ÖPNV“ dar (Abbildung 3-17). Es stellt zugleich – vor allem für das 
wichtige Handlungsfeld „Schule“ eines der realistischsten Modelle dar. Besonderheit des 
ÖPNV ist, dass sich die Erreichbarkeit aus der Lage der Wohnung zu Haltestellen sowie 
aus der Bedienungshäufigkeit, Linienzuschnitt und Umstiegsmöglichkeiten der dortigen 
Angebote ergibt. 
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Abbildung 3-17 Ergebnis des Modells 3 (Zeitaufwand zu Fuß und mit dem ÖPNV) 

Modell 3: Zeitaufwand zu Fuß und mit dem ÖPNV

Beispiel

Erreichbar-
keit der 

Oberschule 
Elstal

 

Für die Berechnung der Erreichbarkeitsverhältnisse mussten die digitalen Fahrplandaten 
für die drei Modellregionen zunächst in Handarbeit in ein auswertbares Format überführt 
(Abbildung 3-18). Während dies in den Modellregionen Dithmarschen/Steinburg und 
Mecklenburgische Seenplatte mit erheblichem Aufwand verbunden war, konnte dieser 
Erhebungsaufwand in der Region Havelland-Fläming im Rahmen gehalten werden. Hier 
waren viele der Grundlagendaten bereits für Internet-Auskunftssysteme wie VBB-
Fahrinfo (http://www.vbbonline.de/) aufbereitet und konnten genutzt werden. Positiv 
hervorgehoben werden soll in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit zwischen der 
Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming und dem Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg (VBB). 

Aufgrund der Größe der drei Region war der Rechenaufwand zur Abschätzung der 
ÖPNV-Erreichbarkeit erheblich. In der größten Modellregion, Havelland-Fläming, wurden 
etwa 20 Millionen Fahrtmöglichkeiten berücksichtigt. Das im Rahmen des Projekts 
entwickelte System erwies sich aber als stabil genug, auch diese Menge an Daten 
abzuarbeiten. 
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Abbildung 3-18 Digitale Fahrplandaten vor der Aufbereitung durch die Begleitforschung 

 

Ergebnis des Erreichbarkeitsmodells sind Wegzeiten. Diese unterstellen eine Wegekette, 
die aus den folgenden Elementen besteht: 

 Weg zu Fuß von der Wohnung zur Starthaltestelle 

 Erste Fahrt mit einer ÖPNV-Linie 

 ggf. Umstieg mit Wartezeit 

 ggf. zweite Fahrt mit einer ÖPNV-Linie 

 ggf. zweiter Umstieg mit Wartezeit 

 ggf. dritte Fahrt mit einer ÖPNV-Linie 

 Weg zu Fuß von der Zielhaltestelle zur sozialen Einrichtung (z.B. Schule) 

Alternativ wird für jede Wegebeziehung „Wohnung  soziale Einrichtung“ geprüft, ob ggf. 
der direkte Fußweg eine schnellere Alternative darstellt. 

Die datentechnischen Hilfsmittel für diese Art der Auswertung wurden im Rahmen des 
MORO von der Begleitforschung neu entwickelt, da keine marktübliches System in der 
Lage schien, entsprechende Auswertungen durchzuführen bzw. eine Umrüstung 
bestehender Systeme auf die Fragestellung des MORO etwa gleichen Arbeitsaufwand 
bei zusätzlichen Lizenzkosten bedeutet hätten. 

Auch zu diesem Erreichbarkeitsmodell zeigt Abbildung 3-19 eine flächenhafte 
Auswertung für eine der drei Modellregionen, hier: die Modellregion 
Dithmarschen/Steinburg. Erneut wird der Zeitaufwand zum Erreichen der nächsten 
Sekundarstufe II dargestellt. Die „nächste“ Oberstufe ist dabei immer die, die mit dem 
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ÖPNV vom Wohnstandort am besten erreichbar ist. Die Zuordnung der Wohnstandorte 
zu den Schulen kann somit von einer entsprechenden Auswertung mit dem zuvor 
beschriebenen Erreichbarkeitsmodells „mit dem Auto“ abweichen. 

Abbildung 3-19 Anwendung des Erreichbarkeitsmodells „zu Fuß und mit dem ÖPNV“. Hier: Zeitaufwand 
zu Fuß und mit dem ÖPNV zur jeweils nächsten Sekundarstufe II mit verbleibender 
Aufnahmekapazität in der Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

 

Wie erwähnt sind die Erreichbarkeitswerte „zu Fuß und mit dem ÖPNV“ insbesondere für 
das Handlungsfeld „Bildung“ von zentraler Bedeutung, da der ÖPNV die Hauptlast der 
Schülerbeförderung trägt. Manko des Erreichbarkeitsmodells „zu Fuß und mit dem 
ÖPNV“ ist jedoch die eingeschränkte Zeitstabilität. So verändern sich die ÖPNV-
Fahrpläne kontinuierlich. Zudem sind die Linienführungen in den vornehmlich ländlich 
geprägten Modellregionen vor allem durch die Schulstandorte geprägt. Werden diese in 
den Szenarien des Handlungsfeldes „Bildung“ verändert, so müsste eigentlich auch eine 
entsprechende Anpassung der ÖPNV-Fahrpläne unterstellt werden. Diese ist jedoch 
nicht in der Genauigkeit (Fahrplan) bekannt, wie es für die Bildung der oben 
beschriebenen Wegeketten notwendig wäre. 

Nutzung der Erreichbarkeitsmodelle in den Handlungsfeldern 

Die drei Erreichbarkeitsmodelle werden insbesondere in den drei Handlungsfeldern 
Bildung, Kindertagesbetreuung und ÖPNV genutzt. Dabei kommt den drei Modellen – wie 
im vorigen Abschnitt schon angedeutet – in den einzelnen Handlungsfeldern 
unterschiedlich Bedeutung zu. Während im Handlungsfeld „Bildung“ alle drei 
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Erreichbarkeitsmodelle zum Einsatz kommen, um auf diese Weise die jeweiligen Vor- 
und Nachteile der Modelle auszugleichen, konzentriert sich die Nutzung im 
Handlungsfeld „Kindertagesbetreuung“ auf die Modelle „Luftlinienentfernung“ und „mit 
dem Pkw“. Im Handlungsfeld „ÖPNV“ kommt naturgemäß ausschließlich das 
Erreichbarkeitsmodell „zu Fuß und mit dem ÖPNV“ zum Einsatz. 

In den beiden Handlungsfeldern „Bildung“ und „Kinderbetreuung“ werden die 
Erreichbarkeitsmodelle dabei in zweierlei Hinsicht genutzt. So dienen sie 

 einerseits zur Schätzung der zukünftiger Nachfragerzahlen (Schüler, Kita-Kinder) 
aufgrund der Erreichbarkeitsverhältnisse sowie 

 andererseits zur differenzierten Auswertung der von den Nutzern der sozialen 
Einrichtungen in Kauf zu nehmenden Entfernungen sowie des damit jeweils 
verbundenen Zeitaufwandes 

Die genaue Anwendung der Erreichbarkeitsmodelle ist in den Kapiteln der jeweiligen 
Handlungsfelder beschrieben. 

3.4 Modellierung von Erreichbarkeitsstandards 

Insbesondere aus dem Diskussionsverlauf in der Arbeitsgruppe „Bildung“ der 
Modellregion Havelland-Fläming hat sich eine zusätzliche methodische Anforderung 
ergeben, die mit den im vorigen Abschnitt dargestellten Erreichbarkeitsmodellen noch 
nicht vollständig entsprochen werden konnte. So ergab sich aus dem dort entwickelten 
Vorgehen bzw. den inhaltlichen Anliegen der Arbeitsgruppenmitglieder (vgl. Kapitel 3.5) 
eine Umkehrung der Fragestellung. 

 Vereinfacht ausgedrückt lautet die Fragestellung hinter den 
Erreichbarkeitsmodellierungen aus Abschnitt 3.3 (z.B. deren Anwendung): „Welche 
Entfernungen und welche Nutzerzahlen ergeben sich in der Region, wenn die 
folgenden Standorte erhalten bzw. geschlossen werden?“ In den 
Szenarienbetrachtungen (vor allem in den Modellregionen Dithmarschen/Steinburg 
und Mecklenburgische Seenplatte) wurden dazu unterschiedliche Standortsets 
vorgegeben und – als Modellergebnis – die dabei entstehenden Wegentfernungen 
der Nutzer sowie die voraussichtlichen Nutzerzahlen in den einzelnen 
Einrichtungen geschätzt. 

 Als zusätzliche methodischer Ansatz in der Modellregion Havelland-Fläming ergab 
sich die annähernd umgekehrt Frage: „Welche Standorte werden benötigt, um 
diese (oder jene) Erreichbarkeitsnorm einzuhalten (und wie viele Nutzer hätten 
diese Standorte vermutlich?“. Bei diesem methodischen Vorgehen werden somit im 
Rahmen von Szenarien Erreichbarkeitsnormen vorgegeben (z.B. „97% aller 
Schüler sollen eine Grundschule in maximal 20 Minuten mit dem ÖPNV erreichen 
können). Ergebnis der Modellberechnung sind 

 die zur Normeinhaltung notwendigen Standorte 

 die sich ergebenden Entfernungen 

 eine teilräumig differenzierte Kontrolle der Normeinhaltung vor dem Hintergrund der 
begrenzten Zahl potenzieller Angebotsstandorte 

 die voraussichtlichen Nutzerzahlen 

Für die zuletzt genannte Fragestellung wurde ein weiteres Modell entwickelt, das in der 
Lage ist, die für eine Modellregion zusammengetragenen Erreichbarkeits- und 
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Standortdaten für entsprechende Modellierung zugänglich zu machen. Abbildung 3-20 
zeigt einen Screenshot des so entwickelten Modells. 

Abbildung 3-20 Modell zur Simulation variierender Erreichbarkeitsstandards 

 

Diese technisch-methodische Weiterentwicklung ist für die Gesamtfragestellung des 
MORO von höchstem Interesse. So war in der ursprünglichen Konzeption 
(Leistungsbeschreibung des BBR) davon die Rede, dass die inhaltlichen Arbeitsgruppen 
in einem ersten Schritt selbstständig Erreichbarkeitsnormen definieren sollten, die dann 
in weiteren Arbeitsschritten in Form von Szenarien zur Anwendung kommen sollten. Die 
Praxis in den beiden ersten Modellregionen (Dithmarschen/Steinburg und 
Mecklenburgische Seenplatte) zeigte aber, dass eine solche (zunächst bewusst von der 
räumlichen Wirkung abgehobene) Normdiskussion in der Realität nicht durchführbar ist. 
Zum einen können sich fast alle Beteiligten die (erheblichen) Auswirkungen einer 
Normsetzung z.B. von „maximal 20 Minuten“ im Vergleich zu „maximal 30 Minuten“ (ohne 
eine interaktive Karte) kaum vorstellen. Zum anderen steht im politisch-planerischen 
Raum sofort die Fragen nach dem „Wie sähe unsere Standortkarte denn dann aus? Wer 
wäre wie betroffen? Und wie teuer wäre das?“ im Raum. 

Genau in diese Lücke springt der hier entwickelt Ansatz. Er ermöglicht ein 
systematisches Durchspielen und Bewerten alternativer Normsetzungen. Die 
nachstehenden Darstellungen ab Abbildung 3-21 zeigen dies beispielhaft für den 
Bildungsbereich „Sekundarstufe I: Gesamtschule / Gymnasium“ in der Modellregion 
Havelland-Fläming. Wird die Erreichbarkeitsnorm von 60 Minuten Autoentfernung 
sukzessive hin zu kürzeren, maximal als zumutbar angesehenen Wegentfernungen 
verschärft, so werden zunehmend mehr Standorte notwendige, von denen ein 
zunehmender Anteil nicht mehr die aktuell geforderten Mindestschülerzahlen erreicht. Die 
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Auswertungen zeigen aber deutlich, dass die entsprechenden Zusammenhänge nicht 
linear sind, sondern – im Gegenteil – je nach regionaler Situation von einem Normschritt 
zum nächsten erhebliche Nutzen- und Kostenveränderungen mit sich bringen können. 

Abbildung 3-21 Durchspielen verschiedener Erreichbarkeitsnormen (hier: 60 Pkw-Minuten) 
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Abbildung 3-22 Durchspielen verschiedener Erreichbarkeitsnormen (hier: 35 Pkw-Minuten) 

 

Abbildung 3-23 Durchspielen verschiedener Erreichbarkeitsnormen (hier: 20 Pkw-Minuten) 
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Abbildung 3-24 Durchspielen verschiedener Erreichbarkeitsnormen (hier: 10 Pkw-Minuten) 

 

3.5 Kosten-Nutzen-Analyse 

Aufbauend auf dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen Werkzeug wurde im Rahmen des 
MORO ein weiteres Methodikinstrument entwickelt, das in den Bereich der Kosten-
Nutzen-Analyse fällt. 

Standortstrukturen sozialer Einrichtungen in einer Region – als Zwischenergebnis der 
Szenariendiskussion in einer Arbeitsgruppe oder als Ergebnis einer Modellierung von 
Erreichbarkeitsnormen wie im vorigen Abschnitt – zerfallen häufig in zwei Teile: 
ungefährdete Standorte und gefährdete bzw. mögliche Standorte. In der Diskussion 
kommt dabei naturgemäß die Frage auf: „Welcher der gefährdeten bzw. optionalen 
Standorte wäre denn der, bei dem sich der Aufwand am meisten lohnt?“ Benötigt wird 
daher eine Kosten-Nutzen-Analyse. 

Eine Kosten-Nutzen-Analyse setzt zum einen voraus, dass Kosten und Nutzen klar 
definiert und abgegrenzt werden. Dabei ist der Bewertungsrahmen mit der jeweiligen 
Arbeitsgruppe zu erarbeiten (Welchen Nutzen beziehen wir ein? Und wessen Kosten?) 
Zum anderen muss eine Kosten-Nutzen-Analyse aber auch in der Lage sein, 
Kombinationen von Standorten zu bewerten. Dies ist von hoher Bedeutung, da 
insbesondere die Nutzenwerte von untersuchten Einzelstandorten nicht addierbar sind. 
Aus einem Set von 10 alternativen Standorten die drei mit der höchsten Einzelbewertung 
auszusuchen führt nicht zwangsläufig zu der Standortstruktur mit dem höchsten 
erreichbaren Nutzen. 
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Abbildung 3-25 Modell für eine systematische Kosten-Nutzen-Analyse von Standortstrukturalternativen 
(„Programmbewertung“) 

 

Das in Abbildung 3-25 in Form eines Screenshot dargestellte KNA-Modell führt daher 
eine Programmbewertung durch. Das bedeutet, dass es alle möglichen Kombinationen 
aus Standortschließungen und Standorterhalt durchspielt und nach zuvor zu 
definierenden räumlichen Kosten- und Nutzengrößen vergleichend bewertet. Ein 
erfolgreich durchgespieltes Anwendungsbeispiel findet sich im Abschnitt 5.4 
(Handlungsfeld „Bildung“, Modellregion Havelland-Fläming). Zur besseren 
Verständlichkeit des gewählten Vorgehens wurden die methodischen Ausführungen im 
Zusammenhang mit der direkten Anwendung belassen. 

Methodische Bausteine für alle Handlungsfelder                                       BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 70 

Besonderheiten im Vorgehen beim MORO-Prozesse                               BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 

4 Besonderheiten im Vorgehen beim MORO-
Prozess 

4.1 Leitgedanken und Anspruch der Prozessgestaltung 

Im MORO war den Modellregionen die Aufgabe gestellt, Lösungsansätze für 
Aufgabenstellungen zu finden, die nicht nur höchste Bedeutung für die 
Regionalentwicklung haben, sondern auch mit hoher Kostenrelevanz und erheblichen 
Konfliktpotenzialen verbunden sind (innerregional zwischen einzelnen 
Standortkommunen, zwischen Fachplanungen und auch zwischen übergeordneten 
Landes- und regionalen Interessen) und zu denen die Regionalplanung kaum über 
Erfahrungen sowie nur schwache Zuständigkeiten verfügt. Zugleich musste ein Verfahren 
gewählt werden, das plausibel eine breite politische Akzeptanz und darüber eine aktive 
politische Implementierung dieser Lösungen versprach. Dabei musste  bewusst 
einkalkuliert werden, dass aktive zukunftsfähige Anpassungsstrategien in ihrer 
Aussageschärfe deutlich über „übliche“, bislang meist eher auf Ausgleich denn auf 
Gestaltung ausgerichtete regionalplanerische Zielsetzungen hinausgehen müssten. Auch 
dies erforderte einen Arbeitsprozess, der breit getragene Ergebnisse, aber nicht auf 
einem Konsens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern auf der Basis einer im 
Dialogprozess gewachsenen gemeinsamen Zielorientierung zeitigen konnte. Dies 
konnten keine top- down- Entscheidungen, keine klassischen planerischen und auch 
keine rein informellen Verfahren sein. Die Modellregionen mussten hierzu individuell 
passfähige Verfahren finden. 

Der Leitgedanke der Organisation des regionalen Dialoges war es deshalb, unter 
Nutzung der besonderen Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote eines 
Modellvorhabens die Möglichkeiten auszuloten, wie für komplexe Zukunftsaufgaben ein 
informeller regionaler Selbststeuerungssprozess funktionieren kann, der letztlich in 
verbindliche, politisch legitimierte (regionalplanerische) Vereinbarungen münden soll. Die 
wesentlichen Elemente eines solchen Prozesses, Information und Transparenz, 
sektorenübergreifende Betrachtung, Gleichberechtigung und Konsensprinzip, frühzeitige 
Beteiligung der Betroffenen (gerade auch private Akteure) und der Politik sind in der 
Diskussion um informelle Kooperationsformen und Regional Governance Systeme 
eingehend behandelt. 14. Es gibt auch viele gute Beispiele für interkommunale und 
regionale Kooperationsstrukturen. 

Belastbare praktische Erfahrungen und vor allem der Nachweis der Kompetenz zu 
verbindlichen Ergebnissen bei Themen mit hohem Konfliktpotenzial und Kostenrelevanz 
liegen jedoch kaum vor. 

Es musste deshalb darum gehen, 

 eine formelle oder informelle, aber jedenfalls politisch eindeutig legitimierte und 
gestützte Prozesssteuerung zu garantieren, 

 Fachpolitiken und Fachakteure im Sinne einer Regional Governance verantwortlich 
einzubinden, 

                                                 
14 Vgl. BBR (Hrsg.), Aktionsraum Region – Regional Governance; IzR, H. 8/9.2003 
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 Kommunalpolitik so zu engagieren, dass nicht nur eine politische Akzeptanz, 
sondern eine aktive politische Durchsetzung der erarbeiteten Ansätze erwartet 
werden konnte und 

 so eine exemplarische regionale Selbststeuerung zu initiieren. 

Ein besonderer „Reiz“ bei dieser Aufgabenstellung ergab sich aus der unterschiedlichen 
Ausgangsstruktur der Modellregionen – die Mecklenburgische Seenplatte als Träger und 
Subjekt der Regionalplanung, Dithmarschen/Steinburg ohne eigene regionalplanerische 
Zuständigkeit als Objekt der beim Land ressortierten Regionalplanung, Havelland-
Fläming mit seinen unter 1.3.2 beschriebenen erheblichen innerregionalen Disparitäten. 

4.2 Organisation und Verlauf des Dialogprozesses in den 
Modellregionen 

4.2.1 Dithmarschen/Steinburg 

In Dithmarschen/Steinburg gab es bei Projektbeginn weder Kooperationserfahrungen 
noch eine gemeinsame Organisationsstruktur. Die beiden Kreise bilden zwar eine 
Planungsregion, zumal die Regionalplanung aber beim Land liegt (das auch die 
Mitwirkung beim MORO initiierte, sich dann aber weitgehend zurück zog), begegneten 
sie sich aber bislang eher als Konkurrenten. Es war eindeutig dem „Erfolgsdruck“ des 
MORO geschuldet, dass mit maßgeblicher Unterstützung der Begleitforschung 
konsequent eine eigene kreisgrenzenübergreifende Organisationsstruktur für das MORO 
mit folgenden Bausteinen aufgebaut wurde: 

 Einrichtung einer eigenen Personalstelle für die Projektkoordination, die hälftig 
beiden Kreisen zugeordnet ist. 

 Installierung einer kreisübergreifenden Steuerungsgruppe („Projektgremium“) unter 
Vorsitz eines Landrates und Mitgliedern aus beiden Kreistagen, Kreisverwaltungen 
und kreisangehörigen Kommunen. 

 Benennung hauptverantwortlicher Ansprechpartner in den Planungsabteilungen der 
Kreise. 

 Aufbau von thematischen Arbeitsgruppen mit sehr breiter Beteiligung aus Politik, 
Verwaltung und Vertretern betroffener Einrichtungen (z.B. Schulträger, Schulleiter, 
Elternvertreter bei der schulischen Bildung, Vertreter von Kliniken, Beratungs- und 
Trägereinrichtungen im Bereich Pflege). 

Der regionale Dialog hat sich hier überaus dynamisch entwickelt: Die beiden (sich bisher 
eher „verhaltend“ begegnenden) Kreise haben – auch persönlich – ein hervorragendes 
Kooperationsklima entwickelt, das darin zum Ausdruck kommt, dass in der 
abschließenden Zielvereinbarung die Fortsetzung und Intensivierung der Kooperation 
einschließlich Weiterführung der Arbeitsgruppenarbeit festgeschrieben werden soll. Die 
Arbeitsgruppen haben – befruchtet durch die unmittelbar einfließende Betroffenensicht – 
sehr zielorientiert gearbeitet, z.B. in Unterarbeitsgruppen für die Diskussion mit der 
Begleitforschung eigene Qualitätskriterien für die schulische Bildung oder Eckwerte eines 
Pflegenetzwerkes erarbeitet. Maßgebliche Impulse für eine integrierte Behandlung von 
Schul- und Nahverkehrsentwicklungsplanung resultierten aus mehreren gemeinsamen 
Sitzungen der Arbeitsgruppen ÖPNV und schulische Bildung – auch diese Abstimmung 
war ein Novum in der Region. Auch die unmittelbare Beteiligung der Politik hat sich in 
besonderem Maße bewährt: Die Politik wurde zum Motor der regionalen 
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Selbststeuerung, die aktiv agierend ihre Verwaltung in die Handlungspflicht nimmt. 
Flankierend zu der laufenden Gremienarbeit erfolgte regelmäßig eine Rückkopplung in 
die Region über thematische Regionalkonferenzen. 

Abbildung 4-1 Organisationsstruktur des MORO in der Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

Organisationsstruktur des MORO
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In der Projektlaufzeit wurden folgende Termine von der Begleitforschung moderiert und 
mit fachlichem Input unterstützt: 

Projektgremium/politische Lenkungsgruppe: 
 Drei Sitzungen (31.05.06, 10.10.06 und 08.05.07) 

AG ÖPNV: 
 Acht Sitzungen, davon drei gemeinsam mit der AG Bildung (01.06.06, 06.07.06, 

19.09.06, 14.11.06, 30.01.07, 15.03.07, 07.05.07 und 07.06.07) 

AG Bildung: 
 Sechs Sitzungen, davon drei gemeinsam mit der AG ÖPNV (24.05.06, 27.06.06, 

18.09.06, 15.03.07, 07.05.07 und 07.06.07) 

 Zwei Infoveranstaltungen für Schulträger und Schulleiter (25.06.06 und 07.06.07) 

 Ganztägige Zukunftswerkstatt am 14.11.06 

AG Kindertagesbetreuung: 
 Sechs Sitzungen (24.05.06, 11.09.06, 06.11.06, 05.03.07, 08.05.07 und 20.06.07) 

AG Pflegelandschaft: 
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 Fünf Sitzungen (14.06.06, 11.09.06, 06.02.07, 23.04.07 und 20.06.07) 

 Vorstellung des Handlungsfeldes auf zwei Regionalkonferenzen in 2007 und sieben 
Gesprächsrunden mit Politik und Fachakteuren zur Konkretisierung der 
Handlungsansätze. 

In der Modellregion hat sich eine starke Selbststeuerungsdynamik entwickelt, die sich 
auch darin ausdrückt, dass die Region jeweils mit einer sehr großen und hochrangigen 
(auch politischen) Delegation an den gemeinsamen Workshops der Modellregionen 
teilnahm. Bei diesem ausgeprägten Eigenengagement betonen die regionalen Akteure 
allerdings immer wieder die Bedeutung der externen Moderation und des 
wissenschaftlichen Inputs für ihre Arbeit. 

Die Modellregion Dithmarschen/Steinburg setzt auch die Nutzung der im Rahmen des 
MORO erarbeiteten Daten konsequent fort. Dies kommt u.a. dadurch zum Ausdruck, 
dass eine Aktualisierung der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung auf Basis der 
neuen Landesprognose15 beim Büro Gertz Gutsche Rümenapp, Hamburg, in Auftrag 
gegeben wurde.16 

4.2.2 Mecklenburgische Seenplatte 

In der Mecklenburgischen Seenplatte konnte die Prozesssteuerung auf den vorhandenen 
Strukturen des Regionalen Planungsverbandes und des Amtes für Raumordnung 
aufsetzen. Im Prinzip agieren auch hier unter Geschäftsführung und Federführung des 
Amtes für Raumordnung eine Lenkungsgruppe und thematische Arbeitsgruppen, die im 
Wesentlichen mit Verwaltungsmitarbeitern der Kreise und der Stadt Neubrandenburg 
besetzt wurden. Die politische Ebene war über die bestehende Organisationsstruktur des 
Regionalen Planungsverbandes, dessen Vorstand aus den politischen Vertretern der 
Stadt Neubrandenburg sowie der Landkreise besteht, formal beteiligt. 

Im Vergleich zur Modellregion „Dithmarschen/Steinburg“ war der Anteil der 
Verwaltungsmitarbeiter in den Arbeitsgruppen jedoch deutlich höher. Hintergrund war 
zum einen die Schwierigkeit, geeignete Akteure aus Politik und Einrichtungen zu 
identifizieren. Zum anderen bestand eine deutliche Skepsis seitens der Verwaltung, die 
Politik oder die Akteure (z.B. Schulleiter, Verbände oder sonstige Vertreter sozialer 
Einrichtungen) zu befassen, solange nicht „fertige“ Empfehlungen mit belastbaren 
Kostenrechnungen verfügbar sind. Eine breitere Beteiligung der Betroffenen wurde daher 
auf zwei größere Workshops zu den Themenfelder „schulische Bildung“ und „Pflege“ 
begrenzt. 

                                                 
15 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Bevölkerungsvorausberechnung für die Kreise und 
Kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins bis 2025 – Bericht AI8-2007S vom 22.11.2007. 
16 Die entsprechende Leistung ist inzwischen erbracht und konnte die Region sehr kostengünstig angeboten 
werden, da auf die methodischen Vorarbeiten und inhaltlichen Vorabsprachen des MORO aufgebaut werden 
konnte. 
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Abbildung 4-2 Organisationsstruktur des MORO in der Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

 

In der Modellregion fanden in der bisherigen Projektlaufzeit folgende Termine statt, die 
von der Begleitforschung moderiert und mit fachlichem Input unterstützt wurden: 

Lenkungsgruppe: 
 Eine Sitzung am 31.01.06, anschließend war die Lenkungsgruppe nach ihrem 

eigenen Anspruch „Strategischer Kern“ der Arbeitsgruppen. 

AG Bildung: 
 Fünf Sitzungen (29.06.06, 14.09.06, 06.02.07, 05.04.07 und 30.05.07) 

 Ein Workshop „Bildung“ mit regionsweiter Beteiligung von Schulträgern und 
Schulleitern am 19.04.07. 

AG Kindertagesbetreuung: 
 Fünf Sitzungen (29.06.06, 31.07.06, 21.03.07, 23.05.07 und 10.07.07) 

AG Pflege: 
 Vier Sitzungen (29.06.06, 31.07.06, 21.03.07, 23.05.07) Eine fünfte Sitzung ist für 

Ende August eingeplant. 

 Großer Workshop mit breiter Beteiligung in Neustrelitz am 17.04.07. 

 Ohne Beteiligung der Begleitforschung: Auftaktsitzung einer Initiatorengruppe 
„Pflegenetzwerk“ 
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Einem Modell des relativ breit angelegten Engagements in den Kreisen Dithmarschen 
und Steinburg steht mit der Mecklenburgischen Seenplatte ein Modell der eher auf einen 
engeren Verwaltungskreis begrenzten MORO- Beteiligung gegenüber. Dabei ist zu 
betonen, dass innerhalb dieses Akteurskreises ein sehr großes und zielorientiertes 
Engagement über den gesamten Projektzeitraum zu finden war. 

4.2.3 Havelland-Fläming 

Wie bereits unter Ziffer 1.3.2 dargestellt, soll in dieser Modellregion versucht werden, auf 
die regionale Besonderheit mit einer sehr heterogenen Gebietskulisse und sehr 
unterschiedlichen Entwicklungstrends und Betroffenheiten damit zu reagieren, dass 
einerseits die Analysen und die Modellbetrachtungen der Begleitforschung zwischen dem 
inneren und äußeren Entwicklungsraum gesplittet werden, ohne auf einen 
gesamtregionalen Dialog zu verzichten. 

Die Modellregion hat dabei ganz bewusst und in Übereinstimmung mit der 
Begleitforschung versucht, auf die inhaltlichen Erfahrungen der beiden anderen 
Modellregionen aufzubauen. Deshalb wurden in den ersten Arbeitsgruppensitzungen (vor 
dem Berichtszeitraum des 7. Zwischenberichts) die Arbeitsergebnisse aus 
Dithmarschen/Steinburg und der Mecklenburgischen Seenplatte. Es zeigte sich in der 
Folge, dass zwar das grundsätzliche methodische Vorgehen weitgehend übertragbar ist, 
sich aufgrund der Eigenschaften der Region (vgl. Abschnitt 1.3.2) sowie der besonderen 
regionalen Fragestellungen eigene, regionsspezifische Fragestellungen und 
Modellrechnungen ergeben. Darauf hat die Begleitforschung mit einer entsprechenden 
Anpassung u.a. der Modellierungswerkzeuge reagiert. 

Dabei ist auch zu beachten, dass die Größe der Region und die innerregional 
unterschiedlichen Ausgangs- und Interessenlagen sich stark auf den regionalen 
Dialogprozess auswirken. Es ist in dieser Modellregion sehr viel schwieriger, für die 
Workshops Kompetenz, Repräsentativität und Kontinuität des Teilnehmerkreises zu 
gewährleisten. Besonders schwierig ist es bei dieser Konstellation auch, die 
Kommunalpolitik einzubinden oder die politische „Legitimation“ der beteiligten Akteure zu 
beurteilen. Umso wichtiger ist hier das große Engagement der Regionalen 
Planungsstelle, die neben der Prozessorganisation auch selbständig inhaltliche 
Bausteine übernimmt, Impulse gibt und aktiv den Kontakt mit den anderen 
Modellregionen sucht und pflegt. 

In der Modellregion Havelland-Fläming konzentrierte sich der regionale Dialog auf 
insgesamt fünf ganztägige regionale Workshops, jeweils halbtägig zu den 
Handlungsfeldern schulische Bildung und Altenpflege: 

 Konstituierende Start-Up-Sitzung  am 15.01.2007 

 1. Regionaler Workshop am 19.03.2007  

 2. Regionaler Workshop am 12.09.2007 

 3. Regionaler Workshop am 17.01.2008 

 4. Regionaler Workshop am 15.04.2008  

 5. Regionaler Workshop am 10.07.2008 
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4.3 Vergleichende Auswertung 

Ein Vergleich dieser unterschiedlichen Prozesserfahrungen ist aus zweierlei Hinsicht 
interessant. So ist auf der einen Seite festzustellen, dass die Mecklenburgische 
Seenplatte und Havelland-Fläming deutlich schneller handlungsfähig waren, da sie auf 
bestehenden Organisationsstrukturen der Regionalplanung aufbauen konnte. 
Demgegenüber hatten die beiden Kreise Dithmarschen und Steinburg, die keinen 
gemeinsamen organisatorischen Überbau besaßen, eine deutlich längere 
organisationsstrukturelle Vorlaufzeit. Nach Abschluss dieses Vorlaufes zeigte sich aber, 
dass die Struktur in Dithmarschen/Steinburg einfacher in der Lage war, die betreffenden 
Fachplanungen zu beteiligen, da sich diese in den meisten Fällen „im selben Haus“ (d.h. 
der jeweiligen Kreisverwaltung) befanden. Über deren Einbindung konnten zudem 
weitere Akteure (z.B. Schulträger oder ÖPNV-Unternehmen) sehr viel leichter für eine 
kontinuierliche Mitarbeit gewonnen werden. Demgegenüber tat sich die 
Regionalplanungen in der Mecklenburgischen Seenplatte und auch in Havelland-Fläming 
deutlich schwerer, die Fachplanungen sowie insbesondere weitere Akteure für den 
Prozess zu gewinnen. Hintergrund ist hierbei – nach Einschätzung der Begleitforschung 
– vor allem die organisatorische Trennung der Regionalplanung (Regionaler 
Planungsverband bzw. Amt für Raumordnung) und der Fachplanungen, die bei den 
Kreisen und den Städten angesiedelt sind. Das damit verknüpfte Rollenverhalten erklärt 
auch das bereits erwähnte Bestreben, zunächst im kleineren Kreise Ergebnisse zu 
produzieren, mit denen die anderen Akteure und die Politik dann „gewonnen“ werden 
sollen. 

Der Aufwand war in allen Modellregionen sowohl hinsichtlich Datenbeschaffung und 
Aufbereitung als auch hinsichtlich der Sitzungsfrequenz sehr hoch. Insbesondere der – 
so nicht erwartete – sehr hohe zeitliche Startaufwand für die Datenbeschaffung 
gefährdete zunächst latent die Akzeptanz des Verfahrens. Es sollte daraus die Folgerung 
abgeleitet werden, den Dialog erst zu intensivieren, wenn belastbares Datenmaterial als 
Diskussionsbasis vorliegt. 

Ohne externen Impuls (MORO) und ohne externe Unterstützung (Begleitforschung) wäre 
ein vergleichbares Vorgehen nicht in Angriff genommen und erfolgreich durchgeführt 
worden. Es ist aber erkennbar, dass die Modellregionen die Bedeutung für ihre regionale 
Zukunftsfähigkeit heute voll bejahen und nach Wegen suchen, die Arbeit einschließlich 
des kooperativen regionalen Dialoges fortzusetzen. Die Aussage des stellvertretenden 
Landrates des Kreises Steinburg beim dritten gemeinsamen Workshop der 
Modellregionen am 06. Juni 2007 in Brandenburg, „Diese Arbeit war das sinnvollste, was 
ich bislang in meiner kommunalpolitischen Karriere gemacht habe.“ zeigt aber sowohl, 
dass hier noch immer Neuland beschritten wird, als auch, dass der Ansatz in den 
Modellregionen Akzeptanz fand, zukunftsfähig ist und weiterverfolgt werden sollte. 

Last not least ist hier festzuhalten, dass der Erfolg einer solchen Initiative ganz 
entscheidend von den handelnden Personen abhängt. Ohne einen hochengagierten 
regionale Spielmacher und ohne weitere Akteure, die sich weit über ihre eigentliche 
Aufgabe hinaus engagieren, kann dies nicht gelingen. In diesem Modellvorhaben ergab 
sich die sehr glückliche Konstellation, dass in allen drei Modellregionen solche Akteure 
das MORO maßgeblich gestalteten. 
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4.4 Gemeinsame Workshops der Modellregionen 

Eine sehr wichtige Rolle für die laufende Bewusstseinsbildung bei den regionalen 
Akteuren und der Konkretisierung der Handlungserfordernisse und Handlungsoptionen 
hatten die Gemeinsamen Workshops, die – bei allen Unterschieden in der Ausprägung 
der Betroffenheit – die Notwendigkeit eines regional abgestimmten Vorgehens, die 
Relevanz der Handlungsfelder und die gegebenen Handlungsmöglichkeiten im 
Erfahrungsaustausch immer wieder bestätigten. 

Es wurden insgesamt drei Workshops durchgeführt, und zwar  

 in Itzehoe (Dithmarschen/Steinburg) am 14./15.06.2006 

 in Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) am 7./8.11.2006 und 

 in Brandenburg an der Havel (Havelland-Fläming) am 5./6.06.2007 

Die Dokumentationen der Workshops stehen als eigene pdf-Dokumente zur Verfügung. 
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5 Handlungsfeld „Bildung“ 

5.1 Methodisches Vorgehen 

Das Handlungsfeld „Bildung“ war Gegenstand des MORO in allen drei Modellregionen. 
Das methodische Vorgehen in den drei Modellregionen zeichnet sich durch einige 
gemeinsame Grundelemente aus, die in diesem einleitenden Abschnitt kurz dargestellt 
werden sollen. Bei diesen Grundelementen handelt es sich um 

 ein Arbeiten mit Szenarien 

 die Nutzung eines detaillierten Erreichbarkeitsmodells 

 die Berücksichtigung von Qualitätsaspekten 

 die Abschätzung der Kosten 

Szenarien 

Die Arbeitsgruppen „Bildung“ aller drei Modellregionen haben das Ziel, 
Handlungsempfehlungen zur Schulentwicklung abzuleiten. Dazu arbeitet die 
Begleitforschung in allen drei Regionen mit alternativen Szenarien für das Jahr 2020. 
Gegenstand dieser Szenarien sind alternative Standortstrukturen für allgemein bildende 
Schulen in der jeweiligen Region. Dabei wird zwischen den Schulstufen (z.B. Primarstufe, 
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II) differenziert. 

Die genaue Ausgestaltung der Szenarien hängt vom Diskussionsverlauf in der jeweiligen 
Modellregion ab. In allen Fällen wird jedoch ein „Trendszenario“, welches zugleich ein 
Worst-Case-Szenario darstellt, einem oder mehrerer „Gestaltungsszenarien“ gegenüber 
gestellt. Eines der Gestaltungsszenarien wird dabei jeweils explizit als Vorzugsvariante 
der jeweiligen Arbeitsgruppe gekennzeichnet. Diese bildet die Empfehlung an die 
politischen Gremien und ist somit zugleich Grundlage für die Formulierung der regionalen 
Zielvereinbarungen. 

Erreichbarkeitsmodell 

Veränderungen der Standortstruktur infolge zurückgehender Schülerzahlen, 
insbesondere Standortschließungen, führen zu einer Verlängerung der Schulwege. Über 
die jeweilige Gesamtregion betrachtet betrifft jede Schließung für sich häufig nur 
vergleichsweise wenige Schüler. (Sonst würde der entsprechende Standort ja nicht 
geschlossen.) Für den einzelnen Schüler kann die Schließung eines Standortes jedoch 
zu deutlich weiteren Wegen führen. Für die Bewertung der Szenarien ist es daher 
notwendig, zum einen die Erreichbarkeitsverhältnisse in der jeweiligen Region sehr 
detailliert abzubilden. Zum anderen muss bei der Auswertung die statistische Verteilung 
der Wegentfernungen berücksichtigt werden. Eine reine Durchschnittsbetrachtung würde 
sehr weite Wege in den Randlagen ggf. überdecken. 

Zu diesem Zweck ist durch die Begleitforschung im Rahmen des Modellvorhabens der 
Raumordnung (MORO) ein Erreichbarkeitsmodell entwickelt worden. Dieses arbeitet auf 
Basis eines Geoinformationssystems (GIS), innerhalb dessen sowohl die Standorte der 
Schulen (mit ihren jeweiligen Bildungsangeboten) sowie die Wohnstandorte der Schüler 
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mit ihrer Lage im Raum hinterlegt sind. Eine detaillierte Beschreibung des 
Erreichbarkeitsmodells findet sich in Abschnitt 3.3. 

Schätzung zukünftiger Schülerzahlen 

Die kleinräumigen Daten ermöglichen es, im Rahmen von Modellrechnungen 
Schülerzahlen von Schulen auf Basis der kleinräumigen Bevölkerungsveränderungen 
sowie der Erreichbarkeitsverhältnisse zu prognostizieren. Dabei wird unterstellt, dass 
Schüler jeweils die Schule besuchen, die von ihrer Wohnung aus am besten erreichbar 
ist. 

Für die drei hinterlegten Erreichbarkeitsmaße (Luftlinie, Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV sowie Zeitaufwand mit dem Pkw) kann dies zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen. Zwar sollte die Messgröße „Zeitaufwand zu Fuß und mit dem ÖPNV“ die 
relevanteste sein, da die meisten Schüler zu Fuß und/oder mit dem ÖPNV zur Schule 
kommen. Die Erreichbarkeitsverhältnisse dieses Parameters sind aber nicht 
prognosefähig, da die Fahrpläne für das Jahr 2020 nicht bekannt sind. Dies gilt 
insbesondere für die Auswirkung von Schulstandorten. So ist zu erwarten, dass 
Schulschließungen und –kooperationen, deren Auswirkungen es zwischen den 
Szenarien der nachfolgenden Kapitel zu vergleichen gilt, in der Realität auch zu einer 
entsprechenden Anpassung der Busfahrpläne führen. 

Aus diesem Grund wurde für die Schätzung der zukünftigen Schülerzahlen der 
Schulstandorte in allen nachfolgend diskutierten Szenarien jeweils der Mittelwert aus den 
Ergebnissen der Zuordnung nach Luftlinie, Zeitaufwand zu Fuß und mit dem ÖPNV 
sowie nach Zeitaufwand mit dem Pkw verwendet. Dabei wird unterstellt, dass sich die 
jeweiligen Fehler jedes dieser Zuordnungen in etwa nivellieren. 

Zur Visualisierung zeigt Abbildung 5-1 beispielhaft mit dem Erreichbarkeitsmodell „zu Fuß 
und mit dem ÖPNV“ ermittelte Einzugsbereiche von Schulstandorten in einem der 
Szenarien der Modellregion Dithmarschen/Steinburg. Zur Veranschaulichung wurde allen 
Rasterzellen (Wohnstandorten), deren Schüler – nach Auswertung der 
Erreichbarkeitsverhältnisse (hier: im ÖPNV) – mehrheitlich in die gleiche Schule gehen, 
mit der gleichen Farbe eingefärbt. Neben den Erreichbarkeitsverhältnissen berücksichtigt 
die Modellzuordnung auch die baulichen Kapazitäten der Schulen, die ebenfalls im 
Modell hinterlegt wurden. 

Qualitätsunterschiede zwischen Schulen innerhalb des gleichen Bildungsganges (z.B. bei 
Gymnasien) bleiben bei der Schätzung der Schülerzahlen unberücksichtigt. Sie sind für 
das Jahr 2020 kaum vorhersagbar, da der „Ruf“ von Schulen leicht durch 
Einzelereignisse beeinflusst werden kann. Die modellhafte Zuordnung von Schülern nach 
den Erreichbarkeitsverhältnissen ist jedoch insofern plausibel, als die meisten aufgrund 
der zurückgehenden Schülerzahlen gefährdeten Standorte im ländlichen Raum zu finden 
sind, wo bereits heute nur bedingt Wahlmöglichkeiten zwischen Schulen des gleichen 
Bildungsganges bestehen (und somit Qualitätsunterschiede und „Rufe“ von Schulen nur 
eine untergeordnete Rolle spielen). In den Städten hingegen, wo entsprechende 
Faktoren in der Realität mehr Bedeutung haben, ist die vorgenommene Zuordnung nach 
Erreichbarkeit zwar ungenauer. Die städtischen Standorte sind – wie die Szenarien der 
nachfolgenden Kapitel zeigen – in aller Regel aber kaum gefährdet, so dass die 
Modellierung zu keinen folgeschweren Falschaussagen verleitet. Gleichwohl dürfen 
Unterschiede in den Schülerzahlen zwischen unmittelbar benachbarten Schulen 
innerhalb der Städte (z.B. in Heide, Itzehoe, Neubrandenburg oder Brandenburg an der 
Havel) nicht überbewertet werden. Für eine Standortbewertung innerhalb der Städte ist 
das verwendete Modell nur bedingt aussagefähig. 
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Abbildung 5-1 Beispielhafte Auswertung auf Basis des verwendeten Erreichbarkeitsmodells. Hier: 
Einzugsbereiche der Sekundarstufen II in der Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

Sekundarstufe II
Einzugsbereiche im Modell

„zu Fuß und mit dem ÖPNV“

Szenario A

Rahmendaten

Standorte: 10 + 2
Schulen: 10 + 1
Nachfrage: 2.500

 

Differenzierte Auswertung der Schulwege 

Des Weiteren erlaubt die detaillierte Hinterlegung von räumlichen Strukturdaten und 
Erreichbarkeitsverhältnissen eine differenzierte Auswertung der Schulwegentfernungen. 
So kann jeder Rasterzelle (Wohnstandort der Schüler) der jeweilige Entfernungs- bzw. 
Zeitaufwand zur jeweils besuchten Schule zugeordnet werden. Anstelle der in Abschnitt 
3.3 beispielhaft dargestellten Karten der Erreichbarkeitsmodelle werden in den 
Bewertungen der Szenarien statistische Auswertungen (Säulengrafiken) verwendet. 
Diese sind in der Lage, zusätzlich zu berücksichtigen, wie viele Schüler jeweils in den 
Rasterzellen leben und somit vom jeweils ermittelten Zeitaufwand betroffen sind. So 
können sie z.B. angeben, wie viele Schüler einen Schulweg von über 45 Minuten (oder 
einer anderen Bewertungsmarke) haben. Grundlage dieser Auswertungen sind die in 
Abschnitt 3.3 dargestellten räumlich sehr differenzierten Auswertungen. Sie erlauben 
insbesondere einen direkten Vergleich der unterschiedlichen Szenarien. 

Berücksichtigung von Qualitätsaspekten 

In den Arbeitsgruppen „Bildung“ der drei Modellregionen wurde immer wieder betont, 
dass es neben einer quantitativen Bewertung alternativer Schulstandortstrukturen über 
Schülerzahlen, Erreichbarkeiten und Kosten auch immer zu einer Bewertung der 
Qualitäten kommen muss. 

Die Modellregionen haben daher jeweils für sich Qualitätsmerkmale von Schule definiert 
und die einzelnen Szenarien der Diskussion an diesen Merkmalen gemessen. Definition 
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und Anwendung dieser Qualitätskriterien finden sich in den nachstehenden Darstellungen 
zu den einzelnen Modellregionen. 

Abschätzung der Kosten 

Wesentliches Element aller Szenarien ist die Abschätzung der Kosten, welche mit den 
jeweils unterstellten Schulstandortstrukturen verbunden sind. Dabei wurde in den 
Modellregionen eine vergleichbare Methodik angewendet. Da es zwischen den 
Modellregionen im Detail jedoch zu Abweichungen kommt, ist die Methodik der 
Kostenabschätzung jeweils bei dem Darstellungen der Ergebnisse der Modellregionen 
(Abschnitte 5.2 bis 5.4) zu finden. Ein gewisses Maß der Wiederholung wird dabei in Kauf 
genommen. 

5.2 Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

5.2.1 Aufgabenstellung der MORO-Arbeitsgruppe 

Ausgangssituation 

Die Schülerzahlen in den beiden Kreisen Dithmarschen und Steinburg werden im 
Betrachtungszeitraum des Modellvorhabens (2006 bis 2020) deutlich zurückgehen. Die 
Rückgänge liegen insgesamt bei 28%, wobei sich gewisse Unterschiede zwischen den 
beiden Kreisen sowie zwischen den Schulstufen ergeben. Diese Rückgänge bedrohen 
die Existenz einer größeren Anzahl von Schulstandorten, da diese nach den aktuellen 
Landesvorgaben bis zum Jahr 2020 aller Voraussicht nach nicht mehr die jeweils 
geltende Mindestschülerzahl erreichen. 

Parallel zu dieser Veränderung der Schülerzahlen finden in Schleswig-Holstein tief 
greifende Veränderungen des Schulsystems statt. Hintergrund ist das zum 9. Februar 
2007 in Kraft getretene neue Schulgesetz (Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Schulwesens in Schleswig-Holstein – SchulG SH). Dieses gibt wesentliche 
Neustrukturierungen für die Sekundarstufe vor, insbesondere durch 

 die Überführung von Haupt-, Real- und Gesamtschulen in Regionalschulen und 
Gemeinschaftsschulen sowie 

 die Einführung des Abiturs nach 12 Jahren in den Gymnasien. 

Angesichts der erheblichen Rückgänge der Schülerzahlen sind die Schulträger sowie die 
Kreise als Träger der Schulentwicklungsplanung gefordert, durch weitsichtige Standort- 
und Organisationsentscheidungen zu verhindern, dass es zu einer Verschlechterung des 
Bildungsangebotes in den weitgehend ländlich geprägten Kreisen Dithmarschen und 
Steinburg kommt. Eine solche Verschlechterung könnte z.B. eintreten, 

 wenn sich aufgrund von Standortschließungen die Erreichbarkeit der Schulen 
deutlich verschlechtert und im Sekundarbereich die Schulform zunehmend 
aufgrund der Schulwegentfernung und nicht des Leistungspotenzials der 
Schülerinnen und Schüler getroffen werden. 

 wenn Schulen aufgrund zu geringer Jahrgangsstufenbreiten bestimmte 
Einschränkungen der Fächerbreite, des Wahlangebotes, der fachlichen 
Weiterbildung ihres Personals oder anderer wesentlicher Qualitätsmerkmale 
verzeichnen. 
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 wenn der Betrieb vieler gering ausgelasteter Schulstandorte oder der vermehrte 
Schülertransport aufgrund vieler Standortschließungen erhebliche Zusatzkosten für 
die Schulträger und Kreise mit sich bringen, die an anderer Stellen des 
Bildungsangebotes zu Einsparungen führen. 

 wenn die aktuelle Wahlfreiheit der Schulträger über die Schulform ihrer 
bestehenden Haupt- und Realschulen17 für eine Weiterentwicklung zur Regional- 
oder zur Gemeinschaftsschule in der regionalen Summe zu einer Standortstruktur 
führt, die Kooperationspotenziale nicht nutzt und durch eine gesteigerte Konkurrenz 
um die weniger werdenden Schüler Mittel an den falschen Stellen bindet. 

Zielsetzung und Vorgehen der MORO-Arbeitsgruppe 

Vor dem Hintergrund der eben dargestellten Herausforderungen hat die Arbeitsgruppe 
„Bildung“ im Rahmen des Modellvorhabens „Regionalplanerische Handlungsansätze zur 
Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ für die Schulstufen 

 Primarstufe 

 Sekundarstufe I 

 Sekundarstufe II 

alternative Szenarien für das Jahr 2020 entwickelt und anhand von Kriterien, die im 
folgenden Abschnitt detaillierter erläutert werden, bewertet. Förderschulen und berufliche 
Schulen waren nicht Gegenstand der Betrachtungen in der Arbeitsgruppe. 

Ziel der Szenarienbetrachtung war es zum einen, fundierte Informationen über zukünftige 
Handlungsmöglichkeiten zu erhalten. Zum anderen sollten auf Basis dieser Informationen 
Rahmenkonzept für die Schulentwicklung in den beiden Kreisen Dithmarschen und 
Steinburg abgeleitet werden. 

Auf Basis der Szenarienbetrachtung wurde durch die Arbeitsgruppe für die Primarstufe 
(Abschnitt 5.2.3) und die Sekundarstufe II (5.2.5) jeweils eine Vorzugsvariante der 
Standortstruktur entwickelt. Diese Vorzugsvariante bündelt die gestalterischen 
Zielsetzungen der MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ und wird den politischen Gremien als 
Zielkorridor für die weiteren Entscheidungen empfohlen. 

Darüber hinaus formuliert die Arbeitsgruppe in Abschnitt 5.2.4 Handlungsempfehlungen 
für die Sekundarstufe I. Aufgrund der vielen noch ausstehende Entscheidungen der 
Schulträger bezüglicher der Schulformen ihrer Schulen sowie des vielfach noch 
weitgehend unbekannten Elternwahlverhalten hinsichtlich der beiden neu eingeführten 
Schulformen Regional- und Gemeinschaftsschule sind die Handlungsempfehlungen der 
Arbeitsgruppe für den Bereich der Sekundarstufe I grundsätzlicher gehalten. Angesichts 
der vielen aktuell anstehenden Entscheidungen der Schulträger für die Sekundarstufe I 
sind diese Empfehlungen gleichwohl ebenfalls von erheblicher Bedeutung. 

5.2.2 Methodik 

Szenarien 

Wie im vorigen Abschnitt dargestellt arbeitet die MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ für die 
Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Schulentwicklung in Dithmarschen und 
                                                 
17 In den beiden Kreisen Dithmarschen und Steinburg existiert keine Gesamtschule. 
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Steinburg mit alternativen Szenarien für das Jahr 2020. Gegenstand dieser Szenarien 
sind alternative Standortstrukturen für allgemein bildende Schulen in den beiden Kreisen. 
Dabei wird differenziert zwischen den drei Schulstufen 

 Primarstufe (5.2.3) 

 Sekundarstufe I (5.2.4) 

 Sekundarstufe II (5.2.5) 

Für jede Schulstufe werden dabei jeweils drei Szenarien betrachtet: 

 Ein Szenario A unterstellt, dass alle heutigen Schulstandorte ungeachtet der 
zurückgehenden Schülerzahlen im Jahr 2020 weiterhin betrieben werden. 

 Im Gegensatz dazu unterstellt ein Szenario B, dass alle Schulstandorte bis zum 
Jahr 2020 geschlossen werden, die im Jahr 2020 nicht mehr die aktuell gültigen 
Mindestschülerzahlen erreichen. 

 Auf Basis einer intensiven Diskussion der beiden Szenarien A und B für die 
jeweilige Schulstufe hat die MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ ein Szenario C 
entwickelt. Ziel des Szenario C ist es, eine möglichst wohnungsnahe Versorgung 
der Bevölkerung auch in Zeiten des Schülerrückganges und knapper Mittel 
sicherzustellen. Entsprechend bildet Szenario C die Vorzugsvariante der MORO-
Arbeitsgruppe, dessen Ergebnisse den politischen Gremien als Grundlage für 
entsprechende Planungen und Beschlüsse empfohlen werden. 

Einen Sonderfall bildet die Sekundarstufe I. Hier wird aufgrund der vielen unbekannten 
Einflussgrößen – bedingt durch aktuell laufende Neustrukturierung (Einführung von 
Regional- und Gemeinschaftsschule) bei noch weitgehend unbekanntem 
Elternwahlverhalten – von der eben dargestellten Struktur („Szenarien A, B und C“) 
abgewichen. An deren Stelle werden zwei Extremszenarien („Alle heutigen Haupt- und 
Realschulen werden Regionalschule“ bzw. „Alle heutigen Haupt- und Realschulen 
werden Gemeinschaftsschule“) betrachtet, aus deren Vergleich eine Reihe von 
Schlussfolgerungen für die anstehenden Entscheidungen der Schulträger sowie der 
Kreise abgeleitet wurden (Abschnitt 5.2.4). 

Bewertungskriterien 

Für die Primarstufe und die Sekundarstufe II bildet das Szenario C – wie dargestellt – die 
Vorzugsvariante der MORO-Arbeitsgruppe. Hintergrund dieses Votums ist eine 
Bewertung der jeweiligen Szenarien anhand von drei zentralen Bewertungskriterien: 

 Erreichbarkeit der Schulangebote für die Schüler (Wegentfernung und Zeitaufwand) 

 Fähigkeit der Standortstruktur, schulische Qualität zu ermöglichen 

 Kosten der Standortstruktur für das Land, die Schulträger, die Kreise und die Eltern 

Erreichbarkeit 

Das methodische Vorgehen zur Abbildung der Erreichbarkeitsverhältnisse bei der 
Schätzung der zukünftigen Schülerzahlen sowie bei der Bewertung der 
Schulwegentfernungen entspricht den Darstellungen in den Abschnitten 3.3 und 5.1. 
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Schulische Qualität 

Ein zweites Kriterium für die Bewertung der Szenarien ist die Fragestellung, in wieweit 
die mit ihnen verbundenen Standortstrukturen und Schülerzahlen mit dazu führen 
können, schulische Qualität zu ermöglichen bzw. zu steigern. 

Viele Studien zeigen, dass die reale Qualität einer Schule von vielen Einzelfaktoren, 
insbesondere dem Engagement der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer sowie der 
Lernbereitschaft und Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler abhängig ist. 
Gleichwohl gibt es äußere Faktoren, die schulische Qualität unterstützen können bzw. die 
die handelnden Personen besser oder schlechter in die Lage versetzen, eine „gute 
Schule“ zu realisieren. 

Zur Ermittlung dieser Faktoren wurden durch die MORO-Arbeitsgruppe „Qualität im 
Bildungsbereich“ zunächst Qualitätsfaktoren definiert, anhand derer sich alternative 
Konzepte der Schulentwicklungsplanung bewerten lassen. Dabei wurden zunächst die 
folgenden grundsätzlichen Anforderungen an die Lehrkräfte, Schulleitungen und 
Schulträger formuliert: 

 Interesse 

 Aufgeschlossenheit 

 Innovationsfähigkeit 

 Professionalität 

 Kommunikationsbereitschaft 

 Blick auf das Wesentliche 

 Evaluationskultur 

 Fachlichkeit 

Diese Faktoren werden als Grundvoraussetzungen definiert. Es gilt daher, die 
entsprechenden Voraussetzungen hinsichtlich z.B. der Personalauswahl, der 
Personalentwicklung, der Planungs-, Evaluations- und Gesprächskultur etc. zu schaffen. 
Eine Abhängigkeit dieser Faktoren von der Schulstandortstruktur und damit von den zu 
bewertenden Szenarien des MORO-Projektes wird bei diesen Qualitätsaspekten 
hingegen nicht gesehen. Aus diesem Grund werden diese Faktoren in die Bewertung der 
Szenarien nicht weiter einbezogen. 

Aufbauend auf diesen Grundvoraussetzungen wurden durch die MORO-Arbeitsgruppe 
jedoch weitergehende Qualitätsaspekte von Bildung definiert, die durchaus inhaltliche 
Abhängigkeiten von der Standortstruktur - Anzahl der Schulstandorte und ihre jeweilige 
Schülerzahl – aufweisen (Abbildung 5-2). Diese Faktoren sollen im Folgenden jeweils 
kurz erläutert werden. 

Darüber hinaus wird in der nachfolgenden Diskussion der einzelnen Qualitätsfaktoren 
jeweils ein Zusammenhang mit der Standortstruktur hergestellt. Dieser Zusammenhang 
entsteht in aller Regel über die Schulgröße - Anzahl der Schülerinnen und Schüler, der 
Klassen und Lehrkräfte -, die einen Einfluss auf die diskutierten Qualitätsmerkmale 
entfaltet. Der Zusammenhang zu den zu bewertenden Szenarien und deren 
Standortstruktur kommt dadurch zustande, dass weniger Schulstandorte tendenziell mit 
etwas größeren Schulen, mehr Schulstandorte hingegen mit tendenziell kleineren 
Schulen einhergehen. 
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Abbildung 5-2 Durch die MORO-Arbeitsgruppe definierte Qualitätsaspekte von Bildung mit einem Bezug 
zur Standortstruktur (= in den Szenarien variierte Anzahl und Größe der Schulstandorte) 

Qualitätsaspekte von Bildung

Qualität
von Bildung und 

Erziehung

Unterrichts-
versorgung

Führungs-
qualität

Austausch

Netzwerke

Entlastung
Kooperation

Gremien-
arbeit

Ganztags-
bereich

Erziehung

Sonder-
pädagogik

 

Unterrichtsversorgung 

Zum Qualitätsfeld Unterrichtsversorgung gehören die Aspekte einer angemessenen 
Anzahl von Unterrichtsstunden pro Schülerin und Schüler, einer nicht zu großen, aber 
auch nicht zu kleinen Klassenbildung, eines ausreichenden Angebots an 
Arbeitsgemeinschaften und Wahlpflichtkursen, eines ausreichenden Angebotes an 
Fördermaßnahmen sowie einer Absicherung der konsequenten Verlässlichkeit in der 
Grundschule. 

Hinsichtlich der Unterrichtsversorgung sind tendenziell größere Schulen im Vorteil, da sie 
mehr Wahlmöglichkeiten und Fördermaßnahmen anbieten können und darüber hinaus 
auch im Krankheitsfall einzelner Kolleginnen und Kollegen eher eine Verlässlichkeit 
herstellen können. Sie können ein flexibleres Vertretungskonzept entwickeln als sehr 
kleine Einheiten. 
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Führungsqualität 

Unter Führungsqualität soll in diesen Zusammenhang zum einen eine klare 
Leitungsstruktur, sowie zum anderen Personalentwicklungsmaßnahmen verstanden 
werden. 

Klare Leitungsstrukturen sind in allen Schulgrößen möglich. Für 
Personalentwicklungsmaßnahmen brauchen Schulen hingegen eine gewisse 
Mindestgröße, da andernfalls eine Vertretung der in Fortbildung befindlichen Lehrkräfte 
bzw. Arbeitsteilung bei unterschiedlichen Leitungsaufgaben kaum möglich ist. 

Austausch 

Für die Förderung des fachlichen Austauschs zwischen den Lehrkräften bedarf es 
entsprechend förderlicher Rahmenstrukturen. Zu diesen gehören Fachkonferenzen und 
Stufenkonferenzen. Der Austausch bedarf auch einer interfachlichen 
Diskussionsmöglichkeit sowie eines schul- und schulartübergreifenden Miteinanders. 
Wesentliches Ziel ist dabei die Förderung einer möglichst weitgehenden interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Für einen förderlichen Austausch ist eine mittlere Schulgröße optimal. 
Bei sehr kleinen Schulen sind zu wenige Lehrkräfte für einen fruchtbringenden Austausch 
vorhanden. Bei sehr großen Schulen verliert sich der persönliche Moment, der für einen 
ergebnisorientierten Austausch von wesentlicher Bedeutung ist. 

Entlastung 

Den Lehrerinnen und Lehrern stellen sich neben den reinen Lehrverpflichtungen 
zusätzliche Aufgaben, die angesichts der aktuellen Herausforderungen an Schule - 
gesellschaftliche Veränderungen, PISA-Ergebnisse, bildungspolitische Rahmenvorgaben 
und vieles mehr - eher zu- als abnehmen. Dies gilt insbesondere für die Zielsetzung einer 
gemeinsamen Konzeptentwicklung, z.B. in Form von Schulprogrammen, 
Förderkonzepten, Ausbildungskonzepten, schulinternen Curricula, Lernplänen, etc. 
Darüber hinaus sind die klassischen Mehrbelastungen wie Aufsichten und 
Verwaltungsaufgaben zu leisten. Je mehr Entlastung die Lehrkräfte durch eine 
entsprechende Aufteilung dieser Mehraufgaben durch viele Kolleginnen und Kollegen 
erfahren, umso besser können sie diesen Aufgaben nachkommen. Entsprechend sind 
hinsichtlich dieses Qualitätsaspektes eher größere Schulen zu bevorzugen. 

Netzwerke 

Eine Schule schwebt nicht „im luftleeren Raum“. Sie ist und soll eingebunden sein in das 
kommunale Leben. Dabei geht es darum, Netzwerke zu bilden und zu pflegen und auf 
diese Weise auch freiwillige Helfer aus der Kommune mit in das Schulwesen 
einzubinden. Dies kann durch die spontane Aktivierung pensionierter Lehrkräfte als 
„Vertretungsreserve“ genauso geschehen wie durch die Gewinnung schulfremder 
Personen zum Beispiel als „Lesemütter und Schwimmväter“. Darüber hinaus haben 
Schulen eine erhebliche soziale Bedeutung am Ort. Über die sich bildenden Kontakte, 
nicht zuletzt unter den Eltern, wirken sie als ein zentraler Kristallisationspunkt des 
Gemeindelebens. Dies gilt umso mehr, je stärker gerade in kleinen Gemeinden oder 
Ortslagen andere Kristallisationspunkte verschwinden (Einzelhandel, Post, Bank, 
Gastwirtschaft) oder an sozialer Bedeutung verlieren (Kirche, Feuerwehr). Insgesamt 
kann dem Qualitätsaspekt Netzwerke somit am besten mit möglichst vielen und damit 
tendenziell kleinen Schulstandorten entsprochen werden. 
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Kooperation 

Ein mit der Netzwerkbildung eng verzahntes Qualitätsfeld von Bildung ist die 
Kooperation. Hierbei geht es vor allem um die Mitwirkung von Institutionen und deren 
Einbindung in die schulische Bildung. Dazu zählen z.B. Sportvereine, Wirtschaft und 
Bildungsträger, Kindertageseinrichtungen, andere Schulen, aber auch Kirchen, Polizei 
oder Hochschulen. Kooperationen bedürfen einer intensiveren, nicht selten auch 
administrativ geprägten Pflege. Schulen benötigen für diese Aufgaben daher eine 
gewisse Arbeitskapazität. Dies ist in der Regel in größeren Schulen besser möglich (vgl. 
den Qualitätsaspekt „Entlastung“). Andererseits entstehen Kooperationen häufig durch 
eine gute soziale Einbindung von Schulen in die jeweilige Gemeinde. Dies kann besser 
durch möglichst viele und damit tendenziell kleine Schulstandorte erreicht werden. 

Gremienarbeit 

Austausch und Netzwerke sind auch innerhalb der Schulen von hoher Bedeutung. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei die schulischen Gremien. Dazu zählen u.a. die 
Schülervertretung, die Verbindungslehrkräfte und die Elternvertretungen. Die 
Zusammenarbeit mit den Eltern muss sich dabei nicht auf die Elternvertretung 
beschränken, sondern kann auch auf weitere Gremien ausgeweitet werden. Für die 
Gremienarbeit gelten ähnliche Zusammenhänge zur Schulgröße wie beim 
Qualitätsaspekt Austausch. Hier sind sehr kleine und sehr große Schulen eher im 
Nachteil. Zusätzlich kommt jedoch der Aspekt der Elterneinbindung hinzu. Dieser kann 
umso besser erfolgen, je näher die Schule an den Wohnstandorten der Schüler und 
Eltern gelegen ist. Hinsichtlich dieses Aspektes schneiden Standortstrukturen mit vielen 
und damit kleinen Schulen besser ab. 

Ganztagsbereich 

In den letzten Jahren hat der Ausbau der Ganztagesbetreuung einen deutlichen 
Bedeutungszugewinn erlebt. Die damit verbundenen Chancen gilt es zu nutzen. Dabei 
stehen eine Reihe von Angebotsformen wie die Offene Ganztagsschule, die Betreute 
Grundschule, Hortangebote sowie Essen und Hausaufgabenbetreuung in der Schule zur 
Verfügung. Für einkommensschwächere Eltern müssen hierbei Möglichkeiten der 
Sozialstaffelung für beitragspflichtige Betreuungsangebote berücksichtigt werden. Der 
Ganztagesbereich ist in Schleswig-Holstein aktuell noch – nicht zuletzt aufgrund der 
Zusatzkosten – ein Angebot an die Schüler und Eltern. Aufgrund des fehlenden 
Pflichtcharakters nimmt immer nur ein bestimmter Prozentsatz der Schülerinnen und 
Schüler daran teil. Je kleiner die Schule, desto eher besteht die Gefahr, dass der damit 
verbundene Aufwand zu groß wird bzw. entsprechende Angebote aufgrund in absoluten 
Zahlen geringer Nachfrage nicht stattfinden. Ein attraktiver und kosteneffizienter 
Ganztagesbereich ist somit eher an größeren Schulen möglich. 

Erziehung 

Erziehung ist eine der wesentlichsten Aufgaben von Schule. Wichtig für jede Schule ist 
daher ein alltagstaugliches Erziehungskonzept. Dazu zählen einerseits klare Regeln und 
Absprachen sowie andererseits eine flexible sozialpädagogische Versorgung in Fällen, 
bei denen ein zusätzlicher Betreuungsaufwand notwendig wird. Darüber hinaus muss der 
Raum bestehen für so genannte „Inselangebote“ mit ihren jeweiligen, sehr individuell und 
lokal zugeschnittenen Formaten. Eine gute Erziehungsarbeit ist in Schulen aller Größen 
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möglich. Über diese grundsätzliche Feststellung hinaus ist anzumerken, dass kleinere 
Schulen häufig den Vorteil einer besseren Übersichtlichkeit haben, so dass sich 
abzeichnende Schwierigkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler früher erkannt werden 
können. Umgekehrt haben größere Schulen eher die Möglichkeit, zusätzliche 
sozialpädagogische Betreuungskräfte bereit zu halten. 

Sonderpädagogik 

Ein nicht unerheblicher Anteil der Schülerinnen und Schüler in den Kreisen Dithmarschen 
und Steinburg wird in verschiedenen Formen sonderpädagogischer Förderung beschult. 
So gut diese Arbeit ist, so sehr sollte durch Prävention sonderpädagogischer 
Förderbedarf vermieden werden. Wünschenswert wäre in der Fläche eine 
sonderpädagogische Unterstützung bei Alltagsproblemen. Zudem muss es das Ziel sein, 
möglichst viele Integrationsmaßnahmen zu ermöglichen. Darüber hinaus sind 
Beratungsangebote in den unterschiedlichen Förderschwerpunkten von großer 
Bedeutung. Die Prävention, Förderung und Integration von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist in Schulen aller Größen möglich. Ein 
Zusammenhang zur Variationsbreite der Standortstruktur in den Szenarien der Kapitel 3 
bis 5 wird hier nicht gesehen. 

Kosten 

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Kosten der jeweils betrachteten Szenarien. Ihre 
Ermittlung soll die politische und planerische Diskussion fundieren, indem es einerseits 
die kostenstrukturellen Relationen zwischen den Szenarien aufzeigt und andererseits 
benennt, welcher Kostenträger in welchem Szenario besonders begünstigt oder von 
zusätzlichen Anforderungen betroffen ist. 

Die Kostenabschätzung erfolgt getrennt für die Primarstufe (5.2.3) sowie für die 
Sekundarstufe II (5.2.5). Für die Sekundarstufe I werden keine Kosten abgeschätzt, da 
hier – wie bereits einleitend erläutert – eine andere Art von Szenarien definiert wurde als 
in der Primarstufe und der Sekundarstufe II. Die Kostenabschätzungen beziehen sich 
ausschließlich auf die öffentlichen Schulen, d.h. private Schulen wurden in die 
Kostenbetrachtung nicht mit eingeschlossen. Die Abschätzung der Kosten umfasst die 
folgenden Positionen: 

 Kosten des Lehrpersonals (ohne Schulleitung) 

 Kosten der Schulleitung 

 Sach- und Personalkosten des Schulträgers (Schulsekretariat, Hausmeister, 
Gebäudebewirtschaftung, Lehrmittel, Verwaltungssachkosten) 

 Gebäudeinvestitionskosten 

 Schülerbeförderungskosten 

Das methodische Vorgehen bei der Abschätzung dieser Kostenpositionen soll in den 
folgenden Abschnitten kurz erläutert werden. 

Kosten des Lehrpersonals 

Die Kosten des Lehrpersonals ergeben sich aus der Anzahl der Klassen sowie dem 
Stundenaufwand pro Klasse in Abhängigkeit der Jahrgangsstufe, des Bildungsganges 
sowie möglicher Zusatzangebote der Schulen (z.B. Ganztages- und Förderangebote). 
Dazu wurden für jedes Szenario zunächst die Schülerzahlen an jedem Standort 
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abgeschätzt und darauf aufbauend jeweils eine Klassenbildung vorgenommen. 
Grundlage dieser Klassenbildung sind die aktuellen Regelungen der Schulgesetzgebung. 
Zwischenergebnisse der Modellrechnung wurden dabei mehrfach an den realen Daten 
der Schulen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg geeicht, um so eine möglichst 
realistisches Bild zu erhalten. 

In einem nächsten Schritt wurde den Klassen jeweils ein Bedarf an Lehrerstunden 
zugeordnet. Dabei wurde zwischen den Bildungsgängen und Jahrgangsstufen 
unterschieden. Die so ermittelte Anzahl von Lehrerstunden wurde durch die Anzahl der 
Pflichtstunden pro Lehrervollstelle geteilt. Dabei wurde ein 5%iger Abschlag der 
Lehrerpflichtstunden für Anrechnungsstunden (ohne Anrechnungsstunden für 
Schulleitung) in Ansatz gebracht. Vorab wurden zudem die Pflichtstunden der 
Schulleitung (Schulleiter/-in und stellvertretende/-r Schulleiter/-in) abgezogen. 

Auf Basis von Angaben des Bildungsministeriums sowie Berechnungen und Annahmen 
der Begleitforschung wurden die folgenden Durchschnittskosten („Arbeitgeberbrutto“) pro 
Lehrervollstelle angesetzt: 

 Grundschule: 58.400 € 

 Gemeinschaftsschule: 62.100 € 

 Gymnasium: 65.800 € 

Kosten der Schulleitung 

Für jede eigenständige Schule – die je nach Szenario ggf. auch mehrere Standorte 
umfassen kann – wurde eine Schulleitung, bestehend aus einer/einem Schulleiter/-in und 
einer/einem stellvertretenden Schulleiter/-in, unterstellt. Deren Lehrverpflichtung wurde 
nach Berücksichtigung der Anrechungsstunden beim Bedarf der sonstigen Lehrkräfte, 
wie eben dargestellt, bereits abgezogen. 

Sach- und Personalkosten des Schulträgers (Schulsekretariat, Hausmeister, 
Gebäudebewirtschaftung, Lehrmittel, Verwaltungssachkosten) 

Zur Abschätzung der Sach- und Personalkosten des jeweiligen Schulträgers lagen 
statistische Daten nahezu aller öffentlichen Schulen in den Kreisen Dithmarschen und 
Steinburg für das Schuljahr 2005/2006 vor. Diese Daten waren im Rahmen einer 
umfangreichen Erhebung zu Beginn des MORO-Vorhabens erhoben worden. 
Naturgemäß streuen die Werte, insbesondere auf den Einzelpositionen sehr. Neben der 
kosten- und organsationsstrukturellen Situation des jeweiligen Schulstandortes spielen 
hierbei zum Teil eine unterschiedliche Buchungspraxis sowie die Tatsache, dass z.B. die 
Reinigung mal mit eigenem Personal und mal über Fremdleistungen erbracht wird, eine 
wesentliche Rolle. Aus diesem Grunde wurden die Sach- und Personalkosten der 
Schulträger weitestgehend in aggregierter Form behandelt. 

Um gleichwohl in der Modellrechnung eine gewisse Abhängigkeit der Kosten von der 
Schülerzahl (aber auch eine erhebliche Fixkostenwirkung) abbilden zu können, wurde bei 
allen Kostenpositionen entschieden, ob sie eher von der Größe des Gebäudes abhängig 
sind (und damit bei zurückgehender Schülerzahl konstant bleiben) oder ob sie von der 
Anzahl der Schüler abhängig sind (und damit bei zurückgehender Schülerzahl ebenfalls 
sinken). Die in der Modellrechnung für jeden Schulstandort unterstellten Sach- und 
Personalkosten des Schulträgers für Schulsekretariat, Hausmeister, 
Gebäudebewirtschaftung, Lehrmittel und Verwaltungssachkosten setzen sich somit aus 
einer Gebäude- und einer Schüler-abhängigen Komponente zusammen. Deren Umfang 
und empirische Herleitung sind in Abbildung 5-3 und Abbildung 5-4 dargestellt. 
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Abbildung 5-3 Empirische Herleitung der Modellannahme zum Schüler-abhängigen Teil der Sach- und 
Personalkosten des Schulträgers 
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Abbildung 5-4 Empirische Herleitung der Modellannahme zum Gebäude-abhängigen Teil der Sach- und 
Personalkosten des Schulträgers 
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Gebäudeinvestitionskosten 

Neben dem laufenden Unterhaltungsaufwand für die Gebäude ist der Schulträger auch 
für Investitionen an den Schulgebäuden zuständig. Investitionen werden dabei als Wert 
steigernde Maßnahmen (z.B. Sanierungen) verstanden. Über Förderprogramme beteiligt 
sich nicht selten auch das Land an entsprechenden Maßnahmen. 

Für die Modellrechnung wurde eine Kostenposition „Jährliche Gebäudeinvestitionskosten 
in den nächsten 10 Jahren“ gewählt. Diese kann als eine Ersatzgröße für die in 
Investitionsrechnungen sonst übliche Abbildung des Werteverzehrs von 
Investitionsgütern (hier: Schulgebäude) gesehen werden. Eine Abbildung von 
Werteverzehr setzt jedoch eine Anlagenbuchhaltung mitsamt der Bildung von 
Abschreibungen voraus. Durch die Doppik-Einführung werden solche Angaben in Kürze 
in allen Kommunen verfügbar sein. Sie liegen zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht 
vor, so dass auf Ersatzgrößen ausgewichen werden muss. 

Vor dem Hintergrund der Fragestellung der Modellrechnung hat die gewählte 
Ersatzgröße „Jährliche Gebäudeinvestitionskosten in den nächsten 10 Jahren“ 
gegenüber dem sonst üblichen Ansatz von Abschreibungen sogar Vorteile. 
Schulgebäude in gutem Zustand haben tendenziell höhere Abschreibungen und würden 
in der Modellrechnung zu geringeren Kostenansätzen führen. Schulgebäude in 
schlechtem Zustand würden hingegen als kostengünstig erscheinen, obwohl sich aus 
ihrem Zustand – eine entsprechende Aufgabenwahrnehmung des Schulträgers 
vorausgesetzt – erheblich höherer Investitionskosten (richtiger: Investitionsausgaben) in 
den kommenden Jahren ergeben. Eine solche Verzerrung soll durch die folgenden 
Modellannahmen vermieden werden. 

Da Investitionsausgaben sehr unregelmäßig, d.h. vergleichsweise selten, dann aber in 
erheblicher Größenordnung auftreten, ist eine empirische Ableitung der 
Gebäudeinvestitionskosten aus den vorliegenden Daten der Schulen in Dithmarschen 
und Steinburg kaum möglich. Stattdessen wird ein Kostenmodell verwendet, das aus 
Werten des Baukostenindexes (BKI) des Baukosteninformationszentrums abgeleitet 
wurde. Dabei wurden die nach den Kostengruppen der DIN 276 gruppierten Kosten der 
Bauteile von Schulgebäuden und ihren Außenanlagen mit Werten zu ihren üblichen 
technischen Lebensdauern verknüpft. Unterstellt man nun, dass alle Bauteile des 
Gebäudes jeweils am Ende ihrer technischen Nutzungsdauer ausgetauscht werden, so 
ergibt sich die in der nachstehenden Abbildung schwarz dargestellte Zeitreihe der 
Investitionsausgaben. Aus dieser lässt sich in einem nächsten Schritt die zeitliche 
Veränderung des Restbuchwertes ableiten. 

Für die Schulgebäude in Dithmarschen und Steinburg liegen aus der MORO-Erhebung 
grobe Angaben („gut“, „mittel“, „schlecht“) zum Zustand der Gebäude vor. Diese Angaben 
werden dem in der Abbildung dargestellten Restbuchwert zugeordnet, d.h. es wird 
angenommen, dass sich Schulgebäude der Zustandsklasse „gut“ an einem Punkt der 
Zeitreihe mit hohem Rest-buchwert befinden. Durch eine Aufsummierung der 
Folgeinvestitionen, die im Mittel innerhalb der nächsten 10 Jahre gemäß der 
dargestellten Zeitreihe auftreten, lässt sich ein mittlerer Investitionsaufwand abschätzen. 
Durch ein entsprechendes Vorgehen für die beiden Zustandsklassen „mittel“ und 
„schlecht“ wurden die folgenden Ansatzwerte für die Modellrechnung abgeleitet: 

 Schulgebäude der Zustandsklasse „gut“: 220 € pro m2 Nettonutzfläche in den 
nächsten 10 Jahren (= 22 € pro m2 Nettonutzfläche pro Jahr) 

 Schulgebäude der Zustandsklasse „mittel“: 660 € pro m2 Nettonutzfläche in den 
nächsten 10 Jahren (= 66 € pro m2 Nettonutzfläche pro Jahr) 
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 Schulgebäude der Zustandsklasse „schlecht“: 1.030 € pro m2 Nettonutzfläche in 
den nächsten 10 Jahren (= 103 € pro m2 Nettonutzfläche pro Jahr) 

Schülerbeförderungskosten 

Zur Abschätzung der Schülerbeförderungskosten wurden die voraussichtlichen 
Schulwege der Schüler in den jeweils betrachteten Szenarien für das Jahr 2020 ermittelt. 
Es handelt sich dabei um die entfernungsoptimale Zuordnung, deren 
Abschätzungsmethodik eingangs des Kapitels 2 bereits ausführlicher dargestellt wurde. 
Abweichende Elternwünsche oder anders geschnittene amtliche Einzugsbereiche würden 
die Schulwege entsprechend verlängern. Eine detaillierte Entfernungsauswertung findet 
sich – mit Ausnahme der Sekundarstufe I – in den Beschreibungen aller Szenarien der 
nachfolgenden Kapitel. 

Die Schulwegentfernungen wurden in einem nächsten Schritt in 
Schülerbeförderungskosten umgerechnet. Dabei wurden vereinfachend die heutigen 
Kosten pro Personenkilometer Schülerbeförderung unterstellt. Dabei ist zwischen einem 
Anteil des Landes und einem Anteil der Schulträger und Kreise zu unterscheiden. 
Ersterer ergibt sich aus den Ausgleichszahlungen des §45a 
Personenbeförderungsgesetz. Diese werden für alle Klassenstufen vom Land direkt an 
die Verkehrsunternehmen bezahlt. Basis für den Anteil der Schulträger und Kreise ist die 
jeweilige Schülerbeförderungssatzung des Kreises. Schulträger und Kreise zahlen 
danach Fahrgelderstattungen an die Schüler bzw. Eltern, sofern der Schulweg eine in der 
Satzung festgelegte Zumutbarkeitsgrenze (i.d.R. 2 km bzw. 4 km) übersteigt. Aufgrund 
entsprechender Festlegungen in den Satzungen werden in Dithmarschen und Steinburg 
Fahrgelderstattungen nur für Schüler der 1. bis 10. Klasse bezahlt. Schüler der 
Sekundarstufe II erhalten somit keine Fahrgelderstattung. 

5.2.3 Primarstufe 

Status Quo und Entwicklung der Schülerzahlen 

Abbildung 5-5 zeigt die aktuellen Schulstandorte der Primarstufe in den Kreisen 
Dithmarschen und Steinburg. Unterricht der Primarstufe wird an 75 Standorten 
angeboten. Einige dieser Standorte kooperieren, so dass den 75 Standorten nur 69 
Schulen (Organisationseinheiten) gegenüberstehen. 
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Abbildung 5-5 Heutige Standorte der Primarstufe 

Grundschulen
Standorte

Heutige Standorte

Rahmendaten

Standorte: 75
Schulen: 69
Schüler: 12.500

Mindestgröße

80 Schüler/Schule
 

Diesen 75 Standorten bzw. 69 Schulen stehen aktuell etwa 12.500 Schüler gegenüber. 
Diese Schülerzahl wird in den kommenden Jahren erheblich zurückgehen. Für das Jahr 
2020 wird mit 8.900 Schülern gerechnet. Dies entspricht einem Rückgang um knapp 
29%. 

Die Auswirkungen dieses Schülerrückganges auf die einzelnen Standorte sowie die 
Angebotslandschaft der Primarstufe insgesamt soll in den folgenden Abschnitten anhand 
von drei Szenarien beleuchtet werden. 

Szenario A: Heutige Standort- und Organisationsstruktur beibehalten 

Szenario A unterstellt, dass alle heutigen Standorte bis zum Jahr 2020 bestehen bleiben. 
Darüber hinaus wird angenommen, dass es zu keinen weiteren als den bestehenden 
Standortkooperationen kommt. Verteilt man nun die etwa 8.900 Schüler der Primarstufe 
in Jahr 2020 nach dem in Abschnitt 3.3 erläuterten Verfahren der 
Erreichbarkeitsmodellierung auf die 75 Standorte, so ergeben sich die in Abbildung 5-6 
dargestellten Schülerzahlen. 
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Abbildung 5-6 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario A 
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Wie Abbildung 5-6 zeigt, wird eine große Zahl von Standorten die aktuell nach 
Schulgesetz geltende Mindestgröße von 80 Schülern nicht erreichen. Eine große Zahl 
erreicht dabei noch nicht einmal 60 Schüler, in drei Fällen werden voraussichtlich nicht 
einmal 40 Schüler erreicht. 

Das Schulgesetz bietet die Möglichkeit, die geforderte Mindestschülerzahl von 80 
Schülern ggf. auch in der Summe über mehrere Standorte zu erreichen. Darüber hinaus 
bieten Schulkooperationen bzw. die Zusammenfassung mehrerer Schulstandorte zu 
einer Schule ein gewisses Kostenreduktionspotenzial. Abbildung 5-7 zeigt daher die im 
Szenario A unterstellten Schulkooperationen bzw. Mehrfachstandorte. Entsprechend der 
oben beschriebenen Szenarioannahme entsprechen diese den bereits aktuell 
vorhandenen Schulkooperationen. 
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Abbildung 5-7 Schulkooperationen im Szenario A (entspricht den aktuell bestehenden 
Schulkooperationen) 
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Durch die vergleichsweise hohe Anzahl der Schulstandorte im Szenario A („Heutige 
Standort- und Organisationsstruktur beibehalten“) haben die Schüler der Primarstufe – im 
Vergleich zu den nachfolgend dargestellten Szenarien – vergleichsweise kurze Wege 
zurückzulegen. Abbildung 5-8 zeigt eine statistische Auswertung der Wegzeiten zu Fuß 
und mit dem ÖPNV, wie sie sich nach den Modellrechnungen für die in Abbildung 5-7 
dargestellte Zuordnung der Schülerinnen und Schüler ergeben würde. Die dargestellten 
Wegzeiten enthalten den Weg vom Haus zur Haltestelle, Fahrzeiten, möglicherweise 
auftretende Umsteigezeiten sowie den Weg von der Zielhaltestelle zur Schule. 
Wartezeiten an der Starthaltestelle sind nicht enthalten. 
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Abbildung 5-8 Schulwegentfernungen 2020 im Szenario A (Wegzeiten zu Fuß und mit dem ÖPNV) 
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Szenario B: Schließung aller Standorte unter 80 Schülern 

Das zweite Betrachtungsszenario („Szenario B“) wird aus den für das Szenario A 
ermittelten Schülerzahlen abgeleitet. Insbesondere mit Blick auf die Kosten 
(Klassengrößen, Ausnutzung von Gebäuden und Overheadkapazitäten) wird im Szenario 
B unterstellt, dass alle Standorte, die im Jahr 2020 nicht mindestens 80 Schüler 
beschulen, bis zum Jahr 2020 geschlossen werden. Abbildung 5-9 zeigt die 
standortkonkrete Herleitung dieses Szenarios auf Basis der Schülerzahlen des Szenario 
A. 
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Abbildung 5-9 In Szenario B unterstellte Schließungen von Grundschulstandorten (abgeleitet aus den für 
das Szenario A ermittelten Schülerzahlen) 

Grundschulen
Ableitung von Szenario B aus 
Ergebnissen des Szenario A

Szenario B: 
„Schließung aller 

Standorte unter 
80 Schülern“

bis 60

bis 80

bis 120

bis 160

über 160

bis 40

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 46
Schulen: 46
Schüler: 8.900 

Mindestgröße

80 Schüler/Schule
 

Die unterstellten Schließungen umfassen 29 Standorte, so dass von den 75 Standorten 
des Szenario A nur noch 46 im Szenario B verbleiben. Die Schließungen im Szenario B 
betreffen dabei auch alle Standorte, für die im Szenario A eine Kooperation mit anderen 
Standorten unterstellt wurde (d.h., die heute bereits Teil einer Standortkooperation sind). 
Da im Szenario B keine zusätzlichen Schulkooperationen angenommen werden, 
entspricht im Szenario B die Anzahl der Standorte der Anzahl der Schulen 
(Organisationseinheiten). 

Die im Szenario B unterstellten Schließungen gehen über die Mindestanforderungen des 
Schulgesetzes hinaus, da dieses – wie bereits erwähnt – die Möglichkeit lässt, das eine 
Grundschule die Mindestschülerzahl von 80 auch an mehreren Standorten erreichen 
kann. In seinen Annahmen orientiert sich das Szenario B vielmehr am Tenor des 
Schulberichts 2004 des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein.18 Danach sind kleine 
Grundschulstandorte – unabhängig von ihrer formalen Zulässigkeit nach den Regelungen 
des Schulgesetzes – in aller Regel als unwirtschaftlich einzustufen. 

Abbildung 5-10 zeigt die sich für die verbleibenden 46 Standorte ergebenden 
Schülerzahlen. Gemäß der Zielsetzung der Szenarioausgestaltung weisen alle 
verbleibenden Standorte mindestens 80 Schüler auf. 

                                                 
18 Landesrechnungshof Schleswig-Holstein: Prüfung der Unterrichtsversorgung, des Lehrerbedarfs sowie der 
Schulentwicklung der öffentlichen allgemein bildenden Schulen des Landes Schleswig-Holstein bis zum 
Schuljahr 2009/10. Bericht gem. § 99 LHO vom 4. Juni 2004. Kiel. Seite 78 bzw. 84. 
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Abbildung 5-10 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario B 

Grundschulen
Schülerzahlen an Standorten

Szenario B: 
„Schließung aller 

Standorte unter 
80 Schülern“

bis 60

bis 80

bis 120

bis 160

über 160

bis 40

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 46
Schulen: 46
Schüler: 8.900

Mindestgröße

80 Schüler/Schule
 

Die deutlich reduzierte Anzahl der Standorte im Szenario B („Schließung aller Standorte 
unter 80 Schülern“) führt zu teilweise erheblich weiteren Schulwegen. Abbildung 5-11 
zeigt einen Vergleich mit Szenario A („Heutige Standort- und Organisationsstruktur 
beibehalten“). Von besonderem Interesse ist dabei insbesondere die Veränderung am 
oberen Rand der Entfernungsskala bei den langen Wegzeiten. Schulschließungen 
verändern i.d.R. die mittlere Wegzeit in der Region kaum, da von jeder einzelnen 
Schulschließung im Vergleich zur Gesamtzahl der Schüler in der Region nur wenige 
Schüler betroffen sind. Für die betroffenen Schüler sind – wie Abbildung 5-11 zeigt – die 
Wegzeitverlängerungen jedoch erheblich. 
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Abbildung 5-11 Schulwegentfernungen 2020 im Szenario B (im Vergleich zum Szenario A, Wegzeiten 
jeweils zu Fuß und mit dem ÖPNV) 
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Szenario C: Weitgehender Erhalt der kleinräumigen Standortstruktur (MORO-
Vorzugsvariante) 

Nach Auswertung der Vor- und Nachteile der beiden Szenarien A und B hat die 
Arbeitsgruppe „Bildung“ des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) ein Szenario C 
entwickelt. Ziel dieses Szenarios C ist der weitgehende Erhalt der kleinräumigen 
Standortstruktur. Das Szenario C ist zugleich die Vorzugsvariante der MORO-
Arbeitsgruppe. Entsprechend wird der Inhalt dieses Szenario den politischen Gremien als 
Grundlage für entsprechende Planungen und Beschlüsse empfohlen. 

Zum Ziel des weitgehenden Erhalts der kleinräumigen Standortstruktur soll im Szenario C 
ein Großteil der Standorte, für die in Szenario B eine Schließung unterstellt wurde, 
erhalten bleiben. Aufgegeben werden lediglich die Standorte, deren Schülerzahl unter 40 
Schülern liegt. 40 Schüler entspricht zwei Jahrgangsstufen übergreifenden Klassen à 20 
Schülern (z.B. ersten und zweite sowie dritte und vierte Klasse jeweils gemeinsam). Eine 
solche Standortgröße benötigt etwa zwei Lehrer. In der Arbeitsgruppe herrschte Konsens 
darüber, dass kleinere Standorte den Anforderungen des Schulwesens nicht mehr 
gewachsen sind. 
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Abbildung 5-12 In Szenario C unterstellte Schließungen von Grundschulstandorten (abgeleitet aus den für 
das Szenario A ermittelten Schülerzahlen) 

Grundschulen
Ableitung von Szenario C aus 

Ergebnissen des Szenario A

Szenario C: 
„Weitgehender Erhalt 

der kleinräumigen 
Standortstruktur“

bis 60

bis 80

bis 120

bis 160

über 160

bis 40

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 72
Schulen: 51
Schüler: 8.900

Mindestgröße

80 Schüler/Schule
 

Stellt man die so definierte Untergrenze von 40 Schülern pro Standort den Ergebnissen 
der Abschätzung der Schülerzahlen für das Szenario A (alle heutigen Standorte) 
gegenüber, so ergeben sich die drei in Abbildung 5-12 dargestellten Schließungen. 

Es handelt sich dabei um die Standorte 

 Kronprinzenkoog, 

 Neufeld und 

 Brunsbüttel (Grundschule Süd). 

Für die verbleibenden 72 Standorte ergeben sich die in Abbildung 5-13 dargestellten 
Schülerzahlen. Da sich die drei Schließungen im südwestlichen Teil Dithmarschens 
konzentrieren, bleibt die Mehrheit der Schülerzahlen der Standorte gegenüber den 
Werten des Szenario A unverändert. 
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Abbildung 5-13 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario C 
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Schüler: 8.900 
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Unter den Rahmendaten weist Abbildung 5-13 für das Szenario C eine deutlich geringere 
Anzahl von Schulen (Organisationseinheiten) als Standorten aus. Hintergrund ist die 
bereits mehrfach genannte Forderung des Schulgesetzes, eine Mindestgröße von 80 
Schülern pro Schule einzuhalten. Wobei eine Schule – wie erwähnt – aus mehreren 
Standorten bestehen kann. 

Alle in Abbildung 5-13 mit Schülerzahlen unter 80 dargestellten Standorte sind daher nur 
zu halten, wenn sie sich in Kooperationen mit anderen Standorten begeben. Wie 
Abbildung 5-7 deutlich gemacht hat, existieren einige solcher Schulen mit 
Mehrfachstandorten bereits in Dithmarschen. Diese Modelle gilt es, angepasst auf die 
jeweilige lokale Situation, vielfach zu übertragen. 

Den Umfang der notwendigen Kooperationen zeigt Abbildung 5-14. Die dargestellten 
Kooperationen haben dabei exemplarischen Charakter. Es sind auch andere 
Kombinationen denkbar. Die Anzahl der in Abbildung 5-14 dargestellten Kooperationen 
liegt jedoch angesichts der Vorgabe des Schulgesetzes (mindestens 80 Schüler pro 
Schule) in einer realistischen Größenordnung. Für die Modellregion 
Dithmarschen/Steinburg wären die 72 Standorte somit etwa 50 Schulen zuzuordnen. 
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Abbildung 5-14 Notwendige Schulkooperationen / Mehrfachstandorte im Szenario C (exemplarische 
Zuordnungen, auch andere Kombinationen möglich) 
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Aufgrund des weitestgehenden Erhalts der heutigen Standortstruktur verlängern sich die 
Schulwegentfernungen im Szenario C im Vergleich zum Szenario A kaum. Auf diese 
Weise kann der Anstieg des Zeitbedarfs aus dem Szenario B weitestgehend vermieden 
werden. Abbildung 5-15 zeigt eine entsprechende Vergleichsdarstellung. 
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Abbildung 5-15 Schulwegentfernungen 2020 im Szenario C (im Vergleich zu den Szenarien A und B, 
Wegzeiten jeweils zu Fuß und mit dem ÖPNV) 
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Vergleich der Kosten in den drei betrachteten Szenarien 

Für die drei betrachten Szenarien A, B und C wurde eine Kostenschätzung durchgeführt. 
Deren Methodik wurde bereits in Abschnitt 2.2.3 im Detail dargestellt. Abbildung 5-16 
zeigt das Ergebnis dieser Kostenschätzung. 

Die Abbildung zeigt deutliche Kostenunterschiede zwischen den drei Szenarien. Am 
teuersten stellt sich das Szenario A („Heutige Standort- und Organisationsstruktur 
erhalten“) dar. Szenario B bildet hingegen die kostengünstigste Variante. Die MORO-
Vorzugsvariante (Szenario C) rangiert im Mittelfeld. 

Interessant ist dabei ein Vergleich der Kostenposition. So sind die größten Unterschiede 
in den blau dargestellten Kostenbereichen „Sach- und Personalkosten des Schulträgers“ 
sowie „Investitionskosten pro Jahr“ zu finden. Diese beiden Kostenpositionen sind im 
Wesentlichen durch die Schulträger zu finanzieren. Deutlich geringer sind die 
Unterschiede bei den Lehrkräften und der Schulleitung, die beide durch das Land 
finanziert werden. Eine prinzipielle Vorzeichenumkehr findet bei der Schülerbeförderung 
statt. Hier sind die Kosten im Szenario B aufgrund der geringen Anzahl der Standorte 
deutlich höher als bei den Szenarien A und C. Die Kosten der Schülerbeförderung im 
Bereich der Primarstufe tragen zu etwa zwei Drittel die Schulträger und Landkreise. Das 
restliche Drittel zahlt das Land an die ÖPNV-Unternehmen über die Ausgleichszahlungen 
nach Personenbeförderungsgesetz. Aktuell ist zudem eine Elternbeteiligung in der 
Einführung. Die Entscheidungen hierzu sind von Kreis zu Kreis unterschiedlich. 
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Abbildung 5-16 Abschätzung der Kosten für die drei betrachteten Szenarien im Primarbereich 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Szenario A: Heutige
Standort- und

Organisationsstruktur
beibehalten

Szenario B: Schließung
aller Standorte unter 80

Schülern

Szenario C: Weit-
gehender Erhalt der

kleinräumigen
Standortstruktur

(MORO-
Vorzugsvariante)

K
o

s
te

n
 i

n
 M

il
li

o
n

en
 E

U
R

 p
ro

 J
ah

r

Schülerbeförderung

Investionskosten pro Jahr

Sach- und Personalkosten des
Schulträgers

Schulleitung

Lehrkräfte (ohne Schulleitung)

 

Insgesamt ergibt sich in der Primarstufe somit ein Kostenbild, nach dem die Mehrkosten 
des Szenario C im Wesentlichen durch die Schulträger zu finanzieren wären. Diese 
haben im Rahmen des MORO-Prozesses dazu bisher in allen Sitzung und 
Veranstaltungen ihren entsprechenden Willen zum Ausdruck gebracht. Die 
Finanzierungsunterschiede für das Land sind zwischen den Szenarien B (mit seiner 
hohen Zahl an Standortschließungen) und C (MORO-Vorzugsvariante mit weitgehendem 
Erhalt von Standorten) sehr klein. Dies gilt insbesondere, wenn die Mitfinanzierung an 
den im Szenario B ansteigenden Schülerbeförderungskosten mit eingerechnet wird. 
Angesichts der erheblichen qualitativen Unterschiede für die beiden Landkreise, 
insbesondere hinsichtlich der Schulwegzeiten, wird das Land gebeten, die Umsetzung 
der MORO-Vorzugsvariante auf genehmigungsrechtlicher Seite (Auslegung der 
Schulgesetzgebung hinsichtlich der Mindestschülerzahlen) zu unterstützen. 

5.2.4 Sekundarstufe I 

Entwicklung der Schülerzahlen sowie Veränderungen der Schulformen durch das 
neue Schulgesetz 

Die Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I wird sich im Betrachtungszeitraum bis 
2020 von aktuell etwa 18.400 Schülern auf etwa 13.200 verringern. Dies entspricht einem 
Rückgang um -28%. Zudem steht die Sekundarstufe I durch die Verabschiedung des 
neuen Schulgesetzes in Schleswig-Holstein vor tief greifenden strukturellen 
Veränderungen. Für die einzelnen Standorte überlagern sich somit die Wirkungen 
Schülerzahlentwicklung und der Neustrukturierung der Sekundarstufe I. 

Aktuell werden in Dithmarschen und Steinburg an 51 Standorten Bildungsangebote der 
Sekundarstufe I, differenziert nach Hauptschule, Realschule und Gymnasium angeboten. 
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Nach den Regelungen des neuen Schulgesetzes werden die Haupt- und Realschulen in 
Regional- und Gemeinschaftsschulen überführt. Zudem werden Gesamtschulen in 
Gemeinschaftsschulen überführt. Diese Regelung spielt für die beiden Kreise 
Dithmarschen und Steinburg jedoch keine Rolle, da in beiden Kreisen keine 
Gesamtschulen existieren. 

Bei der Überführung von Haupt- und Realschulen in Regional- und 
Gemeinschaftsschulen werden bereits organisatorisch verbundene Haupt- und 
Realschulen nicht getrennt. Zudem werden aktuell noch organisatorisch getrennte, aber 
in unmittelbarer Nähe zueinander liegende Haupt- und Realschulen zu einer neuen 
Regional- oder Gemeinschaftsschule fusioniert. Für die Modellregion ergeben sich somit 
die folgenden Übergänge (Tabelle 5-1). 

Tabelle 5-1 Mögliche Veränderungen von Schulformen in der Modellregion aufgrund der 
Neuregelungen des Schulgesetzes für die Sekundarstufe I 

Status Quo Zukünftige Struktur nach neuem Schulgesetz 

Hauptschule 

Realschule 

Verbundene Haupt- und Realschule 

Regional- oder Gemeinschaftsschule 

Verbundene Grund- und Hauptschule 

Verbundene Grund-, Haupt- und Realschule 

Regional- oder Gemeinschaftsschule  
mit verbundener Grundschule 

Hauptschule in enger räumlicher  
Nachbarschaft zu einer Realschule *) 

Regional- oder Gemeinschaftsschule  
mit zwei Standorten 

*) Regelung im Rahmen der nachfolgenden Szenarien berücksichtigt für Albersdorf, Krempe, Burg, 
Kellinghusen, Meldorf, Brunsbüttel, St. Michaelisdonn, Glückstadt, Marne und Wilster. Ohne 
Berücksichtigung in den nachfolgenden Modellrechnungen könnte diese Regelung ggf. auch relevant für 
Schulen in Heide und Itzehoe sein.  

Parallel zu diesen Veränderungen im Bereich der Haupt- und Realschulen kommt es 
auch bei den Gymnasien zu einer Veränderung. So soll nach dem neuen Schulgesetz 
das Abitur auf Gymnasien – wie in einigen anderen Bundesländern inzwischen auch – 
nach 12 Jahren erreicht werden. Diese Rahmensetzung hat unmittelbare Rückwirkungen 
auf die gymnasiale Sekundarstufe I, da die Jahrgangsstufe 10 in Schleswig-Holstein (im 
Unterschied z.B. zu den Regelungen im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern) der 
Sekundarstufe II zugerechnet wird. Die Sekundarstufe I der Gymnasien verliert somit 
eine Jahrgangsstufe. 

Abbildung 5-17 zeigt die Neuordnung der Sekundarstufe durch das neue Schulgesetz in 
einer Übersicht. Wie die Darstellung zeigt, werden die Neuregelungen spätestens zum 
Schuljahr 2010/11 umgesetzt, auf Antrag der Schulträger aber auch schon früher. 
Frühster möglicher Zeitpunkt ist das Schuljahr 2008/2009. 

Von entscheidender Bedeutung ist, dass das Schulgesetz den Schulträgern erhebliche 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Zukunft ihrer jeweiligen Bestandsschulen lässt. Jeder 
Schulträger muss daher aktuell entscheiden, ob er aus seinen Schulen (bei kleinen 
Schulträgern ggf. auch aus seiner einen Schule) Regional- oder Gemeinschaftsschulen 
macht. Wie Abbildung 5-17 verdeutlicht unterscheiden sich die beiden Schulformen 
Regionalschule und Gemeinschaftsschule hinsichtlich ihrer Struktur und ihrer Ausrichtung 
voneinander. Dies gilt, obwohl in beiden Schulformen ein Hauptschulabschluss und eine 
Mittlere Reife erreicht werden können. 
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Darüber hinaus bietet die Gemeinschaftsschule aber auch die Möglichkeit eines 
Übergangs in die Sekundarstufe II. Der Besuch der Sekundarstufe II kann entweder an 
einem Gymnasium oder an der Oberstufe der Gemeinschaftsschule selbst geschehen. 
Letztere bestehen aktuell noch nicht und müssten neu geschaffen werden. Dabei ist 
jedoch anzumerken, dass angesichts der Schülerzahlen aller Voraussicht nach nur sehr 
wenige Gemeinschaftsschulen – wenn überhaupt – in der Modellregion 
Dithmarschen/Steinburg dauerhaft eine neue Oberstufe bilden können (vgl. die 
Modellrechnungen zur Sekundarstufe II in 5.2.5). 

Abbildung 5-17 Neustrukturierung der Sekundarstufe in Schleswig-Holstein durch das neue Schulgesetz 
(Quelle: „Auf dem Weg zum Schulgesetz 2007“, Vortrag von W. Zylka, 
Bildungsministerium SH am 7.11.2006 in Neubrandenburg) 

Vorname Name des Vortragenden
7

Das Modell  „Zwei Plus“
Regionalschulen 
Zusammenführung der Haupt- und Realschulen 
bis 2010/11 durch das Schulgesetz zur 
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Ab dem Schuljahr 2008/09 auf Beschluss des 
Schulträgers.

Gemeinschaftsschule
Auf Antrag des Schulträgers entstehend 
aus bestehenden Schulen; grundsätzlich 
offene Ganztagsschulen.
Weiterentwicklung der Gesamtschulen 
bis 2010/11.

Gymnasium
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Schüler, die von einer Gemeinschaftsschule in eine Sekundarstufe II überwechseln, 
erreichen das Abitur nach ihrem 13. Schuljahr. Dies gilt unabhängig davon, ob sich diese 
Oberstufe an einem Gymnasium oder einer Gemeinschaftsschule befindet. Das 
zusätzliche Schuljahr für ein Abitur nach Durchlaufen der Gemeinschaftsschule ergibt 
sich aus der um ein Schuljahr längeren Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) der 
Gemeinschaftsschule im Vergleich zum Gymnasium. Wie bereits weiter oben dargestellt, 
verkürzt das neue Schulgesetz die Sekundarstufe I an Gymnasium auf die 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 (Abbildung 5-17). 

Entsprechend der Neuregelungen und den im Schulgesetz definierten Wahlmöglichkeiten 
der Schulträger zwischen Regional- und Gemeinschaftsschule sind die Schulträger in 
den Kreisen Dithmarschen und Steinburg aktuell in der Debatte, wie sie ihre jeweiligen 
Bestandsschulen positionieren wollen. Angesichts der unterschiedlichen Ausrichtungen 
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der beiden zur Wahl stehenden Schulformen ist mit den Entscheidungen der Schulträger 
eine wesentliche Gestaltungsaufgabe verbunden. So sind mit den Unterschieden 
zwischen Regional- und Gemeinschaftsschule zwei wesentliche Faktoren verknüpft: 

 Regional- und Gemeinschaftsschule sprechen z. T. unterschiedliche 
Schülergruppen an. 

 Für Regional- und Gemeinschaftsschulen gelten unterschiedliche Mindestgrößen. 

Den ersten Aspekt verdeutlicht Abbildung 5-18. Deren Annahmenherleitung beginnt am 
oberen Rand mit der aktuellen Struktur der Schülernachfrage in der Sekundarstufe I, die 
sich in die drei Blöcke „bisherige Hauptschulnachfrage“, „bisherige Realschulnachfrage“ 
und „bisherige Gymnasialnachfrage“ aufteilt. 

Angesichts der in den letzten Jahren rasant abnehmenden Anmeldungen an den 
Hauptschulen muss davon ausgegangen werden, dass in Zukunft die Nachfrage nach 
„Hauptschuläquivalenten“ absolut wie relativ deutlich zurückgehen wird. Andererseits 
zeigt ein erheblicher Teil der bisherigen Realschulnachfrage Interesse an einer 
Aufnahme in einem Gymnasium. Hierbei spielt sowohl der Elternwille eine Rolle wie auch 
das bildungspolitische Ziel, den Anteil der Abiturienten – den internationalen 
Vergleichszahlen folgend – spürbar zu erhöhen. 

Durch die Einführung eines Abiturs nach 12 Jahren an den Gymnasien bei einer 
gleichzeitigen Ermöglichung eines – im direkten Vergleich dazu – etwas einfacheren 
Abiturzugangs über die Gemeinschaftsschule (mit einem zusätzlichen Schuljahr) kann 
darüber hinaus unterstellt werden, dass sich für einen gewissen Teil der aktuellen 
Gymnasialnachfrage auch eine Sekundarstufe I (ggf. auch II) an der 
Gemeinschaftsschule als reale Option darstellen würde. 

Führt man diese Annahmen zusammen, so ergeben sich die fünf in der Mitte der 
Abbildung 5-18 dargestellten Nachfrageblöcke für die Sekundarstufe I, deren Größe 
durch die Begleitforschung für die Modellregion im Jahr 2020 wie angegeben geschätzt 
wurde. Insgesamt ergeben sich die bereits weiter oben genannten 13.200 Schüler in der 
Sekundarstufe I für das Jahr 2020. Auch wenn die dargestellten Werte für die weiteren 
Modellbetrachtungen dieses Kapitels verwendet wurden, muss darauf hingewiesen 
werden, dass es sich dabei um grobe Annahmen handelt, da das reale 
Elternwahlverhalten für die allen Beteiligten noch unbekannten Schulformen zurzeit noch 
weitgehend unbekannt ist. 
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Abbildung 5-18 Modell zur Strukturierung der zukünftigen Nachfrage in der Sekundarstufe I im Jahr 2020 
(Modellansatz der Begleitforschung des Modellvorhabens der Raumordnung) 

Annahmen zur Nachfrage in der Sekundarstufe I

Bisherige 
Hauptschulnachfrage

Bisherige 
Realschulnachfrage

Bisheriges 
Gymnasialnachfrage

Zukünftige 
„Hauptschul-
nachfrage“

Zukünftige 
„Realschulnachfrage“

Zukünftige 
„Realschul-
nachfrage

mit Gymna-
sialtendenz“

Zukünftige 
„variable 

Gymnasial-
nachfrage“

Zukünftige 
„invariable 
Gymnasial-
nachfrage“

Regionalschule

Gemeinschaftsschule

Gymnasium

7.800 Schüler 3.700 Schüler 1.700

 

Unabhängig von dieser Unsicherheit macht der untere Bereich der Abbildung jedoch zwei 
wesentliche strukturelle Unterschiede zwischen den Regional- und den 
Gemeinschaftsschulen deutlich. 

 Die Gemeinschaftsschulen sind für deutlich mehr Schüler eine Option als die 
Regionalschulen. 

 Die Gemeinschaftsschulen konkurrieren nicht nur mit Regionalschulen, sondern 
auch mit den Gymnasien um Schüler. 

Dieser unterschiedlichen Nachfrage- bzw. Angebotsbreite der Gemeinschaftsschulen 
stehen jedoch auch deutlich höhere Mindestgrößen der Gemeinschaftsschule im 
Vergleich zur Regionalschule gegenüber. Tabelle 5-2 stellt die neuen Vorgaben 
vergleichend nebeneinander. 

Tabelle 5-2 Zukünftige Mindestschülerzahlen für die Schulformen nach neuem Schulgesetz 

Schulform nach neuem Schulgesetz Zukünftige Mindestschülerzahl 

Regionalschule 240 Schülerinnen und Schüler 

Gemeinschaftsschule 300 Schülerinnen und Schüler 

Gymnasium 300 Schülerinnen und Schüler 
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Die Entscheidung eines Schulträgers für die Form der Regionalschule bedeutet somit 
gleichzeitig ein geringeres Nachfragepotenzial, aber auch eine geringere Mindestgröße. 
Umgekehrt erschließt sich ein Schulträger mit der Entscheidung, eine oder mehrere 
Bestandsschulen in eine Gemeinschaftsschule zu überführen ein deutlich größeres 
Nachfragepotenzial. Aus diesem größeren Potenzial muss er aber auch deutlich mehr 
Schülerinnen und Schüler rekrutieren können, um den höheren Mindestgrößen einer 
Gemeinschaftsschule langfristig gerecht zu werden. 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Neuregelungen des 
Schulgesetzes auch die Mindestgröße der Sekundarstufe I an Gymnasien angehoben 
hat. Zwar ist die Zahl (300) unverändert geblieben. In Zukunft muss diese Schülerzahl 
jedoch statt mit sechs Jahrgangsstufen (Klasse 5 bis 10) mit den verbleibenden fünf 
Jahrgangsstufen (Klasse 5 bis 9) erreicht werden. Dies bedeutet eine Erhöhung der 
rechnerischen (mittleren) Mindestjahrgangsbreite um 20%. Dies ist vor allem auch 
deshalb relevant, als den Gymnasien mit der Gemeinschaftsschule hinsichtlich einiger 
Schülergruppen eine Konkurrenz erwächst (Abbildung 5-18). 

Ziel der Modellbetrachtungen für die Sekundarstufe I 

Wie bereits einleitend (vgl. 5.2.4) dargestellt wurde, stellt die Sekundarstufe I angesichts 
der vielen gleichzeitigen Veränderungen (neue Schulform) und unbekannten Größen 
(Elternwahlverhalten) eine Sondersituation für die Modellbetrachtungen im Rahmen des 
Modellvorhabens der Raumordnung dar. 

Es wurde daher in der MORO-Arbeitsgruppe entschieden, für die Sekundarstufe I zwei 
Extremszenarien zu berechnen, die sich durch die folgenden Annahmen auszeichnen: 

 Szenario 1: Alle heutigen Schulstandorte in Dithmarschen und Steinburg werden 
nach der Struktur in Tabelle 5-2 zu Regionalschulen. 

 Szenario 2: Alle heutigen Schulstandorte in Dithmarschen und Steinburg werden 
nach der Struktur in Tabelle 5-2 zu Gemeinschaftsschulen. 

Ziel dieser Szenarienbetrachtung ist es, allen Beteiligten einige verlässliche 
Rahmenaussagen für die anstehenden Entscheidungen an die Hand zu geben. Dies gilt 
vor allem für die Größenordnung der zu erwartenden Schülerzahlen sowie die reale 
Wahlmöglichkeit der einzelnen Schulträger. 

Da beide Szenarien aufgrund ihrer bewusst gewählten Polarisierung in der Realität aller 
Voraussicht nach nicht eintreten werden, wurde darauf verzichtet, aufbauend auf die 
Schülerzahlen der beiden Szenarien konkrete Standortschließungen zu betrachten oder 
die Szenarien hinsichtlich ihrer Qualität und Kosten zu bewerten. 

Szenario 1: Alle heutigen Schulstandorte werden Regionalschulen 

In einem ersten Szenario wird betrachtet, welche Auswirkungen sich für die aktuellen 
Standorte ergeben würden, wenn alle heutigen Haupt- bzw. Realschulen zu 
Regionalschulen umgewandelt würden (Abbildung 5-19). 
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Abbildung 5-19 Annahme zur Standortstruktur der Sekundarstufe I im Szenario 1 

Sekundarstufe I
Standorte im Szenario 1 

Szenario 1
Alle heutigen Gymnasial-

standorte bleiben erhalten, 
alle Haupt- und Realschulen 
werden zu Regionalschulen

Rahmendaten

Standorte: 10 + 41
Schulen: 10 + 31
Schüler: 13.200

Gymnasium

Regionalschule

 

Abbildung 5-20 zeigt die sich aus dieser Standortstruktur ergebenden Schülerzahlen. 
Dabei wird deutlich, dass die Gesamtanzahl der Schüler in den Nachfragebereichen für 
Regionalschulen in den beiden Kreisen Dithmarschen und Steinburg nicht ausreicht, alle 
Schulstandorte mit einer ausreichenden Schülerzahl auszustatten.19 Referenz ist dabei 
die aktuell gültige Untergrenze von 240 Schülern pro Regionalschule. Die maximale 
Nachfrage nach Regionalschulen im Jahr 2020 wurde nach Abbildung 5-18 auf 7.800 
Schüler geschätzt. 

                                                 
19 Bei Regionalschulen, die durch eine Zusammenlegung mehrerer aktueller Schulen (z.B. benachbarter 
Real- und Hauptschulen, vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) entstehen und 
entsprechend durch mehrere Standorte in Abbildung 5-20 repräsentiert sind, bezieht sich die Darstellung der 
Schülerzahl in Abbildung 5-20 stets auf die Gesamtschülerzahl der neu gebildeten Regionalschule. 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 111 

Abbildung 5-20 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte von Regionalschulen im Szenario 1 (Farbgebung 
bei Mehrfachstandorten zeigt immer die Schülerzahl der gesamten Schule) 

Sekundarstufe I
Schülerzahlen an Regionalschulen

Szenario 1
Alle heutigen Gymnasial-

standorte bleiben erhalten, 
alle Haupt- und Realschulen 
werden zu Regionalschulen

bis 200

bis 240

bis 280

bis 320

über 320

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 41
Schulen: 31
Schüler: 7.800

Mindestgröße

240 Schüler/Schule
 

Die Schülerzahlen in Abbildung 5-20 machen deutlich, dass nicht nur einzelne 
Schulstandorte betroffen sind, sondern dass vielmehr an vielen Standorten eine einfache 
Umwandlung der bestehenden Haupt- und Realschulen in Regionalschulen nicht 
ausreichen wird, um ausreichend große Schulen zu erreichen. Dies ergibt sich sogar 
bereits bei einer einfachen Division der maximalen Gesamtnachfrage nach 
Regionalschulen (7.800) durch die Anzahl der im Szenario 1 unterstellten und nach 
Tabelle 5-2 gebildeten Regionalschulen (31). Danach ergibt sich mit etwa 250 Schülern 
pro Schule ein Mittel, das nur knapp oberhalb der zukünftigen  Mindestschülerzahl für 
Regionalschulen (240) liegt. Daran ändert sich im Grundsatz auch dann nicht viel, wenn 
man die maximale Gesamtnachfrage nach Regionalschulen in Abbildung 5-18 etwas 
höher schätzt. 

Durch die Szenarienannahme, dass alle heutigen Haupt- und Realschulen in 
Regionalschulen umgewandelt werden, erleben die Gymnasien nach der Struktur der 
Nachfrage in Abbildung 5-18 keine Konkurrenz. Hinsichtlich der Schülerzahlen profitieren 
sie im Gegenteil von der ebenfalls in Abbildung 5-18 unterstellten Wanderungstendenz 
bisheriger Realschulnachfrage an die Gymnasien. Dies entspricht dem Nachfrageblock 
„Realschulnachfrage mit Gymnasialtendenz“ in Abbildung 5-18, für den unterstellt wurde, 
dass er zwischen den beiden Optionen „Regionalschule oder Gymnasium“ für letzteres 
entscheidet. Auf die Gymnasien entfällt im Szenario 1 damit eine vergleichsweise hohe 
Nachfrage von 5.400 Schülern. Da sich diese Nachfrage auf deutlich weniger Standorte 
(10) als die annähernd gleich große Regionalschulnachfrage verteilt, zeigt nahezu kein 
Gymnasialstandort in Szenario 1 Schwierigkeiten hinsichtlich der Mindestschülerzahl in 

Handlungsfeld "Bildung"                                                                              BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 112 

Handlungsfeld "Bildung"                                                                              BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 

der Sekundarstufe I.20 Einzige Ausnahme bildet der Gymnasialstandort Büsum. Hier 
kommen im Szenario 1 deutlich zu wenige Schüler zusammen (Abbildung 5-21). 

Abbildung 5-21 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte von Gymnasien im Szenario 1 

Sekundarstufe I
Schülerzahlen an Gymnasien

Szenario 1
Alle heutigen Gymnasial-

standorte bleiben erhalten, 
alle Haupt- und Realschulen 
werden zu Regionalschulen

bis 250

bis 300

bis 350

bis 400

über 400

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 10 
Schulen: 10
Schüler: 5.400

Mindestgröße

300 Schüler/Schule
 

Szenario 2: Alle heutigen Schulstandorte werden Gemeinschaftsschulen 

Szenario 1 hat deutlich gemacht, dass eine Vielzahl der heutigen Real- und 
Hauptschulstandorte gefährdet sind, wenn sich alle Haupt- und Realschulen in den 
beiden Kreisen Dithmarschen und Steinburg in Regionalschulen verwandeln. Im 
nächsten Schritt soll Szenario 2 untersuchen, welche Effekte sich ergäben, wenn alle 
heutigen Real- und Hauptschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt würden 
(Abbildung 5-22). 

                                                 
20 Wie in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellt, wurde die Mindestschülerzahl 
der Sekundarstufe I mit dem neuen Schulgesetz auf 300 belassen, obwohl mit der Einführung eines Abiturs 
nach Klasse 12 die Sekundarstufe I am Gymnasium um eine Jahrgangsstufe (Klasse 10) verkleinert wurde. 
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Abbildung 5-22 Annahme zur Standortstruktur der Sekundarstufe I im Szenario 2 

Sekundarstufe I
Standorte im Szenario 2 

Szenario 2
Alle heutigen Gymnasial-

standorte bleiben erhalten, 
alle Haupt- und Realschulen 

werden zu Gemeinschafts-
schulen

Gymnasium

Gemeinschaftsschule

Rahmendaten

Standorte: 10 + 41
Schulen: 10 + 31
Schüler: 13.200

 

Dazu werden erneut die Schülerzahlen auf Basis der Erreichbarkeitsverhältnisse sowie 
der Konkurrenzbeziehungen aus Abbildung 5-18 abgeschätzt. Die Abbildung 5-23 
(Gemeinschaftsschulen) und Abbildung 5-24 (Gymnasien) zeigen die dabei errechneten 
Ergebnisse. 

Dabei macht Abbildung 5-23 deutlich, dass die Gemeinschaftsschulen insgesamt deutlich 
mehr Schüler (10.800) an sich binden können als die Regionalschulen in Szenario 1 
(7.800). Hintergrund sind die von den Gemeinschaftsschulen zusätzlich angesprochenen 
Nachfragegruppen in Konkurrenz zu den Gymnasien (Abbildung 5-18). Aufgrund der 
höheren Mindestgrößen für Gemeinschaftsschulen (300) im Vergleich zu den 
Regionalschulen (240) führen die zusätzlich angesprochenen Schüler jedoch nicht dazu, 
dass im Szenario 2 aus den heutigen Real- und Hauptschulen flächendeckend Schulen 
der Sekundarstufe I mit einer – gemäß der aktuellen Regelungen – ausreichenden 
Schülerzahlen erwachsen. Zwar stellt sich die Situation etwas besser dar als im Szenario 
1 (Abbildung 5-20). Wie Abbildung 5-23 jedoch verdeutlicht, erreichen auch im Szenario 
2 einige der heutigen Real- und Hauptschulen im Jahr 2020 nicht die aktuell geforderte 
Mindestgröße (hier: für die Sekundarstufe I von Gemeinschaftsschulen).21 

                                                 
21 Bei Gemeinschaftsschulen, die durch eine Zusammenlegung mehrerer aktueller Schulen (z.B. 
benachbarter Real- und Hauptschulen, vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 
entstehen und entsprechend durch mehrere Standorte in Abbildung 5-23 repräsentiert sind, bezieht sich die 
Darstellung der Schülerzahl in Abbildung 5-23 stets auf die Gesamtschülerzahl der neu gebildeten 
Gemeinschaftsschule. Dies entspricht der Darstellung für die Regionalschulen in Abbildung 5-19. 
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Abbildung 5-23 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte von Gemeinschaftsschulen im Szenario 1 
(Farbgebung bei Mehrfachstandorten zeigt immer die Schülerzahl der gesamten Schule) 

Sekundarstufe I
Schülerzahlen an 

Gemeinschaftsschulen

Szenario 2
Alle heutigen Gymnasial-

standorte bleiben erhalten, 
alle Haupt- und Realschulen 

werden zu Gemeinschafts-
schulen

bis 250

bis 300

bis 350

bis 400

über 400

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 41
Schulen: 31
Schüler: 10.800

Mindestgröße

300 Schüler/Schule
 

Die von den Gemeinschaftsschulen im Vergleich zu den Regionalschulen (Szenario 1) 
zusätzlich gebundenen Schüler gehen den Gymnasien – im Vergleich zum Szenario 1 – 
verloren. Entsprechend geringer sind die für die Gymnasien (Sekundarstufe I) ermittelten 
Schülerzahlen. Wie Abbildung 5-24 zeigt, ist der Unterschied zum Szenario 1 (Abbildung 
5-21) erheblich. Im Szenario 2 erreicht fast kein Gymnasialstandort im Jahr 2020 mehr 
die (aufgrund des Wegfalls der Klasse 10 de facto angehobene) Schülermindestzahl von 
300 Schülern. 
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Abbildung 5-24 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte von Gymnasien im Szenario 2 

Sekundarstufe I
Schülerzahlen an Gymnasien

Szenario 2
Alle heutigen Gymnasial-

standorte bleiben erhalten, 
alle Haupt- und Realschulen 

werden zu Gemeinschafts-
schulen

bis 250

bis 300

bis 350

bis 400

über 400

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 10 
Schulen: 10
Schüler: 2.400

Mindestgröße

300 Schüler/Schule
 

Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der beiden Szenarien für die  
Sekundarstufe I 

Die beiden betrachteten Szenarien 1 und 2 stellen Extremfälle dar, die aller Voraussicht 
nach in den beiden Kreisen Dithmarschen und Steinburg so nicht eintreten werden. In der 
realen Entwicklung wird es voraussichtlich zu einer räumlichen Mischung von Regional- 
und Gemeinschaftsschulen kommen. Die reale Entwicklung der Standortstruktur in 
Dithmarschen und Steinburg wird sich somit „zwischen“ den beiden Extremfällen der 
Szenarien 1 und 2 abspielen. Daher ist es möglich, durch einen Vergleich der beiden 
betrachteten Szenarien einige wesentliche Schlussfolgerungen für die reale Entwicklung 
abzuleiten, auch wenn diese in vielen Details noch weitgehend unbekannt ist. 

Schlussfolgerung 1:Viele der heutigen Haupt- bzw. Realschulstandorte kann nur in 
engen Kooperationen bzw. Schulfusionen überleben 

Regionalschulen haben weniger Nachfrage, aber geringere Mindestgrößen. 
Gemeinschaftsschulen haben mehr Nachfrage, aber brauchen mehr Schüler. Die beiden 
Szenarien haben deutlich gezeigt, dass viele heutige Real- und Hauptschulen sowohl bei 
einer Entscheidung des Schulträgers für eine Regional- wie für eine 
Gemeinschaftsschule im Jahr 2020 die aktuell gültigen Mindestschülerzahlen nicht mehr 
erreichen wird. Dies gilt auch für viele der im Rahmen der aktuellen Vorgaben 
stattfindenden Fusionen unmittelbar benachbarter, bisher selbstständiger Haupt- und 
Realschulen. 
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Soll eine kleinteilige Schulversorgung mit Angeboten der Sekundarstufe I in der aktuell 
vorzufindenden Größenordnung erhalten bleiben, so ist dies nur möglich, wenn Schulen 
miteinander kooperieren bzw. fusionieren, die in den meisten Fällen etwa 10 km 
voneinander entfernt liegen. 

Zukünftige Kooperationen bzw. Fusionen sollten von den Schulträgern bzw. den Kreisen 
möglichst frühzeitig mitgedacht werden. Dies gilt umso mehr, als die aktuell anstehenden 
Entscheidungen („Regional- oder Gemeinschaftsschule“) die Möglichkeiten zukünftiger 
Kooperationen und Fusionen deutlich vorbestimmen. So wird es mit Abstand einfacher 
sein, Schulen gleicher Schulform zu einem späteren Zeitpunkt durch Kooperation bzw. 
Fusion zu erhalten, als dies bei unterschiedlichen Schulformen der Fall ist. 

Schlussfolgerung 2:Bei einigen Standorten besteht besonderer Handlungsbedarf 

Durch eine Gegenüberstellung der beiden Abbildung 5-20 (Schülerzahlen der 
Regionalschulen in Szenario 1) und Abbildung 5-23 (Schülerzahlen der 
Gemeinschaftsschulen in Szenario 2) lassen sich für die Kreise Dithmarschen und 
Steinburg Standorte der heutigen Haupt- bzw. Realschulen identifizieren, für die 
besonderer Handlungsbedarf besteht. 

Abbildung 5-25 erläutert das dazu verwendete Schema. So wird jeder möglichen 
Kombination aus den ermittelten Schülerzahlen der Szenarien 1 (Standort wird 
Regionalschule) und 2 (Standort wird Gemeinschaftsschule) eine von drei Kategorien 
zugeordnet. Diese Kategorien schätzt die Gesamtsituation des Standortes auf Basis der 
Modellrechnungen für die Sekundarstufe I grob in „kritisch“, „ggf. kritisch“ und „unkritisch“ 
ein. Nicht dargestellte Kombinationen der Schülerzahlen treten in der Region nicht auf. 
Die Einschätzung bezieht sich nicht auf die Gymnasialstandorte (vgl. Schlussfolgerung 
3:Anzahl und Lage der Gemeinschaftsschulen hat Einfluss auf die Zukunft der 
gymnasialen Mittelstufe). 

Abbildung 5-25 Schema zur Grobeinschätzung der aktuellen Standorte der Sekundarstufe I (zukünftige 
Regional- und Gemeinschaftsschulen) 

Ableitung kritischer Standorte

bis 200

bis 240

bis 280

bis 320

über 320

bis 250

bis 300

bis 350

bis 400

über 400

Schülerzahl als 
Regionalschule

im Szenario 1

Schülerzahl als 
Gemeinschaftsschule

im Szenario 2

Grobeinschätzung
der Standorte als

kritisch
ggf. kritisch
unkritisch

Ableitung kritischer Standorte

bis 200

bis 240

bis 280

bis 320

über 320

bis 250

bis 300

bis 350

bis 400

über 400

bis 200

bis 240

bis 280

bis 320

über 320

bis 200

bis 240

bis 280

bis 320

über 320

bis 250

bis 300

bis 350

bis 400

über 400

bis 250

bis 300

bis 350

bis 400

über 400

Schülerzahl als 
Regionalschule

im Szenario 1

Schülerzahl als 
Gemeinschaftsschule

im Szenario 2

Grobeinschätzung
der Standorte als

kritisch
ggf. kritisch
unkritisch
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Abbildung 5-26 veranschaulicht die so abgeleiteten Einschätzungen der einzelnen 
Standorte in einer Karte. Für Standorte der Kategorien „kritisch“ muss somit intensiv über 
Kooperationsmöglichkeiten nachgedacht werden. Bei diesen Standorten führt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit jede Schulform (Regional- bzw. Gemeinschaftsschule) bis 2020 zu 
einer nicht ausreichenden Schülerzahl für eine eigenständige Schule. Mit 
entsprechenden Abstrichen gilt dies auch für die Standorte der Kategorie „ggf. kritisch“. 

Abbildung 5-26 Grobeinschätzung der aktuellen Standorte der Sekundarstufe I (zukünftige Regional- und 
Gemeinschaftsschulen) 

Sekundarstufe I
Zukünftige Regional- und 

Gemeinschaftsschulen

Grobeinschätzung 
abgeleitet 

aus den Ergebnissen 
der Szenarien 1 und 2

Grobeinschätzung
der Standorte als

kritisch
ggf. kritisch
unkritisch

 

Schlussfolgerung 3:Anzahl und Lage der Gemeinschaftsschulen hat Einfluss auf 
die Zukunft der gymnasialen Mittelstufe 

Die Szenarienbetrachtungen haben deutlich gemacht, dass die Umwandlung vieler 
heutiger Haupt- und Realschulen in Gemeinschaftsschulen deutliche Auswirkungen auf 
die Schülerzahlen der Gymnasien haben kann. Der genaue Umfang dieser Auswirkung 
kann zurzeit nicht bestimmt werden, da die genaue Größe der in Abbildung 5-18 
geschätzten Nachfrageblöcke nicht bekannt ist. 

Gleichwohl machen die Modellrechnungen deutlich, dass in die Entscheidungen zur 
Einrichtung von Gemeinschaftsschulen auf jeden Fall auch die Belange der jeweils 
betroffenen Gymnasien mit einzubeziehen sind. 
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5.2.5 Sekundarstufe II 

Status Quo und Entwicklung der Schülerzahlen 

Abbildung 5-27 stellt die aktuellen Standorte von Oberstufen in den Kreisen 
Dithmarschen und Steinburg dar. Auf Wunsch der MORO-Arbeitsgruppe enthält sie dabei 
auch die erst in Planung befindliche Oberstufe an der in Entstehung befindlichen 
Gemeinschaftsschule in Kellinghusen. Insgesamt ergeben sich so 12 Standorte bzw. 11 
Schulen.22 

Abbildung 5-27 Heutige Standorte der Sekundarstufe II (inkl. einer geplanten Oberstufe an einer in 
Entstehung befindlichen Gemeinschaftsschule in Kellinghusen) 

Sekundarstufe II
Standorte im Szenario A 

Heutige Standorte
(inkl. geplante Oberstufe 
an Gemeinschaftsschule 

in Kellinghusen)

Rahmendaten

Standorte: 10 + 2
Schulen: 10 + 1
Nachfrage: 2.500

Gymnasium

Gemeinschaftsschule

 

                                                 
22 Da die geplante Gemeinschaftsschule in Kellinghusen aus zwei Schulen hervorgehen wird, differiert die 
Anzahl der Standorte und die Anzahl der Schulen bei den Gemeinschaftsschulen. Die beiden Standorte 
liegen so nahe beieinander, dass sie in den Kartendarstellungen nicht differenziert dargestellt werden. Die 
doppelte Beschriftung („Kellinghusen“) erinnert an die zwei Standorte der Schule. 
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Für das Jahr 2020 wird in den nachstehenden Modellbetrachtungen von einer Nachfrage 
in Höhe von 2.500 Schülern ausgegangen. Dieser Wert umfasst zum einen die 
Wirkungen des demografischen Wandels und des Rückgangs der Jahrgangsbreiten um 
etwa 28%. Dabei wurde die zeitliche Vorverlegung der Oberstufe an Gymnasien (Klassen 
10 bis 12 statt bisher Klassen 11 bis 13) bereits berücksichtigt. Diesem Rückgang wird in 
der Abschätzung der Schülerzahlen jedoch ein anteilsmäßiger Zuwachs der 
Oberstufenschüler pro Jahrgang unterstellt. Dieser Zuwachs ist nicht demografisch 
bedingt, sondern fußt vielmehr auf der Annahme, dass im Jahr 2020 ein größerer Anteil 
eines Jahrgangs eine Oberstufe besucht. Hintergrund dieser Annahme ist die Erwartung, 
dass bei einem entsprechend flächendeckenden Angebot an Gemeinschaftsschulen 
mehr Schüler nach der Sekundarstufe I auch eine Sekundarstufe II besuchen. Dabei ist 
zwischen den unterschiedlich strukturierten Angeboten der Gymnasien (Sekundarstufe II 
von Klasse 9 bis 12) und der Gemeinschaftsschulen (Sekundarstufe II von Klasse 10 bis 
13) zu unterscheiden. Dies gilt sowohl für die einzelnen Schulen als auch für den 
persönlichen Werdegang jedes Schülers, z.B. bei einem Wechsel nach der 10. Klasse 
der Gemeinschaftsschule auf die gymnasiale Oberstufe. 

In Analogie zu den Überlegungen bezüglich der Nachfrage nach Angeboten der 
Sekundarstufe I (Abbildung 5-18) stellt Abbildung 5-28 eine Schätzung der 
Schülernachfrage nach Angeboten der Sekundarstufe II vor. Danach konkurrieren die 
Oberstufen an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen um etwa zwei Drittel der 
Nachfrage. Angesichts der deutlich größeren Anzahl von Oberstufen an Gymnasien im 
Vergleich zu Gemeinschaftsschulen (10:1 nach Abbildung 5-27) werden die 
Auswirkungen dieser Konkurrenz für die Gymnasien jedoch lokal begrenzt bleiben. Dies 
gilt umso mehr, als die nachfolgenden Szenarienbetrachtungen zeigen, dass in den 
Kreisen Dithmarschen und Steinburg aller Voraussicht nach nicht genügend 
Nachfragepotenzial vorhanden ist, in größerem Umfang Oberstufen an 
Gemeinschaftsschulen neu einzurichten. 

Abbildung 5-28 Modell zur Strukturierung der zukünftigen Nachfrage in der Sekundarstufe II (Modellansatz 
der Begleitforschung des Modellvorhabens der Raumordnung) 
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Szenario A: Heutige Standort- und Organisationsstruktur beibehalten 

Wie bereits bei der Primarstufe (Abschnitt 5.2.3) unterstellt Szenario A, dass alle 
heutigen Standorte sowie die geplante Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule in 
Kellinghusen bis zum Jahr 2020 bestehen bleiben. Wendet man erneut das in Kapitel 5.1 
dargestellte Erreichbarkeitsmodell an und beachtetet dabei die in Abbildung 5-28 
skizzierten Konkurrenzverhältnisse, so ergeben sich die Abbildung 5-29 dargestellten 
Schülerzahlen. 

Abbildung 5-29 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario A 

Sekundarstufe II
Schülerzahlen an Gymnasien

und Gemeinschaftsschulen

Szenario A
Alle heutigen Gymnasial-

standorte bleiben erhalten, 
zusätzlich eine Oberstufe an 
GemSchule in Kellinghusen

bis 150

bis 200

bis 250

bis 300

über 300

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 10 + 2
Schulen: 10 + 1
Nachfrage: 2.500

 

In Anlehnung an die Darstellungen zur Primarstufe und Sekundarstufe I teilt Abbildung 
5-29 die Schulen bzw. Standorte23 hinsichtlich ihrer Schülerzahlen in fünf Klassen ein. 
Als Untergrenze werden dabei 200 Schüler angesetzt. Dabei ist anzumerken, dass es 
keine gesetzlich festgeschriebenen Mindestgrößen für gymnasiale Oberstufen gibt. 
Gleichwohl ergibt sich aus der Lehrerzuweisung eine „natürliche Untergrenze“. Nach 
Einschätzung des Bildungsministeriums liegt diese bei etwa 200 Schülern pro Oberstufe. 

Nimmt man diese Untergrenze als Maßstab, so erreichen die Gymnasien in Marne und 
Büsum sowie die geplante Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule in Kellinghusen nicht 
die erforderliche Mindestgröße für eine Sekundarstufe II. Besonders stark ist die 
Unterschreitung in Büsum. 

                                                 
23 Die Darstellung für Kellinghusen in Abbildung 5-29 bezieht sich – trotz der zwei erwähnten Standorte – auf 
die Gesamtzahl der Schüler in der Sekundarstufe II der zukünftigen Gemeinschaftsschule. 
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Für das Szenario A ergeben sich im Jahr 2020 die in Abbildung 5-30 dargestellten 
Schulwegzeiten. Diese gelten im Folgenden als Referenz zur Bewertung der nachfolgend 
dargestellten Szenarien B und C. 

Abbildung 5-30 Schulwegentfernungen 2020 im Szenario A (Wegzeiten zu Fuß und mit dem ÖPNV) 
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Szenario B: Schließung aller Oberstufen unter 200 Schülern 

Auf Basis der eben dargestellten Ergebnisse des Szenarios A unterstellt das Szenario B, 
dass alle Oberstufen, die aufgrund einer Schülerzahl von unter 200 für die gesamte 
Sekundarstufe II bis zum Jahr 2020 aufgegeben werden. Wie Abbildung 5-31 zeigt, 
würde dies zu einer Schließung der gymnasialen Oberstufen an den Standorten Büsum 
und Marne führen. Des Weiteren würde Kellinghusen nach den Annahmen des Szenario 
B die angedachte Oberstufe an einer aktuell in Entstehung befindlichen 
Gemeinschaftsschule bis spätestens 2020 wieder verlieren. 
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Abbildung 5-31 In Szenario B unterstellte Schließungen von Standorten der Sekundarstufe II (abgeleitet 
aus den für das Szenario A ermittelten Schülerzahlen) 

Sekundarstufe II
Ableitung von Szenario B

Szenario B
Ausgehend von A bleiben 
nur die Oberstufen beste-

hen, die eine Mindestgröße 
von 200 Schülern erreichen

bis 150

bis 200

bis 250

bis 300

über 300

Schülerzahlen 
2020

Rahmendaten

Standorte: 8 + 0
Schulen: 8 + 0
Nachfrage: 2.500

 

Wie die nachfolgende Abbildung 5-32 zeigt, würden die Schließungen zu entsprechend 
höheren Schülerzahlen bei den benachbarten Standorten führen. Dies führt bei einigen 
Standorten zu einer leicht veränderten Einstufung gegenüber dem Szenario A. 
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Abbildung 5-32 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario B 
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Szenario B
Ausgehend von A bleiben 
nur die Oberstufen beste-
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bis 200
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Schulen: 8 + 0
Nachfrage: 2.500

 

Die drei im Szenario B unterstellten Schließungen von Oberstufenstandorten führen zu 
einer entsprechenden Verlängerung der Schulwege für eine Reihe von Schülern. 
Abbildung 5-33 zeigt dies anhand eines Vergleiches der Schulwegzeiten in den 
Szenarien A und B. Besonders auffallend ist die Zunahme sehr langer Schulwege. 
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Abbildung 5-33 Schulwegentfernungen 2020 im Szenario B (im Vergleich zu Szenario A, Wegzeiten zu 
Fuß und mit dem ÖPNV) 
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Szenario C: Erhalt kleiner Oberstufen bis zu 150 Schülern (MORO-Vorzugsvariante) 

Aus der Diskussion der beiden zuvor dargestellten Szenarien A und B hat die 
Arbeitsgruppe „Bildung“ des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) – wie schon im 
Bereich der Primarstufe (Abschnitt 5.2.3) – ein Szenario C entwickelt. Auch bei der 
Sekundarstufe II ist es das erklärte Ziel des Szenarios C, ein möglichst wohnungsnahes 
Bildungsangebot in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg sicherzustellen. Gerade im 
ländlichen Raum kann aus der Frage, in welcher Entfernung von der Wohnung 
Bildungsangebote zur Verfügung stehen, Einfluss auf das Elternwahlverhalten und die 
Bildungschancen ihrer Kinder haben. 

Entsprechend ist das Szenario C die Vorzugsvariante der MORO-Arbeitsgruppe. Der 
Inhalt des Szenarios C wird daher den politischen Gremien als Grundlage für 
entsprechende Planungen und Beschlüsse empfohlen. 

Der angesprochene Erhalt der von Oberstufen, für die im Szenario B angesichts der 
aktuellen Vorgaben eine Schließung unterstellt wurde, erfolgt im Szenario C durch eine 
Absenkung der Mindestgröße von Oberstufen auf 150 Schüler. Dies entspricht 50 
Schülern pro Jahrgangsstufe. Dies können z.B. zwei „feste Lerngruppen“ à 25 Schüler 
sein. 

Wird diese verminderte Untergrenze angesetzt, so können von den drei im Szenario B 
geschlossenen Standorten (Büsum, Marne und Kellinghusen) zwei erhalten werden. 
Lediglich in Büsum ist die Schülerzahl so niedrig, dass auch die verminderte 
Mindestschülerzahl für die Sekundarstufe II nicht erreicht wird (Abbildung 5-34). 
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Abbildung 5-34 In Szenario C unterstellte Schließung eines Standortes der Sekundarstufe II (abgeleitet 
aus den für das Szenario A ermittelten Schülerzahlen sowie einer verminderten 
Mindestgröße von 150 Schülern pro Sekundarstufe II) 
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Standorte: 9 + 2
Schulen: 9 + 1
Nachfrage: 2.500

 

Abbildung 5-35 zeigt die sich im Szenario C ergebenden Schülerzahlen. Diese ändern 
sich im Vergleich zum Szenario A kaum, da die Auswirkungen der Schließung der 
Oberstufe in Büsum auf Heide und Marne begrenzt bleibt. Gleichwohl ändern sich beim 
Übergang zur Abbildung 5-35 nahezu alle Einstufungen der Standorte, da die 
Farbgebung der Skala an die neu definierte Untergrenze (mindestens 150 Schüler pro 
Oberstufe) angepasst wurde. 
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Abbildung 5-35 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario C (mit an die verminderte 
Mindestgröße angepasster Skala) 
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Durch den im Szenario C vorgesehenen Erhalt von zwei Oberstufenstandorten im 
Vergleich zum Szenario B kann ein Großteil der Wegzeitverlängerungen, die sich beim 
Übergang vom Szenario A („Heutige Standort- und Organisationsstruktur beibehalten“) 
zum Szenario B („Schließung aller Oberstufen unter 200 Schülern“) ergeben haben, 
abgemildert werden. Dies wird aus Abbildung 5-36 deutlich. 
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Abbildung 5-36 Schulwegentfernungen 2020 im Szenario C (im Vergleich zu den Szenarien A und B, 
Wegzeiten zu Fuß und mit dem ÖPNV) 
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Vergleich der Kosten in den drei betrachteten Szenarien 

Wie schon für den Primarbereich (Kapitel 5.2.3) wurde auch für die drei betrachten 
Szenarien A, B und C der Sekundarstufe II eine Kostenschätzung durchgeführt. Auch 
diese Abschätzung folgt der in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Methodik. Das Ergebnis 
dieser Kostenschätzung ist in Abbildung 5-37 grafisch dargestellt. 

Die Situation bei den Gesamtkosten stellt sich ähnlich wie beim Primarbereich (Abschnitt 
5.2.3) dar. So zeigen sich zwischen den drei Szenarien Kostenunterschiede. Am 
teuersten stellt sich erwartungsgemäß das Szenario A („Heutige Standort- und 
Organisationsstruktur erhalten“) dar. Während Szenario B die kostengünstigste Variante 
bildet, liegt die MORO-Vorzugsvariante (Szenario C) im Bereich zwischen diesen Werten. 
Im Gegensatz zur Primarstufe sind in Abbildung 5-37 nur Schülerbeförderungskosten des 
Landes (Ausgleichzahlungen nach §45a PBefG) enthalten, da die 
Schülerbeförderungssatzungen der Landkreise keine Erstattung der Schülerzeitkarten für 
Oberstufenschüler vorsehen. 

Im Vergleich zur Primarstufe, bei der sich die Mehrkosten der MORO-Vorzugsvariante 
(Szenario C) gegenüber dem Trendszenario B (weitestgehende Schließung kleiner 
Standorte) fast ausnahmslos bei den Schulträgern kumulierten, stellt sich die Situation im 
Bereich der Sekundarstufe II etwas ausgeglichener dar. 

Bei den Schulträgern kommt es zu einer gewissen Reduktion von Sach- und 
Personalkosten bei der Schließung von Standorte. Dies gilt vor allem für das Szenario B 
(drei Schließungen), deutlich schwächer auch für das Szenario C (eine Schließung im 
Vergleich zum Szenario A). Diese Kostenreduktionen dürfen jedoch nicht überbewertet 
werden. So bleiben die damit verbundenen Gebäude i.d.R. erhalten und werden durch 
die Sekundarstufe I weiterhin benutzt. Würde für die Sekundarstufe I ebenfalls eine 
Kostenrechnung durchgeführt – worauf aufgrund des vollständig anderen 
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Szenarienansatzes in Kapitel 4 verzichtet wurde – so würden die durch die Gebäude 
bedingten Kosteneinsparungen aus Abbildung 5-37 dort als Mehrkosten in der 
Sekundarstufe II größtenteils wieder auftauchen. Die Kostenunterschiede zwischen den 
drei Szenarien sind für die Schulträger daher überschaubar. 

Abbildung 5-37 Abschätzung der Kosten für die drei betrachteten Szenarien im Bereich der Sekundarstufe 
II 
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Gewisse Mehrkosten der MORO-Vorzugsvariante zeigen sich hingegen beim Land in 
Form zusätzlichen Lehrerbedarfs. Diese Mehrkosten relativieren sich jedoch auf etwa 
400.000 EUR, wenn man die – im Falle der Sekundarstufe II ausschließlich durch das 
Land getragenen – Kosten der Schülerbeförderung mit hineinrechnet. Diesem 
Mehraufwand stehen die qualitativen Vorteile (vor allem kürzere Schulwege) gegenüber. 
Darüber hinaus lässt sich das eingangs des Kapitels formulierte Ziel, die 
Abiturientenquote im Land – u.a. durch die Einrichtung der Gemeinschaftsschule – nur 
erreichen, wenn den Schülern eine wohnungsnahe Möglichkeit geboten wird, eine 
Sekundarstufe II zu besuchen. 

Die Relevanz dieses Faktors soll mit einer abschließenden Abbildung verdeutlicht 
werden. Wie dargestellt wurde, haben Schüler der Sekundarstufe II keinen Anspruch auf 
Fahrgelderstattung. Hätten sie diesen, so lägen die Erstattungsbeträge in der 
Größenordnung, wie sich in Abbildung 5-38 zusätzlich in hellrot dargestellt ist. Die 
Steigerung dieser von den Schülern bzw. ihren Eltern zu finanzierenden Kostenposition 
zwischen den Szenarien C (MORO-Vorzugsvariante) und B (Schließung aller Oberstufen 
unter 200 Schüler) liegt bei knapp 300.000 EUR und damit in der Größenordnung der 
zuvor diskutierten Mehrkosten des Landes für das Lehrpersonal. 
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Abbildung 5-38 Abschätzung der Kosten für die drei betrachteten Szenarien im Bereich der Sekundarstufe 
II bei zusätzlicher Berücksichtigung der Kosten des Schülertransports, die den Schülern 
aufgrund der Beschränkung der Erstattung auf die Klassen 1-10 jedoch nicht erstattet 
werden (und die diese somit selbst zu tragen haben) 
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5.3 Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

5.3.1 Ausgangssituation und Aufgabe der Arbeitsgruppe 

Ausgangssituation 

Die Schülerzahlen in der Mecklenburgischen Seenplatte werden im 
Betrachtungszeitraum des Modellvorhabens (2006 bis 2020) insgesamt weiter 
zurückgehen. Dabei zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Altersjahrgängen. Hintergrund dieser demografischen Dynamik sind die zeitlich stark 
konzentrierten Geburtenausfälle unmittelbar nach dem Mauerfall (1990 bis etwa 1994) 
sowie die vor allem in den 90er Jahren stattgefundene selektive Abwanderung u.a. 
jüngerer Familien. Im Prognosezeitraum zeigen sich zudem die ersten Spuren eines 
„demografischen Echos“, d.h. „nicht geborene“ bzw. aus der Region abgewanderte 
Mütter bekommen (in der Region) auch keine Kinder. 
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Abbildung 5-39 Altersstruktur der für den Schulbereich relevanten Bevölkerung in der Mecklenburgischen 
Seenplatte im Jahr 2006 
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Die Darstellungen ab Abbildung 5-39 veranschaulichen diese Effekte grafisch und 
differenzieren dabei zwischen den drei Landkreisen Demmin, Mecklenburg-Strelitz und 
Müritz sowie der kreisfreien Stadt Neubrandenburg. Dabei zeigt Abbildung 5-39 die 
Alterszusammensetzung der für die allgemein bildenden Schulen relevanten Bevölkerung 
der Mecklenburgischen Seenplatte im Ausgangsjahr 2006. Deutlich erkennbar sind dabei 
die Spuren des schlagartigen Geburtenrückganges nach dem Mauerfall. Erkennbar ist 
zudem, dass dessen Wirkungen – vermutlich überlagert durch Abwanderungen – in der 
Stadt Neubrandenburg noch stärker ausfielen als in den drei Landkreisen. 

Stellt man dieser Bevölkerungsverteilung die voraussichtliche Altersstruktur des Jahres 
2020 gegenüber (Abbildung 5-40), so zeigen sich deutlich Unterschiede. Insbesondere 
wird im Jahr 2020 der Nach-Wende-Knick der Geburtenrate aus dem Altersspektrum der 
allgemein bildenden Schulen herausgewachsen sein. Zur besseren Vergleichbarkeit 
haben die Abbildung 5-39 und Abbildung 5-40 den gleichen Maßstab. 
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Abbildung 5-40 Altersstruktur der für den Schulbereich relevanten Bevölkerung in der Mecklenburgischen 
Seenplatte im Jahr 2020 
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Ermittelt man nun für jeden einzelnen Altersjahrgang die prozentuale Veränderung der 
Einwohner, so ergibt sich das in Abbildung 5-41 dargestellte Bild. Dabei zeigt sich die 
einleitend zu diesem Kapitel angesprochene Dynamik. Während die Nachfragebereiche 
der Grundschule (6- bis 10-jährige) und insbesondere der Sekundarstufe II (15- bis 18-
jährige) deutlich von 2006 auf 2020 Rückgänge verzeichnen, weisen die Altersjahrgänge 
der Sekundarstufe I (10- bis 15-jährige) Zuwächse auf. Aufgrund der geringeren 
Ausgangsbasis in Neubrandenburg (Abbildung 5-39) sind hier die prozentualen 
Zuwächse am stärksten. 

Bei den in Abbildung 5-41 dargestellten prozentualen Veränderungen handelt es sich um 
eine Momentaufnahme für den Vergleich 2006 zu 2020. Würden andere 
Vergleichszeitpunkte gewählt, würden sich die Veränderungen im Detail anders 
darstellen. Die Grundstruktur (starke und abrupte Abnahme in der Sekundarstufe II, 
leichte Zunahme in der Sek. I, kontinuierliche Abnahme in der Primarstufe) bleibt jedoch 
erhalten. 
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Abbildung 5-41 Prozentuale Veränderung der Stärke der Altersjahrgänge der für den Schulbereich 
relevanten Bevölkerung in der Mecklenburgischen Seenplatte zwischen 2006 und 2020 
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Für den im Modellvorhaben (MORO) betrachteten Zeitraum 2006 bis 2020 ergeben sich 
somit die folgenden, z.T. gegenläufigen Veränderungen der Schülerzahlen. 

Tabelle 5-3 Voraussichtliche Veränderung der Schülerzahl 

 Schülerzahlen 2006 Schülerzahlen 2020 Veränderung 2006 bis 2020 

Primarstufe 8.400 7.470 - 11% 

Orientierungsstufe (OS) 3.430 3.890 + 13% 

Sekundarstufe I nach OS 9.270 7.900 - 15% 

Sekundarstufe II 2.200 1 1.170 - 47% 

Summe 23.300 1 20.430 - 12% 
1 1Ohne Schüler der Jahrgangsstufe 13, da mit der Einführung des Abiturs nach Klasse 12 die Klasse 13 ab 
2008 wegfällt, ohne dass dadurch Schulstandorte in Gefahr geraten. 
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Zielsetzung und Vorgehen der MORO-Arbeitsgruppe 

Vor dem Hintergrund der eben dargestellten Herausforderungen hat die Arbeitsgruppe 
„Bildung“ im Rahmen des Modellvorhabens „Regionalplanerische Handlungsansätze zur 
Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ für die Schulstufen 

 Primarstufe 

 Orientierungsstufe  

 Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe  

 Sekundarstufe II 

alternative Szenarien für das Jahr 2020 entwickelt und anhand von Kriterien, die im 
folgenden Abschnitt detaillierter erläutert werden, bewertet. Innerhalb dieser Schulstufen 
wurden jeweils die in Abbildung 5-42 dargestellten Schulformen berücksichtigt. In der 
Abbildung in einem orangen Block zusammengeführte Schulformen werden dabei als 
gleichwertige Alternativen für den einzelnen Schüler betrachtet, deren Wahl vor allem 
durch die Erreichbarkeitsverhältnisse (in den Zentren ggf. auch durch spezielle 
Profilbildungen der Schulen) beeinflusst werden. 

Förderschulen, berufliche Schulen und Abendgymnasien waren nicht Gegenstand der 
Betrachtungen in der Arbeitsgruppe. 

Abbildung 5-42 Betrachtete Schulformen 
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Für jede der vier Schulstufen sind jeweils ein bis zwei Szenarien als MORO-
Vorzugsvariante gekennzeichnet. Diese Ausgestaltung der Bildungslandschaft in der 
Mecklenburgischen Seenplatte wird den politischen Entscheidungsträgern als Zielkorridor 
für die in den kommenden Jahren zu treffenden Grundsatz- und Einzelentscheidungen 
von der MORO-Arbeitsgruppe empfohlen. 

Ziel der Szenarienbetrachtung sowie der Entwicklung von Vorzugsvarianten war, 
fundierte Informationen über zukünftige Handlungsmöglichkeiten zu erhalten. Gemäß der 
Ausrichtung des Modellvorhabens stehen dabei raumordnerische Gesichtspunkte im 
Vordergrund. Die dargestellten Szenarien können dabei eine detaillierte 
Schulentwicklungsplanung nicht ersetzen. 

Gleichwohl ermöglichen die Ergebnisse raumordnerische und regionalpolitische 
Aussagen und Zieldefinitionen, die durch entsprechende Grundsatzbeschlüsse der 
regionalen Gremien auch Auswirkungen auf die Schulentwicklungsplanung entfalten 
sollten. Diese Überführung wird auch dadurch erleichtert, dass die für die 
Schulentwicklungsplanung zuständigen Kreisverwaltungen sowie die Stadt 
Neubrandenburg wesentliche Träger der MORO-Arbeitsgruppe waren. 

Die Kreise und kreisfreien Städte haben kurz vor Beginn des MORO neue 
Schulentwicklungspläne beschlossen. Der Betrachtungszeitraum des MORO (2020) 
reicht jedoch deutlich über deren Planungshorizont (2010/2011) hinaus. Zudem wird die 
sich immer konkreter abzeichnende Großkreisbildung dazu führen, dass vermutlich vor 
Ende der Gültigkeit der Schulentwicklungspläne neue Planungsüberlegungen – 
insbesondere im Bereich der wegfallenden Kreisgrenzen sowie im Stadt-Umland-Raum 
Neubrandenburg – anzustellen sind. Dies zeigt sich auch in der Bildung entsprechender 
thematischer Arbeitsgruppen der Aufbaustäbe für den neuen Großkreis. Auch hier 
können die nachstehend dokumentierten Ergebnisse des MORO wichtige Grundlagen 
darstellen. 

Bereits zu Beginn der Arbeit der MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ wurde festgelegt, dass 
deren Ergebnisse in raumordnerische Ziele und Grundsätze des aktuell in der 
Erarbeitung befindlichen Regionalen Raumentwicklungsprogramms überführt werden 
sollen. Entsprechend dieser Zielsetzung wurde in der Arbeitsgruppe während des 
MORO-Prozesses ein besonderer Schwerpunkt auf die raumordnerischen Auswirkungen 
der betrachteten Szenarien gelegt. 

5.3.2 Methodik 

Szenarien 

Wie im vorigen Kapitel dargestellt arbeitet die MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ für die 
Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Schulentwicklung in der Mecklenburgischen 
Seenplatte mit alternativen Szenarien für das Jahr 2020. Gegenstand dieser Szenarien 
sind alternative Standortstrukturen für allgemein bildende Schulen. Dabei wird 
differenziert zwischen den vier Schulstufen 

 Primarstufe (5.3.3) 

 Orientierungsstufe (5.3.4) 

 Sekundarstufe I (5.3.5) 

 Sekundarstufe II (5.3.6) 

Für jede Schulstufe werden dabei jeweils drei Szenarien betrachtet: 
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 Ein Szenario „Alle heutigen Standorte“ unterstellt, dass alle heutigen 
Schulstandorte ungeachtet der zurückgehenden Schülerzahlen im Jahr 2020 
weiterhin betrieben werden. 

 Im Gegensatz dazu unterstellt ein Szenario „Trendausdünnung“, dass alle 
Schulstandorte bis zum Jahr 2020 geschlossen werden, die im Jahr 2020 nicht 
mehr die aktuell gültigen Mindestschülerzahlen erreichen.  

 Auf Basis einer intensiven Diskussion der beiden zuvor genannten Szenarien für 
die jeweilige Schulstufe hat die MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ jeweils ein bis zwei 
Gestaltungsszenarien entwickelt. Ziel dieser Gestaltungsszenarien ist es, eine 
möglichst wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung auch in Zeiten des 
Schülerrückganges und knapper Mittel sicherzustellen. Unter diesen 
Gestaltungsvarianten ist dabei jeweils die zweite („Gestaltungsszenario 2“) als 
Vorzugsvariante der MORO-Arbeitsgruppe gekennzeichnet. Deren Inhalt wird den 
politischen Gremien als Grundlage für entsprechende Planungen und Beschlüsse 
empfohlen. 

Bewertungskriterien 

Wie dargestellt ist in jeder Schulstufe jeweils ein Szenario als Vorzugsvariante der 
MORO-Arbeitsgruppe gekennzeichnet. Hintergrund dieses Votums ist eine Bewertung 
der jeweiligen Szenarien anhand von vier zentralen Bewertungskriterien: 

 Erreichbarkeit der Schulangebote für die Schüler (Wegentfernung und Zeitaufwand) 

 Qualitative Auswirkungen auf die Schulausbildung und die Gemeinden der Region 

 Kosten der Standortstruktur für das Land, die Schulträger, die Kreise und die Eltern 

 Einbindung der regionalen Schulentwicklung in die übergeordneten 
raumordnerischen Zielsetzungen 

Erreichbarkeit 

Das methodische Vorgehen zur Abbildung der Erreichbarkeitsverhältnisse bei der 
Schätzung der zukünftigen Schülerzahlen sowie bei der Bewertung der 
Schulwegentfernungen entspricht den Darstellungen in den Abschnitten 3.3 und 5.1. 

Qualitative Auswirkungen auf die Schulausbildung und die Gemeinden der Region 

Die Diskussion um Standortentscheidungen im Schulbereich – insbesondere bezüglich 
der Schließung oder des Erhalts von Standorten – ist stark von quantitativen Größen 
geprägt. Dazu zählen insbesondere Schülerzahlen, die Kosten und Wegeentfernungen. 
Neben diesen Faktoren, die – wie dargestellt – auch für das Votum der MORO-
Arbeitsgruppe wesentliche Bewertungskriterien darstellen, sind jedoch auch weitere, 
nicht quantifizierbare Faktoren zu berücksichtigen. Diese Faktoren betreffen die eher 
qualitativen Auswirkungen von Standortentscheidungen (und den damit unmittelbar 
verknüpften Größen der Schulen) zum einen auf die Güte der Ausbildung innerhalb der 
Schulen sowie zum anderen auf die Intensität der Beziehungen zwischen den Schulen 
und den Gemeinden und Bürgern vor Ort. 

Aus diesem Grunde wurden durch die Arbeitsgruppe die folgenden qualitativen 
Bewertungskriterien für die betrachteten Szenarien festgelegt: 

 Familienfreundlichkeit und Verlässlichkeit des Schulangebotes 

 Soziale Bedeutung der Schule am Ort 
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 Intensität des Elternkontaktes 

 Kontinuität der Lehrer-Schüler-Beziehung 

 Fähigkeit der Schullandschaft zur Aktivierung bildungsferner Schichten 

 Vermittlung guten Schulwissens 

 Erlernen von sozialer Kompetenz 

 Erlernen von Medienkompetenz 

 Erlernen von Selbstorganisation 

 Vielfalt zusätzlicher Angebote in den Schulen 

Viele dieser Faktoren sind mit der Anzahl der Standorte, der Größe der Schulen sowie 
dem Zentralisierungsgrad der Schulstandortstruktur unmittelbar verknüpft. So können 
Schulen z.B. eine deutlich größere soziale Bedeutung in den Orten der Region entfalten 
(bzw. behalten), wenn möglichst viele Standorte auch bei einem Rückgang der 
Schülerzahlen erhalten bleiben. Viele Standorte sind dabei gleichbedeutend mit 
tendenziell kleineren Schulen bzw. einem geringeren Zentralisierungsgrad der 
Schulstandortstruktur. 

Umgekehrt sind größere Schulen besser in der Lage, ein breiteres Spektrum an 
zusätzlichen Angeboten zu schaffen sowie eine technische und fachkundliche 
Ausstattung vorzuhalten, das den Schülern z.B. eine entsprechende Medienkompetenz 
vermittelt. Aus Sicht dieses Qualitätsfaktors sind somit tendenziell eher größere Schulen 
(und damit ein höherer Zentralisierungsgrad der Schulstandortstruktur mit weniger 
Standorten in der Region) zu bevorzugen. 

Diese beiden Beispiele zeigen bereits, dass die genannten Faktoren zum Teil auch 
gegensätzliche Aussagen liefern. Zudem fällt ihre Bewertung für die einzelnen 
Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe I und II) zum Teil unterschiedlich aus. Die 
entsprechenden Gewichtungen sind daher in den nachstehenden Kapiteln zu den 
einzelnen Schulstufen im Detail dargestellt. 

Kosten 

Bildung ist ein erheblicher Kostenfaktor der öffentlichen Hand. Zugleich stellt Bildung in 
einem rohstoffarmen Land wie Deutschland einen der wichtigsten Investitionsbereiche 
überhaupt dar. Im Gegensatz zu anderen Ländern, insbesondere in Skandinavien, ist die 
Finanzierung des deutschen Schulsystems zweigeteilt. Während das Lehrpersonal durch 
das Land finanziert wird, tragen die kommunalen Schulträger die Kosten der Gebäude, 
des Schulpersonals (Sekretariat, Hausmeister, Reinigung) und der Lehr- und Lernmittel. 
Die Schülerbeförderung wird über unterschiedliche Finanzierungskanäle teilweise vom 
Land und teilweise von den Kreisen finanziert. Nicht zuletzt durch diese geteilte 
Finanzverantwortung spielen Kostengesichtspunkte bei der Diskussion und Entscheidung 
über die Schließung bzw. den Erhalt von Schulstandorten eine wesentliche Rolle. 

Aus diesem Grunde wurde für alle betrachteten Szenarien eine Abschätzung der Kosten 
vorgenommen. Diese Abschätzung erfolgt für die Gesamtheit des Schulsystems, d.h. 
über alle Schulstufen hinweg. Dieses Vorgehen erschien notwendig, da an vielen Stellen 
Bildungsangebote unterschiedlicher Schulstufen die gleichen Gebäude, 
Hausmeisterdienste, Sekretariate und Lehrkräfte in Anspruch nehmen. Die 
Gegenüberstellung der Kosten für die betrachteten Szenarien erfolgt daher in einem 
gesonderten Kapitel nach der Darstellung Szenarien für die einzelnen Schulstufen 
(5.3.7). 
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Einbindung der regionalen Schulentwicklung in die übergeordneten 
raumordnerischen Zielsetzungen 

Schulbildung ist ein Teil der Daseinsvorsorge und damit – insbesondere in ländlich 
geprägten Räumen wie der Mecklenburgischen Seenplatte – ein zentraler Bereich 
raumordnerischer Gestaltung. Die wachsende Bedeutung der Daseinsvorsorge für die 
Raumordnung zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) auf Ihrer 33. Sitzung am 30. Juni 2006 neue „Leitbilder und 
Handlungsperspektiven der Raumentwicklung in Deutschland“ formuliert hat. Neben 
„Wachstum und Innovation“ sowie „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ 
steht dabei die Zielsetzung „Daseinsvorsorge sichern“ als eines von drei Leitzielen in der 
obersten Ebene der Ziele der Bundesraumordnung. 

Der Raumordnung auf der regionalen Ebene kommt somit eine gestaltende und 
koordinierende Aufgabe zu. Insbesondere bei zurückgehender Bevölkerung erscheint 
eine Versorgung der Einwohner mit öffentlichen und privaten Leistungen der 
Daseinsvorsorge über die zentralen Orte am Erfolg versprechendsten. Hier lassen sich 
am ehesten Bündelungseffekte zwischen den verschiedenen Bereichen der 
Daseinsvorsorge (Kindertagesbetreuung, Bildung, Pflege, Einzelhandel, ärztliche 
Versorgung etc.) erreichen. Zudem ist der ÖPNV, der ganz wesentlich von diesen 
Bündelungsmöglichkeiten lebt, auf die zentralen Orte ausgerichtet. 

Für den hier behandelten Schulbereich wurden aus Sicht der Raumordnung in der 
Mecklenburgischen Seenplatte daher die drei folgenden Ziele formuliert: 

 Erhalt einer möglichst wohnungsnahen Bildungsversorgung, insbesondere im 
Primarbereich („kurze Beine, kurze Wege“) 

 Deutliche Priorisierung zentraler Orte bei Standortentscheidungen (z.B. 
Abwägungen von Standortschließungen zwischen mehreren gefährdeten 
Standorten) 

 Berücksichtigung der ÖPNV-Struktur bei Veränderungen der Standortstruktur 
(Vermeidung von Sprungkosten) 

Anhand dieser Kriterien wurde für die in den folgenden Kapiteln dargestellten Szenarien 
im Schulbereich jeweils eine Bewertung aus raumordnerischer Sichtweise vorgenommen. 

5.3.3 Primarstufe 

Status Quo und Entwicklung der Schülerzahlen 

Abbildung 5-43 zeigt die aktuellen Schulstandorte der Primarstufe in der 
Mecklenburgischen Seenplatte in Schuljahr 2006/2007. Die Standortstruktur ist bereits 
geprägt durch eine Reihe von Standortschließungen in den vergangenen Jahren. 
Unterricht der Primarstufe wird an 57 Standorten angeboten. Alle Standorte sind 
eigenständige Schulen, so dass sich auch eine Zahl von 57 Schulen ergibt. 
Standortkooperationen, z.B. in Form von Außenstellen, wie sie in anderen Gebieten 
üblich sind, finden in der Mecklenburgischen Seenplatte nicht statt. 

Handlungsfeld "Bildung"                                                                              BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 138 

Abbildung 5-43 Heutige Standorte der Primarstufe 
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Auf Wunsch der MORO-Arbeitsgruppe werden in die Betrachtung des Primarbereiches 
auch die privaten Schulen mit einbezogen (Abbildung 5-43). Dies geschieht vor dem 
Hintergrund, dass sich die privaten Grundschulen in den vergangenen Jahren auffallend 
häufig in sonst eher schlecht mit Grundschulen abgedeckten Teilräumen gebildet haben. 
In vielen Fällen nutzen sie sogar von den öffentlichen Schulen aufgegebene Standorte. 
Trotz ihrer nahezu durchweg geringen Schülerzahlen bilden sie somit de facto ein 
wichtiges Element der Bildungsversorgung in der Fläche. 

Den insgesamt 57 Standorten stehen aktuell etwa 8.400 Schüler gegenüber. Wie 
Abbildung 5-41 zeigt, werden die für den Primarbereich relevanten Altersjahrgänge (6- 
bis 10-jährige) in den kommenden Jahren weiter leicht zurückgehen. Für das Jahr 2020 
wird mit 7.470 Schülern gerechnet. Dies entspricht einem Rückgang um etwa 11%.  

Die Auswirkungen dieses Schülerrückganges auf die einzelnen Standorte sowie die 
Angebotslandschaft der Primarstufe insgesamt soll in den folgenden Abschnitten anhand 
von drei Szenarien beleuchtet werden. 

Szenario „Alle heutigen Standorte“  

Das erste Szenario („Alle heutigen Standorte“) unterstellt, dass alle heutigen Standorte 
bis zum Jahr 2020 bestehen bleiben. Darüber hinaus wird angenommen, dass es zu 
keinen Standortkooperationen kommt. Verteilt man nun die etwa 7.470 Schüler der 
Primarstufe in Jahr 2020 nach dem in Abschnitt 3.3 erläuterten Verfahren der 
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Erreichbarkeitsmodellierung auf die 57 Standorte, so ergeben sich die in Abbildung 5-44 
dargestellten Schülerzahlen. 

Abbildung 5-44 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario „Alle heutigen Standorte“ 

Grundschulen
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

unter 40 Schüler
40 bis 80 Schüler

80 bis 120 Schüler
120 bis 160 Schüler

über 160 Schüler

Standorte: 57
Schulen: 57
Schüler: 7.470

 

Wie Abbildung 5-44 zeigt, wird eine nicht unerhebliche Zahl von Standorten die aktuell 
nach Schulgesetz geltende Mindestgröße von 80 Schülern (reguläre Grundschulen) bzw. 
40 Schülern (Kleine Grundschulen) nicht erreichen. Dabei ist zu beachten, dass es sich 
dabei in einigen Fällen um private Schulen handelt, für die die Mindestgrößen des 
Schulgesetzes nicht gelten. Die Standorte der Privatschulen sind in Abbildung 5-43 
kenntlich gemacht. 

Im Szenario „Alle heutigen Standorte“ ergeben sich für das Jahr 2020 die in Abbildung 
5-45 dargestellten Schulwegentfernungen. Die Abbildung beschreibt diese in Form des 
Zeitaufwandes zu Fuß und mit dem ÖPNV. Im Vergleich zu den nachfolgend 
dargestellten Szenarien ergeben sich im Szenario „Alle heutigen Standorte“ aufgrund der 
– im Vergleich – hohen Anzahl der Standorte vergleichsweise kurze Schulwege. 
Gleichwohl führen die vielen Schulschließungen der Vergangenheit sowie die ländliche 
Struktur der Region bereits im Szenario „Alle heutigen Standorte“ zu erheblichen 
Zeitaufwendungen der Schüler. 
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Abbildung 5-45 Schulwege im Szenario „Alle heutigen Standorte“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und 
mit dem ÖPNV) 
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Szenario „Trendausdünnung“ 

Das zweite Betrachtungsszenario („Trendausdünnung“) wird aus den für das vorstehend 
beschriebene Szenario „Alle heutigen Standorte“ ermittelten Schülerzahlen abgeleitet. 
Insbesondere mit Blick auf die Kosten (Klassengrößen, Ausnutzung von Gebäuden und 
Overheadkapazitäten) wird im Szenario „Trendausdünnung“ unterstellt, dass viele 
Standorte, die im Jahr 2020 nicht mindestens 80 (bzw. 40) Schüler beschulen, bis zum 
Jahr 2020 geschlossen werden. 

Darüber hinaus wird auch für einige heute genehmigte „Kleine Grundschulen“ unterstellt, 
dass sie bis zum Jahr 2020 ihren Betrieb einstellen müssen, obwohl die Abschätzung der 
Schülerzahlen für das Jahr 2020 bei über 40 Schülern liegt. In diesen Fällen war die 
Arbeitsgruppe der Auffassung, dass die betreffenden Standorte aufgrund ihrer Lage zu 
anderen Standorten ohne besondere politische Anstrengungen „im Trend“ vermutlich bis 
zum Jahr 2020 geschlossen werden. Umgekehrt wurde für einige Grundschulen aufgrund 
ihrer solitären Lage angenommen, dass sie in einer „Trendentwicklung“ voraussichtlich 
den Status einer „Kleinen Grundschule“ erhalten bzw. in dieser Form auch über das Jahr 
2020 hinaus Bestand haben. 

Abbildung 5-46 zeigt eine Übersicht zu den Annahmen im Trendszenario. Die dort 
dargestellte Herleitung des Szenarios „Trendausdünnung“ basiert auf den Schülerzahlen 
2020 im Szenario „Alle heutigen Standorte“ (entspricht Abbildung 5-44). Durch die 
Annahmen kommt es für die Gesamtregion im Trendszenario bis 2020 zu einem Verlust 
von insgesamt 10 Standorten. 
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Abbildung 5-46 Annahmen im „Trendszenario“, hergeleitet aus den Schülerzahlen 2020 im Szenario „Alle 
heutigen Standorte“ 

Grundschulen
Szenarienherleitung

Szenario 
„Trendausdünnung“

unter 40 Schüler
40 bis 80 Schüler

80 bis 120 Schüler
120 bis 160 Schüler

über 160 Schüler

Standorte: 47
Schulen: 47
Schüler: 7.470

Kl. GS

Kl. GS

 

Abbildung 5-47 zeigt das Ergebnis der räumlichen Zuordnung der Schüler auf die 
verbleibenden 47 Schulstandorte. Grundlage der Zuordnung sind – wie in allen hier 
dargestellten Modellbetrachtungen – die detailliert abgebildeten, realen 
Erreichbarkeitsverhältnisse. 
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Abbildung 5-47 Ermittelte Schülerzahlen der Standorte im Szenario “Trendausdünnung“ 

Grundschulen
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Trendausdünnung“

unter 40 Schüler
40 bis 80 Schüler

80 bis 120 Schüler
120 bis 160 Schüler

über 160 Schüler

Standorte: 47
Schulen: 47
Schüler: 7.470

 

Abbildung 5-48 Schulwege im Szenario „Trendausdünnung“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit 
dem ÖPNV, im Vergleich zum Szenario „Alle heutigen Standorte“) 
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Wie die Darstellung zeigt, erreichen in diesem Fall alle Standorte die Marke von 80 
Schülern. Einzige Ausnahme sind einige Standorte privater Schulen sowohl öffentliche 
Schulen, für die in Abbildung 5-46 der Status einer „Kleinen Grundschule“ („Kl. GS“) 
unterstellt wurde. 

Durch die hohe Anzahl von Standortschließungen erhöhen sich die 
Schulwegentfernungen im Szenario „Trendausdünnung“ gegenüber dem Szenario „Alle 
heutigen Standorte“ deutlich (Abbildung 5-48). 

Szenario „Gestaltung 1“ 

Nach Auswertung der Vor- und Nachteile der beiden Szenarien A und B hat die 
Arbeitsgruppe „Bildung“ des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) zwei 
Gestaltungsszenarien entwickelt, die in diesem und dem nachfolgenden Abschnitt 
dargestellt werden sollen. Ziel beider Szenarien ist der möglichst weitgehende Erhalt 
einer kleinräumigen Standortstruktur. Dabei geht das im folgenden Abschnitt dargestellte 
Szenario „Gestaltung 2“ noch etwas weiter als das hier dargestellte Szenario „Gestaltung 
1“. 

Abbildung 5-49 Herleitung des Gestaltungsszenarios 1 auf Basis der Schülerzahlen 2020 des Szenarios 
„Alle heutigen Standorte“ 

Grundschulen
Szenarienherleitung

Szenario 
„Gestaltung 1“

unter 40 Schüler
40 bis 80 Schüler

80 bis 120 Schüler
120 bis 160 Schüler

über 160 Schüler

Standorte: 51
Schulen: 50
Schüler: 7.470

Kl. GS

Kl. GS

Außenstelle

Standortveränderung

Kl. GS

Kl. GS

 

Das Szenario „Gestaltung 1“ umfasst die folgenden, über die Annahmen des Szenarios 
„Trendausdünnung“ im vorigen Abschnitt hinausgehenden Maßnahmen: 

 Erhalt des Standortes Tutow als Außenstelle der Grundschulen Jarmen 
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 Erhalt der Grundschule Tützpatz in Form einer „Kleinen Grundschule“ 

 Erhalt der Grundschule Groß Miltzow in Form einer „Kleinen Grundschule“ 

 Erhalt der Grundschule Hohen Wangelin durch eine Verschiebung des Standortes 
nach Moltzow 

Führt man für die so definierte Standortstruktur der Primarstufe mit nunmehr 51 
Standorten an 50 Schulen24 eine Abschätzung der Schülerzahlen durch, so ergibt sich 
das in Abbildung 5-50 dargestellt Bild. Auch in diesem Szenario erreichen alle Standorte 
die Marke von 40 bzw. 80 Schülern. Einzige Ausnahme bilden erneut einige Standorte 
privater Schulen. 

Abbildung 5-50 Schülerzahlen 2020 im Gestaltungsszenario 1 

Grundschulen
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Gestaltung 1“

unter 40 Schüler
40 bis 80 Schüler

80 bis 120 Schüler
120 bis 160 Schüler

über 160 Schüler

Standorte: 51
Schulen: 50
Schüler: 7.470

 

Wie Abbildung 5-51 anhand eines Vergleichs verdeutlicht, ist das Gestaltungsszenario 1 
in der Lage, die Entfernungszuwächse des Szenarios „Trendausdünnung“ teilweise 
wieder aufzufangen. 

                                                 
24 Die Abweichung zwischen der Anzahl der Schulen und der Anzahl der Standorte ergibt sich durch die 
Außenstellen-Regelung für den Standort Tutow. 
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Abbildung 5-51 Schulwege im Szenario „Gestaltung 1“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zu den Szenarien „Alle heutigen Standorte“ und „Trendausdünnung“) 
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Szenario „Gestaltung 2“ (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe) 

Aufbauend auf dem Gestaltungsszenario 1 wurde ein zweites Gestaltungsszenario 
erarbeitet. Dieses Szenario bildet die Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe und wird den 
politischen Gremien zur Umsetzung im Sinne eines Zielkorridors empfohlen. 

Ausgehend vom 1. Gestaltungsszenario nutzt das Gestaltungsszenario 2 an fünf 
weiteren Standorten die Organisationsform der „Kleinen Grundschule“. Die Wahl fiel 
dabei auf Standorte, deren Schließung überdurchschnittlich lange Wege der 
verbleibenden Schüler aus den Einzugsbereichen der ansonsten geschlossenen Schulen 
erwarten lassen. Einige der Standorte haben bereits heute den Status „Kleine 
Grundschule“. 

Dabei handelt es sich um die Standorte 

 Görmin, 

 Groß Gievitz, 

 Groß Plasten25, 

 Schönfeld und 

 Wredenhagen. 

                                                 
25 Nach den Werten der Modellrechnung würde ein Erhalt des Standortes Groß Gievitz dazu führen, dass 
auch der Standort Groß Plasten als Kleine Grundschule geführt werden müsste. Beide Standorte haben 
bereits heute diesen Status. 
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Inklusive der bereits beim 1. Gestaltungsszenario beschriebenen Maßnahmen umfasst 
das Gestaltungsszenario 2 somit die in Abbildung 5-52 zusammenfassend dargestellten 
Anpassungen. Insgesamt können so 56 von 57 Standorten erhalten werden. 

Abbildung 5-52 Herleitung des Gestaltungsszenarios 2 (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe) auf Basis der 
Schülerzahlen 2020 des Szenarios „Alle heutigen Standorte“ 

Grundschulen
Szenarienherleitung

Szenario 
„Gestaltung 2“

unter 40 Schüler
40 bis 80 Schüler

80 bis 120 Schüler
120 bis 160 Schüler

über 160 Schüler

Standorte: 56
Schulen: 55
Schüler: 7.470

Kl. GS

Kl. GS

Außenstelle

Standortveränderung

Kl. GS

Kl. GS

Kl. GS

Kl. GS

Kl. GS

Kl. GS

Kl. GS
Kl. GS

 

Das Gestaltungsszenario 2 würde zu den in Abbildung 5-53 dargestellten Schülerzahlen 
führen. Wie die darauf folgende Abbildung 5-54 verdeutlicht, können die 
Schulwegentfernungen dabei fast auf dem Stand des Szenarios „Alle heutigen Standorte 
gehalten werden“. 

Die mit den Gestaltungsszenarien verbundenen Kosten werden in Kapitel 5.4.5 diskutiert. 
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Abbildung 5-53 Schülerzahlen 2020 im Gestaltungsszenario 2 (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe) 

Grundschulen
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Gestaltung 2“

unter 40 Schüler
40 bis 80 Schüler

80 bis 120 Schüler
120 bis 160 Schüler

über 160 Schüler

Standorte: 56
Schulen: 55
Schüler: 7.470

 

Abbildung 5-54 Schulwege im Szenario „Gestaltung 2“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zu den anderen drei Szenarien) 
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5.3.4 Orientierungsstufe 

Status Quo und Entwicklung der Schülerzahlen 

Die Orientierungsstufe umfasst die Klassen 5 und 6 und wird an Regionalschulen und 
Gesamtschulen unterrichtet. Gymnasien haben keine Orientierungsstufe und beginnen 
daher in Zukunft mit der Klasse 7. Abbildung 5-55 zeigt die aktuellen 32 Standorte der 
Orientierungsstufe, die organisatorisch 28 verschiedenen Schulen in der Region 
zugeordnet sind. Besonders gezeichnet ist der Standort Tutow als Außenstelle der 
Regionalschule in Jarmen. Diesen 32 Standorten stehen aktuell etwa 3.430 Schüler 
gegenüber. 

Abbildung 5-55 Heutige Standorte der Orientierungsstufe 

Orientierungsstufe 
Standorte 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

Regionalschule
Gesamtschule

Standorte: 32
Schulen: 28
Schüler: 3.890 (plus 13%)

 

Im Zeitraum 2006 bis 2020 wird sich die Schülerzahl in den Klassen 5 und 6 leicht 
erhöhen. Diese dem allgemeinen Trend sinkender Schülerzahlen entgegen gesetzte 
Entwicklungsrichtung ergibt sich aus der Bevölkerungsdynamik, die in den Abbildungen 
5-39 bis 5-41 einleitend dargestellt wurde. Für das Jahr 2020 wird daher mit einer 
Schülerzahl von 3.890 Schülern gerechnet. Dies entspricht einem Plus von 13%. 

Szenario „Alle heutigen Standorte“ 

Stellt man in einem ersten Szenario „Alle heutigen Standorte“ dieser leicht 
anwachsenden Zahl von Schülern in den Klassen 5 und 6 alle heutigen Standorte 
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gegenüber, so ergeben sich die in Abbildung 5-56 dargestellten Schülerzahlen. Bei der 
räumlichen Zuordnung auf Basis der Erreichbarkeitsverhältnisse wird berücksichtigt, dass 
im Jahr 2020 voraussichtlich keine Kreisgrenzen mehr zwischen den heutigen 
Landkreisen der Mecklenburgischen Seenplatte sowie zwischen den Landkreisen und 
der zurzeit noch kreisfreien Stadt Neubrandenburg vorhanden sein werden. Insgesamt 
ergibt sich so ein Bild, in dem eine Reihe von Standorten trotz der leicht steigenden 
Schülerzahlen ihre jeweils gültigen Mindestgrößen nicht mehr erreichen werden. 

Abbildung 5-56 Schülerzahlen 2020 im Szenario „Alle heutigen Standorte“. Die Farbgebung berücksichtigt 
die Schulform (Abbildung 5-55), da unterschiedliche Mindestschülerzahlen für Regional- 
bzw. Gesamtschulen gelten (vgl. doppelte Skalenbeschriftung: Werte vor dem 
Schrägstrich gelten für Regionalschulen, Werte dahinter für Gesamtschulen) 

Orientierungsstufe 
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

unter 45 / 90 Schüler
bis 75 / 120 Schüler

bis 105 / 150 Schüler
bis 135 / 180 Schüler

> 135 / 180 Schüler

Standorte: 32
Schulen: 28
Schüler: 3.890

Regional- / Gesamtschule

 

Das aktuelle Schulgesetz bzw. die Unterrichtsversorgungsverordnung 2006/2007 
benennt für die Klasse 5 („Eingangsklasse“) eine Mindestgröße von 36 Schülern in 
Regionalschulen bzw. von 60 Schülern in Gesamtschulen. Davon abweichend wird eine 
verminderte Mindestschülerzahl von 22 (Regionalschulen) bzw. 46 (Gesamtschulen) 
benannt, falls ansonsten unzumutbar weite Entfernungen für die Schüler entstehen. Die 
Farbgebung der Abbildungen in diesem Abschnitt zu den geschätzten Schülerzahlen 
2020 (Grenze zwischen hellrot und gelb) orientiert sich an den zuerst genannten Werten. 
Dabei werden die Werte der Eingangsklasse mit der Anzahl der Jahrgangsstufen (für die 
Orientierungsstufe: zwei) multipliziert und der besseren Lesbarkeit halber auf die nächste 
glatte Zahl aufgerundet. Dies entspricht zwar nicht ganz exakt dem Prüfmechanismus 
des Bildungsministeriums für den Erhalt bzw. die Schließung von Standorten. Das 
Vorgehen erscheint für die hier diskutierten grundsätzlichen Erwägungen zur 
Schullandschaft in der Mecklenburgischen Seenplatte jedoch hinreichend genau. 
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Für das Szenario „Alle heutigen Standorte“ ergeben sich die in Abbildung 5-57 
dargestellten Schulwegzeiten. Erwartungsgemäß liegen diese im Mittel höher als die 
Zeitaufwendungen im Primarbereich. 

Abbildung 5-57 Schulwege im Szenario „Alle heutigen Standorte“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und 
mit dem ÖPNV) 
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Szenario „Trendausdünnung“ 

In Anbetracht der Ergebnisse des Szenarios „Alle heutigen Standorte“ wird im Szenario 
„Trendausdünnung“ unterstellt, dass eine Reihe von Standorten nicht bis zum Jahr 2020 
gehalten werden können. Diese sind in Abbildung 5-58 entsprechend gekennzeichnet. 
Wie die Abbildung deutlich macht, sind im Trendszenario auch einige Standorte 
betroffen, für die eine ausreichende Schülerzahl in der Orientierungsstufe („gelbe“ 
Größenklasse) ausgewiesen ist. In diesen Fällen stammt die Annahme einer möglichen 
Standortaufgabe aus den Befunden für die Jahrgangsstufen 7 bis 10, die im Abschnitt 
5.3.5 diskutiert werden. Das Trendszenario stellt an dieser Stelle somit bewusst ein 
„Worst Case“-Szenario dar. Dies geschieht nicht zuletzt, um die politisch-planerischen 
Handlungsbedarf aufzuzeigen. 
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Abbildung 5-58 Annahmen zu Standortveränderungen im Szenario „Trendausdünnung“ 

Orientierungsstufe 
Szenarienherleitung

Szenario
„Trendausdünnung“

Standorte: 24
Schulen: 19 
Schüler: 3.890

RegS  GesS

unter 45 / 90 Schüler
bis 75 / 120 Schüler

bis 105 / 150 Schüler
bis 135 / 180 Schüler

> 135 / 180 Schüler

Regional- / Gesamtschule

 

Des Weiteren stellt Abbildung 5-58 die Annahme dar, dass die Regionalschule in Malchin 
in der Trendentwicklung mit dem örtlichen Gymnasium zu einer Gesamtschule fusioniert, 
so wie dies in den vergangenen Jahren bereits mehrfach in der Region praktiziert wurde. 
Auch diese Annahme erfolgt in Abstimmung mit entsprechenden Annahmen für die 
restliche Sekundarstufe I (Klassen 7 bis 10) in Abschnitt 5.3.5. Hintergrund sind dabei 
insbesondere Schwierigkeiten des Gymnasiums ausreichende Schülerzahlen zu 
erreichen. 

Insgesamt verbleiben im Szenario „Trendausdünnung“ somit 23 Schulen, die an 28 
Standorten (Gebäuden) eine Orientierungsstufe anbieten. Die Schülerzahlen dieser 
verbleibenden Standorte, die definitionsgemäß über den jeweiligen Mindestgrößen 
(„gelb“ bzw. „grün“) liegen, sind in Abbildung 5-59 dargestellt. 

Durch die im Szenario „Trendausdünnung“ vorgenommenen Standortschließungen 
kommt es in Abbildung 5-60 zu einer deutlich Verlängerung der Schulwege. 
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Abbildung 5-59 Schülerzahlen 2020 im Szenario „Trendausdünnung“. Die Farbgebung berücksichtigt die 
Schulform (Abbildung 5-55), da unterschiedliche Mindestschülerzahlen für Regional- bzw. 
Gesamtschulen gelten (vgl. doppelte Skalenbeschriftung: Werte vor dem Schrägstrich 
gelten für Regionalschulen, Werte dahinter für Gesamtschulen) 

Orientierungsstufe 
Schülerzahlen 2020

Szenario
„Trendausdünnung“

Standorte: 24
Schulen: 19
Schüler: 3.890

unter 45 / 90 Schüler
bis 75 / 120 Schüler

bis 105 / 150 Schüler
bis 135 / 180 Schüler

> 135 / 180 Schüler

Regional- / Gesamtschule

 

Abbildung 5-60 Schulwege im Szenario „Trendausdünnung“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit 
dem ÖPNV, im Vergleich zum Szenario „Alle heutigen Standorte“) 
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Szenario „Gestaltung 1“ 

Wie schon bei der Primarstufe hat die Arbeitsgruppe die Vor- und Nachteile der beiden 
Szenarien „Alle heutigen Standorte“ und „Trendausdünnung“ für alle von Veränderung 
betroffenen Standorte abgewogen und daraus zwei Gestaltungsszenarien entwickelt, die 
in diesem („Gestaltung 1“) und dem nächsten Abschnitt (Szenario „Gestaltung 2“ 
(Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe)) dargestellt werden. Das Szenario Gestaltung 2 im 
nächsten Abschnitt ist dabei die Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe. Die Überlegungen 
zur Festlegung beider Gestaltungsszenarien sind inhaltlich eng mit den 
Gestaltungsszenarien der restlichen Sekundarstufe I (5.3.5) und der Sekundarstufe II 
(5.3.6) verzahnt. 

Die Maßnahmen des Gestaltungsszenarios 1 lassen sich wie folgt skizzieren: 

 Fusion des Gymnasiums und der Regionalschule in Malchin zur Sicherung eines 
breiten Angebotes von Bildungsgängen in diesem zentralen Ort (entspricht der 
Annahme im Trendszenario) 

 Fusion des Gymnasiums und der Regionalschule in Röbel zur Sicherung eines 
breiten Angebotes von Bildungsgängen in diesem zentralen Ort 

 Erhalt des Standortes Möllenhagen (bestehender Schulneubau) zulasten von 
Penzlin 

 Erhalt des Standortes Feldberg zulasten des Standortes Blankensee aufgrund der 
besseren Flächenabdeckung des südöstlichen Randes der Region 

 Erhalt der beiden Standorte Rechlin und Wesenberg (ggf. über die Regelungen der 
verringerten Mindestgröße) zur Vermeidung zu langer Schulwege aufgrund der 
besonderen topografischen Gegebenheiten (u.a. problematische Müritz-Querung) 

Abbildung 5-61 zeigt die daraus abgeleiteten Annahmen für das Gestaltungsszenario 1 in 
einer grafischen Zusammenfassung. 
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Abbildung 5-61 Herleitung des Gestaltungsszenarios 1 auf Basis der Schülerzahlen 2020 des Szenarios 
„Alle heutigen Standorte“ 

Orientierungsstufe 
Szenarienherleitung

Szenario
„Gestaltung 1“

Standorte: 28
Schulen: 22
Schüler: 3.890

RegS  GesS

RegS  GesS

Erhalt

Erhalt

Erhalt
Erhalt

unter 45 / 90 Schüler
bis 75 / 120 Schüler

bis 105 / 150 Schüler
bis 135 / 180 Schüler

> 135 / 180 Schüler

Regional- / Gesamtschule

 

Die Standortstruktur der Bildungsangebote für die Orientierungsstufe würde im Szenario 
„Gestaltung 1“ zu Schülerzahlen führen, wie sie in Abbildung 5-62 dargestellt sind. 
Danach erreichen alle Standorte ausreichende Schülerzahlen in den Klasse 5 und 6 
(Orientierungsstufe). 
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Abbildung 5-62 Schülerzahlen 2020 im Szenario „Gestaltung 1“. Die Farbgebung berücksichtigt die 
Schulform (Abbildung 5-55), da unterschiedliche Mindestschülerzahlen für Regional- bzw. 
Gesamtschulen gelten (vgl. doppelte Skalenbeschriftung: Werte vor dem Schrägstrich 
gelten für Regionalschulen, Werte dahinter für Gesamtschulen) 

Orientierungsstufe 
Schülerzahlen 2020

Szenario
„Gestaltung 1“

Standorte: 28
Schulen: 22
Schüler: 3.890

unter 45 / 90 Schüler
bis 75 / 120 Schüler

bis 105 / 150 Schüler
bis 135 / 180 Schüler

> 135 / 180 Schüler

Regional- / Gesamtschule

 

An den Standorten Röbel und Malchin sind im Vergleich zu Abbildung 5-56 und 
Abbildung 5-59 (Szenarien „Alle heutigen Standorte“ und „Trendausdünnung“) 
Farbwechsel hin zu niedrigeren Größenkategorien erkennbar. Diese Farbwechsel 
ergeben sich in der Darstellung nicht aus geringeren Schülerzahlen im Vergleich zu den 
zuvor beschriebenen Szenarien, sondern aus dem in Abbildung 5-61 für das 
Gestaltungsszenario definierten Schulartwechsel. In den Szenarien „Alle heutigen 
Standorte“ (Abbildung 5-56) und „Trendausdünnung“ beherbergen die beiden Standorte 
jeweils eine Regionalschule. Für Regionalschulen gelten die in der Skala der 
Abbildungen zuerst genannten, d.h. nicht in Klammern stehenden Größenstufen, die sich 
aus der Mindestschülerzahl für zwei Jahrgangsstufen von etwa 7526 Schülern ergeben. 
Nach den Festlegungen der Abbildung 5-61 fusionieren die beiden Regionalschulen in 
Malchin und Röbel im Gestaltungsszenario jeweils mit dem ortansässigen Gymnasium zu 
einer Gesamtschule. Für Gesamtschulen gelten höhere Mindestschülerzahlen27, aus 
denen sich die hinteren, jeweils in Klammern stehenden Größenklassen ergeben. Die 
gleiche Schülerzahl an einem Standort führt somit beim Übergang von einer Regional- zu 
einer Gesamtschule zu einer anderen, d.h. niedrigeren Einstufung in der farblichen 
Größenklasseneinteilung. Wie Abbildung 5-62 zeigt, sind sowohl in Malchin wie auch in 
                                                 
26 Wie dargestellt ist die exakte Landesregelung 36 Schüler in der Eingangsklasse (Klasse 5), sofern nicht die 
Sonderregel für zu weite Schulwege greift. Multipliziert mit zwei Jahrgangsstufen kommt man auf 72 Schüler. 
27 Vgl. die Darstellung zu Beginn des Kapitels. 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 156 

Röbel die Schülerzahlen der Orientierungsstufe jedoch auch für die höheren 
Mindestschülerzahlanforderungen der Gesamtschule ausreichend. 

Abbildung 5-63 macht deutlich, dass das Gestaltungsszenario 1 den Wegeaufwand der 
Schüler gegenüber dem Szenario „Trendausdünnung“ nicht unerheblich verringern kann. 

Abbildung 5-63 Schulwege im Szenario „Gestaltung 1“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zu den Szenario „Alle heutigen Standorte“ und „Trendausdünnung“) 
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Szenario „Gestaltung 2“ (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe) 

Das Gestaltungsszenario 2 stellt – wie bei allen vier Schulstufen – die Vorzugsvariante 
der Arbeitsgruppe dar. Entsprechend wird der Inhalt des Szenarios den politischen Gre 
Seenplatte eingesetzten Dichtewerte in der Region Dithmarschen-Steinburg eine 
deutliche Überschätzung der Bevölkerungszahl zur Folge hätte. Folglich werden für 
letztere Region geringe Dichtewerte angesetzt. 
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Abbildung 5-64 Herleitung des Gestaltungsszenarios 2 auf Basis der Schülerzahlen 2020 des Szenarios 
„Alle heutigen Standorte“ 

Orientierungsstufe 
Szenarienherleitung

Szenario
„Gestaltung 2“

Standorte: 31
Schulen: 25
Schüler: 3.890

RegS  GesS

RegS  GesS

Erhalt

Erhalt

Erhalt

Erhalt

Erhalt
unter 45 / 90 Schüler
bis 75 / 120 Schüler

bis 105 / 150 Schüler
bis 135 / 180 Schüler

> 135 / 180 Schüler

Regional- / Gesamtschule

 

Das Gestaltungsszenario 2 umfasst die folgenden Anpassungsmaßnahmen, die in 
Abbildung 5-64 auch grafisch veranschaulicht sind. 

 Fusion des Gymnasiums und der Regionalschule in Malchin zur Sicherung eines 
breiten Angebotes von Bildungsgängen in diesem zentralen Ort (entspricht der 
Annahme im Trendszenario) 

 Fusion des Gymnasiums und der Regionalschule in Röbel zur Sicherung eines 
breiten Angebotes von Bildungsgängen in diesem zentralen Ort 

 Erhalt des Standortes Penzlin zulasten von Möllenhagen aufgrund der höheren 
zentralörtlichen Bedeutung und der damit verbundenen besseren 
Bündelungsfähigkeit mit anderen verbleibenden öffentlichen und privaten 
Infrastrukturangeboten (ärztliche Versorgung, Einzelhandel, ÖPNV, Pflegedienste, 
...) 

 Erhalt des Standortes Feldberg zulasten des Standortes Blankensee aufgrund der 
besseren Flächenabdeckung des südöstlichen Randes der Region 

 Erhalt der beiden Standorte Rechlin und Wesenberg (ggf. über die Regelungen der 
verringerten Mindestgröße) zur Vermeidung zu langer Schulwege aufgrund der 
besonderen topografischen Gegebenheiten (u.a. problematische Müritz-Querung) 
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 Erhalt der Standorte Dargun und Loitz zur Vermeidung zu langer Schulwegzeiten 
(Regionsrandlage) sowie unter Berücksichtigung der Fördermittelbindung am 
Standort Loitz 

 Erhalt des Standortes Tützpatz zur Vermeidung zu langer Schulwegzeiten, 
insbesondere aus Richtung Westen 

 Schließung des Standortes Neverin 

Abbildung 5-65 Schülerzahlen 2020 im Szenario „Gestaltung 2“. Die Farbgebung berücksichtigt die 
Schulform (Abbildung 5-55), da unterschiedliche Mindestschülerzahlen für Regional- bzw. 
Gesamtschulen gelten (vgl. doppelte Skalenbeschriftung: Werte vor dem Schrägstrich 
gelten für Regionalschulen, Werte dahinter für Gesamtschulen) 

Orientierungsstufe 
Schülerzahlen 2020

Szenario
„Gestaltung 2“

Standorte: 31
Schulen: 25
Schüler: 3.890

unter 45 / 90 Schüler
bis 75 / 120 Schüler

bis 105 / 150 Schüler
bis 135 / 180 Schüler

> 135 / 180 Schüler

Regional- / Gesamtschule

 

Abbildung 5-65 beschreibt die sich aus diesen Maßnahmen ergebenden Schülerzahlen 
für die einzelnen Standorte der Orientierungsstufe. An den Standorten Röbel und Malchin 
kommt es – wie schon beim Gestaltungsszenario 1 detailliert erläutert – zu einer 
Veränderung der farblichen Größeneinstufung aufgrund des Wechsels der Schulform 
(Gesamtschule statt Regionalschule). Am Standort Tützpatz kommt es zu einer – 
bewusst in Kauf genommenen - geringen Schülerzahl. Formal muss diese bei Bedarf 
über die Ausnutzung der entsprechenden Sonderregelungen der Schulgesetzgebung zur 
Vermeidung unzumutbarer Schulwegentfernungen realisiert werden. 

Wie Abbildung 5-66 anhand eines Vergleichs der Szenarien deutlich macht, ist das 
Gestaltungsszenario 2 in der Lage, sich den Erreichbarkeitsverhältnissen des 
Referenzszenarios „Alle heutigen Standorte“ in weiten Teilen anzunähern. 
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Abbildung 5-66 Schulwege im Szenario „Gestaltung 2“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zu den drei anderen Szenarien) 
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5.3.5 Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe 

Status Quo und Entwicklung der Schülerzahlen 

Bildungsgänge der Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe, d.h. in den Klassen 7 
bis 10 werden wie die Orientierungsstufe an Regional- und Gesamtschulen, wie darüber 
hinaus an Gymnasien angeboten. Gegenüber den im vorigen Kapitel betrachteten 
Standorten der Orientierungsstufe erhöht sich somit die Anzahl der zu berücksichtigen 
Standorte um die Gymnasien der Region. Abbildung 5-67 zeigt die aktuellen Standorte 
der Sekundarstufe I (Klassen 7 bis 10) nach Einführung der Orientierungsstufe. 
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Abbildung 5-67 Heutige Standorte der Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe (Klassen 7 bis 10) 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schultypen heute

Status Quo 2006

Regionalschule
Gesamtschule 

Gymnasium

Standorte: 42 
Schulen: 36
Schüler: 9.270

 

Im Vergleich der beiden Betrachtungsjahre 2006 und 2020, den Referenzzeitpunkten des 
MORO, ist in den Altersgruppen der Schüler in den Klassen 7 bis 10 ein leichter 
Rückgang zu verzeichnen. So vermindert sich die Zahl der Schüler von aktuell 9.270 
Schülern (2006) auf etwa 7.900. Dies entspricht einem Rückgang um 15%. 

Szenario „Alle heutigen Standorte“ 

Auch für die Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe sollen die Schülerzahlen 2020 
zunächst in einem entsprechend bezeichnetem Szenario alle heutigen Standorten 
gegenübergestellt werden. Um die Lesbarkeit der dazu durchgeführten Abschätzungen 
zu erhöhen, sollen die ermittelten Schülerzahlen in den nachfolgenden Abbildungen 
zunächst getrennt für die 

 Regionalschulen (Abbildung 5-68), 

 Gesamtschulen (Abbildung 5-69) und 

 Gymnasien (Abbildung 5-70) 

erfolgen. Bei der Darstellung werden die einzelnen Schulstandorte wieder fünf 
unterschiedlichen, farblich gekennzeichneten Größenklassen zugeordnet. Aufgrund der 
Vorgaben der Schulgesetzgebung sind dabei unterschiedliche Regelungen zu beachten. 
Entsprechend weisen die Darstellungen ab Abbildung 5-68 unterschiedliche Skalenwerte 
auf. In allen drei Fällen markiert der Übergang von gelb zu hellrot – wie in allen anderen 
Abbildungen – die Grenze der aktuellen Mindestschülerzahlen. 
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Dabei muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Schulgesetzgebung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern keine Mindestgrößen für das in diesem Kapitel 
behandelte Segment der Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe (Klassen 7 bis 10) 
vorgibt. Formal erfolgt eine Überprüfung der Schülerzahlen nur in der Eingangsklasse 
(Klasse 5). Da es jedoch wenig realistisch erscheint, dass Schulstandorte langfristig 
gehalten werden können, die in den Klassen 7 bis 10 deutlich unter den für diese 
Jahrgangsstufen vorgesehenen Zügigkeiten und Klassenstärken bleiben, sind durch die 
Begleitforschung „de facto“-Mindestschülerzahlen ermittelt worden, die sich aus den 
sonstigen Regelungen der Schulgesetzgebung ergeben – auch wenn diese nicht 
Gegenstand einer formalen Prüfung durch die Schulaufsichtsbehörden sind. 

Für die räumliche Zuordnung der Schüler wurde – wie bei allen anderen Schulstufen 
auch – unterstellt, dass im Jahr 2020 voraussichtlich keine Kreisgrenzen mehr zwischen 
den heutigen Landkreisen der Mecklenburgischen Seenplatte sowie zwischen den 
Landkreisen und der zurzeit noch kreisfreien Stadt Neubrandenburg vorhanden sein 
werden. 

Wie Abbildung 5-68 zeigt, werden – das heutige Schulformwahlverhalten von Schülern 
und Eltern unterstellt – im Jahr 2020 eine Reihe von Regionalschulen deutliche 
Schwierigkeiten haben, eine ausreichende Anzahl an Schülern für ihre Klassen 7 bis 10 
zusammen zu bekommen. Dies gilt insbesondere für Schulen in einem Umkreis von 10 
km bis 20 km um Neubrandenburg. Neben der rückläufigen Schülerzahlen ist hier auch 
ein Grund im Wegfall der Kreisgrenzen zu suchen, mit dem für viele Schüler im 
Neubrandenburger Umland Schulstandorte in der Stadt Neubrandenburg besser 
erreichbar sind als heute häufig angesteuerte Schulen in den Landkreisen Mecklenburg-
Strelitz, Müritz und Demmin. 

Abbildung 5-68 Schülerzahlen 2020 (Klassen 7 bis 10) der Regionalschulen im Szenario „Alle heutigen 
Standorte“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

unter 90 Schüler
bis 140 Schüler
bis 190 Schüler
bis 240 Schüler

> 240 Schüler

Regionalschulen

Standorte: 24 
Schulen: 22
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Abbildung 5-69 zeigt die Situation für die Gesamtschulen. Dafür sind u.a. zwei Gründe zu 
benennen. Zum einen liegen nahezu alle Gesamtschulen fernab der wegfallenden 
Kreisgrenzen. Dies gilt – mit Ausnahme von Altentreptow – insbesondere auch für den 
Stadt-Umland-Bereich von Neubrandenburg. Zum anderen sind viele der heutigen 
Gesamtschulen ehemalige Gymnasien (z.B. in Friedland und Altentreptow). Diese 
Umwandlung fand i.d.R. statt, da sich für die Gymnasien keine ausreichenden 
Schülerzahlen mehr fanden, um die – deutlich höheren – Mindestgrößen für Gymnasien 
zu erreichen. Bei den vergleichsweise „großen“ Gesamtschulen in Abbildung 5-69 
handelt es sich somit teilweise um „zu klein gewordene“ (ehemalige) Gymnasien. 

Wie Abbildung 5-70 verdeutlicht, kann erwartet werden, dass sich der Trend zur 
Umwandlung von Gymnasien in Gesamtschulen voraussichtlich auch in Zukunft 
fortsetzen wird. So zeigen einige der außerhalb Neubrandenburgs gelegenen Gymnasien 
deutliche Schwierigkeiten, eine ausreichende Schülerzahl in den Klassen 7 bis 10 zu 
behalten. Auch hierbei zeigen sich z.T. Effekte des Wegfalls der Kreisgrenzen, da 
insbesondere aus dem Neubrandenburger Umland Gymnasien in Neubrandenburg 
deutlich besser erreichbar sind als in den bisherigen Kreisstädten. 

Abbildung 5-69 Schülerzahlen 2020 (Klassen 7 bis 10) der Gesamtschulen im Szenario „Alle heutigen 
Standorte“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

unter 180 Schüler
bis 230 Schüler
bis 280 Schüler
bis 330 Schüler

> 330 Schüler

Gesamtschulen

Standorte: 8 
Schulen: 6
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Abbildung 5-70 Schülerzahlen 2020 (Klassen 7 bis 10) der Gymnasien im Szenario „Alle heutigen 
Standorte“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

unter 170 Schüler
bis 220 Schüler
bis 270 Schüler
bis 320 Schüler

> 320 Schüler

Gymnasien

Standorte: 10 
Schulen: 8

 

Insgesamt ergibt sich für das Segment der Klassen 7 bis 10 (Sekundarstufe I nach der 
Orientierungsstufe) somit das in Abbildung 5-71 dargestellte Bild. Es handelt sich dabei 
um eine einfache Überlagerung der Darstellungen ab Abbildung 5-68. Aufgrund der 
unterschiedlichen Regelungen zu Klassenstärken und Zügigkeiten für die drei 
betrachteten Schulformen (Regionalschule, Gesamtschule, Gymnasium) sind die farblich 
dargestellten Größenklassen in Abbildung 5-71 für die drei Schulformen unterschiedlich 
definiert. 

In der Summe zeigt sich in Abbildung 5-71 ein deutlicher Handlungsbedarf. Wie die 
differenzierten Darstellungen ab Abbildung 5-68 zuvor deutlich gemacht haben, liegt 
dieser vor allem bei den Regionalschulen und Gymnasien. 
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Abbildung 5-71 Schülerzahlen 2020 (Klassen 7 bis 10) der Regionalschulen (vorderster Wert in der 
Legendenskala), Gesamtschulen (mittlerer Wert in der Legendenskala) und Gymnasien 
(hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario „Alle heutigen Standorte“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

unter 90/180/170 Sch.
bis 140/230/220 Sch.
bis 190/280/270 Sch.
bis 240/330/320 Sch.

> 240/330/320 Sch.

RegSch / GesSch / Gymn

Standorte: 42 
Schulen: 36
Schüler: 7.900

 

Abbildung 5-72 zeigt die Erreichbarkeitsverhältnisse (Schulwegzeiten) im Szenario „Alle 
heutigen Standorte“, die für alle weiteren Szenarien dieses Kapitels als Referenz dienen 
werden. 
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Abbildung 5-72 Schulwege im Szenario „Alle heutigen Standorte“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und 
mit dem ÖPNV) 
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Szenario „Trendausdünnung“ 

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln soll im nächsten Schritt mit einem 
Trendszenario beleuchtet werden, wie sie die Bildungslandschaft in der 
Mecklenburgischen Seenplatte voraussichtlich weiterentwickeln würde, wenn kein 
politischer Gestaltungswille artikuliert wird. Die dabei unterstellten Anpassungsreaktionen 
sind in Abbildung 5-73zusammengetragen. Diese umfassen: 

 Die Fusion der Regionalschule und des Gymnasiums in Malchin zu einer 
Gesamtschule 

 Die Schließung des Gymnasiums in Röbel 

 Die Schließung von Regionalschulen in Tützpatz, Neverin, Möllenhagen, 
Blankensee, Rechlin, Wesenberg, Dargun, Loitz und Feldberg 

Sofern relevant entsprechen diese Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit bewusst ein 
„Worst Case“-Szenario beschreiben, die Annahmen der Szenarien „Trendausdünnung“ 
der Orientierungsstufe (Abschnitt 5.3.4) und der Sekundarstufe II (Abschnitt 5.3.6). 
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Abbildung 5-73 Annahmen zu Anpassungsmaßnahmen für die Sekundarstufe I nach der 
Orientierungsstufe (Klassen 7 bis 10) im Trendszenario 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Szenarienherleitung

Szenario
„Trendausdünnung“

unter 90/180/170 Sch.
bis 140/230/220 Sch.
bis 190/280/270 Sch.
bis 240/330/320 Sch.

> 240/330/320 Sch.

RegSch / GesSch / Gymn

Standorte: 32 
Schulen: 25 
Schüler: 7.900

Gymn + RegS
 KGS

 

Die Auswirkungen dieser für den Trendfall der Entwicklung unterstellten 
Anpassungsmaßnahmen auf die Schülerzahlen der einzelnen Standorte werden in 
Abbildung 5-74 dargestellt. Danach würden die beschriebenen Maßnahmen zu 
ausreichenden Schülerzahlen in der Mehrzahl der verbleibenden Schulen führen. 
Gleichzeitig führen die Maßnahmen jedoch zu einer deutlichen Verlängerung der 
Schulwege (Abbildung 5-75). 
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Abbildung 5-74 Schülerzahlen 2020 (Klassen 7 bis 10) der Regionalschulen (vorderster Wert in der 
Legendenskala), Gesamtschulen (mittlerer Wert in der Legendenskala) und Gymnasien 
(hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario „Trendausdünnung“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schülerzahlen 2020

Szenario
„Trendausdünnung“

unter 90/180/170 Sch.
bis 140/230/220 Sch.
bis 190/280/270 Sch.
bis 240/330/320 Sch.

> 240/330/320 Sch.

RegSch / GesSch / Gymn

Standorte: 32 
Schulen: 25
Schüler: 7.900

 

Abbildung 5-75 Schulwege im Szenario „Trendausdünnung“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit 
dem ÖPNV, im Vergleich zum Szenario „Alle heutigen Standorte“) 
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Szenario „Gestaltung 1“ 

Alternativ zu den im vorigen Abschnitt beschriebenen Szenarien wurden durch die 
Arbeitsgruppe zwei Gestaltungsszenarien entwickelt. Ziel der beiden 
Gestaltungsszenarien, die in diesem und dem nächsten Abschnitt dargestellt werden, ist 
ein möglichst weitgehender Erhalt eines kleinräumigen Bildungsangebotes in der 
Mecklenburgischen Seenplatte. Unten den beiden Gestaltungsszenarien bildet das 
Szenario „Gestaltung 2“ des nachfolgenden Abschnittes die Vorzugsvariante der 
Arbeitsgruppe. 

Abbildung 5-76 zeigt die Anpassungsmaßnahmen im Gestaltungsszenario 1. Dieses 
umfasst die folgenden Anpassungsmaßnahmen: 

 den Erhalt der Regionalschulen in Feldberg, Wesenberg und Rechlin zur 
Vermeidung weiter Schulwegentfernungen 

 den Erhalt der Regionalschule in Möllenhagen zulasten der Regionalschule in 
Penzlin 

 die Fusion jeweils der Regionalschule und des Gymnasiums in Röbel sowie in 
Malchin zu einer Gesamtschule 

Abbildung 5-76 Herleitung des Gestaltungsszenarios 1 auf Basis der Schülerzahlen 2020 des Szenarios 
„Alle heutigen Standorte“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Szenarienherleitung

Szenario 
„Gestaltung 1“

Standorte: 36 
Schulen: 28
Schüler: 7.900

unter 90/180/170 Sch.
bis 140/230/220 Sch.
bis 190/280/270 Sch.
bis 240/330/320 Sch.

> 240/330/320 Sch.

RegSch / GesSch / Gymn

Gymn + RegS
 KGS

Erhalt

Erhalt

Gymn + RegS
 KGS

Erhalt
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Abbildung 5-77 dokumentiert die sich im Gestaltungsszenario 1 für das Jahr 2020 
ergebenden Schülerzahlen. Dabei wird deutlich, dass viele der erhaltenen Standorte die 
für die Betrachtung angesetzten Mindestschülerzahlen nicht erreichen. Dies gilt 
zusätzlich auch für den Standort Woldegk, der durch den Erhalt des Standortes Feldberg 
im Vergleich zum Szenario „Trendausdünnung“ wieder Schüler verliert. 

Die dargestellten Unterauslastungen werden im Gestaltungsszenario jedoch bewusst in 
Kauf genommen, um noch weitere Wege der Schüler in der Region zu vermeiden. Sie 
wäre im Falle einer Umsetzung über die entsprechenden Sonderregelungen zur 
Vermeidung langer Schulwegentfernungen zu begründen. Darüber hinaus zeigen die in 
Kapitel 7 dargestellten Kostenbetrachtungen, dass ein solches Vorgehen aus 
wirtschaftlicher Sicht durchaus nicht unrealistisch erscheinen muss. 

Abbildung 5-77 Schülerzahlen 2020 (Klassen 7 bis 10) der Regionalschulen (vorderster Wert in der 
Legendenskala), Gesamtschulen (mittlerer Wert in der Legendenskala) und Gymnasien 
(hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario „Gestaltung 1“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Gestaltung 1“

Standorte: 36 
Schulen: 28
Schüler: 7.900

unter 90/180/170 Sch.
bis 140/230/220 Sch.
bis 190/280/270 Sch.
bis 240/330/320 Sch.

> 240/330/320 Sch.

RegSch / GesSch / Gymn

 

Abbildung 5-78 analysiert die Auswirkungen der Maßnahmen des ersten 
Gestaltungsszenarios auf die Schulwegzeiten. Dabei wird deutlich, dass die 
vorgeschlagenen Standorterhaltungen eine substanzielle Verkürzung der Schulwegzeiten 
bewirken können. 
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Abbildung 5-78 Schulwege im Szenario „Gestaltung 1“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zu den Szenarien „Alle heutigen Standorte“ und „Trendszenario“) 
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Szenario „Gestaltung 2“ (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe) 

Das zweite Gestaltungsszenario bildet – wie bei allen anderen Schulstufen – die 
Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe. Sie wird daher den politischen Gremien für 
entsprechende Beschlussfassungen als Zielkorridor empfohlen. Gegenstand des 
Gestaltungsszenarios 2 sind die in Abbildung 5-79 zusammengestellten 
Anpassungsmaßnahmen. Diese umfassen: 

 Fusion des Gymnasiums und der Regionalschule in Malchin zur Sicherung eines 
breiten Angebotes von Bildungsgängen in diesem zentralen Ort (entspricht der 
Annahme im Trendszenario) 

 Fusion des Gymnasiums und der Regionalschule in Röbel zur Sicherung eines 
breiten Angebotes von Bildungsgängen in diesem zentralen Ort 

 Erhalt des Standortes Penzlin zulasten von Möllenhagen aufgrund der höheren 
zentralörtlichen Bedeutung und der damit verbundenen besseren 
Bündelungsfähigkeit mit anderen verbleibenden öffentlichen und privaten 
Infrastrukturangeboten (ärztliche Versorgung, Einzelhandel, ÖPNV, Pflegedienste, 
...) 

 Erhalt des Standortes Feldberg zulasten des Standortes Blankensee aufgrund der 
besseren Flächenabdeckung des südöstlichen Randes der Region 

 Erhalt der beiden Standorte Rechlin und Wesenberg (ggf. über die Regelungen der 
verringerten Mindestgröße) zur Vermeidung zu langer Schulwege aufgrund der 
besonderen topografischen Gegebenheiten (u.a. problematische Müritz-Querung) 
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 Erhalt der Standorte Dargun und Loitz zur Vermeidung zu langer Schulwegzeiten 
(Regionsrandlage) sowie unter Berücksichtigung der Fördermittelbindung am 
Standort Loitz 

 Erhalt des Standortes Tützpatz zur Vermeidung zu langer Schulwegzeiten, 
insbesondere aus Richtung Westen 

 Schließung des Standortes Neverin 

Abbildung 5-79 Herleitung des Gestaltungsszenarios 2 auf Basis der Schülerzahlen 2020 des Szenarios 
„Alle heutigen Standorte“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Szenarienherleitung

Szenario 
„Gestaltung 2“

Standorte: 39 
Schulen: 31
Schüler: 7.900

unter 90/180/170 Sch.
bis 140/230/220 Sch.
bis 190/280/270 Sch.
bis 240/330/320 Sch.

> 240/330/320 Sch.

RegSch / GesSch / Gymn

Gymn + RegS
 KGS

Erhalt
Erhalt

Gymn + RegS
 KGS

Erhalt

Erhalt

Erhalt

Erhalt

Erhalt

 

Abbildung 5-80 zeigt die sich im Gestaltungsszenario 2 ergebenden Schülerzahlen im 
Jahr 2020. Diese zeigen, dass die Mehrzahl der erhaltenen Standorte geringe 
Schülerzahlen ausweist, die jedoch – wie schon im vorigen Abschnitt im Zusammenhang 
mit dem Gestaltungsszenario 1 begründet – bewusst zur Vermeidung zu langer 
Schulwegentfernungen in Kauf genommen werden. 

Darüber hinaus zeigt Abbildung 5-80, dass in der Abwägung zwischen den Standorten 
Penzlin und Möllenhagen die sich aus den Erreichbarkeitsverhältnissen ergebenden 
Schülerzahlen eher für einen Erhalt des Standortes Penzlin als für den Erhalt des 
Standortes Möllenhagen sprechen. So kann Penzlin aufgrund seiner Lage voraussichtlich 
etwas mehr Schüler an sich binden als Möllenhagen. Diese Einschätzung ergibt sich bei 
einem Vergleich der Größenklassenzuordnung der Regionalschule in Möllenhagen im 
Gestaltungsszenario 1 („gelb“ in Abbildung 5-77) mit der Größenklassenzuordnung der 
Regionalschule in Penzlin im Gestaltungsszenario 2 („hellgrün“ in Abbildung 5-79). 
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Abbildung 5-81 veranschaulicht die positiven Auswirkungen des Gestaltungsszenarios 2 
auf die Schulwegzeiten. 

Abbildung 5-80 Schülerzahlen 2020 (Klassen 7 bis 10) der Regionalschulen (vorderster Wert in der 
Legendenskala), Gesamtschulen (mittlerer Wert in der Legendenskala) und Gymnasien 
(hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario „Gestaltung 2“ 

Sekundarstufe I nach 
der Orientierungsstufe
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Gestaltung 2“

unter 90/180/170 Sch.
bis 140/230/220 Sch.
bis 190/280/270 Sch.
bis 240/330/320 Sch.

> 240/330/320 Sch.

RegSch / GesSch / Gymn

Standorte: 39 
Schulen: 31
Schüler: 7.900
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Abbildung 5-81 Schulwege im Szenario „Gestaltung 2“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zu den drei anderen Szenarien) 
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5.3.6 Sekundarstufe II 

Status Quo und Entwicklung der Schülerzahlen 

Im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2020 verläuft die Entwicklung der Schülerzahlen im 
Alterssegment der Sekundarstufe II am dramatischsten. Dies ergibt sich durch die 
Ankunft des rapiden Geburtenabfalls nach dem Mauerfall in den Jahrgangsstufen der 
Oberstufe. Aus den Veränderungen der entsprechenden Altersjahrgänge (Darstellungen 
ab Abbildung 5-82) ergeben sich für die Mecklenburgische Seenplatte Schülerrückgänge 
in der Sekundarstufe II von etwa 47%. Dieser Rückgang bezieht sich ausschließlich auf 
die Jahrgangsstufen 11 und 12, deren Schülerzahl aktuell bei etwa 2.200 liegt und im 
Jahr 2020 nur noch etwa 1.170 umfassen wird. Parallel dazu findet in den kommenden 
Jahren durch die Einführung des Abiturs nach Klasse 12 der Wegfall der Klasse 13 statt. 
Dadurch ergibt sich rechnerisch ein noch deutlich stärkerer Schülerrückgang in den 
Oberstufen der Gymnasien und Gesamtschulen. Diese Auswirkung des Abiturs nach 
Klasse 12 hat jedoch keine Standort gefährdenden Auswirkungen, da die 
Mindestanforderungen an die Größe von Oberstufen entsprechend angepasst werden. 
Der Schülerrückgang durch das Abitur nach Klasse 12 wird daher im Rahmen der 
nachstehenden Szenarien nicht weiter betrachtet. Vielmehr gehen alle Szenarien für das 
Vergleichsjahr 2020 von Schülerzahlen bei einem Abitur nach Klasse 12 aus. 
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Abbildung 5-82 Heutige Standorte der Sekundarstufe II 

Sekundarstufe II 
Schultypen heute

Status Quo

Gymnasium
Gesamtschule

Standorte: 15
Schulen: 13
Schüler: 2.200 (Jgst. 11/12)

 

Standorte der Sekundarstufe II finden sich in der Region an Gymnasien und 
Gesamtschulen. Abbildung 5-82 zeigt die aktuellen Standorte. Darunter befindet sich 
auch die gymnasiale Oberstufe auf Probe der KGS Stavenhagen, die erst kürzlich 
eingerichtet wurde. 

Szenario „Alle heutigen Standorte“ 

Stellt man alle heutigen Standorte der Sekundarstufe II (Abbildung 5-82) den rapide 
sinkenden Schülerzahlen bis zum Jahr 2020 gegenüber, so würden sich die in Abbildung 
5-83 dargestellten Schülerzahlen ergeben. Wie schon bei den Darstellungen zur 
Sekundarstufe I in den vorangegangenen Kapiteln weist auch diese Abbildung eine 
doppelte Skala für die Bildung der farbig dargestellten Größenklassen auf. Hintergrund 
ist, dass die Schulgesetzgebung eine größere Mindestschülerzahl für Oberstufen an 
Gymnasien als an Gesamtschulen fordert. Vereinfachend auf zwei Jahrgangsstufen 
(Klassen 11 und 12) umgerechnet bedeuten diese Regelungen, dass eine Oberstufe am 
Gymnasium mindestens 80 Schülerinnen und Schülern aufweisen muss. Dieser Wert 
liegt für Gesamtschulen bei nur 48 Schülerinnen und Schülern, einem Wert, der für die 
Skalen dieses Kapitels auf 50 aufgerundet wurde. Entsprechend liegt die Grenze der 
Größenklassen „gelb“ und „hellrot“ in Abbildung 5-83 sowie in allen folgenden 
Abbildungen dieses Kapitels bei 80 Schülern für Gymnasien und 50 Schülern für 
Gesamtschulen. 
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Abbildung 5-83 Schülerzahlen 2020 (Sekundarstufe II) der Gymnasien (vorderer Wert in der 
Legendenskala) und der Gesamtschulen (hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario 
„Alle heutigen Standorte“ 

Sekundarstufe II 
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Alle heutigen Standorte“

unter 50 / 35 Schüler
bis 80 / 50 Schüler

bis 110 / 65 Schüler
bis 140 / 80 Schüler

über 140 / 80 Schüler

Gymnasien / Gesamtschulen

Standorte: 15
Schulen: 13
Schüler: 1.170 

 

Abbildung 5-83 macht deutlich, dass der drastische Schülerrückgang in der 
Sekundarstufe II eine ganze Reihe von Oberstufenstandorten gefährdet. 

Die Entfernungsverhältnisse bei den Schulwegen der Sekundarstufe II veranschaulicht 
die Abbildung 5-84. Diese dienen – wie schon bei den zuvor dargestellten Schulstufen – 
als Referenz für die Bewertung der Alternativszenarien. 
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Abbildung 5-84 Schulwege im Szenario „Alle heutigen Standorte“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und 
mit dem ÖPNV) 
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Szenario „Trendausdünnung“ 

Die im vorigen Abschnitt aufgezeigten Gefährdungen führen zu den Annahmen im 
Szenario „Trendausdünnung“, dass eine Reihe der betroffenen Standorte der 
Sekundarstufe II bis zum Jahr 2020 aufgegeben werden müssen. Aufgrund der in den 
Darstellungen ab Abbildung 5-82 beschriebenen Bevölkerungsdynamik würden sich viele 
der Standortaufgaben sogar innerhalb der nächsten Jahre vollziehen, da in diesem 
Zeitraum mit dem Löwenanteil des Rückganges gerechnet werden muss. Aufgrund des 
Geburtenausfalls in den Geburtsjahrgängen 1990 bis 1994 ist kurzfristig sogar mit einem 
noch stärkeren Rückgang als den bis 2020 angegebenen -47% zu rechnen, der sich 
dann in den Folgejahren wieder leicht relativiert. 

Nach den Annahmen der Arbeitsgruppe würden sich die Anpassungsmaßnahmen im 
Trendfall vermutlich in der in Abbildung 5-85 dargestellten Form vollziehen. Sie umfassen 
den Erhalt einer bestehenden Oberstufe an der aus Regionalschule und Gymnasium neu 
zu bilden KGS in Malchin zu Lasten der bisher nur auf Probe eingerichteten Oberstufe an 
der KGS Stavenhagen sowie den Verlust der Oberstufe in Röbel bei der dort ebenfalls 
neu aus Regionalschule und Gymnasium neu zu bildenden KGS. 
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Abbildung 5-85 Annahmen zu Anpassungsmaßnahmen für die Sekundarstufe II im Trendszenario 

Sekundarstufe II 
Szenarienherleitung

Szenario 
„Trendausdünnung“

unter 50 / 35 Schüler
bis 80 / 50 Schüler

bis 110 / 65 Schüler
bis 140 / 80 Schüler

über 140 / 80 Schüler

Gymnasien / Gesamtschulen

Standorte: 14
Schulen: 11
Schüler: 1.170 

Gymn + RegS
 KGS mit Sek II

Gymn + RegS
 KGS ohne Sek II

 

Im Ergebnis würden diese für die Trendentwicklung unterstellten 
Anpassungsmaßnahmen zu Schülerzahlen führen, wie sie Abbildung 5-86 darstellt. Wie 
die Darstellung zeigt, erreichen alle verbleibenden Oberstufen im Jahr 2020 
ausreichende Schülerzahlen.28 

Allerdings führen die Schließungen zu einer erheblich Verlängerung der Schulwege 
(Abbildung 5-87). Diese sind nicht zuletzt auch deshalb von besonderem Interesse, als 
für die Schüler der Sekundarstufe II kein Fahrgelderstattungsanspruch besteht. 

                                                 
28 Der eine hellrote Standort in Neubrandenburg darf nicht überbewertet werden. Wie in Kapitel 2 dargestellt 
arbeitet das verwendete Modell zur Abschätzung der Schülerzahlen innerhalb der Städte nur relativ grob, da 
hier die Erreichbarkeitsverhältnisse nur sehr geringe Unterschiede aufweisen. Da alle anderen Standorte in 
Neubrandenburg ausreichende Schülerzahlen aufweisen, kann an dieser Stelle keine Aussage zu 
Anpassungsmaßnahmen innerhalb Neubrandenburgs gemacht werden. 
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Abbildung 5-86 Schülerzahlen 2020 (Sekundarstufe II) der Gymnasien (vorderer Wert in der 
Legendenskala) und der Gesamtschulen (hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario 
„Trendausdünnung“ 

Sekundarstufe II 
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Trendausdünnung“

unter 50 / 35 Schüler
bis 80 / 50 Schüler

bis 110 / 65 Schüler
bis 140 / 80 Schüler

über 140 / 80 Schüler

Gymnasien / Gesamtschulen

Standorte: 14
Schulen: 11
Schüler: 1.170 

 

Abbildung 5-87 Schulwege im Szenario „Trendausdünnung“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit 
dem ÖPNV, im Vergleich zum Szenario „Alle heutigen Standorte“) 
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Szenario „Gestaltung 1“ 

Auch für den Bereich der Sekundarstufe II wurden in der Arbeitsgruppe zwei 
Gestaltungsszenarien definiert, die in diesem und dem nachfolgenden Abschnitt 
vorgestellt werden sollen. Das dabei zuletzt vorgestellte Gestaltungsszenario 2 bildet die 
Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe. 

Grundsätzlich ist nach Einschätzung der Arbeitsgruppe der Rückgang der Schülerzahlen 
in der Sekundarstufe II in den kommenden Jahren so massiv, dass es in der politischen 
und planerischen Gestaltung weniger um die Anzahl der zu erhaltenden Standorte als 
vielmehr deren Lage geht. Dabei soll grundsätzlich den Standorten der Vorrang gegeben 
werden, die sich in Orten höherer Zentralität befinden. Höhere Zentralität drückt sich 
dabei im Status nach dem Zentrale-Orte-Konzept der Region Mecklenburgischen 
Seenplatte sowie – bei gleicher Einordnung – in der Einwohnerzahl, dem realen 
Ausstattungsstandard mit sonstigen privaten und öffentlichen Versorgungseinrichtungen 
sowie der ÖPNV- und SPNV-Anbindung aus. 

Abbildung 5-88 Herleitung des Gestaltungsszenarios 1 auf Basis der Schülerzahlen 2020 des Szenarios 
„Alle heutigen Standorte“ 

Sekundarstufe II 
Szenarienherleitung

Szenario 
„Gestaltung 1“

unter 50 / 35 Schüler
bis 80 / 50 Schüler

bis 110 / 65 Schüler
bis 140 / 80 Schüler

über 140 / 80 Schüler

Gymnasien / Gesamtschulen

Standorte: 13
Schulen: 11
Schüler: 1.170 

Gymn + RegS
 KGS ohne Sek II

Gymn + RegS
 KGS ohne Sek II

 

Im Kern geht es bei den Standortabwägungen um die beiden Standortpaare 

 Malchin / Stavenhagen sowie 

 Röbel / Malchow 

Die Gestaltungsszenarien untersuchen daher die Vorteilhaftigkeit einer Entscheidung für 
den jeweils einen oder anderen Standort. 
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Das Gestaltungsszenario geht daher von einem Erhalt der Sekundarstufe II in 
Stavenhagen (zurzeit noch „auf Probe“) sowie in Malchow aus. Im Gegensatz dazu wird 
in Malchin und Röbel die Bildung einer KGS aus Regionalschule und Gymnasium unter 
Verlust der gymnasialen Oberstufe unterstellt. Abbildung 5-88 zeigt diese Annahmen zum 
Gestaltungsszenario 1 in einer kartografischen Darstellung. 

Im Falle einer solchen planerisch-politischen Gestaltung der Oberstufenlandschaft in der 
Mecklenburgischen Seenplatte ergäben sich voraussichtlich die in Abbildung 5-89 
dargestellten Schülerzahlen für das Jahr 2020. 

Abbildung 5-89 Schülerzahlen 2020 (Sekundarstufe II) der Gymnasien (vorderer Wert in der 
Legendenskala) und der Gesamtschulen (hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario 
„Gestaltung 1“ 

Sekundarstufe II 
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Gestaltung 1“

unter 50 / 35 Schüler
bis 80 / 50 Schüler

bis 110 / 65 Schüler
bis 140 / 80 Schüler

über 140 / 80 Schüler

Gymnasien / Gesamtschulen

Standorte: 13
Schulen: 11
Schüler: 1.170 

 

Danach kämen die beiden erhaltenen Standorte Malchow und Stavenhagen auf eine 
ausreichende Schülerzahl. Der Erhalt der Sekundarstufe II in Stavenhagen führt jedoch 
zu einer kritischen Situation für die östlich davon gelegene Oberstufe in Altentreptow. 
Unbefriedigend ist zudem, dass Röbel mit einer höheren zentralen Bedeutung als 
Malchow sein Oberstufenangebot verliert. Im Vergleich zum Szenario 
„Trendausdünnung“ kommt es nach Abbildung 5-90 kaum zu einer Verbesserung der 
Schulwegentfernungen. 
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Abbildung 5-90 Schulwege im Szenario „Gestaltung 1“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zum Szenario „Alle heutigen Standorte“ und „Trendausdünnung“) 
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Szenario „Gestaltung 2“ (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe) 

Vor dem Hintergrund der nur bedingt befriedigenden Ergebnisse im Gestaltungsszenario 
1 wird ein zweites Gestaltungsszenario definiert. Diese „Gestaltungsszenario 2“ bildet die 
Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe, die den politischen Gremien entsprechend als 
Zielkorridor für weitergehende Beschlüsse und Planungen empfohlen wird. 

Wie Abbildung 5-91 anhand einer Karte deutlich macht, wird den Oberstufenstandorten 
Malchin und Röbel im Gestaltungsszenario 2 der Vorrang vor den Oberstufenstandorten 
Stavenhagen und Malchow gegeben. 
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Abbildung 5-91 Herleitung des Gestaltungsszenarios 2 auf Basis der Schülerzahlen 2020 des Szenarios 
„Alle heutigen Standorte“ 

Sekundarstufe II 
Szenarienherleitung

Szenario 
„Gestaltung 2“

unter 50 / 35 Schüler
bis 80 / 50 Schüler

bis 110 / 65 Schüler
bis 140 / 80 Schüler

über 140 / 80 Schüler

Gymnasien / Gesamtschulen

Standorte: 14
Schulen: 11
Schüler: 1.170 

Gymn + RegS
 KGS mit Sek II

Gymn + RegS
 KGS mit Sek II

 

Abbildung 5-92 zeigt die Auswirkungen dieser Anpassungsmaßnahmen auf die 
Schülerzahlen der einzelnen Oberstufenstandorte. Dabei wird die Vorteilhaftigkeit 
gegenüber den Szenarien „Trendausdünnung“ und „Gestaltung 1“ deutlich. So führt die 
Bevorzugung von Malchin gegenüber Stavenhagen zu einer Absicherung des 
Oberstufenstandortes Altentreptow. Darüber hinaus kann der Oberstufenstandort Röbel 
bei einer Bevorzugung gegenüber Malchow eine deutlich größere Schülerzahl an sich 
binden als dies im Falle von Malchow in Gestaltungsszenario 1 der Fall war (Abbildung 
5-89). Dies ermöglicht ein tendenziell breiteres Fächerangebot in der Sekundarstufe II. 

Auch hinsichtlich der Schulwegentfernungen schneidet das Gestaltungsszenario 2 etwas 
besser ab als das Gestaltungsszenario 1 bzw. das Szenario „Trendausdünnung“ 
(Abbildung 5-93). 
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Abbildung 5-92 Schülerzahlen 2020 (Sekundarstufe II) der Gymnasien (vorderer Wert in der 
Legendenskala) und der Gesamtschulen (hinterer Wert in der Legendenskala) im Szenario 
„Gestaltung 2“ 

Sekundarstufe II 
Schülerzahlen 2020

Szenario 
„Gestaltung 2“

unter 50 / 35 Schüler
bis 80 / 50 Schüler

bis 110 / 65 Schüler
bis 140 / 80 Schüler

über 140 / 80 Schüler

Gymnasien / Gesamtschulen

Standorte: 14
Schulen: 11
Schüler: 1.170 

 

Abbildung 5-93 Schulwege im Szenario „Gestaltung 2“ (dargestellt als Zeitaufwand zu Fuß und mit dem 
ÖPNV, im Vergleich zu den drei anderen Szenarien) 
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5.3.7 Kosten der Schulstandortstruktur in den betrachteten 
Szenarien 

Methodik der Kostenabschätzung 

In den vorstehenden Kapiteln zu den Schulstufen Primarstufe (Kapitel 5.3.3), 
Orientierungsstufe (Kapitel 5.3.4), Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe (Kapitel 
5.3.5) und Sekundarstufe II (Kapitel 5.3.6) wurden jeweils vier Szenarien definiert. Dabei 
handelt es sich um die Szenarien 

 „Alle heutigen Standorte“,  

 „Trendausdünnung“, 

 „Gestaltung 1“ und  

 „Gestaltung 2“ (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe). 

Zur weiteren Fundierung der politischen und planerischen Diskussion sowie zur 
Begründung des Votums der Arbeitsgruppe, das Gestaltungsszenario 2 als 
Vorzugsvariante hervorzuheben und den politischen Gremien als Zielkorridor für weitere 
Planungen und Beschlüsse zu empfehlen, sollen im Folgenden die Kosten der vier 
Szenarien abgeschätzt werden. 

Die Kostenabschätzung erfolgt dabei jeweils über die Gesamtheit aller vier Schulstufen 
(Primarstufe, Orientierungsstufe, Sekundarstufe I nach der Orientierungsstufe und 
Sekundarstufe II), da in vielen Fällen gemeinsame Ressourcen (Gebäude, Schulleitung, 
Hausmeisterdienste, ...) genutzt werden. Entsprechend wurde bei der Definition der 
Szenarien auf eine Konsistenz der Annahmen Wert gelegt. 

Die Kostenabschätzungen beziehen sich ausschließlich auf die öffentlichen Schulen. 
Dies gilt insbesondere für den Primarbereich, bei dem die privaten Grundschulen zur 
Beurteilung der räumlichen Abdeckung des Bildungsangebotes mit in die Betrachtung der 
Arbeitsgruppe eingeflossen sind (vgl. Kapitel 5.3.3). Ihre Kosten werden in den 
nachstehenden Abschätzungen jedoch nicht mit in Ansatz gebracht. 

Für die Abschätzung der Kosten werden die folgenden Positionen mit in die Betrachtung 
einbezogen: 

 Kosten des Lehrpersonals (ohne Schulleitung) 

 Kosten der Schulleitung 

 Sach- und Personalkosten des Schulträgers (Schulsekretariat, Hausmeister, 
Gebäudebewirtschaftung, Lehrmittel, Verwaltungssachkosten) 

 Gebäudeinvestitionskosten 

 Unmittelbare und mittelbare Schülerbeförderungskosten 

Das methodische Vorgehen bei der Abschätzung dieser Kostenpositionen soll in den 
folgenden Abschnitten kurz erläutert werden. 

Kosten des Lehrpersonals 

Die Kosten des Lehrpersonals ergeben sich aus der Anzahl der Klassen sowie dem 
Stundenaufwand pro Klasse in Abhängigkeit der Jahrgangsstufe, des Bildungsganges 
sowie möglicher Zusatzangebote der Schulen (z.B. Ganztages- und Förderangebote). 
Dazu wurden für jedes Szenario zunächst die Schülerzahlen an jedem Standort 
abgeschätzt und darauf aufbauend jeweils eine Klassenbildung vorgenommen. 
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Grundlage dieser Klassenbildung sind die aktuellen Regelungen der 
Unterrichtsversorgungsverordnung (UntVersVO M-V 2006/2007). Wie Abbildung 5-94 am 
Beispiel der Regionalschulen zeigt, wurden die Zwischenergebnisse regelmäßig an den 
realen Daten der Schulen in der Mecklenburgische Seenplatte geeicht, um so ein 
möglichst realistisches Bild zu erhalten. 

Abbildung 5-94 Vergleich der Klassenbildung im Modell mit der realen Klassenbildung in den Schulen der 
Mecklenburgischen Seenplatte (exemplarische Darstellung für die Regionalschulen) 
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In einem nächsten Schritt wurde den Klassen jeweils ein Bedarf an Lehrerstunden 
zugeordnet. Dabei wurde zwischen den Bildungsgängen und Jahrgangsstufen 
unterschieden. Um die vielfältigen Angebote der Schulen, z.B. im Bereich der 
Ganztagesbetreuung, abbilden zu können, wurden dabei neben den Regelungen der 
jeweils gültigen Stundentafel auch die Angaben des für die Mecklenburgische Seenplatte 
zuständigen Staatlichen Schulamtes zu den pro Klasse real erteilten Unterrichtsstunden 
berücksichtigt. 

Die so ermittelte Anzahl von Lehrerstunden wurde durch die Anzahl der Pflichtstunden 
pro Lehrervollstelle gemäß Verwaltungsvorschrift zur Festsetzung der Lehrkräfte in 
Mecklenburg-Vorpommern für das Schuljahr 2006/2007 geteilt. Dabei wurde ein 5%iger 
Abschlag der Lehrerpflichtstunden für Anrechnungsstunden (ohne Anrechnungsstunden 
für Schulleitung) in Ansatz gebracht.  Vorab wurden zudem die Pflichtstunden der 
Schulleitung (Schulleiter/-in und stellvertretende/-r Schulleiter/-in) abgezogen. Die 
Anrechnungsstunden der Schulleitung wurden gemäß Anlage 1 der genannten 
Verwaltungsvorschrift von der Schülerzahl sowie der Schulform abhängig gemacht. 

Angesichts der erheblichen Rückgänge der Schülerzahlen gilt in Mecklenburg-
Vorpommern zurzeit ein besonderes Arbeitszeitmodell für Lehrerinnen und Lehrer. 
Danach wird das Beschäftigungsniveau der Lehrkräfte in Abhängigkeit des 
Schülerrückgangs landesweit kontinuierlich abgesenkt. Dies gilt sowohl für den real 
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unterrichteten Stundenumfang als auch für die Entlohnung. Diese Festlegungen des 
Arbeitszeitmodells ermöglichen eine Kostenabschätzung auf der Basis von 
Lehrervollstellen, auch wenn die Anzahl der dabei real beschäftigten Lehrkräfte deutlich 
höher liegt. Auf Basis von Angaben des Bildungsministeriums vom 25.8.2006 und 
eigenen Berechnungen wurden die folgenden Durchschnittskosten („Arbeitgeberbrutto“) 
pro Lehrervollstelle angesetzt: 

 Grundschule: 51.700 € 

 Regionale Schule: 54.600 € 

 Kooperative oder Integrierte Gesamtschule: 55.300 € 

 Gymnasium: 59.600 € 

Kosten der Schulleitung 

Für jede eigenständige Schule – die je nach Szenario ggf. auch mehrere Standorte 
umfassen kann – wurde eine Schulleitung, bestehend aus einer/einem Schulleiter/-in und 
einer/einem stellvertretenden Schulleiter/-in, unterstellt. Deren Lehrverpflichtung nach 
Berücksichtigung der Anrechungsstunden wurde beim Bedarf der sonstigen Lehrkräfte, 
wie eben dargestellt, bereits abgezogen. Für die Schulleitung wurden die folgenden 
Durchschnittskostensätze („Arbeitgeberbrutto“) angesetzt: 

 Schulleiter/-in Grundschule: 54.000 € 

 Stellvertretende/r Schulleiter/-in Grundschule: 52.900 € 

 Schulleiter/-in Regionale Schule: 62.300 € 

 Stellvertretende/r Schulleiter/-in Regionaler Schule: 61.250 € 

 Schulleiter/-in Kooperativer oder Integrierter Gesamtschule: 74.000 € 

 Stellvertretende/r Schulleiter/-in Kooperativer o. Integrierter Gesamtschule: 

 68.400 € 

 Schulleiter/-in Gymnasium: 75.000 € 

 Stellvertretende/r Schulleiter/-in Gymnasium: 71.900 € 

Sach- und Personalkosten des Schulträgers (Schulsekretariat, Hausmeister, 
Gebäudebewirtschaftung, Lehrmittel, Verwaltungssachkosten) 

Zur Abschätzung der Sach- und Personalkosten des jeweiligen Schulträgers lagen 
statistische Daten nahezu aller öffentlichen Schulen in der Mecklenburgischen Seenplatte 
für das Schuljahr 2005/2006 vor. Naturgemäß streuen die Werte, insbesondere auf den 
Einzelpositionen sehr. Neben der kosten- und organisationsstrukturellen Situation des 
jeweiligen Schulstandortes spielen hierbei zum Teil eine unterschiedliche 
Buchungspraxis sowie die Tatsache, dass z.B. die Reinigung mal mit eigenem Personal 
und mal über Fremdleistungen erbracht wird, eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grunde 
wurden die Sach- und Personalkosten der Schulträger weitestgehend in aggregierter 
Form behandelt. 
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Abbildung 5-95 Empirische Herleitung der Modellannahme zum Schüler-abhängigen Teil der Sach- und 
Personalkosten des Schulträgers 
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 Abbildung 5-96 Empirische Herleitung der Modellannahme zum Gebäude-abhängigen Teil der Sach- und 
Personalkosten des Schulträgers 
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Um gleichwohl in der Modellrechnung eine gewisse Abhängigkeit der Kosten von der 
Schülerzahl (aber auch eine erhebliche Fixkostenwirkung) abbilden zu können, wurde bei 
allen Kostenpositionen entschieden, ob sie eher von der Größe des Gebäudes abhängig 
sind (und damit bei zurückgehender Schülerzahl konstant bleiben) oder ob sie von der 
Anzahl der Schüler abhängig sind (und damit bei zurückgehender Schülerzahl ebenfalls 
sinken). Die in der Modellrechnung für jeden Schulstandort unterstellten Sach- und 
Personalkosten des Schulträgers für Schulsekretariat, Hausmeister, 
Gebäudebewirtschaftung, Lehrmittel und Verwaltungssachkosten setzen sich somit aus 
einer Gebäude- und einer Schüler-abhängigen Komponente zusammen. Deren Umfang 
und empirische Herleitung sind Abbildung 5-95und Abbildung 5-96 dargestellt. 

Gebäudeinvestitionskosten 

Neben dem laufenden Unterhaltungsaufwand für die Gebäude ist der Schulträger auch 
für Investitionen an den Schulgebäuden zuständig. Investitionen werden dabei als Wert 
steigernde Maßnahmen (z.B. Sanierungen) verstanden. Über Förderprogramme beteiligt 
sich nicht selten auch das Land an entsprechenden Maßnahmen. In den neunziger 
Jahren ist der überwiegende Teil der Schulgebäude saniert worden. Die 
Gebäudeinvestitionskosten sind daher in den kommenden 10 Jahren tendenziell 
unterdurchschnittlich anzusetzen. 

Die für die Modellrechnung gewählte Messgröße „Jährliche Gebäudeinvestitionskosten in 
den nächsten 10 Jahren“ kann dabei als eine Ersatzgröße für die in 
Investitionsrechnungen sonst übliche Abbildung des Werteverzehrs von 
Investitionsgütern (hier: Schulgebäude) gesehen werden. Eine Abbildung von 
Werteverzehr setzt jedoch eine Anlagenbuchhaltung mitsamt der Bildung von 
Abschreibungen voraus. Durch die Doppik-Einführung werden solche Angaben in Kürze 
in allen Kommunen verfügbar sein. Sie liegen zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht 
vor, so dass auf Ersatzgrößen ausgewichen werden muss. 

Vor dem Hintergrund der Fragestellung der Modellrechnung hat die gewählte 
Ersatzgröße „Jährliche Gebäudeinvestitionskosten in den nächsten 10 Jahren“ 
gegenüber dem sonst üblichen Ansatz von Abschreibungen sogar Vorteile. 
Schulgebäude in gutem Zustand haben tendenziell höhere Abschreibungen und würden 
in der Modellrechnung zu geringeren Kostenansätzen führen. Schulgebäude in 
schlechtem Zustand würden hingegen als kostengünstig erscheinen, obwohl sich aus 
ihrem Zustand – eine entsprechende Aufgabenwahrnehmung des Schulträgers 
vorausgesetzt – erheblich höherer Investitionskosten (richtiger: Investitionsausgaben) in 
den kommenden Jahren ergeben. Eine solche Verzerrung soll durch die folgenden 
Modellannahmen vermieden werden. 

Da Investitionsausgaben sehr unregelmäßig, d.h. vergleichsweise selten, dann aber in 
erheblicher Größenordnung auftreten, ist eine empirische Ableitung der 
Gebäudeinvestitionskosten aus den vorliegenden Daten der Schulen in der 
Mecklenburgischen Seenplatte kaum möglich. Stattdessen wird ein Kostenmodell 
verwendet, das aus Werten des Baukostenindexes (BKI) des 
Baukosteninformationszentrums abgeleitet wurde. Dabei wurden die nach den 
Kostengruppen der DIN 276 gruppierten Kosten der Bauteile von Schulgebäuden und 
ihren Außenanlagen mit Werten zu ihren üblichen technischen Lebensdauern verknüpft. 
Unterstellt man nun, dass alle Bauteile des Gebäudes jeweils am Ende ihrer technischen 
Nutzungsdauer ausgetauscht werden, so ergibt sich die in der nachstehenden Abbildung 
schwarz dargestellte Zeitreihe der Investitionsausgaben. Aus dieser lässt sich in einem 
nächsten Schritt die zeitliche Veränderung des Restbuchwertes ableiten. 
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Abbildung 5-97 Aus dem Baukostenindex (BKI) abgeleitete idealisierte Zeitreihe von Investitionsausgaben 
für Schulgebäude 
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Für die Schulgebäude der Mecklenburgischen Seenplatte liegen grobe Angaben („gut“, 
„mittel“, „schlecht“) zum Zustand der Gebäude vor. Diese Angaben werden dem in der 
Abbildung dargestellten Restbuchwert zugeordnet, d.h. es wird angenommen, dass sich 
Schulgebäude der Zustandsklasse „gut“ an einem Punkt der Zeitreihe mit hohem 
Restbuchwert befinden. Durch eine Aufsummierung der Folgeinvestitionen, die im Mittel 
innerhalb der nächsten 10 Jahre gemäß der dargestellten Zeitreihe auftreten, lässt sich 
ein mittlerer Investitionsaufwand abschätzen. Durch ein entsprechendes Vorgehen für die 
beiden Zustandsklassen „mittel“ und „schlecht“ wurden die folgenden Ansatzwerte für die 
Modellrechnung abgeleitet: 

 Schulgebäude der Zustandsklasse „gut“: 220 € pro m2 Nettonutzfläche in den 
nächsten 10 Jahren (= 22 € pro m2 Nettonutzfläche pro Jahr) 

 Schulgebäude der Zustandsklasse „mittel“: 660 € pro m2 Nettonutzfläche in den 
nächsten 10 Jahren (= 66 € pro m2 Nettonutzfläche pro Jahr) 

 Schulgebäude der Zustandsklasse „schlecht“: 1.030 € pro m2 Nettonutzfläche in 
den nächsten 10 Jahren (= 103 € pro m2 Nettonutzfläche pro Jahr) 

Zum Vergleich: Die Sanierungsmaßnahmen der Schulgebäude, die in den 90er Jahren in 
der Mecklenburgischen Seenplatte saniert wurden, haben im Schnitt etwa 750 € pro m2 
Nettonutzfläche (bei Spitzenwerten über 2000 € pro m2 Nettonutzfläche) gekostet. 

Unmittelbare und mittelbare Schülerbeförderungskosten 

Zur Abschätzung der Schülerbeförderungskosten wurden die voraussichtlichen 
Schulwege der Schüler in den vier Szenarien für das Jahr 2020 ermittelt. Es handelt sich 
dabei um die entfernungsoptimale Zuordnung, deren Abschätzungsmethodik in Kapitel 2 
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ausführlich dargestellt wurde. Abweichende Elternwünsche oder anders geschnittene 
amtliche Einzugsbereiche würden die Schulwege entsprechend verlängern. 

Die sich für die vier Szenarien ergebenden Luftlinienentfernungen sind in der Abbildung 
5-98 dargestellt. Deutlich erkennbar ist dabei die durch die abnehmende Anzahl von 
Standorten vom Szenario „Alle heutigen Standorte“ über die beiden 
Gestaltungsszenarien hin zum Szenario „Trendausdünnung“ zunehmende Entfernung 
der Schulwege. In der Abbildung enthalten sind ausschließlich Fahrschüler mit einem 
Anspruch auf Fahrgelderstattung. Diese differiert je nach Schulstufe. 

Abbildung 5-98 Luftlinienentfernungen des Beförderungsbedarfs der Fahrschüler in den drei 
Betrachtungsszenarien 
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Um diese Luftlinienentfernungen in Kosten der Schülerbeförderung zu überführen, 
wurden zunächst die unmittelbaren und mittelbaren Kosten der Schülerbeförderung 
bestimmt. Die unmittelbaren Kosten der Schülerbeförderung  (Kostenstand 2005/06) 
setzen sich für die Mecklenburgische Seenplatte zusammen aus: 

 Finanzierung der Schülerzeitkarten: 6,0 Mio. € (Linienverkehr, inkl. Anteil aus FAG 
§ 10a: 2,6 Mio. €) 

 Finanzierung des freigestellten Schülerverkehrs: 0,9 Mio. € 

 Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG: 5,2 Mio. € 

Grundsätzlich hinzuzurechnen sind mittelbare Kosten der Schülerbeförderung 
(Kostenstand 2005 unter Berücksichtigung der in 2007 reduzierten Förderungen), die 
sich ergeben 

 aus der übrigen Förderung des ÖPNV: 4,6 Mio. € (inkl. FAG § 10b: 3,5 Mio. €) 
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 davon 59%, die dem Anteil der Schülerbeförderung am 
Gesamtverkehrsaufkommen entsprechen: 2,7 Mio. € 

Aus diesen Werten wurden die bisherigen durchschnittlichen Kosten je 
Personenkilometer (Pkm) bei den Fahrschülern ermittelt. So liegen die unmittelbaren 
Kosten bei ca. 88 € pro Pkm und die mittelbare Kosten der Schülerbeförderung bei etwa 
20 € pro Pkm. Diese Kostensätze wurden dann mit den oben für die Szenarien 
errechneten Beförderungsaufkommen (in Personenkilometern) je Szenario verknüpft. 
Dazu wurden die Luftlinienentfernungen in Personenkilometer umgerechnet. Dazu wurde 
zunächst, ausgehend von den Schulstandorten und den Schülerzahlen von 2006 ohne 
Berücksichtigung der Schüler aus Neubrandenburg (derzeit kein Anspruch auf kostenlose 
Beförderung) die durchschnittlichen Luftlinienentfernung für anspruchsberechtigte 
Fahrschüler ermittelt. Aus dem Verhältnis zur mittleren Beförderungsweite (Basis: 
Angaben der Kommunen für 2006) ergibt sich ein durchschnittlicher (theoretischer) 
Umwegfaktor von 1,68, der aus der ÖPNV-Linienführung, aber auch aus einer 
entfernungsoptimalen Zuordnung der Schüler zu den Schulstandorten in den Szenarien 
resultiert. Die Multiplikation der Luftlinien-Entfernungen mit diesem Umwegfaktor und der 
Anzahl Schüler je Entfernungsgruppe und Addition der Produkte ergibt die Summe der 
angesetzten Personenkilometer je Szenario. 

Ergebnisse der Kostenabschätzung 

Die vier betrachteten Szenarien 

 „Alle heutigen Standorte“, 

 „Trendausdünnung“, 

 „Gestaltung 1“ und 

 „Gestaltung 2“ (Vorzugsvariante der Arbeitsgruppe). 

stellen vier alternative Zukünfte der „Bildungslandschaft Mecklenburgische Seenplatte“ im 
Jahr 2020 dar. Ihr wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die unterschiedliche Anzahl 
von Standorten der Schulen, die in den verschiedenen Schulstufen bis zum Jahr 2020 
erhalten werden. 

Abbildung 5-99 zeigt diese Unterschiede anhand einer einfachen Gegenüberstellung der 
Anzahl der jeweils betriebenen Schulstandorte. Die Reihenfolge der Szenarien in 
Abbildung 5-99 ist dabei bewusst so gewählt, dass die Anzahl der Standorte in allen 
Schulstufen von links nach rechts abnimmt. Entsprechend findet sich das Szenario mit 
der größten Anzahl von Standorten – das Szenario „Alle heutigen Standorte“ – ganz 
links, während ganz rechts die Werte für das Szenario „Trendausdünnung“ zu finden 
sind, welches aufgrund der geringen Zahl der erhaltenen Standorte an einigen Stelle des 
Fließtextes der vorstehenden Kapitel auch als ein „Worst Case“-Szenario bezeichnet 
wurde. 

Die beiden Gestaltungsszenarien finden sich in der Mitte, wobei die Vorzugsvariante der 
Arbeitsgruppe das Gestaltungsszenario mit der höheren Anzahl erhaltener Standorte 
darstellt („Gestaltungsszenario 2“, halblinks in Abbildung 5-99). 

Unmittelbar verknüpft mit der Anzahl der Standorte sind die Schulwegentfernungen bzw. 
Schulwegzeiten. Je geringer die Anzahl der Standorte, desto weiter sind im Mittel die von 
den Schülern täglich zurückzulegenden Entfernungen. Entsprechend nehmen die 
Schulwegentfernungen in den Szenarien der Abbildung 5-99 von rechts nach links zu 
(vgl. hierzu auch Abbildung 5-100). 

Handlungsfeld "Bildung"                                                                              BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 192 

Abbildung 5-99 Anzahl der Standorte in den vier betrachteten Szenarien 
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Betrachtet man nun die Kosten, die mit den vier dargestellten Szenarien einhergehen, so 
zeigt sich das folgende Bild: Die Kosten der Szenarien setzen sich zusammen aus den 
im vorigen Abschnitt detailliert beschriebenen Kostenpositionen Kosten des 
Lehrpersonals (ohne Schulleitung), Kosten der Schulleitung, Sach- und Personalkosten 
des Schulträgers (Schulsekretariat, Hausmeister, Gebäudebewirtschaftung, Lehrmittel, 
Verwaltungssachkosten), Gebäudeinvestitionskosten sowie unmittelbare und mittelbare 
Schülerbeförderungskosten. 

Wirft man zunächst einen Blick auf die vom Land getragenen Kosten des Lehrpersonals 
und der Schulleitung, so zeigt sich entlang der vier Szenarien („von links nach rechts“) 
eine Abnahme der Kosten bei einer Reduzierung der Standorte (Abbildung 5-100). 
Hintergrund dieser Abnahme sind zwei wesentliche Effekte: Weniger Standorte bei 
gleicher Schülerzahl bedeuten eine höhere Schülerzahl pro Jahrgangsstufe in den 
verbleibenden Schulstandorten. Dies ermöglicht eine effizientere Klassenbildung 
innerhalb der zulässigen Bandbreiten, d.h. im Mittel etwas mehr Schüler pro Klasse. Bei 
gleicher Wochenstundenzahl pro Klasse werden so pro Schüler (und damit auch 
insgesamt) weniger Lehrerstunden benötigt. Aufgrund des Arbeitszeitmodells in 
Mecklenburg-Vorpommern führt dies zu geringeren Kosten für das Land. Darüber hinaus 
bedeuten – grob gesprochen – weniger selbstständige Schulen auch weniger 
Schulleitungen, so dass auch in diesem Kostensegment geringere Kosten anfallen. 
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Abbildung 5-100 Jährliche Kosten für Lehrpersonal und Schulleitung in den vier betrachteten Szenarien 
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Abbildung 5-101 Jährliche Kosten des Schulträgers für Sach- und Personalkosten sowie für investive 
Maßnahmen im Gebäudebereich in den vier betrachteten Szenarien 
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Betrachtet man in einem zweiten Schritt die Kosten der Sach- und Personalkosten der 
Schulträger (ohne Schülerbeförderung), so zeigt sich – bei veränderter Skala – ein 
ähnliches Bild (Abbildung 5-101). Weniger Standorte bedeuten geringere Betriebs- und 
Instandhaltungskosten, weniger Personalaufwand und externe Dienstleistungen. Die 
verbleibenden Gebäude und Einrichtungen können zudem effizienter genutzt werden. 

Ein umgekehrtes Bild zeigt sich hingegen bei den Schülerbeförderungskosten (Abbildung 
5-102). Hier bedeuten weniger Standorte weitere Wege. Somit fallen mehr Schüler in die 
Regelungen der Erstattungsberechtigung („Fahrschüler“). Zudem steigt die 
durchschnittliche Beförderungsweite an. Entsprechend kommt es zu deutlichen 
Mehrkosten bei einer Verringerung der Anzahl der Standorte. Wie in Abschnitt 5.3.7 
dargestellt, werden die Kosten der Schülerbeförderung teilweise vom Land (u.a. über die 
Mittel des §45a PBefG) sowie von den Kreisen und Schulträgern getragen. 

Abbildung 5-102 Jährliche Kosten für die Schülerbeförderung in den vier betrachteten Szenarien 
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Für die planerisch-politischen Bewertung der vier diskutierten Szenarien von besonderem 
Interesse ist die Frage, wie sich die Gesamtbilanz aller Kostenpositionen darstellt. Diese 
ist in Abbildung 5-103 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass das Szenario „Alle heutigen 
Standorte“ mit 98,4 Millionen € pro Jahr etwas höhere Kosten verursacht als die drei 
anderen Szenarien. 

Am kostengünstigsten erweist sich das Szenario „Gestaltung 1“ mit 95,4 Millionen € als 
das kostengünstigste, d.h. es verursacht sogar noch etwas weniger Kosten als das 
Szenario „Trendausdünnung“ (95,6 Millionen €) mit den wenigsten Standorten. Aber auch 
das Szenario „Gestaltung 2“, bei dem zum Teil noch deutlich geringe Schülerzahlen in 
einigen Standorten (insbesondere bei den Grund- und Regionalschulen) bewusst 
akzeptiert wurden, ist mit 97,3 Millionen € nicht wesentlich teurer als Szenario 
„Trendausdünnung“ (95,6 Millionen €). 
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Abbildung 5-103 Jährliche Gesamtkosten der vier betrachteten Szenarien 
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Ab 2008 wird das Land voraussichtlich die Lehrerzuweisung auf Basis der Schülerzahlen 
und nicht mehr – wie in der Modellrechnung unterstellt – auf Basis der Anzahl der 
Klassen organisieren. In der Tendenz wird dies die Unterschiede zwischen den 
Szenarien weiter verringern. 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass in die Kostenbetrachtung nur die Kosten der 
öffentlichen Hand eingeflossen sind. Eine geringere Anzahl von Schulstandorten führt für 
die Schüler und ihre Eltern tendenziell ebenfalls zu Mehrkosten sowie zu einem deutlich 
höheren Zeitaufwand. Besonders augenfällig ist dies im Bereich der Sekundarstufe II, wo 
die Schüler keinen Anspruch auf Kostenerstattung besitzen. Des Weiteren beeinflusst die 
Entfernung von Schulstandorten insbesondere in bildungsferneren Schichten nicht 
unwesentlich die Wahl der Schulform – ein Effekt, der jedoch im Rahmen der hier 
dargestellten Modellbetrachtungen nicht quantifiziert werden konnte. Aus 
regionalökonomischer Sicht bedeutet dies in der Tendenz einen Verlust an potenziellem 
Ausbildungsniveau der Bevölkerung, mit einer entsprechenden Wirkung auf die 
Attraktivität der Region für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen. 

Aber bereits ohne eine Berücksichtigung der beiden zuletzt genannten Aspekte zeigen 
die Kostenabschätzungen deutlich, dass in der Mecklenburgischen Seenplatte ein Punkt 
erreicht ist, bei dem weitere Schulschließungen in größerem Umfang keine 
Kostenersparnis mehr ermöglichen. So werden die Einsparungen bei Lehrpersonal und 
Gebäudewirtschaft durch Zusatzkosten bei der Schülerbeförderung aufgezehrt. Wichtiger 
Hintergrund ist dabei sicher die geringe Siedlungsdichte der Region sowie das Ausmaß 
der in den letzten zehn Jahren bereits erfolgten Schulschließungen. 

Im Umkehrschluss gibt dieser Befund den politischen und planerischen Gremien aus 
ökonomischer Sicht ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum. Dies rechtfertigt auch die 
Empfehlung der MORO-Arbeitsgruppe, die hier detailliert dargestellte Vorzugsvariante 
(Szenario „Gestaltung 2“) in den planerisch-politischen Zielkorridor zu übernehmen. 
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5.4 Modellregion Havelland-Fläming 

5.4.1 Aufgabenstellung der MORO-Arbeitsgruppe 

Ausgangssituation 

Räumliche Entwicklungsunterschiede 

Die Region Havelland-Fläming29 verzeichnet in den kommenden Jahren – wie schon in 
der Vergangenheit – eine sehr unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung. Während es 
im unmittelbaren Berliner Umland zu einer Zunahme der Bevölkerung kommt, 
verzeichnet der Berlin-fernere Raum weiterhin erhebliche Abnahmen (Abbildung 5-104). 

Abbildung 5-104 Bevölkerungsentwicklung in der Region Havelland-Fläming 2004-2020 (Quelle: 
Statistisches Landesamt) 
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29 Die Brandenburgische Planungsregion Havelland-Fläming besteht aus den drei Landkreisen Havelland, 
Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie den beiden kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an 
der Havel. 
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Diese Entwicklungsunterschiede werden bei einer Auswertung nach den Landkreisen 
durch deren räumliche Zuschnitte häufig überdeckt. Teilt man die Region auf Basis der 
Bevölkerungsentwicklung in vier Teilräume ein (Abbildung 5-105), so lassen sich die 
Unterschiede und die sich daraus ergebenden Anpassungserfordernisse im Schulbereich 
deutlicher hervorheben (Abbildung 5-106 und Abbildung 5-107). 

Abbildung 5-105 Einteilung der Region Havelland-Fläming in vier Teilräume 
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Abbildung 5-106 Entwicklung der Bevölkerung in den für den Schulbereich besonders relevanten 
Altersjahrgängen (2004-2020), differenziert nach den in Abbildung 5-104 definierten 
Teilräumen (Absolutwerte) 
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Abbildung 5-107 Entwicklung der Bevölkerung in den für den Schulbereich besonders relevanten 
Altersjahrgängen (2004-2020), differenziert nach den in Abbildung 5-104 definierten 
Teilräumen (relative Veränderungen) 

Anzahl der 6 bis unter 18jährigen
(Veränderung 2004 bis 2020 – relative Werte)

-19%

-9% -9%

35%

-6%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Berlin-ferner,
deutlich von
Schrumpfung
betroffener

Raum

Übergangs-
bereiche

Berlin-naher
Raum mit

erwartetem
Wachstum

Potsdam Gesamtregion

 

Handlungsfeld "Bildung"                                                                              BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 199 

Während die Schülerzahl in der Gesamtregion zwischen 2004 und 2020 nur um 6% 
zurückgeht (Abbildung 5-107), verzeichnet der Berlin-ferne, deutlich von Schrumpfung 
betroffene Raum einen Rückgang der für die Schulentwicklung relevanten 
Altersjahrgänge um 19%. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung, die einen immer geringeren Anteil von 
Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung bedingt, weisen sowohl der 
Übergangsbereich (mit einer mehr oder weniger stabilen Gesamtbevölkerung) als auch 
der Berlin-nahe Raum (trotz des erwarteten Wachstums der Gesamtbevölkerung) 
Rückgänge der schulrelevanten Altersjahrgänge um jeweils 9% auf. 

Eine Sonderstellung nimmt die Stadt Potsdam ein, deren Schülerzahlen im betrachteten 
Zeitraum um etwa ein Drittel zunehmen. Hintergrund dieser Entwicklung ist einerseits die 
positive Gesamtentwicklung der Landeshauptstadt sowie andererseits ein niedriges 
Ausgangsniveau. So war der Geburtenausfall im Zuge der Deutschen Einigung in 
Potsdam noch deutlicher ausgeprägt als im Landesdurchschnitt, so dass die ab Mitte der 
90er Jahre wieder einsetzende Zunahme der Geburtenzahlen zu einem deutlich 
stärkeren relativen Wachstum der Schülerzahlen geführt hat. 

Unterschiede zwischen den Schulstufen 

Die räumlichen Unterschiede werden überlagert durch unterschiedliche 
Entwicklungsrichtungen der einzelnen Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe I, 
Sekundarstufe II). Auch diese Entwicklungsunterschiede haben ihre Ursache in den sehr 
unterschiedlichen Geburtenraten zu Beginn der 90er Jahre einerseits und ab Mitte der 
90er Jahre andererseits. So steigen auf der Ebene der Gesamtregion die 
Einwohnerzahlen für die Jahrgänge der Primarstufe (Abbildung 5-108), während die 
Jahrgänge der Sekundarstufe im Betrachtungszeitraum Rückgänge verzeichnen. Am 
stärksten ausgeprägt ist der Rückgang in den Altersgruppen, die für die Sekundarstufe II 
relevant sind, da hier der „Geburtenabbruch“ zu Beginn der 90er Jahre erst während des 
betrachteten Zeitraums (2004 bis 2020) wirksam wird. 

Abbildung 5-108 Entwicklung der Bevölkerung in den für den Schulbereich besonders relevanten 
Altersjahrgängen (2004-2020), differenziert nach Altersgruppen (relative Veränderungen) 

Einwohnerentwicklung nach Altersstufe
(Veränderung 2004 bis 2020 – relative Werte)

18%

-11%

-34%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

6 bis unter 12 (Primarstufe) 12 bis unter 16 (Sek I) 16 bis unter 19 (Sek II)

 

Handlungsfeld "Bildung"                                                                              BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 200 

5.4.2 Zielsetzung und Vorgehen 

Regionalplanerische Leitsätze und weitergehende Empfehlungen 

Vor dem Hintergrund der eben dargestellten Herausforderungen hat die Arbeitsgruppe 
„Bildung“ im Rahmen des Modellvorhabens „Regionalplanerische Handlungsansätze zur 
Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ für die Schulstufen 

 Primarstufe 

 Sekundarstufe I 

 Sekundarstufe II 

regionalplanerische Leitsätze sowie weitergehende Empfehlungen für die schulischen 
Planungen und Entscheidungen auf Ebene der Kommunen, Kreise und des Landes 
erarbeitet. 

Gegenstand der Betrachtung sind dabei allgemein bildende Schulen, nicht jedoch 
Förderschulen. Berufliche Schulen sowie Einrichtungen des zweiten Bildungswegs 
werden ebenfalls nicht betrachtet. 

Definition von Wahlblöcken 

Ein besonderes Augenmerk der Betrachtung liegt auf der Erreichbarkeit der schulischen 
Einrichtungen. Aus diesem Grunde werden die unterschiedlichen Schulformen des 
Brandenburgischen Schulsystems zu fünf Wahlblöcken zusammengefasst (Abbildung 
5-109). Innerhalb eines Wahlblocks finden sich Schulformen wieder, die aus Sicht eines 
einzelnen Schülers in etwa äquivalente Angebote vorhalten. Bei der Wahl zwischen den 
Schulstandorten eines Wahlblocks spielt somit die Erreichbarkeit eine wesentliche Rolle. 

Abbildung 5-109 Definition von fünf Wahlblöcken 

Primar-
stufe

Sek. I

Sek. II

Grundschule Kleine Grundschule

Oberschule Gesamt-
schule Gymnasium

Gesamt-
schule Gymnasium

Zusammenfassung der Angebote zu fünf „Wahlblöcken“
(= aus Sicht des einzelnen Schülers in etwa äquivalente Angebote, 

für deren Auswahl auch die Erreichbarkeit eine wichtige Rolle spielt)

GOST 
an OSZ 
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Wie Abbildung 5-109 zeigt werden dabei die folgenden fünf Wahlblöcke definiert: 

 Primarstufe 

 Sekundarstufe I: Oberschule oder Gesamtschule30 

 Sekundarstufe I: Gymnasium oder Gesamtschule31 

 Sekundarstufe II: Gymnasiale Oberstufe (GOST) für ein Abitur nach Klasse 12 (an 
Gymnasien) 

 Sekundarstufe II: Gymnasiale Oberstufe (GOST) für ein Abitur nach Klasse 13 (an 
Gesamtschulen und Oberstufenzentren (OSZ)) 

Prognosezeitpunkt 

Um die Wirkungen der dargestellten demografischen Veränderungen gut abbilden zu 
können, wird das Jahr 2020 als Prognosezeit für alle nachfolgend dargestellten 
Betrachtungen gewählt. Der Prognosezeitpunkt der MORO-Arbeitsgruppe geht damit 
deutlich über die Planungszeiträume der vorliegenden Schulentwicklungspläne hinaus. 

5.4.3 Datengrundlagen 

Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2020 

Grundlage für die Bestimmung der Schülerzahlen ist eine kleinräumige 
Bevölkerungsprognose für das Jahr 2020. Diese baut auf einer Rahmenprognose des 
Brandenburgischen Landesamtes für Bauen und Verkehr auf der Ebene der Ämter auf32 
und wird in einem zweischrittigen Verfahren bis auf die Ebene der Baublöcke 
disaggregiert. 

Details zum methodischen Vorgehen finden sich im Abschnitt 5.4.1 und 0 

Erreichbarkeitsverhältnisse 

Den nachfolgend dargestellten Modellrechnungen liegen sehr detaillierte Abbildungen der 
Erreichbarkeitsverhältnisse in der Region Havelland-Fläming zugrunde. Hinterlegt sind 
die Fahr- bzw. Reisezeiten zwischen etwa 17.000 Wohnstandortzellen (vgl. die 
vorstehenden Ausführungen zur kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung) und etwa 
250 Schulstandorten in der Region. Datengrundlage sind die aktuellen Fahrplandaten 
des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg sowie mit Hilfe von 
Geoinformationssystemen bzw. Routing-Software bestimmten Wegezeiten zu Fuß und 
mit dem Pkw.33 

                                                 
30 Bildungsangebot der Sekundarstufe I mit dem primären Ziel eines Schulabschlusses nach Klasse 9 oder 
10. In einem klassischen Schulsystem ohne Gesamtschulen entspricht dies in etwa dem Angebot von Haupt- 
und Realschulen. 
31 Bildungsangebot der Sekundarstufe I mit dem primären Ziel eines Übergangs in die gymnasiale Oberstufe. 
In einem klassischen Schulsystem ohne Gesamtschulen entspricht dies in etwa dem Angebot der 
gymnasialen Mittelstufe. 
32 Brandenburgisches Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV), Dezernat Raumbeobachtung (2007): 
Bevölkerungsvorausschätzung für die Ämter und amtsfreien Gemeinden der Region Havelland-Fläming für 
das Jahr 2020. Unveröffentlichte Sonderauswertung. 
33 Vgl. Abschnitt 3.3 für Details. 
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Der ÖPNV ist das mit Abstand wichtigste Verkehrsmittel im Schülerverkehr. Umgekehrt 
sind die Schüler insbesondere in den ländlichen Teilräumen, in denen in der Tendenz 
aufgrund der geringen Nachfrage- und Angebotsdichte die größten Schwierigkeiten bei 
der Erreichbarkeit auftreten, die mit Abstand wichtigste Fahrgastgruppe des ÖPNV. 
Entsprechend sind in diesen Teilräumen der Region die Fahrpläne fast ausschließlich auf 
die Schulanfangs- und Schulendzeiten sowie auf die Schul- und Ferienzeiten 
zugeschnitten. Parallel dazu orientieren sich die Linienverläufe an den Schulstandorten. 

Daraus ergibt sich eine methodische Schwierigkeit für die Modellbetrachtungen. Der 
aktuelle Fahrplan ist auf die aktuellen Schulstandorte zugeschnitten. Werden in den 
nachfolgend dargestellten Szenarien- und Variantenbetrachtungen Veränderungen an 
der aktuellen Schulstandortstruktur für den Prognosezeitraum 2020 „durchgespielt“, so 
kann in den ländlichen Gebieten der aktuelle Fahrplan nicht mehr zur Messung der 
Erreichbarkeit verwendet werden. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass mit den 
simulierten Standortveränderungen im Schulbereich (z.B. der Schließung von Standorten 
oder der Einrichtung zusätzlicher Angebote an bestimmten Standorten) auch eine 
entsprechende Anpassung der Linienverläufe und Fahrplangestaltungen des ÖPNV 
verbunden sind. Die Entwicklung eines realistischen Fahrplans mit angepassten 
Linienführungen für jede durchgespielte Variante würde jedoch zu einem extremen 
Simulations- und Arbeitsaufwand führen. 

Aus diesem Grunde wird im Folgenden bei der Erreichbarkeitsbewertung von Szenarien 
der Schulstandortstruktur eine Kopplung der aktuellen ÖPNV-Reisezeiten und den Pkw-
Fahrzeit zwischen den Wohn- und Schulstandorten verwendet. So wird für alle die 
Relationen, auf denen bereits heute eine mehr oder weniger attraktive ÖPNV-Verbindung 
existiert, davon ausgegangen, dass diese im Falle ihrer Relevanz für die gerade 
betrachtete Variante der Schulstandortstruktur auch im Jahr 2020 besteht. 

Für alle Relationen zwischen den Wohn- und Schulstandorten, zwischen denen heute 
keine ÖPNV-Verbindung besteht, wird unterstellt, dass im Falle ihrer Relevanz ein 
ÖPNV-Angebot im Linien-, freigestellten Schüler- oder in Sonderverkehren geschaffen 
wird, deren Reisezeit34 ein Dreifaches der Pkw-Reisezeit35 nicht überschreitet. 

Grundlage für den Umrechnungsfaktor 3,0 bildet eine Auswertung für den aktuellen Ist-
Zustand. Vergleicht man für die heutige Situation, in der Fahrplan und Linienverläufe des 
ÖPNV (mit allen realen Unzulänglichkeiten im Detail) zur vorhandenen 
Schulstandortstruktur passen, die Pkw-Fahrzeiten mit den ÖPNV-Reisezeiten, so ergibt 
sich das in Abbildung 5-110 dargestellte Bild. Die gleichen Werte stellt Abbildung 5-111 
noch einmal mit einem kumulierenden Graphen dar. Dabei wird deutlich, dass etwa 90% 
der untersuchten Relationen eine Verhältniszahl „Reisezeit mit dem ÖPNV / Fahrzeit mit 
dem Pkw“ von kleiner oder gleich 3,0 aufweisen. Eine zusätzliche Auswertung nach 
Gemeindezugehörigkeit der Wohnstandorte ergab, dass dieser Wert als Mindeststandard 
für alle Teilräume der Region angesetzt werden kann. 

Die Auswertung stützt sich auf etwa 460.000 Wegrelationen in der Region. Darunter 
befinden sich auch viele Relationen zwischen den Wohn- und Schulstandorten, die 
aufgrund der heutigen Schuleinzugsbereiche bzw. des heutigen Schulanwahlverhaltens 
in der Realität nicht nachgefragt werden. 

                                                 
34 Inkl. Fußwege von und zur Haltestelle sowie Umsteigezeiten, jedoch ohne Wartezeit an der 
Starthaltestelle. 
35 Reine Fahrzeit ohne Wege zum Fahrzeug, Parksuchzeiten und Stauzeiten. Ermittlung der Fahrzeit mit Hilfe 
der Routenplanungssoftware Microsoft MapPoint mit folgenden Parametern: Autobahn: 100 km/h, 
Schnellstraße: 80 km/h, Hauptverbindungsstraße: 50 km/h, Verbindungsstraße: 40 km/h,Nebenstraße: 20 
km/h. 
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Abbildung 5-110 Aktuelles Verhältnis zwischen Reisezeit im ÖPNV und Fahrzeit mit dem Pkw 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Verhältniszahl "Reisezeit mit dem ÖPNV / Fahrzeit mit dem Pkw"

H
äu

fi
g

ke
it

 (
A

n
te

il 
de

r 
R

el
at

io
n

en
)

 

Abbildung 5-111 Aktuelles Verhältnis zwischen Reisezeit im ÖPNV und Fahrzeit mit dem Pkw (Kumulierte 
Darstellung) 
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Kostenstrukturen 

Im Rahmen der in Abschnitt 5.4.4 beschriebenen Modellrechnung werden in Kapitel 0 
Nutzen-Kosten-Faktoren für ausgewählte Standorte berechnet. Ziel dieser Auswertung ist 
es, zumindest grobe Anhaltswerte für den finanziellen Aufwand der diskutierten 
Maßnahmen zu erhalten. Die ausgewiesenen Werte können gleichwohl eine 
Detailbetrachtung im jeweiligen Einzelfall nicht ersetzen. 

Die Kostenabschätzungen unterscheiden zwischen unterschiedlichen Kostenpositionen, 
die aufgrund der deutschen Schulorganisation z.T. von unterschiedlichen Kostenträgern 
zu finanzieren sind. Zudem reagieren die Kostenpositionen unterschiedlich auf 
Veränderungen der Schülerzahlen. Tabelle 5-4 gibt einen Überblick über die 
berücksichtigten Kostenpositionen, deren Kostenträger, die verwendeten Datenquellen 
sowie die unterstellten Abhängigkeiten von der Bevölkerungs- und 
Schülerzahlentwicklung. 

Tabelle 5-4 Kostenpositionen und Datenquellen im Rahmen der Kostenbetrachtungen 

Kostenposition Kosten-
träger 1) 

Kostenrelevanter 
Faktor 

Datenquellen 

Lehrpersonal Anzahl der Klassen Personalkostenkennwerte des Landes, 
Pflichtstundenzahl nach Landesverordnung, 
Anrechnungsstunden nach Vergleichswerten 
unterschiedlicher Länder, Stundentafel und 
Klassenteiler nach Schulgesetz und Verordnungen, 
reale Klassenteilung nach Statistischem Landesamt 

Schulleitung 

Land 

Anzahl und Größe 
der Schulen 

Personalkostenkennwerte des Landes, 
Pflichtstundenzahl nach Landesverordnung, 
Anrechnungsstunden nach Landesverordnung 

Sonstige Personalkosten 
(Sekretariat, Hausmeister, 
Reinigung) 

Anzahl und Größe 
der Schulen 

Angaben der Schulträger 

Gebäude (Kapitalkosten, 
Instandhaltungsinvestitionen) 

Angaben der Schulträger, Datenblätter der 
Schulentwicklungspläne, Baukostenindex des 
Baukosteninformationszentrums Deutscher 
Architektenkammern, eigenes Lebenszyklusmodell 
3)  

Gebäudebetriebskosten 

Größe und Zustand 
des Gebäudes 

Sachkosten inkl. Lehrmittel 

Kommu-
naler 
Schul-
träger 

Anzahl der Schüler 
2) 

Eigene Regressionsauswertung von Angaben der 
Schulträger, Vergleichswerte aus den MORO-
Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein 

Schülerbeförderung Land, 
Kreis 

Anzahl der 
Schüler, 
Wegentfernungen 

Angaben der Kreise und des VBB, 
Jahresrechnungsstatistiken der kommunalen 
Gebietskörperschaften, eigene Modellrechnung 

1) Nur bezogen auf den öffentlich finanzierten Teil. Zum Teil finanzieren die Eltern zusätzliche gewisse 
Anteile mit (z.B. Lehrmittel, Schülerbeförderung). 
2) Regression mit Absolutglied. 
3) Entwickelt im Rahmen des BBR-Forschungsprojekts „Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten“. 
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5.4.4 Festlegung von Erreichbarkeitsstandard 

Kennwerte 

Festgelegte Erreichbarkeitsstandards 

Für jeden der fünf in Abschnitt 0 definierten Wahlblöcke hat die Arbeitsgruppe einen 
Erreichbarkeitsstandard definiert. Ein Erreichbarkeitsstandard beschreibt, innerhalb 
welches maximalen Zeitaufwandes die Schüler der Region die Angebote der fünf 
Wahlblöcke vorfinden sollen. Die in der Arbeitsgruppe festgelegten 
Erreichbarkeitsstandards zeigt Tabelle 5-5. 

Tabelle 5-5 Erreichbarkeitsstandards der MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ 

Schulstufe Wahlblock 1) Erreichbarkeitsstandard 

(= maximaler Zeitaufwand  
von zuhause bis zur Schule  
unter Nutzung des ÖPNV 2) 

Primarstufe Primarstufe 45 Minuten Reisezeit im ÖPNV 

Oberschule oder Gesamtschule Sekundarstufe I 

Gymnasium oder Gesamtschule 

GOST für ein Abitur nach Klasse 12 3)  

60 Minuten Reisezeit im ÖPNV 

Sekundarstufe II 

GOST für ein Abitur nach Klasse 13 4) 75 Minuten Reisezeit im ÖPNV 
1) Zur Definition der Wahlblöcke vgl. Abschnitt 1. 

2) Der Erreichbarkeitsstandard soll in jeder Schulregion (Abbildung 3-1) für mindestens 97% aller Schüler 
des entsprechenden Wahlblocks eingehalten werden. 
3) An Gymnasien 
4) An Gesamtschulen und Oberstufenzentren (OSZ) 

Die Zeitvorgabe des Erreichbarkeitsstandards bezieht sich jeweils auf den einfachen 
Schulweg von der Haustür bis zur Schule unter Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs sowie ggf. spezieller Angebote des freigestellten Schülerverkehrs. 

Schulregionen und 97%-Perzentil 

In ländlich geprägten Regionen mit vielen Wasserflächen kann die Einhaltung eines 
Erreichbarkeitsstandards im Einzelfall sehr kostenaufwändig sein. Aus diesem Grunde 
sollen die in Tabelle 5-5 festgelegten Maximalzeiten für 97% der Schüler erreicht werden. 
Damit sich die verbleibenden 3% der Schüler nicht in bestimmten, besonders ländlich 
geprägten Teilräumen der Region konzentrieren und dort u. U. einen erheblichen Anteil 
der Schüler ausmachen, definiert Abbildung 5-112 elf Schulregionen. 

 Schulregion 1 vereint die Gemeinden Kleinmachnow, Nuthetal, Stahnsdorf, Teltow, 
Potsdam 

 Schulregion 2 vereint die Gemeinden Michendorf, Schwielowsee, Seddiner See, 
Beelitz, Werder 
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 Schulregion 3 vereint die Gemeinden Groß Kreuz, Kloster Lehnin, Beetzsee, 
Ziesar, Wusterwitz, Brandenburg (Havel) 

 Schulregion 4 vereint die Gemeinden Wiesenburg, Belzig, Treuenbrietzen, Brück, 
Niemegk 

 Schulregion 5 vereint die Gemeinden Schönwalde-Glien, Falkensee, Brieselang, 
Wustermark, Dallgow-Döberitz 

 Schulregion 6 vereint die Gemeinden Nauen, Ketzin, Friesack 

 Schulregion 7 vereint die Gemeinden Rhinow, Rathenow, Nennhausen, Premnitz,  
Milower Land 

 Schulregion 8 vereint die Gemeinden Großbeeren, Blankenfelde-Mahlow, 
Rangsdorf, Ludwigsfelde, Trebbin 

 Schulregion 9 vereint die Gemeinden Zossen, Am Mellensee, Baruth/Mark 

 Schulregion 10 vereint die Gemeinden Jüterbog, Dahme/Mark, Niederer Fläming, 
Niedergörsdorf und 

 Schulregion 11 vereint die Gemeinden Luckenwalde, Nuthe-Urstromtal 

In jeder dieser Schulregionen soll für jeden der fünf Wahlblöcke eine 97%ige 
Zielerreichung der in Tabelle 5-5 definierten Erreichbarkeitsstandards durch eine 
entsprechende Vorhaltung von Schulstandorten und ÖPNV-Fahrtmöglichkeiten 
sichergestellt werden. 

Abbildung 5-112 Definition von elf Schulregionen 
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Modellrechnung zum Zusammenhang zwischen Erreichbarkeitsstandard und 
Anzahl der benötigten Standorte 

Zielsetzung und Aussagefähigkeit 

Die im vorigen Abschnitt festgelegten Erreichbarkeitsstandards sind das Ergebnis einer 
ausführlichen Diskussion im Rahmen der MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“. Diese 
Diskussion stützt sich u.a. auf eine Modellrechnung zum Zusammenhang zwischen der 
Setzung eines Erreichbarkeitsstandards, der Anzahl der damit benötigten Standorte und 
der Wirtschaftlichkeit, mit der diese betrieben werden können. 

Die Ergebnisse dieser Modellrechnung sollen im Folgenden kurz dargestellt werden, da 
sie wesentliche Zusammenhänge veranschaulichen. Die dabei ausgewiesenen Werte – 
insbesondere zur Anzahl Standorte – stellen jedoch nur ein Zwischenergebnis dar. Es 
kann daher zu Abweichungen gegenüber den Ausführungen in Kapitel 0 kommen. 
Letzteres dokumentiert die Detailanalysen und ist für planerische und politische 
Empfehlungen und Entscheidungen maßgeblich. 

Methodik der Modellrechnung 

Das verwendete und für die Diskussion der Arbeitsgruppe entwickelte Modell spielt 
nacheinander die Wirkungen unterschiedlicher Erreichbarkeitsstandards durch. Dabei 
variiert es den Erreichbarkeitsstandard zwischen 5 Minuten und 60 Minuten Pkw-Fahrzeit 
in 5-Minuten-Schritten.36 Zudem werden getrennte Modellrechnungen für jeden der in 
Abschnitt 0 definierten Wahlblöcke durchgeführt. 

Für jeden einzelnen der untersuchten Erreichbarkeitsstandards sucht das Modell eine 
möglichst optimale Standortstruktur. Dabei bedient es sich der bestehenden Schulen 
sowie der Möglichkeit, zusätzliche Angebote an bestehenden Schulen zu schaffen (z. B. 
eine Grundschule an eine bestehende Oberschule anzugliedern oder eine gymnasiale 
Oberstufe an einer bestehenden Gesamtschule einzurichten) oder bereits geschlossene 
Schulstandorte zu reaktivieren. 

Als optimale Standortstruktur für einen Erreichbarkeitsstandard (z. B. 20 Minuten Pkw-
Fahrzeit) und den gerade betrachteten Wahlblock (z.B. „Sekundarstufe I: Oberschule 
oder Gesamtschule“) wird die Standortstruktur angesehen, bei der 

 mindestens 97% aller Schüler ein Schulangebot innerhalb der gerade geltenden 
Erreichbarkeitsnorm (z.B. 20 Minuten Pkw-Fahrzeit) finden. 

 kein Standort der aktuellen Schulstandortstruktur, den die Schulentwicklungspläne 
als ungefährdet ausweisen, geschlossen wird.37 

 möglichst wenige Standorte im Jahr 2020 eine Mindestanzahl an Schülern 
unterschreiten (Tabelle 5-6). 

                                                 
36 Aus Gründen der Vereinfachung wurde im Rahmen dieser Modellrechnung mit der Pkw-Fahrzeit gerechnet 
und eine grobe Umrechnung zur ÖPNV-Reisezeit von 2:1 unterstellt. Für die Detailanalysen des 
nachfolgenden Abschnitts 0 werden die in Abschnitt 5.4.3 beschriebenen, detaillierten ÖPNV-Daten bzw. auf 
Basis des Mindeststandards (Verhältnis ÖPNV-Reisezeit zu Pkw-Fahrzeit vom 3:1) für 2020 geschätzten 
ÖPNV-Reisezeiten angesetzt. 
37 Erreichbarkeitsstandards mit hohen zulässigen Reisezeiten (z.B. 60 Minuten Pkw-Fahrzeit) könnten 
theoretisch mit sehr wenigen Schulstandorten realisiert werden. Eine solche Zentralisierung ist aber nicht das 
Ziel der Betrachtung. Die Anzahl der aktuell bestehenden Schulen, für die die jeweils gültigen 
Schulentwicklungspläne keine Gefährdung aufgrund rückläufiger Schülerzahlen ausweisen, wird daher als 
Mindestanzahl der Standorte in der Region definiert. Dieser Wert sowie die Anzahl der darüber hinaus 
bestehenden Schulen (mit potenzieller Gefährdung aufgrund zurückgehender Schülerzahlen) wird in den 
Abbildungen der nachstehenden Abschnitte jeweils mit ausgewiesen. 
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 bestehende Schulen in Entscheidungsfällen potenziellen Zusatzangeboten an 
bestehenden Schulen vorgezogen werden. 

 potenzielle Zusatzangebote an bestehenden Schulen in Entscheidungsfällen der 
Reaktivierung bereits geschlossener Schulstandorte vorgezogen werden. 

Um für den jeweiligen Erreichbarkeitsstandard ein möglichst wirtschaftliches Ergebnis zu 
erzielen, prüft die Modellrechnung während der iterativen Suche kontinuierlich, ob 
Schulstandorte, deren Schülerzahl eine gewisse Mindestzahl („Prüfgrenze“) 
unterschreitet, ggf. geschlossen werden können, ohne in der betreffenden Schulregion 
(Abbildung 5-112) für mehr als 3% der Schüler38 den Erreichbarkeitsstandard zu 
verletzten. Dabei werden die in Tabelle 5-6 zusammengestellten Prüfgrenzen verwendet, 
die in Anlehnung an die aktuelle Brandenburgische Verordnung zur 
Unterrichtsversorgung hergeleitet wurden. 

Tabelle 5-6 Prüfgrenzen der Modellrechnung 

 Schulstufe Wahlblock 1) Prüfgrenze (Anzahl Schüler) 2) 

Primarstufe Primarstufe 60 Schüler 3) 

Oberschule oder Gesamtschule 160 Schüler 4) Sekundarstufe I 

Gymnasium oder Gesamtschule 160 4) bzw. 216 5) Schüler  

GOST für ein Abitur nach Klasse 12 3)  100 Schüler 6) Sekundarstufe II 

GOST für ein Abitur nach Klasse 13 4) 150 Schüler 7) 
1) Zur Definition der Wahlblöcke vgl. Abbildung 5-108. 

2) Wird diese Schülerzahl unterschritten, versucht der verwendete Modellalgorithmus, den Standort zu 
schließen, sofern dadurch keine Verletzung des aktuell gültigen Erreichbarkeitsstandards auftritt. 
3) Entspricht einer Kleinen Grundschule mit drei jahrgangsstufenübergreifenden Klassen à 20 Schüler. 
4) Entspricht vier zweizügigen Jahrgangsstufen mit 20 Schülern pro Klasse in den Ober- und 
Gesamtschulen. Bei Gesamtschulen wird beachtet, dass sie einen Zustrom von Schülern aus beiden 
Wahlblöcken der Sekundarstufe I haben. 
5) Wert für die Gymnasien. Entspricht vier zweizügigen Jahrgangsstufen mit 27 Schülern pro Klasse. 
6) Entspricht zwei Jahrgangsstufen à 50 Schülern. 
7)Entspricht zwei Jahrgangsstufen à 50 Schülern. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Modellrechnung sind in den nachstehenden Abbildungen 5-113 bis 5-
122 dargestellt. Sie zeigen in der jeweils oben gelegenen Abbildung die Anzahl der 
theoretisch benötigten Standorte zur Sicherstellung des jeweils auf der X-Achse 
ausgewiesenen Erreichbarkeitsstandards. 

Je mehr Standorte benötigt werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass bei einer 
unveränderten Gesamtschülerzahl einzelne Standorte unter die in Tabelle 5-6 
ausgewiesenen Mindestschülerzahlen rutschen. Die jeweils auf der unteren Blatthälfte 
                                                 
38 Verbleibender Anteil bei einer Zielerreichung von 97%. 
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dargestellte Abbildung zeigt daher an, welcher Anteil der Standorte die 
Mindestschülerzahl nicht erreicht. Dies gibt einen Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit.39 

Für alle Wahlblöcke schwenken die Kurven für die Anzahl der benötigten Standorte bei 
anspruchsvolleren Erreichbarkeitsstandards (d.h. kürzeren maximalen Wegzeiten) auf 
einen vergleichbaren Kurvenauslauf ein. Dies ist plausibel, da die gleichen 
Randbedingungen der Erreichbarkeit für alle fünf Wahlblöcke gelten. Interessant ist daher 
vor allem der Übergangsbereich zwischen der Mindestanzahl an Standorten (= Zahl der 
nicht gefährdeten Bestandsstandorte) und dem relativ einheitlichen Kurvenverlauf bei 
strengeren Erreichbarkeitsstandards. Hier spiegelt sich – raumplanerisch gesprochen – 
die Zentralität des jeweiligen Wahlblocks wider. 

Ableitung von Erreichbarkeitsstandards für die Region Havelland-Fläming 

Wie dargestellt hat die MORO-Arbeitsgruppe „Bildung“ auf Basis der 
Simulationsergebnisse der Darstellungen ab Abbildung 5-113 die in Tabelle 5-5 
zusammengestellten Erreichbarkeitsstandards für Bildungsangebote der allgemein 
bildenden Schulen abgeleitet. Neben den zusammenfassenden Darstellungen ab 
Abbildung 5-113 standen der Arbeitsgruppe auch jeweils räumliche Veranschaulichungen 
in Form von Karten zur Verfügung.40 

Neben den Simulationsergebnissen sind in die Abwägung zur Festlegung der 
Erreichbarkeitsstandards u.a. die folgenden Punkte eingeflossen: 

 Die Modellergebnisse der Darstellungen ab Abbildung 5-113 beschreiben lediglich 
quantitative Zusammenhänge vor dem Hintergrund der bestehenden 
Erreichbarkeitsverhältnisse und der Schülerzahlen für das Jahr 2020. Sie machen 
keine Aussage darüber, welcher Wegeaufwand der Schüler zumutbar, finanzierbar, 
aus Sicht der regionalen Entwicklung wünschenswert oder pädagogisch sinnvoll ist. 

 Die Modellergebnisse überschätzen die Anzahl der jeweils benötigten Standorte 
insofern, als nicht alle vom Modellalgorithmus jeweils ausgewählten, über den 
Bestand der ungefährdeten Standorte hinausgehenden Schulstandorte in gleichem 
Umfang zur Erreichung der Zielmarke 97% beitragen. Wie die Modellrechnungen in 
Abschnitt 0zeigen, lässt sich im vielen Fällen ein Großteil der 
Erreichbarkeitsverbesserungen mit einer eher kleinen Anzahl über den Bestand der 
ungefährdeten Standorte hinausgehenden Schulstandorte erreichen. 

                                                 
39 Den Kosten für schlecht ausgelastete Standorte müssen im Falle einer Schließung jedoch die zusätzlichen 
Kosten der Schülerbeförderung gegengerechnet werden. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur 
Kostenabschätzung im Rahmen der Modellrechnung des Kapitels 4. 
40 Diese Karten werden im Rahmen dieser Ergebnisdarstellung nicht wiedergegeben, da sie nur Vorstufe der 
im nachfolgenden Abschnitt 0 detailliert dargestellten Nutzen- und Kostenbewertung darstellen. 
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Ergebnisse für den Wahlblock „Primarstufe“ 

Abbildung 5-113 Anzahl der theoretisch benötigten Standorte für den Wahlblock „Primarstufe“ in 
Abhängigkeit der gewählten Erreichbarkeitsnorm 
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Abbildung 5-114 Anteil der Schulstandorte, die die Mindestschülerzahl nach Tabelle 5-2 nicht erreichen 

Anteil der Standorte mit Schülerzahlen über der Prüfgrenze
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Ergebnisse für den Wahlblock „Sekundarstufe I: Oberschule oder Gesamtschule“ 

Abbildung 5-115 Anzahl der theoretisch benötigten Standorte für den Wahlblock „Sekundarstufe I: 
Oberschule oder Gesamtschule“ in Abhängigkeit der gewählten Erreichbarkeitsnorm 
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Abbildung 5-116 Anteil der Schulstandorte, die die Mindestschülerzahl nach Tabelle 5-2 nicht erreichen 

Anteil der Standorte mit Schülerzahlen über der Prüfgrenze
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Ergebnisse für den Wahlblock „Sekundarstufe I: Gymnasium oder Gesamtschule“ 

Abbildung 5-117 Anzahl der theoretisch benötigten Standorte für den Wahlblock „Sekundarstufe I: 
Gymnasium oder Gesamtschule“ in Abhängigkeit der gewählten Erreichbarkeitsnorm 
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Abbildung 5-118 Anteil der Schulstandorte, die die Mindestschülerzahl Tabelle 5-2 nicht erreichen 

Anteil der Standorte mit Schülerzahlen über der Prüfgrenze
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Ergebnisse für den Wahlblock „Sekundarstufe II: Gymnasiale Oberstufe für ein 
Abitur nach Klasse 12“ 

Abbildung 5-119 Anzahl der theoretisch benötigten Standorte für den Wahlblock „Sekundarstufe II: 
Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 12“ in Abhängigkeit der gewählten 
Erreichbarkeitsnorm 
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Abbildung 5-120 Anteil der Schulstandorte, die die Mindestschülerzahl nach Tabelle 5-2 nicht erreichen 

Anteil der Standorte mit Schülerzahlen über der Prüfgrenze

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Erreichbarkeitsstandard (max. Fahrzeit mit dem Auto in Minuten)

A
n

te
il 

de
r 

St
an

do
rt

e

Zielerreichung je Schulregion mindestens 97%

 

Handlungsfeld "Bildung"                                                                              BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 214 

Ergebnisse für den Wahlblock „Sekundarstufe II: Gymnasiale Oberstufe für ein 
Abitur nach Klasse 13“ 

Abbildung 5-121 Anzahl der theoretisch benötigten Standorte für den Wahlblock „Sekundarstufe II: 
Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13“ in Abhängigkeit der gewählten 
Erreichbarkeitsnorm 

Anzahl der benötigten Standorte in Abhängigkeit der Erreichbarkeitsnorm
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Abbildung 5-122 Anteil der Schulstandorte, die die Mindestschülerzahl Tabelle 5-2 nicht erreichen 

Anteil der Standorte mit Schülerzahlen über der Prüfgrenze
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5.4.5 Nutzen- und Kostenbewertung einzelner Standorte 

Methodik 

Zielsetzung 

Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, wurde durch die MORO-Arbeitsgruppe für jedes der 
fünf Wahlblöcke (Abbildung 5-109) ein Erreichbarkeitsstandard festgelegt. Für jeden 
dieser fünf Erreichbarkeitsstandards liegen aus der Modellrechnung mögliche 
Standortstrukturen vor, mit der diese Erreichbarkeitsstandards erreicht werden können. 
Diese Standortstrukturen setzen sich zusammen aus 

 ungefährdeten Standorten 

 laut Schulentwicklungsplänen gefährdeten Standorten, die für die Einhaltung des 
Erreichbarkeitsstandards aber notwendig werden 

 vereinzelte zusätzliche, bisher nicht existente Angebote an bestehenden 
Standorten, die aufgrund des Erreichbarkeitsstandards notwendig werden 

In einem nächsten Schritt wurden diese Modellergebnisse des vorigen Abschnitts einer 
detaillierteren Betrachtung unterzogen. Fokus dieser Untersuchung bilden die 
gefährdeten Standorte sowie die zusätzlichen Angebote an bestehenden Standorten. Ziel 
der Auswertung ist es zu bestimmen, 

 welchen Nutzen diese zu erhaltenen bzw. neu zu schaffenden Standorte erbringen 
würden sowie 

 mit welchen Kosten ihre Erhaltung bzw. ihre Einrichtung verbunden wäre. 

Vereinfacht ausgedrückt geht es somit um eine Nutzen-Kosten-Betrachtung aller 
Standorte, die nicht als ungefährdet eingestuft sind, jedoch aufgrund des im vorigen 
Abschnitt festgelegten Erreichbarkeitsstandards benötigt werden. Diese Standorte 
werden im Folgenden als Prüfstandorte bezeichnet. 

Definition von Nutzen, Kosten und Referenzstruktur 

Eine Nutzen-Kosten-Betrachtung setzt eine klare Definition der beiden zentralen Begriffe 
„Nutzen“ und „Kosten“ voraus. Eine solche Definition erhebt keinen Anspruch darauf, die 
einzig mögliche oder sinnvolle zu sein. Sie definiert vielmehr den bewusst gewählten 
Bewertungsschwerpunkt der Betrachtung. 

In diesem Sinne soll im Folgenden die nachstehende Definition gelten: 

 Der Nutzen einer untersuchten Standortstruktur entspricht der Anzahl an Schülern, 
für die im Vergleich zur Referenzstruktur zusätzlich der Erreichbarkeitsstandard 
eingehalten wird. 

 Die Kosten einer untersuchten Standortstruktur entsprechen den Kosten, die im 
Vergleich zur Referenzstruktur zusätzlich für Lehrpersonal, Schulleitung, Gebäude, 
sonstige Sach- und Personalkosten des Schulträgers sowie die Schülerbeförderung 
anfallen. 

 Unter der Referenzstruktur ist die Standortstruktur des jeweiligen Wahlblocks zu 
verstehen, die nur aus den ungefährdeten Schulstandorten besteht und keine 
zusätzlichen Prüfstandorte enthält. 
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Schwierigkeit: Nutzen und Kosten von Einzelstandorten nicht addierbar 

Die eben getroffene Definition von Nutzen und Kosten bezieht sich auf 
Standortstrukturen. Ziel der Untersuchung ist jedoch die Ermittlung der Nutzen und 
Kosten von einzelnen Standorten. Hintergrund der zunächst abweichenden Definition ist 
folgender Sachverhalt: Der Nutzen41 eines zusätzlich in eine Standortstruktur 
eingebrachten Prüfstandortes ist abhängig von den bereits in die Untersuchung 
eingebrachten sonstigen Standorte. Die Darstellungen ab Abbildung 5-123 
veranschaulichen dies schematisch. 

Abbildung 5-123 Schema zur Veranschaulichung der Strukturabhängigkeit des Nutzens: Aufgabenstellung 

Veranschaulichung: Drei Prüfstandorte und vier ungefährdete Standorte

Prüfstandort Nr. 1

Prüfstandort Nr. 2Prüfstandort Nr. 3

 

Abbildung 5-123 zeigt eine fiktive Aufgabenstellung. So ist der Nutzen von drei 
Prüfstandorten in einem Teilraum zu ermitteln, in dem sich vier ungefährdete Standorte 
befinden. Die Wohnstandorte der Schüler sind als grauen Rauten dargestellt. 

Abbildung 5-124 illustriert den Erreichbarkeitsraum der Standorte, d.h. den Raum, von 
dem aus die einzelnen Standorte innerhalb der Zeitvorgabe des Erreichbarkeitsstandards 
erreichbar sind. Vereinfachend werden diese als Kreis dargestellt. 

Die weiß gekennzeichneten Schüler werden bereits durch die ungefährdeten Standorte 
ausreichend gut im Sinne des Erreichbarkeitsstandards versorgt. Die schwarz 
dargestellten Schüler werden zusätzlich durch die drei Prüfstandorte erreicht. Die Anzahl 
                                                 

41 Deutlich abgeschwächt auch die Kosten. Vgl. die nachstehenden Ausführungen zur 
Kostenabschätzung in diesem Abschnitt. 
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der schwarz dargestellten Schüler entspricht somit dem Nutzen einer Standortstruktur, in 
der alle drei Prüfstandorte aktiviert sind. 

Fragt man nach dem Nutzen der drei einzelnen Prüfstandorte, so lassen sich die beiden 
zusätzlich mit einem weißen Punkt markierten Schüler im Überschneidungsbereich der 
Prüfstandorte 2 und 3 nicht eindeutig zuordnen. So entspricht der Nutzen eines Erhalts 
des Prüfstandortes 3 einem Wert von 4 Schülern, wenn der Prüfstandort 2 geschlossen 
wird (oder bleibt), jedoch nur einem Wert von 2 Schülern, wenn zuvor bereits entschieden 
wurde, den Prüfstandort 2 zu erhalten. Vergleichbares gilt umgekehrt auch für den 
Prüfstandort 2 und die Abhängigkeit seines Nutzens vom Prüfstandort 3. Der Nutzen 
einzelner Standorte ist somit nicht einfach addierbar. 

Abbildung 5-124 Nutzen der Einzelstandorte nicht eindeutig bestimmbar 

Prüfstandort Nr. 1

Prüfstandort Nr. 3 Prüfstandort Nr. 2

Wirkungsbereiche des Erreichbarkeitsstandards

 

Vergleichbares gilt im Übrigen auch für die Kosten, da die Hinzufügung bzw. der Erhalt 
eines Standortes u.U. Einfluss auf die Schülerzahl eines benachbarten Standortes hat 
und somit die Kosteneffizienz des Nachbarstandortes beeinflusst wird. Somit sind auch 
die Kosten der einzelnen Standorte nicht addierbar ohne die Wechselwirkungen 
zwischen den Standorten zu berücksichtigen. 

Methodischer Lösungsansatz: Bewertung aller Standortkombinationen 

Aufgrund der dargestellten Schwierigkeit wird ein Bewertungsverfahren gewählt, bei dem 
alle möglichen Kombinationen der Prüfstandorte nacheinander hinsichtlich der Kosten 
und Nutzen bewertet werden (Abbildung 5-125). Als Ergebnis ergibt sich eine Liste der 
bewerteten Standortkombinationen (Abbildung 5-126). 
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Abbildung 5-125 Zu untersuchende Kombinationen für drei Prüfstandorte 
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Aus der Liste der bewerteten Kombinationen lässt sich eine Reihe von Auswertungen 
ableiten. Exemplarisch zeigt Abbildung 5-127 eine Darstellung, in der die Anzahl der 
zusätzlich in die Referenzstruktur42 eingebrachten Prüfstandorte in Beziehung zum damit 
erreichen Nutzen gebracht wird. Interessanterweise bildet die dabei entstehende 
Maximallinie43 fast nie eine Gerade, sondern ist nahezu immer gekrümmt. Das bedeutet, 
dass mit einigen wenigen Standorten ein Großteil des Nutzens erreicht werden kann, der 
sich bei Aktivierung aller Prüfstandorte einstellen würde. In dem hier dargestellten fiktiven 
Beispiel (Darstellungen ab Abbildung 5-123) lassen sich z.B. mit der Kombination 4 neun 
Schüler erreichen. Somit erreichen 67% (= 2 von 3) der Prüfstandorte 82% (= 9 von 11) 
des insgesamt mit den untersuchten Prüfstandorten möglichen Nutzens. In den 
                                                 
42 Standortstruktur ohne Prüfstandorte. 
43 Verbindung der Punkte der Kombinationen, die für eine bestimmte Anzahl Prüfstandorte jeweils den 
meisten Nutzen erbringen (Abbildung 5-127). 
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nachfolgend dargestellten Auswertungen für die realen Verhältnisse der fünf Wahlblöcke 
(Abbildung 5-109) sind diese Verhältnisse häufig noch deutlich stärker ausgeprägt. 

Abbildung 5-126 Bewertung aller Kombinationen der Prüfstandorte nach Nutzen und Kosten 

Kombination 1

Kombination 2

Kombination 3

Kombination 4

Kombination 5

Kombination 6

Kombination 7

Prüfstandort

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Nutzen Kosten

Ergebnis: Liste der Bewertungen für alle Kombinationen der Prüfstandorte

 

Abbildung 5-127 Auswertungsmöglichkeit: Erreichter Zusatznutzen, dargestellt über der Anzahl der 
zusätzlichen (Prüf-)Standorte 
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Kostenschätzung und Ableitung des Nutzen-Kosten-Faktors 

Wie Abbildung 5-126 zeigt sind die Standortkombinationen nicht nur hinsichtlich ihres 
Nutzens, sondern auch bezüglich ihrer Kosten zu bewerten. Dabei werden die folgenden 
Kostenpositionen berücksichtigt, deren Datengrundlagen bereits in Abschnitt 5.4.3 
beschrieben worden sind: 

 Lehrpersonal 

 Schulleitung 

 Sonstige Personalkosten (Sekretariat, Hausmeister, Reinigung) 

 Gebäude (Kapitalkosten, Instandhaltungsinvestitionen) 

 Gebäudebetriebskosten 

 Sachkosten inkl. Lehrmittel 

 Schülerbeförderung 

Bei der Abschätzung der Kosten ist zu beachten, dass die Hinzufügung oder Schließung 
eines Standortes nicht nur Kostenwirkung am Standort selbst, sondern auch an anderen 
Standorten oder im Bereich der Schülerbeförderung haben kann. 

Wird z.B. ein zusätzlicher Standort in eine Standortstruktur eingefügt, so gehen die nun 
diesem Standort rechnerisch zugewiesenen Schüler nicht mehr in eine der anderen 
Schulstandorte. Dies führt an den anderen Standorten zu einer ineffizienteren Nutzung 
der vorhandenen Räume und kommunalen Personalstellen (Sekretariat, Hausmeister) 
und hat positive oder negative Auswirkungen auf die Kosteneffizienz der dortigen 
Klassenbildung. Zudem kommt es zu einer Neustrukturierung in der Nachfrage nach 
Beförderungsleistungen des ÖPNV, die vor allem in ländlich strukturierten Teilräumen der 
Region ggf. zu Umplanungen in der Fahrplan- und Linienstruktur führen. Zudem 
verändern sich die Erstattungsansprüche der Schüler hinsichtlich der 
Beförderungskosten. 

Um diesem komplexen Gefüge Rechnung zu tragen, werden für jede betrachtete 
Variation der Standortstruktur jeweils die Kosten aller Standorte sowie der gesamten 
Schülerbeförderung abgeschätzt. Auf diese Weise erfasst die Abschätzung – zumindest 
nach dem methodischen Grundprinzip – alle mit den Schülerzahlen, Klassenbildungen 
und Schülerströmen verknüpften Kostenwechselwirkungen. 

Zur Generierung der Datengrundlage für die Kostenabschätzung ist ein erheblicher 
Aufwand von Seiten der Planungsgemeinschaft, der Begleitforschung, des Landes, der 
Kreise und der Schulträger betrieben worden. Gleichwohl mussten eine Reihe von 
Werten, insbesondere zu den einzelnen Standorten, geschätzt werden. Aus diesem 
Grunde ist die Aussagefähigkeit der Nutzen-Kosten-Faktoren auf der Ebene einzelner 
Standorte eingeschränkt. 

Trotzdem sind in den nachfolgenden Abschnitten Nutzen-Kosten-Faktoren für 
Einzelstandorte ausgewiesen. Es wird daher explizit darauf hingewiesen, dass für die 
Grundtendenz dieser Faktoren (Größenordnung, ungefähre Verhältnismäßigkeit 
zwischen den Wahlblöcken bzw. zwischen Standorterhaltungen und Zusatzangeboten) 
eine Interpretation mit Abstand relevanter und zuverlässiger ist als die Werte einzelner 
Standorte. 
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Wahlblock „Primarstufe“ 

Standorterhalt 

Im Bereich der Primarstufe finden sich acht Standorte, die aufgrund ihrer 
Schülerzahlentwicklung als „gefährdet“ eingestuft werden. Dabei handelt es sich um die 
folgenden Standorte: 

 Grundschule Jeserig, Groß Kreutz (Havel) OT Jeserig 

 Grundschule Groß Kreutz 

 Freie Schule Fläming, Belzig OT Lübnitz 

 Kleine Grundschule Hohennauen, OT Seeblick 

 Grundschule Paulinenaue 

 Grundschule „Geschwister Scholl“, Rathenow 

 Kleine Grundschule Großwudicke, Milower Land OT Großwudicke 

 Grundschule Roskow 

Für das Jahr 2020 geht die Modellrechnung insgesamt von knapp 37.000 Primarschülern 
aus. Unterzieht man alle 256 möglichen Kombinationen der acht Prüfstandorte einer 
Nutzenbewertung im Sinne der Methodik der vorstehenden Abschnitte, so ergibt sich das 
in Abbildung 5-128 dargestellte Bild. Es zeigt sich, dass vier Standorte über 85% des 
Nutzens auf sich vereinen. 

Abbildung 5-128 Nutzenauswertung für die 256 möglichen Standortkombinationen beim Erhalt von 
Schulstandorten mit dem Angebot des Wahlblocks „Primarstufe“ 
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Der sehr gleichmäßige Anstieg der Maximallinie zwischen null und vier erhaltenen 
Standorten zeigt an, dass unter diesen vier Standorten mit überdurchschnittlichem 
Nutzenbeitrag kein Standort besonders hervorsticht, sondern sich die Nutzenbeträge 
relativ gleichmäßig auf diese vier Standorte verteilen. Diese Interpretation bestätigt sich 
in der Kartendarstellung der Abbildung 5-129. Diese bildet für jeden der acht 
Einzelstandorte einen Durchschnitt über den Nutzenanteil, den dieser Standort an die 
Nutzenwerten der Standortkombinationen in Abbildung 5-128 hat. 

Die vier Standorte mit überdurchschnittlichen Nutzenbetrag sind demnach die Freie 
Schule Fläming (Belzig OT Lübnitz), die Grundschule Roskow, die Grundschule 
Paulinenaue sowie die Grundschule Jeserig. 

Abbildung 5-129 Durchschnittlicher Zusatznutzen der acht für den Wahlblock „Primarstufe“ untersuchten 
Standorterhalte. Der durchschnittliche Zusatznutzen ist proportional zur Fläche des weißen 
Kreises hinter dem roten Standortsymbol jedes Prüfstandortes. Die Flächen der 
Nutzensymbole sind in allen Kartendarstellungen im gleichen Maßstab und somit 
untereinander vergleichbar. 

 

Tabelle 5-7 bringt die acht Prüfstandorte in eine Rangreihung in Abhängigkeit ihres 
jeweiligen Nutzenbetrags. Stellt man diesem Nutzen jeweils die abgeschätzten Kosten 
eines Erhalts gegenüber44, so lässt sich für jeden Standort eine Nutzen-Kosten-Relation 
ermitteln. Die sich daraus ergebende Rangreihung der Standorte zeigt Tabelle 5-8. Da 
                                                 
44 Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in Abschnitt 0 
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die Zusatzkosten bei allen Standorten in einer vergleichbaren Größenordnung liegen, 
bleibt die Grundstruktur der Tabelle 5-7 im Wesentlichen erhalten. 

Tabelle 5-7 Durchschnittlicher Nutzen der hinsichtlich des Erhalts untersuchten Standorte des 
Wahlblocks „Primarstufe“ 

Standort  Nutzen (Anzahl Schüler) 1) 

Freie Schule Fläming, Belzig OT Lübnitz  9 

Grundschule Roskow  7 

Grundschule Paulinenaue  6 

Grundschule Jeserig  5 

Grundschule Groß Kreutz  3 

Kleine Grundschule Hohennauen  3 

Kleine Grundschule Großwudicke  1 

Grundschule „Geschwister Scholl“, Rathenow  0 

1)Gemäß Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, deren Schulweg im Falle eines Erhalts des 
Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 3-1 einhält.  

Tabelle 5-8 Durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis der hinsichtlich des Erhalts untersuchten 
Standorte des Wahlblocks „Primarstufe“ 

Standort  Nutzen-Kosten-Faktor 

= Nutzen (Anzahl Schüler) 1)  
pro 1.000 EUR zusätzlicher  
Ausgaben und Jahr) 2) 

Grundschule Roskow  0,014 

Freie Schule Fläming, Belzig OT Lübnitz  0,013 

Grundschule Paulinenaue   0,013 

Grundschule Jeserig  0,007 

Kleine Grundschule Hohennauen  0,007 

Grundschule Groß Kreutz  0,005 

Kleine Grundschule Großwudicke  0,004 

Grundschule „Geschwister Scholl“, Rathenow  0,000 

1)Entspricht den Werten in Tabelle 4-1 sowie der Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, 
deren Schulweg im Falle eines Erhalts des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 
3-1 einhält. 
2)Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in Abschnitt 4.1.  

Im Vergleich zu den nachfolgend Ergebnissen der Sekundarstufe, die in den 
nachfolgenden Abschnitten dokumentiert werden, ist das allgemeine Niveau der 
Nutzenbeiträge der Prüfstandort (= Anzahl Schüler, die aufgrund eines Standorterhalt 
nicht den Erreichbarkeitsstandard verletzen) im Bereich der Primarstufe relativ niedrig. 
Gleiches gilt entsprechend für die Nutzen-Kosten-Relationen (Tabelle 5-8). Das niedrige 
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Niveau kommt auch in den vergleichsweise kleinen weißen Kreisen der Abbildung 5-129 
zum Ausdruck, deren Fläche proportional zum ermittelten Nutzen ist. Zur besseren 
Interpretierbarkeit liegt den Flächen der Nutzensymbole in den Kartendarstellungen aller 
untersuchten Schulstufen eine einheitliche Skala zugrunde. Der damit gleiche Maßstab 
macht die Abbildungen unter den Schulstufen vergleichbar. 

Mögliche Zielerreichung durch Standorterhalt 

Für die einzelnen Schulregionen sowie die Region Havelland-Fläming insgesamt lässt 
sich ermitteln, inwieweit das Ziel, den Erreichbarkeitsstandard in allen Teilräumen zu 
mindestens 97% einzuhalten, erreicht wird. Abbildung 5-130 zeigt dazu die Quoten der 
Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für eine Standortstruktur des Wahlblocks 
„Primarstufe“, bei dem alle eben untersuchten Bestandstandorte mit einem errechneten 
Zusatznutzen erhalten werden. 

Abbildung 5-130 Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Primarstufe“ in der 
Gesamtregion sowie den elf definierten Schulregionen 

 

Deutlich erkennbar wird das Ziel einer 97%igen Einhaltung in fast der gesamten Region 
gut eingehalten – mit einer Ausnahme: der Schulregion 4 (Wiesenburg, Belzig, 
Treuenbrietzen, Brück, Niemegk). Abbildung 5-131 geht diesem Ergebnis in einer Karte 
nach und markiert alle Gemeinde- und Ortsteile rot, in denen Grundschüler einen 
Schulweg haben, der über dem Erreichbarkeitsstandard von 45 Minuten liegt (Tabelle 
5-5). Da die entsprechenden Siedlungsflächen oft sehr klein sind, sind größere Ballungen 
solcher Siedlungsflächen durch eine zusammenfassende rote Schraffur gekennzeichnet. 
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Abbildung 5-131 Siedlungsflächen mit Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock 
„Primarstufe“. Die betroffenen (kleinen) Siedlungsflächen sind rot eingefärbt. Die flächige 
Schraffur dient nur der Veranschaulichung und Akzentuierung. 

 

Überlegungen für eine Verbesserung sollten sich für den Bereich „Primarstufe“ vor allem 
auf die Schulregion 4 und hier konkret auf den Raum südlich von Belzig bzw. 
Wiesenburg/Mark konzentrieren. Dabei ist zu beachten, dass sich in diesem Raum kein 
in den vergangenen Jahren geschlossener Schulstandort für eine Reaktivierung anbietet. 
Auch stellt ein zusätzliches Primarangebot an einer bestehenden Schule der 
Sekundarstufe keine Lösung dar, weil sich auch keine Schule der Sekundarstufe im dem 
genannten Raum südlich von Belzig bzw. Wiesenburg/Mark befindet. 

Es muss daher Aufgabe die sein zu prüfen, welche Möglichkeiten die Schülerbeförderung 
bietet, den Erreichbarkeitsstandard von 45 Minuten auch in diesem Teilraum der Region 
ein weitestgehend einzuhalten.45 

Wahlblock „Sekundarstufe I: Oberschule oder Gesamtschule“ 

Standorterhalt 

Aufgrund der Entwicklung ihrer Schülerzahlen sind die folgenden neun Standorte des 
Wahlblocks „Oberschule oder Gesamtschule“ als „gefährdet“ eingestuft. Dabei handelt es 
                                                 
45 Ggf. bereits vorhandene Sonderverkehre für einzelne Schüler sind in den dargestellten 
Modellabschätzungen nicht enthalten. 
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sich ausschließlich um Oberschulen, von denen allerdings einige durch den Verlust ihrer 
gymnasialen Oberstufe aus ehemaligen Gesamtschulen hervorgegangen sind. 

 (Grund- und) Oberschule Großbeeren 

 Thomas-Müntzer-Oberschule Ziesar 

 Oberschule „Bettina von Arnim“, Kloster Lehnin 

 Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark  

 Solar-Oberschule, Beelitz 

 Oberschule Premnitz 

 Oberschule Trebbin 

 Oberschule Wünsdorf, Zossen OT Wünsdorf 

 Waldschule Groß Glienecke (Oberschule), Potsdam, OT Groß Glienecke 

Die Modellrechnung schätzt die Zahl der Schüler im Wahlblock „Sekundarstufe I: 
Oberschule oder Gesamtschule“ für das Jahr 2020 auf insgesamt etwa 12.800 Schüler in 
der Region Havelland-Fläming. Bei neun zu untersuchenden Standorten ergeben sich 
512 Kombinationsmöglichkeiten für den Erhalt bzw. die Schließung von Standorten. 
Abbildung 5-132 veranschaulicht den sich bei diesen Standortkombinationen jeweils 
ergebenden Zusatznutzen. 

Abbildung 5-132 Nutzenauswertung für die 512 möglichen Standortkombinationen beim Erhalt von 
Schulstandorten mit Angeboten des Wahlblocks „Oberschule oder Gesamtschule“ 
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Wie die Abbildung verdeutlicht, ergibt sich auch in diesem Wahlblock die Möglichkeit, mit 
drei der neun Standorte etwa 80% des Nutzens (im Sinne der Definition aus Abschnitt 
5.4.1) zu erreichen. Abbildung 5-133 stellt den durchschnittlichen Nutzenbeitrag jedes 
Einzelstandortes an den in Abbildung 5-132 ausgewiesenen Gesamtnutzen der 
Standortkombinationen dar. 

Abbildung 5-133 Durchschnittlicher Zusatznutzen der neun für den Wahlblock „Oberschule oder 
Gesamtschule“ untersuchten Standorterhalte. Der durchschnittliche Zusatznutzen ist 
proportional zur Fläche des weißen Kreises hinter dem roten Standortsymbol jedes 
Prüfstandortes. Die Flächen der Nutzensymbole sind in allen Kartendarstellungen im 
gleichen Maßstab und somit untereinander vergleichbar. 

 

Wie auch Tabelle 5-9 verdeutlicht, zeigt sich der größte Zusatznutzen bei einem Erhalt 
der Standorte Dahme/Mark, Ziesar, Kloster Lehnin und Trebbin. Tabelle 5-10 weist die 
für die einzelnen Standorte bestimmten Nutzen-Kosten-Relationen aus. Die sich dabei 
ergebende Prioritätenreihung der Standorte entspricht im Wesentlichen der Reihung auf 
Basis des Zusatznutzens. 
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Tabelle 5-9 Durchschnittlicher Nutzen der hinsichtlich des Erhalts untersuchten Standorte des 
Wahlblocks „Oberschule oder Gesamtschule“ 

Standort Nutzen (Anzahl Schüler) 1) 

Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark 55 

Thomas-Müntzer-Oberschule Ziesar 31 

Oberschule „Bettina von Arnim“, Kloster Lehnin 19 

Oberschule Trebbin 13 

Solar-Oberschule, Beelitz 9 

Oberschule Wünsdorf, Zossen OT Wünsdorf 5 

Oberschule Premnitz 2 

(Grund- und) Oberschule Großbeeren 0 

Waldschule Groß Glienecke (Oberschule), Potsdam 0 
1)Gemäß Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, deren Schulweg im Falle eines Erhalts 
des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 3-1 einhält.  

Tabelle 5-10 Durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis der hinsichtlich des Erhalts untersuchten 
Standorte des Wahlblocks „Oberschule oder Gesamtschule“ 

Standort Nutzen-Kosten-Faktor= Nutzen (Anzahl Schüler) 
1)  
pro 1.000 EUR zusätzlicher  
Ausgaben und Jahr) 2) 

Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark 0,102 

Thomas-Müntzer-Oberschule Ziesar 0,050 

Oberschule Trebbin 0,033 

Oberschule „Bettina von Arnim“, Kloster Lehnin 0,033 

Solar-Oberschule, Beelitz 0,014 

Oberschule Wünsdorf, Zossen OT Wünsdorf 0,012 

Oberschule Premnitz 0,002 

(Grund- und) Oberschule Großbeeren 0,000 

Waldschule Groß Glienecke (Oberschule), 
Potsdam 0,000 
1) Entspricht den Werten in Tabelle 4-3 sowie der Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, 
deren Schulweg im Falle eines Erhalts des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach 
Tabelle 3-1 einhält. 
2) Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in 5.4.1 
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Mögliche Zielerreichung durch Standorterhalt 

Werden die Standorte mit einem ermittelten Zusatznutzen erhalten, so ergeben sich für 
die Gesamtregion und die elf definierten Schulregionen die in Abbildung 5-134 
dargestellten Quoten der Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards. Deutlich 
erkennbar wird das Ziel einer 97%igen Einhaltung in fast der gesamten Region gut 
eingehalten – mit einer Ausnahme: der Schulregion 4 (Wiesenburg, Belzig, 
Treuenbrietzen, Brück, Niemegk). 

Abbildung 5-134 Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Oberschule oder 
Gesamtschule“ in der Gesamtregion sowie den elf definierten Schulregionen 

 

Ein Blick auf die in Abbildung 5-135 dargestellte Karte zeigt, dass sich die 
Nichteinhaltungen des Erreichbarkeitsstandards vor allem am südlichen Rand dieser 
Schulregion konzentrieren. Betroffen sind vor allem die Gemeinden Wiesenburg/Mark, 
Rabenstein, Niemegk und Treuenbrietzen. Hier machen sich die Schließungen der 
Robert-Koch-Gesamtschule in Niemegk und der Gesamtschule Wiesenburg/Mark 
deutlich bemerkbar. 

Um auch für die Schulregion 4 den angestrebten, aber mit der aktuellen Standortstruktur 
deutlich verfehlten Erreichbarkeitsstandard sicherzustellen, wäre zu prüfen, inwieweit 
entweder die Neuschaffung eines entsprechenden Angebotes in den beschriebenen 
Raum möglich ist bzw. welche Möglichkeiten noch im Bereich der Schülerbeförderung 
bestehen. 

Denkbar wäre ggf. auch die Schaffung eines zusätzlichen Angebots für den Wahlblock 
„Sekundarstufe I: Oberschule oder Gesamtschule“ am Standort des Gymnasiums „Am 
Burgwall“ in Treuenbrietzen. So zeigen die Auswertungen für den Wahlblock 
„Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“, dass in diesem Wahlblock mit den 
beiden Standorten Belzig und Treuenbrietzen der Entfernungsstandard annähernd 
eingehalten werden kann (vgl. Abbildung 5-135). 
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Abbildung 5-135 Siedlungsflächen mit Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock 
„Oberschule oder Gesamtschule“. Die betroffenen Siedlungsflächen sind rot eingefärbt. 
Die flächige Schraffur dient nur der Veranschaulichung und Akzentuierung. 

 

Wahlblock „Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“ 

Standorterhalt 

Im Wahlblock „Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“ wird nur ein Standort 
als gefährdet“ eingestuft. Dabei handelt es sich um das 

 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Premnitz 

Entsprechend kann auf eine Betrachtung von Standortkombinationen verzichtet werden. 
Die Modellrechnung geht für das Jahr 2020 von insgesamt etwa 16.000 Schülern im 
Wahlblock „Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“ in der Region Havelland-
Fläming aus. 
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Abbildung 5-136 Zusatznutzen des einen im Wahlblock „Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“ 
untersuchten Standorterhalts. Der Zusatznutzen ist proportional zur Fläche des weißen 
Kreises hinter dem roten Standortsymbol des Prüfstandortes. Die Flächen der 
Nutzensymbole sind in allen Kartendarstellungen im gleichen Maßstab und somit 
untereinander vergleichbar. 

 

Wie Abbildung 5-136 und Tabelle 5-11 zeigen, liegt der Grenznutzen eines Erhalts – im 
Sinne der Definition aus den vorstehenden Methodikabschnitten – relativ niedrig (10 
Schüler). Als Nutzen-Kosten-Faktor wird ein Wert von 0,008 Schülern pro 1.000 EUR und 
Jahr ermittelt (Tabelle 5-12). 

Tabelle 5-11 Durchschnittlicher Nutzen der hinsichtlich des Erhalts untersuchten Standorte des 
Wahlblocks „Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“ 

Standort Nutzen (Anzahl Schüler) 1) 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Premnitz 10 
1) Gemäß Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, deren Schulweg im Falle eines Erhalts des 
Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 3-1 einhält.  
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Tabelle 5-12 Durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis der hinsichtlich des Erhalts untersuchten 
Standorte des Wahlblocks „Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“ 

Standort Nutzen-Kosten-Faktor 

= Nutzen (Anzahl Schüler) 1) pro 1.000 EUR 
zusätzlicher Ausgaben und Jahr) 2) 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Premnitz 0,008 
1) Entspricht den Werten in Tabelle 4-5 sowie der Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, 
deren Schulweg im Falle eines Erhalts des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 
3-1 einhält. 
2) Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in Abschnitt 4.1.  

Mögliche Zielerreichung durch Standorterhalt 

Wird das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Premnitz erhalten, so ergeben sich für 
die Region Havelland-Fläming sowie die einzelnen Schulregionen Quoten der 
Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards, wie sie in Abbildung 5-137 dargestellt sind. 
Danach wird zwar auf der Ebene der Gesamtregion das 97%-Ziel für die Einhaltung des 
Erreichbarkeitsstandards klar erreicht. Allerdings verfehlen vier Schulregionen (Regionen 
3, 4, 9 und 10) dieses Ziel. Besonders stark ausgeprägt ist die Nichteinhaltung des 
Erreichbarkeitsstandards in der Schulregion 10 (Jüterbog, Dahme/Mark, Niederer 
Fläming, Niedergörsdorf). Zu beachten ist hierbei, dass das im angrenzenden Landkreis 
Dahme-Spreewald gelegene Bohnstedt-Gymnasium in Luckau nicht in die 
Erreichbarkeitsbetrachtung mit einbezogen wird. 

Abbildung 5-137 Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Sekundarstufe I: 
Gesamtschule oder Gymnasium“ in der Gesamtregion sowie den elf definierten 
Schulregionen 
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Abbildung 5-138 zeigt die räumliche Lage der Gemeinde- und Ortsteile, für die eine 
Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Sekundarstufe I: 
Gesamtschule oder Gymnasium“ ermittelt wurde. 

Abbildung 5-138 Siedlungsflächen mit Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock 
„Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“. Die betroffenen (kleinen) 
Siedlungsflächen sind rot eingefärbt. Die flächige Schraffur dient nur der 
Veranschaulichung und Akzentuierung. 

 

Überlegungen hinsichtlich potenzieller zusätzlicher Angebote 

Angesichts der in mehreren Schulregionen auftretenden Erreichbarkeitsdefizite werden 
im folgenden einige Überlegungen angestellt, welcher Nutzen erreicht werden könnte, 
wenn an einigen ausgewählten Standorten von Oberschulen, an denen entsprechend 
ihrer Schulform der Wahlblock „Gesamtschule oder Gymnasium“ nicht angeboten wird, 
ein solches Angebot zusätzlich eingerichtet werden könnte. 

Aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu den in Abbildung 5-137 argestellten Gebieten mit 
Erreichbarkeitsproblemen werden in diese Betrachtung die folgenden Standorte 
einbezogen: 

 Kooperationsschule Friesack 

 Oberschule „Bettina von Arnim“, Kloster Lehnin 

 Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark 
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 Berufsorientierte Schule Kirchmöser 

 Oberschule Wünsdorf 

Einige dieser Oberschulen waren bis vor kurzem selber Gesamtschulen, d.h. haben bis 
vor wenigen Jahren den hier als „Zusatzangebot“ definierten Wahlblock „Gesamtschule 
oder Gymnasium“ selbst angeboten. 

Zudem sind einige der Standorte so in ihrem aktuellen Bestand als Oberschule gefährdet 
und sind daher bereits Gegenstand der Nutzenabschätzungen zu Bestandserhaltungen 
beim Wahlblock „Oberschule oder Gesamtschule“ gewesen. Einen entsprechenden 
Zusatznutzen in der nachfolgenden Abschätzung zum Wahlblock „Gesamtschule oder 
Gymnasium“ vorausgesetzt wäre bei diese Standort zu prüfen, ob ein solches 
Zusatzangebot – ggf. in einer noch schulrechtlich neu zu fassenden Sonderform – ggf. 
den Standort stabilisierend wirken könnte. 

Abbildung 5-139 zeigt den ermittelten Nutzen der insgesamt 32 
Kombinationsmöglichkeiten der fünf untersuchten Standorte für potenzielle 
Zusatzangebote. Dabei ist auffällig, dass die Größenordnung des Nutzens (maximal 
knapp 100 Schüler) zum einen deutlich höher liegt als für den einen zuvor hinsichtlich der 
Bestandserhaltung untersuchten Standort in Premnitz. Zum anderen liegt dieser Nutzen 
in einer mit den Ergebnissen für die Bestandserhaltung im Wahlblock „Oberschule oder 
Gesamtschule“ vergleichbaren Größenordnung. Dies ist nicht zuletzt deshalb interessant, 
als – wie dargestellt – zum Teil die gleichen Standorte untersucht werden (Stichwort: 
Standortstabilisierung). 

Abbildung 5-139 Nutzenauswertung für die 32 möglichen Standortkombinationen bei der Schaffung  
zusätzlicher Angebote des Wahlblocks „Gesamtschule oder Gymnasien“ an bestehenden 
Oberschulen 
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Abbildung 5-140 beschreibt den sich daraus ergebenen durchschnittlichen Nutzen jedes 
Einzelstandortes in einer Karte (vgl. für die Werte auch Tabelle 5-13). Auch bei den 
Nutzen-Kosten-Faktoren (Tabelle 5-14) zeigt sich eine mit den Abschätzungen zu 
Standorterhalten vergleichbare Größenordnung. 

Abbildung 5-140 Durchschnittlicher Zusatznutzen der fünf untersuchten Standorte mit einem zusätzlichen 
Angebot des Wahlblocks „Gesamtschule oder Gymnasium“ an bestehenden Oberschulen. 
Der durchschnittliche Zusatznutzen ist proportional zur Fläche des weißen Kreises hinter 
dem orangen Standortsymbol jedes Prüfstandortes. Die Flächen der Nutzensymbole sind 
in allen Kartendarstellungen im gleichen Maßstab und somit untereinander vergleichbar. 
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Tabelle 5-13 Durchschnittlicher Nutzen der hinsichtlich zusätzlicher Angebote des Wahlblocks 
„Gesamtschule oder Gymnasien“ untersuchten Standorte bestehender Oberschulen 

Standort  Nutzen (Anzahl Schüler) 1) 

Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark  51 

Oberschule „Bettina von Arnim“, Kloster Lehnin  19 

Kooperationsschule Friesack   16 

Oberschule Wünsdorf  12 

Berufsorientierte Schule Kirchmöser  1 

1) Gemäß Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, deren Schulweg im Falle eines Erhalts des 
Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 3-1 einhält.  

Tabelle 5-14 Durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis der hinsichtlich zusätzlicher Angebote des 
Wahlblocks „Gesamtschule oder Gymnasien“ untersuchten Standorte bestehender 
Oberschulen 

Standort  Nutzen-Kosten-Faktor 

= Nutzen (Anzahl Schüler) 1)  
pro 1.000 EUR zusätzlicher  
Ausgaben und Jahr) 2) 

Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark  0,148 

Oberschule „Bettina von Arnim“, Kloster Lehnin  0,050 

Oberschule Wünsdorf   0,041 

Kooperationsschule Friesack  0,036 

Berufsorientierte Schule Kirchmöser  0,001 

1) Entspricht den Werten in Tabelle 4-7 sowie der Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, 
deren Schulweg im Falle eines Erhalts des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 
3-1 einhält. 
2) Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in Abschnitt 4.1.  

Mögliche Zielerreichung durch Standorterhalt und Zusatzangebote 

Unterstellt man den Erhalt des einen zu Beginn des Abschnitts untersuchten Standorts in 
Premnitz sowie die Schaffung von Zusatzangeboten an den fünf untersuchten 
Standorten, so ergäben sich Erreichbarkeitsverhältnisse für den Wahlblock 
„Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasien“ wie sie Abbildung 5-141 darstellt. Zur 
besseren Vergleichbarkeit ist der gleiche Maßstab wie in Abbildung 5-137 gewählt. 
Deutlich erkennbar sind die erheblichen Erreichbarkeitsverbesserungen. Herausragende 
Wirkung hat dabei vor allem der Standort in Dahme/Mark. 
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Abbildung 5-141 Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Gesamtschule oder 
Gymnasien“ in der Gesamtregion sowie den elf definierten Schulregionen (unter 
Berücksichtigung der Zusatzangebote) 

 

Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“ 

Standorterhalt 

Als „gefährdet“ werden für die Untersuchung des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für 
ein Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“ die folgenden vier Standorte eingestuft: 

 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Premnitz 

 Fläming-Gymnasium Belzig 

 Gymnasium „Am Burgwall“, Treuenbrietzen 

 Goethe-Schiller-Gymnasium, Jüterbog 

Für das Jahr 2020 schätzt die Modellrechnung die Anzahl der Schüler im Wahlblock 
„Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 12“ auf etwa 3.700 Schüler. Die Zahl 
bezieht sich auf die Jahrgangsstufe 11 und 12. 

Aus den vier Prüfstandorten ergeben sich 16 mögliche Standortkombinationen für Erhalt 
bzw. Schließung. Deren jeweiliger Zusatznutzen ist in Abbildung 5-142 abgetragen. 
Auffällig ist das annähernd lineare Ansteigen der Maximallinie zwischen einer und drei 
Standorterhaltungen, das für eine Gleichverteilung des Nutzens zwischen drei der vier 
Standorte spricht. 
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Abbildung 5-142 Nutzenauswertung für die 512 möglichen Standortkombinationen beim Erhalt von 
Schulstandorten mit Angeboten des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach 
Klasse 12 (an Gymnasien)“ 
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Wie die Kartendarstellung in Abbildung 5-143 zeigt, stehen hinter dieser Beobachtung die 
drei südlichen Standort Belzig, Treuenbrietzen und Jüterbog mit einem annährend 
gleichen durchschnittlichen Nutzen. Dieser kommt auch in der Tabelle 5-15 und der 
Tabelle 5-16 zum Ausdruck. 
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Abbildung 5-143 Durchschnittlicher Zusatznutzen der vier für den Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein 
Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“ untersuchten Standorterhalte. Der 
durchschnittliche Zusatznutzen ist proportional zur Fläche des weißen Kreises hinter dem 
roten Standortsymbol jedes Prüfstandortes. Die Flächen der Nutzensymbole sind in allen 
Kartendarstellungen im gleichen Maßstab und somit untereinander vergleichbar. 

 

Tabelle 5-15 Durchschnittlicher Nutzen der hinsichtlich des Erhalts untersuchten Standorte des 
Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“ 

Standort  Nutzen (Anzahl Schüler) 1) 

Goethe-Schiller-Gymnasium, Jüterbog  36 

Fläming-Gymnasium Belzig  35 

Gymnasium „Am Burgwall“, Treuenbrietzen  32 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Premnitz  1 

1) Gemäß Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, deren Schulweg im Falle eines Erhalts des 
Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 3-1 einhält.  
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Tabelle 5-16 Durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis der hinsichtlich des Erhalts untersuchten 
Standorte des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 12 (an 
Gymnasien)“ 

Standort  Nutzen-Kosten-Faktor 

= Nutzen (Anzahl Schüler) 1)  
pro 1.000 EUR zusätzlicher  
Ausgaben und Jahr) 2) 

Gymnasium „Am Burgwall“, Treuenbrietzen  0,097 

Fläming-Gymnasium Belzig  0,095 

Goethe-Schiller-Gymnasium, Jüterbog  0,083 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Premnitz  0,005 

1) Entspricht den Werten in Tabelle 4-9 sowie der Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, 
deren Schulweg im Falle eines Erhalts des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 
3-1 einhält. 
2) Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in Abschnitt 4.1.  

Mögliche Zielerreichung durch Standorterhalt 

Für den Fall eines Erhalts der vier eben untersuchten Standorte ergeben sich für die 
Gesamtregion und die Schulregionen Quoten der Nichteinhaltung des 
Erreichbarkeitsstandards, wie sie in Abbildung 5-144 ausgewiesen sind. 

Abbildung 5-144 Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe 
für ein Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“ in der Gesamtregion sowie den elf 
definierten Schulregionen 
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Danach kommt es in der Schulregion 3 (Groß Kreutz, Kloster Lehnin, Beetzsee, Ziesar, 
Wusterwitz, Brandenburg an der Havel) zu einer leichten, sowie in den Schulregionen 9 
(Zossen, Am Mellensee, Baruth/Mark) und 10 (Jüterbog, Dahme/Mark, Niederer Fläming, 
Niedergörsdorf) zu einer deutlichen Verfehlung des 97%-Zieles. 

Die räumliche Grundstruktur ist somit der des Wahlblocks „Sekundarstufe I: 
Gesamtschule oder Gymnasium“ sehr ähnlich. Dies macht auch Abbildung 5-145deutlich, 
bei der die gleichen Teilräume mit einer Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandard 
sichtbar werden wie bei der entsprechenden Auswertung für den Wahlblock 
„Sekundarstufe I: Gesamtschule oder Gymnasium“. Wie schon dort ist für die Schulregion 
10 (Jüterbog, Dahme/Mark, Niederer Fläming, Niedergörsdorf) zu beachten, dass das im 
angrenzenden Landkreis Dahme-Spreewald gelegene Bohnstedt-Gymnasium in Luckau 
nicht in die Erreichbarkeitsbetrachtung mit einbezogen worden ist. 

Abbildung 5-145 Siedlungsflächen mit Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock 
„Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“. Die betroffenen 
(kleinen) Siedlungsflächen sind rot eingefärbt. Die flächige Schraffur dient nur der 
Veranschaulichung und Akzentuierung. 

 

Überlegungen hinsichtlich potenzieller zusätzlicher Angebote werden für das Wahlcluster 
„Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“ nicht weiter 
vertieft. Ein Abitur nach Klasse 12 setzt eine gymnasiale Mittelstufe voraus. Somit 
können Zusatzangebote sinnvoller Weise nur an Gymnasien (ohne gymnasiale 
Oberstufe) angeboten werden. Solche Standorte sind jedoch nicht vorhanden. 
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Zur Verbesserung der Erreichbarkeiten für Schüler, die ein Abitur anstreben, kommt 
daher dem nachfolgenden Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 
13 (an Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ ein besondere Bedeutung zu. 

Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13 (an 
Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ 

Standorterhalt 

Von den Angeboten des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 
13 (an Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ sind die folgenden vier Standorte als 
„gefährdet“ eingestuft. Alle Standorte befinden sich in Potsdam bzw. im näheren Berliner 
Umland. 

 Goethe-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (und integrierter Primarstufe), 
Potsdam 

 Maxim-Gorki-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, Kleinmachnow 

 Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, Potsdam 

 Oberstufenzentrum II, Potsdam 

Für das Jahr 2020 wird von einer Schülerzahl im Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für 
ein Abitur nach Klasse 13“ von etwa 2.600 in der gesamten Region Havelland-Fläming 
ausgegangen. Aufgrund der am Ende dieses Abschnitts genauer diskutierten 
Wechselwirkungen zwischen den aktuellen Regelungen des Schulgesetzes, der z.T. 
schlechten Erreichbarkeit der gymnasialen Oberstufen an Gesamtschulen und 
Oberstufenzentren und dem Schulwahlverhalten enthält dieser Wert eine gewisse 
Unsicherheit. 

Abbildung 5-146 zeigt die sich für die 16 möglichen Standortkombinationen jeweils 
ergebenden Zusatznutzen. Dabei sind zwei Aspekte besonders auffällig. Zum einen liegt 
das Nutzenniveau mit maximal knapp 7 Schülern sehr gering (Tabelle 5-17), zum 
anderen entstammt fast der gesamte Nutzen jeweils einem einzigen Standort. 
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Abbildung 5-146 Nutzenauswertung für die 512 möglichen Standortkombinationen beim Erhalt von 
Schulstandorten mit Angeboten des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach 
Klasse 13 (an Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ 
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Wie Abbildung 5-147 in einer Karte deutlich macht, ist für das geringe Nutzenniveau der 
untersuchten Standorte nicht allein die insgesamt geringere Schülerzahl in dem 
betrachteten Wahlblock verantwortlich. Vielmehr liegen alle vier Prüfstandorte in – aus 
regionaler Sicht – enger Nachbarschaft zu anderen Schulstandorten mit vergleichbaren 
Angeboten des gleichen Wahlblocks. Hingegen liegt keiner der Prüfstandorte in den 
hinsichtlich der Erreichbarkeit kritischen Räumen des äußeren Entwicklungsraums. 
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Abbildung 5-147 Durchschnittlicher Zusatznutzen der vier für den Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein 
Abitur nach Klasse 13 (an Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ untersuchten 
Standorterhalte. Der durchschnittliche Zusatznutzen ist proportional zur Fläche des weißen 
Kreises hinter dem roten Standortsymbol jedes Prüfstandortes. Die Flächen der 
Nutzensymbole sind in allen Kartendarstellungen im gleichen Maßstab und somit 
untereinander vergleichbar. 

 

Tabelle 5-17 Durchschnittlicher Nutzen der hinsichtlich des Erhalts untersuchten Standorte des 
Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13 (an Gesamtschulen und 
Oberstufenzentren) 

Standort Nutzen (Anzahl Schüler) 1) 

Goethe-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, Potsdam 4 

F.-W.-v.-Steuben-Gesamtschule mit gymn. Oberstufe, Potsdam 3 

Maxim-Gorki-Gesamtschule mit gymn. Oberstufe, Kleinmachnow 0 

Oberstufenzentrum II, Potsdam 0 

1) Gemäß Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, deren Schulweg im Falle eines Erhalts des 
Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 3-1 einhält.  
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Tabelle 5-18 Durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis der hinsichtlich des Erhalts untersuchten 
Standorte des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13 (an 
Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ 

Standort Nutzen-Kosten-Faktor 

= Nutzen (Anzahl Schüler) 1)  
pro 1.000 EUR zusätzlicher  
Ausgaben und Jahr) 2) 

Goethe-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, Potsdam 0,009 

F.-W.-v.-Steuben-Gesamtschule mit gymn. Oberstufe, Potsdam 0,009 

Maxim-Gorki-Gesamtschule mit gymn. Oberstufe, Kleinmachnow 0,000 

Oberstufenzentrum II, Potsdam 0,000 

1) Entspricht den Werten in Tabelle 4-11 sowie der Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, 
deren Schulweg im Falle eines Erhalts des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 
3-1 einhält. 
2) Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in Abschnitt 4.1.  

Mögliche Zielerreichung durch Standorterhalt 

Wie dargestellt hat der Erhalt oder Nichterhalt der vier gefährdeten Bestandsstandorte für 
die Erreichbarkeitsverhältnisse beim Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur 
nach Klasse 13 (an Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ kaum Bedeutung. 

Abbildung 5-148 Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe 
für ein Abitur nach Klasse 13 (an Gesamtschulen und Oberstufenzentren)“ in der 
Gesamtregion sowie den elf definierten Schulregionen 
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Die Erreichbarkeitsverhältnisse werden vielmehr bestimmt durch eine auffällige 
Untervorsorgung in fünf Schulregionen (Abbildung 5-148). Extreme Werte zeigen sich 
dabei in der Schulregion 10 (Jüterbog, Dahme/Mark, Niederer Fläming, Niedergörsdorf), 
wo 35% der Schüler des Wahlblocks einen Schulweg haben, der länger als der 
Erreichbarkeitsstandard von 75 Minuten (Tabelle 5-5) ist. Noch kritischer ist die Lage in 
der Schulregion 4 (Wiesenburg, Belzig, Treuenbrietzen, Brück, Niemegk), wo sogar 80% 
der Schüler einen Schulweg außerhalb des Erreichbarkeitsstandards haben. 

Abbildung 5-149 Siedlungsflächen mit Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock 
„Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13 (an Gesamtschulen und 
Oberstufenzentren)“. Die betroffenen (kleinen) Siedlungsflächen sind rot eingefärbt. Die 
flächige Schraffur dient nur der Veranschaulichung und Akzentuierung. 

 

Überlegungen hinsichtlich potenzieller zusätzlicher Angebote 

Vor dem Hintergrund der zum Teil extremen Erreichbarkeitsdefizite erscheint es sinnvoll, 
Überlegungen hinsichtlich denkbarer Zusatzangebote an bestehenden Schulstandorten 
anzustellen. Diese Überlegungen haben eine räumliche und eine organisatorische 
Komponente. Die räumliche wird zuerst, die organisatorische danach angesprochen. 

Aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu den in Abbildung 5-149 dargestellten Gebieten mit 
Erreichbarkeitsproblemen werden in die räumliche Betrachtung die drei folgenden 
Standorte einbezogen: 

 Fläming-Gymnasium Belzig 
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 Gymnasium „Am Burgwall“, Treuenbrietzen 

 Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark 

Bei den beiden ersten handelt es sich um Gymnasien mit einer gefährdeten 
Sekundarstufe II (Abitur nach Klasse 12), die entsprechend schon in die 
Nutzenbetrachtung zu Standorterhalten für den Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein 
Abitur nach Klasse 12 (an Gymnasien)“ einbezogen worden sind. 

Die Oberschule „Otto Unverdorben“ in Dahme/Mark ist eine ehemalige Gesamtschule, 
die aktuell auch in ihrem Bestand als Oberschule bedroht ist. Sie ist in den vorigen 
Abschnitten sowohl in die Nutzenabschätzung zum Erhalt von Standorten beim 
Wahlblock „Sekundarstufe I: Oberschule oder Gesamtschule“ als auch bei den 
Überlegungen zu möglichen Zusatzangeboten für den Wahlblock „Sekundarstufe I: 
Gesamtschule oder Gymnasium“ einbezogen worden. In beiden Fällen hat sie einen 
hohen Nutzen im Sinne der Nutzendefinition aus den einleitenden Abschnitten gezeigt. 

Für die drei Standorte könnte daher eine Überlegung sein, das in diesem Abschnitt 
angedachte Zusatzangebot als einen (weiteren) Baustein der Standortsicherung zu 
betrachten. 

Aus den drei untersuchten Standorten für potenzielle Zusatzangebote für den Wahlblock 
„Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13“ ergeben sich 8 
Kombinationsmöglichkeiten, deren Zusatznutzen in der üblichen Form in Abbildung 5-150 
dargestellt ist. 

Abbildung 5-150 Nutzenauswertung für die acht möglichen Standortkombinationen bei der Schaffung  
zusätzlicher Angebote des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 
13“ an bestehenden Gymnasien bzw. Oberschulen 
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Die Auswertung macht zum einen deutlich, dass sich mit den Zusatzangeboten ein 
Nutzen in einer erheblichen Größenordnung erzeugen lässt. Dieser liegt um den Faktor 
10 höher als bei den Bestandsstandorten. Zum anderen erweist sich einer der drei 
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Standorte als besonders Nutzen stiftend für den hier untersuchte Wahlblock. Wie die 
Kartendarstellung in Abbildung 5-151 sowie die Werte in den Tabellen 5-16 und 5-17 
zeigen, ist dieser Standort das Fläming-Gymnasium in Belzig. 

Abbildung 5-151 Durchschnittlicher Zusatznutzen der drei untersuchten Standorte mit einem zusätzlichen 
Angebot des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13“ an 
bestehenden Gymnasien bzw. Oberschulen. Der durchschnittliche Zusatznutzen ist 
proportional zur Fläche des weißen Kreises hinter dem orangen Standortsymbol jedes 
Prüfstandortes. Die Flächen der Nutzensymbole sind in allen Kartendarstellungen im 
gleichen Maßstab und somit untereinander vergleichbar. 
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Tabelle 5-19 Durchschnittlicher Nutzen der hinsichtlich zusätzlicher Angebote des Wahlblocks 
„Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13“ untersuchten Standorte bestehender 
Oberschule 

Standort  Nutzen (Anzahl Schüler) 1) 

Fläming-Gymnasium Belzig  37 

Gymnasium „Am Burgwall“, Treuenbrietzen  19 

Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark  10 

1) Gemäß Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, deren Schulweg im Falle eines Erhalts 
des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach Tabelle 3-1 einhält.  

Tabelle 5-20 Durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis der hinsichtlich zusätzlicher Angebote des 
Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13“ untersuchten Standorte 
bestehender Oberschulen 

Standort  Nutzen-Kosten-Faktor 

= Nutzen (Anzahl Schüler) 1)  
pro 1.000 EUR zusätzlicher  
Ausgaben und Jahr) 2) 

Fläming-Gymnasium Belzig  0,166 

Gymnasium „Am Burgwall“, Treuenbrietzen  0,065 

Oberschule „Otto Unverdorben“, Dahme/Mark  0,029 

1) Entspricht den Werten in Tabelle 4-13 sowie der Nutzendefinition in Abschnitt 4.1: Anzahl der Schüler, 
deren Schulweg im Falle eines Erhalts des Standortes zusätzlich den Erreichbarkeitsstandard nach 
Tabelle 3-1 einhält. 
2) Vgl. die Ausführungen zur Aussagefähigkeit der Kostenschätzungen in Abschnitt 4.1.  

Mögliche Zielerreichung durch Standorterhalt und Zusatzangebote 

Unterstellt man den Erhalt der vier eingangs geprüften Bestandsstandorte (die jedoch 
kaum zusätzlichen Nutzen erbringen) sowie die Schaffung eines Zusatzangebotes an 
den drei zuletzt untersuchten Standorten, so ergeben sich in der Region für den 
Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe für ein Abitur nach Klasse 13“ die in Abbildung 
5-152darstellten Erreichbarkeitsverhältnisse. Für einen einfacheren Vergleich hat die 
Abbildung den gleichen Maßstab wie die Abbildung 5-148. 

Die Verbesserungen sind sehr deutlich. Sie betreffen vor allem die beiden Schulregionen 
4 und 10, in denen es zuvor zu extremen Verletzungen des Erreichbarkeitsstandards 
kam. Eine vollständige Einhaltung des Erreichbarkeitsstandards wird jedoch nicht 
erreicht. 
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Abbildung 5-152 Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsstandards für den Wahlblock „Gymnasiale Oberstufe 
für ein Abitur nach Klasse 13“ in der Gesamtregion sowie den elf definierten Schulregionen 
(unter Berücksichtigung der Zusatzangebote) 

 

Organisatorische und schulrechtliche Überlegungen 

Das eben dargestellte „räumliche Problem“ des Wahlblocks „Gymnasiale Oberstufe für 
ein Abitur nach Klasse 13“ hat einen schulorganisatorischen und schulrechtlichen 
Hintergrund, der an dieser Stelle kurz diskutiert werden soll. So sieht das 
Brandenburgische Schulgesetz als Möglichkeit für Schüler von Oberschulen, im 
Anschluss an deren Abschluss ein Abitur zu erlangen nur die zwei in Abbildung 5-153 
dargestellten Möglichkeiten. 

 Möglichkeit 1: Der Schüler oder die Schülerin wechselt nach dem Abschluss der 
Oberschule auf eine Gesamtschule und besucht dort eine dreijährige Oberstufe. 

 Möglichkeit 2: Der Schüler oder die Schülerin wechselt nach dem Abschluss der 
Oberschule auf ein Berufliches Gymnasium an einem Oberstufenzentrum und 
besucht dort eine dreijährige Oberstufe. 

 Ein Übergang zum Gymnasium ist im Normalfall nicht möglich. 

Die entsprechenden Regelungen sind u.a. vor dem Hintergrund der Einführung des G8-
Abiturs nach Klasse 12 an den Gymnasien zu sehen. Diese haben Einfluss auf den 
gesamten Lehrplan der Sekundarstufen I und II an Gymnasien und führen im Ergebnis zu 
einer weitgehenden Trennung der Gymnasien von den anderen Schulformen ab der 
Klasse 7. 
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Abbildung 5-153 Möglichkeiten des Schulgesetzes Brandenburg für einen Schüler der Oberschule, ein 
Abitur zu erreichen 

 

Die beiden eben genannten Möglichkeiten für Oberschüler ein Abitur zu erreichen 
erscheinen ausreichend, solange die beiden folgenden Punkte gegeben sind: 

 Es stehen in der gesamten Region ausreichend gut erreichbare Standorte von 
Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe sowie von Oberstufenzentren mit 
Beruflichem Gymnasium zur Verfügung. 

 Die Oberschule wird ist vor allem eine Schule für Schüler, die in der überwiegenden 
Mehrzahl kein Abitur anstreben bzw. die Möglichkeit nach Verstreichen der Klasse 
7 neu in Betracht ziehen („Spätentwickler“). 

In der Region Havelland-Fläming stellt sich jedoch das in Abbildung 5-149 in einer Karte 
dargestellt Bild. Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe bzw. Oberstufenzentren mit 
Beruflichem Gymnasium finden sich außerhalb des Berliner Umlandes aufgrund der 
großen Zahl der in Oberschulen umgewandelten Gesamtschulen nur noch in 
Brandenburg/Havel, Rathenow und Luckenwalde. Dies hat zwei Effekte: 

 Die beiden Möglichkeiten des Schulgesetzes, die Schulausbildung nach Abschluss 
der Oberschule mit dem Ziel eines Abiturs fortzusetzen, sind für die Schüler aus 
den Schulregionen 3, 4, 9 und 10 in (physisch) „weite Ferne“ gerückt (vgl. 
Abbildung 4-29). 

 In diesen Schulregionen sind in den vergangenen Jahren viele Gesamtschulen zu 
Oberschulen umgewandelt worden. Den betreffenden Schülern ist damit die zuvor 
gegebene Möglichkeit, sich auch später noch für ein Abitur zu entscheiden, 
genommen worden. Dies gilt vor allem für den Teil der Schülerschaft, der nicht von 
sich aus oder aufgrund eines auf Bildung bedachten Elternhauses nach der 
Grundschule zielorientiert das Gymnasium anstrebt, um auf diese Veränderung zu 
reagieren. Es ist zu vermuten, dass die (latente) Nachfrage nach einem Übergang 
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von der Oberschule in die gymnasiale Oberstufe in den letzten Jahren 
zugenommen hat – aufgrund der Erreichbarkeitsverhältnisse aber nicht zur 
Ausprägung kommt. Anders gesagt: Potenzielle Abiturienten werden keine. 

Abbildung 5-154 Denkbare weitere (teilweise neu zu schaffende) Möglichkeiten für einen Schüler der 
Oberschule, ein Abitur zu erreichen 

 

Die eben untersuchten Zusatzangebote an bestehenden Gymnasien oder Oberschulen 
können nur dann eine Lösung für das beschriebene Erreichbarkeitsproblem sein, wenn 
sie durch entsprechende Zusatzregelungen des Schulgesetzes begleitet werden. Einige 
Möglichkeiten hierzu sind in Abbildung 5-154 skizziert: 

 Möglichkeit 3: Der Schüler oder die Schülerin erhält die Option eines Zugangs zum 
Gymnasium. Dies könnte durch einen direkten Einstieg in die 11. Klasse oder durch 
eine Wiederholung der 10. Klasse erfolgen. Für den Übergang sind – neben dessen 
rechtlicher Ermöglichung unter Berücksichtigung der neuen G8-Struktur an den 
Gymnasien – ggf. zusätzliche förderpädagogische Unterrichtseinheiten für den 
Quereinstieg (insbesondere in die Jahrgangsstufe 11) notwendig. Denkbare 
Regelungen zur Feststellung der Eignung der Quereinsteiger wären „Probemonate“ 
oder Aufnahmeprüfung. 

 Möglichkeit 4: Falls die eben dargestellte Variante als nicht praktikabel angesehen 
wird, weil sich Schüler mit zu unterschiedlichen Voraussetzungen (Sekundarstufe I 
auf dem Gymnasium bzw. auf der Oberschule) in den gleichen Kursen wieder 
finden, könnte an den Gymnasien ein zusätzlicher Bildungsgang für die 
Quereinsteiger eingerichtet werden. Theoretisch wäre dies – sofern erforderlich – 
ab der Klasse 9 möglich. Diese Variante setzt eine ausreichende Zahl an 
Übergängern voraus. 
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 Möglichkeit 5: Alternativ könnte auf Basis des bestehendes Schulgesetzes (§ 20 
Abs. 1 BbgSchuG) ein bestehendes Gymnasium in eine Gesamtschule 
umgewandelt werden. Auf einer solchen Gesamtschule könnte – ähnlich dem 
Modell der Möglichkeit 4 – sowohl ein Abitur nach 12 als auch 13 Jahren angeboten 
werden. 

Die dargestellte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Ausführungen 
sollen vor allem die Problemstellung skizzieren und deutlich machen, dass durch die 
kontinuierlich erfolgenden Umwandlungen von Gesamtschulen in Oberschulen aufgrund 
des Verlustes der Oberstufe immer mehr Teilräume des Landes in eine Situation wie die 
Schulregionen 3, 4, 9 und 10 hineinkommen. 

Es wird somit immer wichtiger, für die betroffenen Schüler flexible Lösungen eines 
Übergangs in eine wie auch immer geartete gymnasiale Oberstufe zu schaffen. 

5.4.6 Kostenorientierte Organisation von Schulstandorten mit 
geringer Schülerzahl 

Problemstellung: Zusammenhang zwischen Erreichbarkeitsstandard und 
Schülerzahlen an den Einzelstandorten 

Wie die Modellrechnungen im Groben (Abschnitt 5.4.4) und im Detail (Abschnitt 5.4.5) 
gezeigt haben, ist die Sicherstellung eines Mindestmaßes an Erreichbarkeit in den 
ländlich geprägten Teilräumen der Region mit der Notwendigkeit verbunden, an einigen 
Standorten relativ geringe Schülerzahlen in Kauf zu nehmen. 

Die Aufrechterhaltung eines Schulbetriebs mit geringen Schülerzahlen ist häufig mit einer 
Zunahme der Kosten pro Schüler verbunden (Abbildung 5-155). Dies gilt insbesondere 
für die von den kommunalen Schulträgern zu tragenden Fix- bzw. Quasi-Fix-Kosten für 
die Gebäude, deren ordnungsgemäßen Betrieb (Reinigung, Energie, Wärme, bauliche 
Instandhaltung) sowie das nicht-pädagogische Personal (Hausmeister, Sekretariat)46. Die 
Zunahme der Pro-Kopf-Kosten gilt ab einem bestimmten Punkt aber auch für das Land. 
Wichtigster Indikator ist hierbei zum einen die mittlere Klassengröße, aus der sich der 
Gesamtbedarf an Lehrpersonal pro Schüler ergibt. Zum anderen kann es an Standorten 
mit geringer Schülerzahl zu einem vergleichsweise hohen Aufwand für die 
Fachlehrerversorgung kommen, weil der Stundenbedarf pro Fach – insbesondere bei 
Nebenfächern – an den Schulstandorten einzelne Lehrerstellen nicht voll auslastet. 

Aus diesem Grunde hat sich die MORO-Arbeitsgruppe parallel zu den in den vorigen 
Abschnitten dargestellten Überlegungen zur Sicherstellung einer Mindesterreichbarkeit 
von Schulbildung („Erreichbarkeitsstandard“) in der Region Havelland-Fläming auch mit 
den Möglichkeiten einer kostenorientierte Organisation von Schulstandorten mit geringer 
Schülerzahl auseinandergesetzt. 

                                                 
46 Die Kostenposition „Overhead“ in Abbildung 5-155 umfasst das nicht-pädagogischen Personal und die 
Schulleitung. 
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Abbildung 5-155 Abhängigkeit der Kosten pro Schüler einer beispielhaften Grundschule von der Auslastung 
(ohne Kosten der Schülerbeförderung) 

20 Minuten mit dem Auto
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Dabei geht es vor allem um die Suche nach Lösungsansätzen für Gemeinden und Orte 
im ländlichen Raum, in denen i.d.R. keine Schule des gleichen Bildungsangebots in der 
Nähe vorhanden ist und die betreffende Schule, für die Lösungen gesucht werden, nicht 
selten sogar die einzige Schule am Ort ist. 

Lösungsansätze zu einzelnen Kostenpositionen 

Aus den Diskussionen der Arbeitsgruppe sowie den in diesem Rahmen vorgetragenen 
Praxisbeispielen lassen sich die folgenden Ansatzpunkte identifizieren. Ihnen gemein ist, 
dass sie sich i.d.R. auf jeweils eine der im vorigen Abschnitt diskutierten 
Kostenpositionen beziehen. 

 Im Bereich der Lehrpersonalkosten kann ein jahrgangsstufenübergreifender 
Unterricht in der Primarstufe deutlich zur Senkung des Lehrpersonals beitragen. 

 Eine Effizienzsteigerung bei der Fachlehrerversorgung kann an Schulstandorten mit 
geringer Schüler- und Klassenzahl erreicht werden, wenn kritische Fächer 
blockweise unterrichtet werden. Dies kann z.B. wochenweise geschehen. Die 
Kostensenkung ergibt sich dadurch, dass der Bedarf nach Fachlehrerleistungen 
zeitlich und räumlich gebündelt wird. Dies reduziert den Fahraufwand der 
Fachlehrer  („Springer“) und lastet sie besser aus. Zudem eröffnet der blockweise 
Unterricht neue pädagogische Möglichkeiten, da der Fachunterricht weniger 
zersplittert ist als im normalen „jede Woche nur 2 Stunden“-Rhythmus und Themen 
somit konzentrierter erarbeitet werden können. 
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 Bei den Overhead-Kosten für Schulleitung, Hausmeisterdienste und Sekretariat 
können Außenstellen- und Filiallösung sparen helfen. So kann eine Schulleitung die 
Verantwortung für mehrere Standorte übernehmen. 

 In einigen Bundesländern schließen sich bereits Grundschulen zu 
Grundschulverbünden zusammen. Auch dies könnte einen Ansatz für die Region 
Havelland-Fläming darstellen. Auch durch die Ausweisung von Ganztagsschulen 
ergeben sich zunehmend Schulkooperationen. 

 Ähnliche Ansätze für das Sekretariat können verknüpft werden mit einem 
Arbeitszeitmodell, bei dem das Sekretariat während der Schulzeiten trotz 
geringerem Stellenschlüssel vollständig besetzt ist und die „zuviel“ geleistete Arbeit 
in den Ferien durch eine teilweise Schließung des Sekretariats wieder kompensiert 
wird. 

 Hausmeisterdienste können über alle Gemeindeeinrichtungen gepoolt werden. Die 
aktuell in der Einführung befindlichen doppischen Kommunalhaushalte bieten die 
Möglichkeit, die entsprechenden Leistungen intern sachgerecht abzurechnen. 
Begleitet werden kann ein solches Modell, in dem ein Hausmeister nicht mehr nur 
für eine Schule zuständig ist, durch die Sicherstellung des Schlüsseldienstes über 
andere Einrichtungen. Hier bieten sich z.B. häufig Horte an. 

Integrativer kommunalpolitischer Ansatz: „Die kleiner gewordene Schule wird 
unser neues Gemeindezentrum“ 

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Ansätze lassen sich in einem weiteren Schritt zu 
einem integrativer kommunalpolitischen Ansatz verbinden. Wie Beispiele aus Gemeinden 
der Region (Nuthetal, Wiesenburg/Mark) zeigen, hat dieser Ansatz den entscheidenden 
Vorteil, dass er aus dem Sparzwang ein nach vorne gerichtetes Programm macht. Die 
Grundidee dabei lautet: „Die kleiner gewordene Schule wird unser neues 
Gemeindezentrum!“ 

Dabei wird die Schule bzw. das Schulgebäude für weitere Nutzungen der Gemeinde 
sowie ihrer Bürger und Vereine geöffnet. So kann wird sie z.B. zum Ort verschiedener 
weiterer kommunaler Angebote wie Hort, Gemeindebibliothek, Volkshochschule oder 
kommunalen wie privaten Programmangebote für ältere Menschen werden. Zugleich 
können ihre Räumlichkeiten von Vereinen für Sitzungen und Veranstaltungen genutzt 
werden. Auf diese Weise werden einerseits Betriebs- und Gebäudekosten gespart (und 
sei es in anderen kommunalen Gebäuden, die nun nicht mehr gebraucht werden). 
Andererseits ergeben sich neben den Kosteneinsparungen eine Reihe inhaltlicher 
Synergien. Übereinstimmend wurde hier vor allem von großen Potenzialen bei einer 
stärkeren Verzahnung von Ganztagsschule und Hort berichtet. 

Die Synergien, die Schule als Gemeindezentrum zu nutzen, können zudem die folgenden 
Vorteile für die Bürger erzeugen – und damit ein kommunalpolitisches Gewicht erhalten: 

 Die kommunalen Angebote greifen besser (organisatorisch wie räumlich) 
ineinander: So ermöglichen z.B. „Schule + Hort + Vereine“ eine vielseitige 
Ganztagesbetreuung für Kinder und Jugendliche. 

 Die Schule entwickelt sich zu einem „Gemeindezentrum“, aus dem auch die 
Vereine (Sport, Feuerwehr etc.) ihren Nutzen ziehen (Gebäude, Nachwuchs vor 
Ort). 

 Das Modell fördert die Identifikation mit der Schule und dem lokalen Standort. Dies 
hinterlässt – wie die Kommunen mit entsprechenden Ansätzen berichten – auch 
seine Spuren im Engagement wie im Wahlverhalten der Eltern. 
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 Die Kosteneinsparungen halten die „klein gewordene“ Schule finanzierbar und den 
Standort damit überlebensfähig. Dies reduziert den Fahraufwand der Schüler, 
fördert deren Verbundenheit mit dem Ort und erhält die Standortattraktivität der 
Gemeinde. 
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6 Handlungsfeld „ÖPNV 

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wurde von den beiden Modellregionen 
Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte als Handlungsfeld 
ausgewählt. Er bildet kein Handlungsfeld in der Modellregion Havelland-Fläming. 
Gleichwohl erfolgt eine detaillierte Bestandsaufnahme des ÖPNV auch für diese 
Modellregion, da die ÖPNV-Daten in allen Regionen für die Erreichbarkeitsmodellierung 
(Abschnitt 3.3) benötigt werden. 

6.1 Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

Die Arbeit der Begleitforschung sowie der Arbeitsgruppe „ÖPNV“ in der Modellregion 
Dithmarschen/Steinburg bestand zum einen aus einer Bestandsaufnahme der aktuellen 
ÖPNV-Verbindungsqualität in der Region (Abschnitt 6.1.1) sowie zum anderen aus der 
Konzeption einer Grundstruktur für den zukünftigen ÖPNV in den beiden Landkreisen 
(Perspektive 2020). Die Ergebnisse dieser Konzeptionsphase sind in Abschnitt 6.1.2 
dargestellt. 

6.1.1 Status-Quo-Analyse der ÖPNV-Verbindungsqualität in den 
Kreisen Dithmarschen und Steinburg 

Inhalt der Status-Quo-Analyse der ÖPNV-Verbindungsqualität in der Modellregion 
Dithmarschen/Steinburg war eine Messung der Erreichbarkeit der zentralen Orte 
innerhalb der beiden Landkreise. Als zentrale Orte wurden dabei die Kreisstädte, die 
zentralen Orte im Sinne der Raumordnung sowie die (voraussichtlichen) zukünftigen 
Amtssitze47 angesehen. Diese Auswahl entspricht auch den Darstellungen zum 
entwickelten ÖPNV-Grundkonzept für das Jahr 2020 (Abschnitt 6.1.2) und besteht aus 
den folgenden Orten (in alphabetischer Reihe): 

 Breitenburg 

 Brunsbüttel 

 Burg 

 Büsum 

 Glückstadt 

 Heide 

 Hennstedt 

 Horst 

 Itzehoe 

 Kellinghusen 

 Krempe 

 Marne 
                                                 
47 Die Modellregion durchläuft aktuell den Prozess einer Ämterreform. 
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 Meldorf 

 Schenefeld 

 Wilster 

Diesen zentralen Orten wurden jeweils Haltestellen zugeordnet, die sich im zentraleren 
Bereich der Orte bzw. Städte befinden. Bei kleineren Orten wurden nur zwei bis drei, bei 
Städten bis zu 15 Haltestellen identifiziert. Unter Nutzung des in Abschnitt 3.3 detaillierter 
beschrieben Erreichbarkeitsmodells „zu Fuß und mit dem ÖPNV“ wurden nun von allen 
etwa 7.500 Rasterflächen der Modellregion48 Verbindungskombinationen zu Fuß und mit 
dem ÖPNV zu den ausgewählten Haltestellen gesucht und datentechnisch erfasst. 

Abbildung 6-1 Morgendliche ÖPNV-Erreichbarkeit der Kreisstadt Heide (Holstein) (Status Quo) 

 
Heide

Ankunft 6.30 – 8.30 Uhr

bis zu 30 Minuten
30 bis 60 Minuten
60 bis 90 Minuten
über 90 Minuten
keine Verbindung im Zeitfenster

 

                                                 
48 Zur Abbildung der Siedlungsstruktur der Modellregion durch Rasterzellen vgl. Abschnitt 3.2 
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Abbildung 6-2 Abendliche ÖPNV-Erreichbarkeit der Kreisstadt Heide (Holstein) (Status Quo) 

 
Heide

Ankunft 18.30 – 20.30 Uhr

bis zu 30 Minuten
30 bis 60 Minuten
60 bis 90 Minuten
über 90 Minuten
keine Verbindung im Zeitfenster

 

Abbildung 6-3 Morgendliche ÖPNV-Erreichbarkeit der Gemeinde Horst (Holstein), Amtssitz (Status Quo) 

 
Horst

Ankunft 6.30 – 8.30 Uhr

bis zu 30 Minuten
30 bis 60 Minuten
60 bis 90 Minuten
über 90 Minuten
keine Verbindung im Zeitfenster
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Abbildung 6-4 Abendliche ÖPNV-Erreichbarkeit der Gemeinde Horst (Holstein), Amtssitz (Status Quo) 

 
Horst

Ankunft 18.30 – 20.30 Uhr

bis zu 30 Minuten
30 bis 60 Minuten
60 bis 90 Minuten
über 90 Minuten
keine Verbindung im Zeitfenster

 

Berücksichtigt wurden dabei alle Fahrtkombinationen mit bis zu zwei Umstiegen. Auf 
diese Weise konnten für jeden zentralen Ort Erreichbarkeitskarten errechnet werden, wie 
sich die nachstehenden Abbildungen beispielhaft darstellen. Für jeden zentralen Ort 
wurden dabei mehrere Auswertungen für unterschiedliche Tageszeiten durchgeführt. Bei 
jeder Auswertung wurden nur solche Verbindungen berücksichtigt, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitfensters (z.B. zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr morgens oder zwischen 
18.30 Uhr und 20.30 Uhr abends am Zielort ankommen. Auf diese Weise konnten 
zusätzlich Aussagen über die tageszeitlichen Unterschiede der ÖPNV-Erreichbarkeit 
generiert werden. 

Die Dokumentation aller Auswertungen für alle zentralen Orte (vgl. vorstehende Liste) 
und alle untersuchten Tageszeiten würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Aus 
diesem Grunde zeigen die vier Abbildungen 6-1 bis 6-4 vier ausgewählte Beispiele. 
Dabei zeigen Abbildung 6-1 und Abbildung 6-2 die Erreichbarkeit von Heide (Holstein), 
der Kreisstadt des Kreises Dithmarschen morgens (Abbildung 6-1) und abends 
(Abbildung 6-2). 

Bei einem Vergleich der Abbildungen zeigen sich deutliche Unterschiede sowohl 
zwischen den beiden Orten als auch zwischen der morgendlichen und abendlichen 
Erreichbarkeit. So ist zum einen die Kreisstadt Heide (Holstein) deutlich besser und 
flächendeckender mit dem ÖPNV erreichbar als die Gemeinde Horst (Holstein), die 
zugleich Amtssitz des gleichnamigen Amtes ist. Trotzdem zeigen sich auch für die Stadt 
Heide räumliche „Erreichbarkeitslücken“. Für den „eigenen“ Kreis Dithmarschen der 
Kreisstadt Heide konzentrieren sich diese Erreichbarkeitslücken am Morgen vor allem auf 
den Bereich Kronprinzenkoog, einen der am dünnsten besiedelten Teilräume des 
Landkreises nordwestlich von Marne. Abends – nach Wegfall des Schülerverkehrs – 
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weiten sich diese Lücken deutlich aus und zeigen sich zum Teil auch in sehr stadtnahen 
Bereichen (z.B. dem Raum südlich von Hennstedt). Zudem geht am Abend die 
Verbindungsqualität insgesamt deutlich zurück, was sich in deutlich längeren Wegzeiten 
ausdrückt. 

Vergleichbare Unterschiede zwischen Morgen und Abend zeigen sich auch für die 
Gemeinde Horst (Holstein). Allerdings sind hier schon morgens für große Teile des 
nördlich gelegenen Kreises Dithmarschen keine Verbindungen zu finden.49 Abends zeigt 
sich dann vor allem in Dithmarschen die für Tagesrandlagen im ländlichen Raum 
typische „Inselerreichbarkeit“. So ist der Zielort Horst (Holstein) im nördlichen Teil der 
Region nur noch von den Räumen unmittelbar um die Bahnhöfe (Lunden, Heide, Meldorf, 
Burg) erreichbar. 

Interpretationen und Auswertungen dieser Art sind in die im folgenden Abschnitt 
dargestellte Konzeption eines zukünftigen ÖPNV eingeflossen. Da es sich dabei um ein 
Grundkonzept handelt, für das entsprechend keine exakten Fahrplandaten erzeugt 
werden konnten, können entsprechende Abbildungen für die nachstehende Konzeption 
2020 – etwa zum Zwecke des Vergleichs – nicht generiert werden. 

6.1.2 Grundkonzept für den ÖPNV im Jahr 2020 

Grundannahmen 

Bei der Erarbeitung einer Grundkonzeption für den ÖPNV im Jahr 2020 bestand der 
ausdrückliche Wunsch der Arbeitsgruppe, in Gedanken noch einmal „mit einem völlig 
leeren Blatt Papier“ anzufangen. Als Grundannahme wurde davon ausgegangen, dass 
der demografische Wandel den ÖPNV in mehrfacher Weise trifft: 

 Die Anzahl seiner Nachfrager geht tendenziell zurück (insbesondere aufgrund des 
Rückganges der Schülerzahlen). 

 Die Entfernungen bei seiner Nutzung nehmen tendenziell zu (vor allem aufgrund 
der demografisch bedingten Schließung von Einrichtungen, z.B. Schulen oder 
Einzelhandelsstandorten). 

 Seine Bedeutung für die Attraktivität und Lebensfähigkeit der ländlichen Regionen 
nimmt zu, da der ÖPNV die Erreichbarkeit der Standorte sichern muss, auf den sich 
die Einrichtungen (soziale Infrastruktur, Verwaltung, Einzelhandel) zurückziehen. 

Diese drei Entwicklungen stellen sich erst nach und nach ein. Es besteht daher die 
Gefahr, dass die dabei jeweils über die Zeit getroffenen Einzelentscheidungen 
hinsichtlich der Anpassung von ÖPNV-Angeboten oder der Schließung bzw. 
Zusammenlegung von Standorten (z.B. bei Schulen) insgesamt zu einer Struktur führt, 
die hohe Kosten und schlechte Erreichbarkeitsverhältnisse mit dem ÖPNV bewirkt. 

Ziel der MORO-Arbeitsgruppe „ÖPNV“ war es daher, einen Zielkorridor für ein ÖPNV-
System im Jahr 2020 für die beiden Kreise Dithmarschen und Steinburg zu beschreiben. 
Dieser Zielkorridor stellt dabei bestehende Nahverkehrspläne nicht in Frage. Im 
Gegenteil: Die Zielsetzung der MORO-Arbeitsgruppe, den Herausforderungen des 
demografischen Wandels für den ÖPNV mit einer entsprechend angepassten 
Grundstruktur zu begegnen, unterstreicht die Notwendigkeit einer guten 
Nahverkehrsplanung. 

                                                 
49 Berücksichtigt wurden – wie dargestellt – nur ÖPNV-Verbindungen mit bis zu zwei Umstiegen. 
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Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich daher als Empfehlung der MORO-
Arbeitsgruppe für die zukünftige Nahverkehrsplanung der beiden Kreise. 

Gliederung des ÖPNV-Netzes 

Der ÖPNV bildet ein Gesamtsystem, da er den Nutzern durch eine möglichst gute 
Verzahnung eine Reihe unterschiedlicher, jedoch aufeinander abgestimmter 
Fahrtmöglichkeiten anbietet. 

Zur Bewältigung der in Kapitel 1 skizzierten Herausforderungen hinsichtlich der 
demografischen Entwicklung empfiehlt die Arbeitsgruppe, die Angebote des ÖPNV in den 
beiden Kreisen mit Perspektive 2020 nach der folgenden Struktur zu gliedern (Abbildung 
6-5). 

Abbildung 6-5 Gliederung des ÖPNV-Angebotes 2020 

 

Baustein 1: „Netz der starken Linien“ 

Erstes Element der in Abbildung 6-5 skizzierten Struktur des ÖPNV (Perspektive 2020) 
bildet ein „Netz der starken Linien“. Dieses Netz soll das Rückgrat des öffentlichen 
Nahverkehrs auf Schiene und Straße in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg bilden. 
Die Zuordnung einer Linie in das „Netz der starken Linien“ bedeutet einen gestiegenen 
Anspruch an den Erhalt dieser Linien, insbesondere in Zeiten des demografisch 
bedingten Nachfragerückganges. 

Das „Netz der starken Linien“ ist in Abbildung 6-6 dargestellt und setzt sich zusammen 
aus 

 den Bahnlinien (SPNV) in den beiden Kreisen, 

 eines im Rahmen des MORO durch die Arbeitsgruppe definierten 
Regionalbusnetzes sowie 

 einer beide Kreise jeweils einmal nahezu vollständig durchlaufenden 
Schnellbuslinie. 
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Abbildung 6-6 „Netz der starken Linien“ 

SPNV
Lunden – Herzhorn: 
stündlich + Verstärker
Büsum – Neumünster
abschnittsweise 
stündlich

Schnellbus
Zwei-/stündlich
direkte Führung, 
wenige Halte, guter 
SPNV-Übergang, 
verkehrt zusätzlich 
zum Regionalbus

Regionalbus
Zwei-/stündlich, mit 
Zwischenhalten
unter besonderer 
Berücksichtigung der 
Schulzeiten

Stadtbusverkehr

Kreisverwaltung

Neuer Amtssitz 
bzw. amtsfreie 
Stadt

 

Das „Netz der starken Linien“ umfasst somit drei Angebotsstufen. Die erste 
Angebotsstufe bilden die Schienenstrecken, deren Verkehre durch das Land geplant und 
gefördert werden. Für Dithmarschen und Steinburg sind dies 

 die Schienenstrecke (Husum) – Lunden – Heide – Itzehoe – Glückstadt – 
(Elmshorn), 

 die Schienenstrecke Heide – Büsum, 

 die Schienenstrecke (Elmshorn) – Horst – Wrist – (Neumünster) sowie 

 die Schienenstrecke Heide – Albersdorf – (Neumünster) 

Die in Abbildung 6-6 grün-gestrichelt dargestellte 

 Schnellbuslinie (Rendsburg) – Tellingstedt – Heide – Meldorf – Marne – Brunsbüttel 
– Wilster – Itzehoe – Hohenlockstedt – Kellinghusen – Wrist – (Bad Bramstedt) 

erweitert dieses Schienenangebot um weitere Relationen, die ihrer Bedeutung nach eher 
einer Schienenstrecke denn einer Busstrecke entsprechen. So bildet z.B. Brunsbüttel 
neben Geesthacht das einzige Mittelzentrum in Schleswig-Holstein ohne 
Schienenanbindung. Auf dieser Linie wird daher mit dem Produkt des „Schnellbusses“ 
ein der Schienenanbindung sehr nahe kommende ÖPNV-Angebot gewählt. Der 
Schnellbus soll zweistündig sowie in den Hauptverkehrszeiten stündlich verkehren. 

Die dritte und häufigste Angebotsform bildet der Regionalbus. Im Vergleich zum 
Schnellbus hat dieser deutlich mehr Zwischenhalte, um einen Teil der Flächenversorgung 
entlang der Hauptachsen sicherzustellen. Auch der Regionalbus soll zweistündig sowie in 
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den Hauptverkehrszeiten stündlich verkehren. Die Regionalbuslinien im „Netz der starken 
Linien“ sind 

 eine Regionalbuslinie Lunden – Hennstedt – Tellingstedt – Albersdorf – Meldorf, 

 eine Regionalbuslinie Heide – Tellingstedt,  

 eine Regionalbuslinie Meldorf – Marne – Brunsbüttel – Wilster, 

 eine Regionalbuslinie Friedrichskoog – Marne – Burg (Dithmarschen), 

 eine Regionalbuslinie Burg (Dithmarschen) – Brunsbüttel – Glückstadt – Horst, 

 eine Regionalbuslinie (Elmshorn) – Horst – Itzehoe – Schenefeld – (weiter Richtung 
Rendsburg) sowie 

 eine Regionalbuslinie Breitenburg – Itzehoe – Hohenlockstedt – Kellinghusen – 
Wrist. 

Mit den dargestellten Linien verbinden sich die beiden folgenden Ziele und 
Anforderungen: 

 Die Linien des Netzes dienen neben dem Schülerverkehr vor allem auch den 
Erreichbarkeitsbedürfnissen der sonstigen Bevölkerung. Sie sind daher unabhängig 
von möglichen Veränderungen im Schulbereich (z.B. Schließungen) auf einem 
attraktiven Angebotsniveau zu halten. In ihrer Herleitung wurde daher bereits – 
sofern bekannt – die neue Ämterstruktur in den beiden Kreisen berücksichtigt. 

 Umgekehrt sollen die „starken Linien“ einen möglichst großen Teil des 
Schülerverkehrs aufnehmen können. Die Fahrpläne sollen daher die Schulanfangs- 
und Endzeiten in besonderer Weise berücksichtigen. Bei Standortentscheidungen 
im Schulbereich sollen zudem solche Standorte bevorzugt werden, die besser 
durch das „Netz der starken Linien“ angebunden sind. 

Baustein 2: Stadtbusverkehre 

In den beiden Kreisstädten Heide und Itzehoe sowie in der Stadt Glückstadt bestehen 
Stadtbusverkehre (Abbildung 6-7). Diese Stadtbusverkehre bilden eine zentrale Funktion 
der Erreichbarkeit in den drei Städten. Ihr Angebot richtet sich an die gesamte 
Bevölkerung, darin eingeschlossen den Schülerverkehr. 

Die drei Stadtbusverkehre in Dithmarschen und Steinburg sollen erhalten und weiter 
qualitativ verbessert werden. Angesichts der demografischen Entwicklung werden sich in 
ihren Ausgestaltungen voraussichtlich gewisse Gewichtsverschiebungen ergeben. Dabei 
wird die Werbung neben Kunden, insbesondere bei Personen höheren Alters, von 
besonderer Bedeutung sein. 

Deutschlandweit ist ein Trend älterer Menschen zu beobachten, aufgrund der besseren 
Erreichbarkeitsverhältnisse wieder zurück in die Städte zu ziehen. Stadtbusverkehre sind 
daher ein zentrales Werkzeug der Städte, um sich einen Ruf als guter Wohnstandort 
(auch) im Alter zu erarbeiten. 
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Abbildung 6-7 Stadtbusverkehre 

Stadtbusverkehr

 

Baustein 3: Flächenverkehre 

Das „Netz der starken Linien“ (Baustein 1) weist in einigen Teilräumen der Kreise 
Dithmarschen und Steinburg deutliche „Lücken“ auf. Auch in diesen Lücken ist ein 
Mindestangebot an ÖPNV-Angebot zu schaffen. Dabei kann es sich – je nach 
kleinräumlicher Situation – um weitere Buslinien handeln oder um flexible 
Bedienungsformen (Baustein 5). 

Ein Großteil der Flächenverkehre ist in den aktuell gültigen Nahverkehrsplänen definiert. 
Diese Linien gilt es in besonderem Maße zu pflegen und weiter zu entwickeln. 

Aufgrund des besonders hohen Schüleranteils spielt der Schülerverkehr (Baustein 4) im 
Flächenverkehr eine herausragende Rolle. Die Linien und Angebote des 
Flächenverkehrs sind daher in besonderem Maße an den Schülerrelationen orientiert. 
Dies bildet den wesentlichen Unterschied zu den weiter oben definierten „starken Linien“. 
Für letztere wurde bewusst eine Entkopplung von der Entwicklung der Schullandschaft in 
den beiden Kreisen vorgenommen. So wurde dort definiert, dass die „starken Linien“ 
auch dann ein hohes Angebotsniveau behalten sollen, wenn es zu Veränderungen im 
Schulbereich kommt. 

Im Flächenverkehr ist dies anders. Hier sind Linienführung und Fahrzeiten in besonderer 
Weise mit den Schulstandorten und den dort angebotenen Bildungsgängen verbunden. 
Im Falle von Veränderungen bei den Standorten oder Zeiten der Schulen sollen die 
Linien des Flächenverkehrs entsprechend angepasst werden. 
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Aufgrund der Vielzahl der lokalen Einflussfaktoren wurde im Rahmen des MORO darauf 
verzichtet, die Linien des Flächenverkehrs im Einzelnen zu definieren und darzustellen. 
Dazu wird auf die gültigen Nahverkehrspläne verwiesen. 

Baustein 4: Schülerverkehr 

Schüler bilden – wie eingangs dargestellt – die wichtigste Nutzergruppe des ÖPNV im 
ländlichen Raum. So resultieren die hier diskutierten Herausforderungen des 
demografischen Wandels in besonderer Weise aus dem Rückgang der Schülerzahlen. 
Dieser führt einerseits zu einer abnehmenden Anzahl von zu befördernden Schülern. 
Sollte es aufgrund desselben Rückganges jedoch zu Schließungen im Schulbereich 
kommen, so werden sich die Beförderungsweiten im Schülerverkehr deutlich erhöhen. 

Der Schülerverkehr bildet kein eigenes Netz innerhalb des ÖPNV-Netzes 2020. Einzige 
Ausnahme bilden einige freigestellte Schülerverkehre im Kreis Steinburg. Die damit 
verbundene Sonderstellung des Schülerverkehrs kommt auch in der Struktur 
derAbbildung 6-5 zum Ausdruck. Der Schülerverkehr ist daher von den anderen 
Netzbestandteilen aufzunehmen. Dabei sollen die folgenden Ziele verfolgt werden: 

 Ein möglichst großer Teil der Schülerverkehre soll im Jahr 2020 auf den „starken 
Linien“ (Baustein 1) und den Stadtbusverkehren (Baustein 2) befördert werden. 

 Linien des Flächenverkehrs (Baustein 3) sind dort einzurichten und zu erhalten, wo 
die „starken Linien“ nicht in der Lage sind, eine satzungsgemäße 
Schülerbeförderung sicher zu stellen. 

 Bei der Einführung flexibler Bedienungsformen (Baustein 5) ist darauf zu achten, 
dass es parallel auch zu einer effizienten Abwicklung des Schülerverkehrs kommt. 

Darüber hinaus wurde in der gemeinsamen Arbeit der MORO-Arbeitsgruppen „ÖPNV“ 
und „Bildung“ deutlich, dass bei der Entscheidung über den Fortbestand bzw. die 
mögliche Schließung von Schulstandorten stets die Folgen auf den ÖPNV mit bedacht 
werden sollen. Dies gilt insbesondere, wenn mehrere Standorte als Erhaltungs- bzw. 
Schließungsalternativen zur Debatte stehen. Aus diesem Grunde wurden im Rahmen des 
MORO alle Schulstandorte in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg dahingehend 
untersucht, wie gut sie in das in Abbildung 6-6 dargestellte „Netz der starken Linien“ 
eingebunden ist. Nach dieser Untersuchung sind alle Schulstandorte in den Kreisen 
Dithmarschen und Steinburg aus Sicht des ÖPNV unkritisch mit Ausnahme der in Tabelle 
6-1 zusammen gestellten Standorte. Die in dieser Liste aufgezählten Standorte sind nicht 
sehr gut in das „Netz der starken Linien“ (Baustein 1) eingebunden. Aus Sicht des ÖPNV 
(Vermeidung hoher Schülerbeförderungskosten) sind diese Standorte daher im Vergleich 
zu anderen, nicht in der Liste genannten Standorten in alternativen 
Schließungsüberlegungen tendenziell schlechter zu bewerten. Für eine sachgerechte 
Entscheidung wird in diesen Fällen daher eine Einzelfallprüfung empfohlen. 
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Tabelle 6-1 Schulstandort mit besonderem Prüfungsbedarf aus Sicht des ÖPNV 

Schulstufe  Schulstandort mit besonderem Prüfungsbedarf aus Sicht des ÖPNV *) 

Primarstufe  Grundschule Delve 

Grundschule Pahlen-Dörpling 

Grundschule Dellstedt-Wrohm 

Grundschule Bunsoh 

Grundschule Barlt 

Grundschule Eddelak 

Grundschule Buchholz 

Grundschule Breitenberg 

Grund- und Hauptschule Lägerdorf 

Sekundarstufe  Grund- und Hauptschule Lägerdorf  

Grund- und Hauptschule Brokstedt 

Wilhelm-Käber-Schule, Hohenlockstedt 

*) Die Standorte in dieser Liste sind nicht sehr gut in das „Netz der starken Linien“ (Baustein 1) 
eingebunden. Aus Sicht des ÖPNV (Vermeidung hoher Schülerbeförderungskosten) sind diese Standorte 
daher im Vergleich zu anderen, nicht in der Liste genannten Standorten in alternativen 
Schließungsüberlegungen tendenziell schlechter zu bewerten. Für eine sachgerechte Entscheidung wird in 
diesen Fällen daher eine Einzelfallprüfung empfohlen. 

Baustein 5: Flexible Bedienungsformen 

Für dünn besiedelte Teilräume, deren ÖPNV-Nachfrage durch das im Baustein 1 
definierte „Netz der starken Linien“ nicht erreicht werden kann, sollen bis zum Jahr 2020 
verstärkt flexible Bedienungsformen geprüft werden. Unter „flexiblen Bedienungsformen“ 
sind Angebotsformen wie das Anruf-Sammeltaxi, der Anruf-Bus oder der Bürgerbus zu 
verstehen, d.h. Angebote, die hinsichtlich der Fahrzeuge, des Fahrplans, der 
Linienbindung und bzw. oder des Fahrpersonals vom üblichen Linienverkehr abweichen. 
Ziel dieser Angebote ist es, eine Grundversorgung im ÖPNV sicher zu stellen, wenn die 
Nachfrage nach Einschätzung der finanzierenden Gebietskörperschaften für einen 
klassischen Buslinienverkehr zu gering ist. 

Deutschlandweit können eine Reihe von Beispielen für flexible Bedienungsformen 
betrachtet werden. Im Rahmen eines anderen Modellvorhabens der Raumordnung 
(MORO) ist zudem aktuell ein neues „Handbuch zur Planung flexibler ÖPNV-
Bedienungsformen“ in Arbeit.50 Bis zu dessen Erscheinen kann z.B. auf das 
„Planungshandbuch für den öffentlichen Personennahverkehr in der Fläche“ 
zurückgegriffen werden.51 

                                                 
50 Kontakt: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat I 5 – Verkehr und Umwelt, Herr Wehmeier. 
51 Bundesministerium für Verkehr Bau- und Wohnungswesen (1999): Planungshandbuch für den öffentlichen 
Personennahverkehr in der Fläche (Forschungsbericht FE-Nr.: 70491/96). Reihe „direkt“, Heft 53. 
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Baustein 6: Touristische Verkehre 

In den beiden Kreisen Dithmarschen und Steinburg spielt der Tourismus aufgrund der 
Küstenlage eine wichtige Bedeutung. In der Perspektive 2020 sind daher die speziell auf 
Touristen zugeschnittenen ÖPNV-Angebote weiter zu entwickeln. Dabei kann auch eine 
gesonderte Tarifstruktur angewendet werden. Touristische Verkehre im ÖPNV haben vor 
allem die Funktion der Tourismusförderung sowie der Verkehrsentlastung in touristischen 
Hochburgen. Ihre Bedeutung für die Erreichbarkeitsbedürfnisse der Bevölkerung ist lokal 
begrenzt und häufig nur im Einzelfall gegeben. Entsprechend wird an dieser Stelle auf 
touristische Verkehre nicht näher eingegangen. 

6.2 Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

Auch in der Modellregion Mecklenburgische Seenplatte ist durch die Begleitforschung 
eine Status-Quo-Analyse der ÖPNV-Erreichbarkeitsverhältnisse durchgeführt worden 
(Abschnitt 6.2.1). Die Region Mecklenburgische Seenplatte hat dem ÖPNV im Rahmen 
des MORO eine besondere hohe Priorität eingeräumt. Aus diesem Grunde wurde durch 
die Region ein Gutachter beauftragt, eine nahezu vollständige Neustrukturierung des 
ÖPNV in der Mecklenburgischen Seenplatte vorzunehmen. Darauf geht Abschnitt 6.2.1 
ein. 

6.2.1 Status-Quo-Analyse der ÖPNV-Verbindungsqualität in der 
Mecklenburgischen Seenplatte  

Für die Mecklenburgische Seenplatte wurde eine Status-Quo-Analyse der ÖPNV-
Verbindungsqualität für alle zentralen Orte des Zentrale-Orte-Konzeptes der Region 
durchgeführt. Die dabei verwendete Methodik entspricht dem Vorgehen für die 
Modellregion Dithmarschen/Steinburg (Abschnitt 6.1.1). Untersucht wurde die ÖPNV-
Erreichbarkeit des Oberzentrums Neubrandenburg, der Mittelzentren Demmin, 
Neustrelitz und Waren (Müritz) sowie der Altentreptow, Burg Stargard, Dargun, Feldberg, 
Friedland, Jarmen, Loitz, Malchin, Malchow, Mirow, Penzlin, Rechlin, Reuterstadt 
Stavenhagen, Röbel (Müritz), Wesenberg und Woldegk. 

Aus Platzgründen können auch an dieser Stelle nicht alle Auswertungen dargestellt 
werden. Die Darstellungen ab Abbildung 6-8 zeigen daher exemplarisch die ÖPNV-
Erreichbarkeit im Status Quo des Mittelzentrums Demmin, zugleich Kreisstadt des 
gleichnamigen Landkreises. Die Abbildungen stellen dabei die Erreichbarkeit zu 
unterschiedlichen Tageszeiten dar. 

Auffällig sind dabei die großen Teilräume ohne Verbindung. Diese liegen jedoch zum 
Großteil in anderen Landkreisen, so dass von einer vergleichsweise geringen Nachfrage 
ausgegangen werden kann. Die Flächenabdeckung innerhalb des nördlich gelegenen 
Landkreises Demmin ist vergleichsweise gut. 

Alle drei Abbildungen bringen zudem die sehr verstreute und kleinteilige 
Siedlungsstruktur zum Ausdruck. 
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Abbildung 6-8 ÖPNV-Erreichbarkeit des Mittelzentrums Demmin zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr 
morgens (Ankunftszeit) 

 Demmin

Ankunft 6.30 – 8.30 Uhr
bis zu 30 Minuten
30 bis 60 Minuten
60 bis 90 Minuten
über 90 Minuten
keine Verbindung
im Zeitfenster

 

Abbildung 6-9 ÖPNV-Erreichbarkeit des Mittelzentrums Demmin zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr 
vormittags (Ankunftszeit) 

 Demmin

Ankunft 10.30 – 12.30 Uhr
bis zu 30 Minuten
30 bis 60 Minuten
60 bis 90 Minuten
über 90 Minuten
keine Verbindung
im Zeitfenster
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Abbildung 6-10 ÖPNV-Erreichbarkeit des Mittelzentrums Demmin zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr 
nachmittags (Ankunftszeit) 

 Demmin

Ankunft 14.30 – 16.30 Uhr
bis zu 30 Minuten
30 bis 60 Minuten
60 bis 90 Minuten
über 90 Minuten
keine Verbindung
im Zeitfenster

 

6.2.2 Grundkonzept für den zukünftigen ÖPNV („ÖPNV-Gutachten 
Mecklenburgische Seenplatte“) 

Wie einleitend dargestellt hat sich die Modellregion Mecklenburgische Seenplatte zu 
Beginn des Projektes entschlossen, dem Handlungsfeld „ÖPNV“ eine besondere 
Beachtung zu schenken und deshalb einen großen Teil ihrer Mittel zu verwenden, um ein 
ÖPNV-Gutachten in Auftrag zu geben. Dieses Gutachten wurde an die beiden Berliner 
Büros PBV Bornkessel, Brohm & Markgraf GbR und Pöyry Infra GmbH erstellt. 

Das Gutachten liegt inzwischen vor (Abbildung 6-11) und hat ein sehr positives Echo in 
der Region gefunden. Es wurde zwischen durch einen Beschluss des Vorstandes des 
Regionalen Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte zur Grundlage für die 
weitere Nahverkehrsplanung erklärt.  

Die Zusammenarbeit zwischen der MORO-Begleitforschung und den beiden 
Gutachterbüros hat sehr gut funktioniert. So sind z.B. Anregungen der ÖPNV-Gutachter 
in die Berechnungen der Schülerbeförderungskosten im Handlungsfeld „Bildung“ 
eingeflossen.52 

                                                 
52 Die Zusammenarbeit – insbesondere zur Frage der Schülerbeförderungskosten – wurde zudem intensiviert 
durch eine zusätzliche Beauftragung der Büros Pöyry Infra GmbH, PBV Bornkessel, Brohm & Markgraf GbR 
und Gertz Gutsche Rümenapp durch das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern für eine Studie „Entwicklung von Instrumenten zur Optimierung von 
Schulentwicklungs- und Nahverkehrsplanungen (integrierte Planungen) in den zukünftigen Großkreisen des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Vorstudie)“. In diese Studie sind Daten aus den MORO eingeflossen. 
Umgekehrt beinhalten insbesondere die MORO-Kostenrechnungen zum Handlungsfeld „Bildung“ 
Anregungen und Überlegungen aus der genannten Studie für das Land Mecklenburg-Vorpommern. 
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Abbildung 6-11 ÖPNV-Gutachten Mecklenburgische Seenplatte 

 

Gegenstand des ÖPNV-Gutachtens ist sowohl eine Neustrukturierung des ÖPNV-
Angebotes in der Region als auch der ÖPNV-Organisation. Bei letzterer war 
insbesondere die sich abzeichnende Kreisreform in Mecklenburg-Vorpommern zu 
berücksichtigen. 
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In einem ersten Teil wurden im Rahmen des MORO-Prozesses über verschiedenen 
Workshops und Arbeitskreissitzung verkehrspolitischer Ziele für die Region formuliert und 
zwischen den drei Landkreisen und der Stadt Neubrandenburg abgestimmt. Danach ist 
das ÖPNV-Netz am Zentrale-Orte-Netz auszurichten, wobei in Abhängigkeit der 
Zentralörtlichkeit Bedienungs- und Erreichbarkeitsstandards definiert wurden. 

Ausgehend von diesen Zielen wurde ein Konzept der zukünftigen ÖPNV-
Angebotsstruktur entwickelt. Dieses gliedert sich in 

 ein Hauptnetz zur qualitativ und quantitativ hochwertigen Erschließung der 
Hauptrelationen 

 ein Ergänzungsnetz zur Erschließung der Fläche mit kleinen Bussen und flexiblen 
Bedienungsformen sowie als Zubringerverkehr zum Hauptnetz 

 den Schülerverkehr mit einer perspektivischen Formulierung neuer 
Lösungsansätze, z.B. der Ausgliederung aus dem Linienverkehr 

 die Stadtverkehre mit einer Konzentration auf wesentliche Kundenströme durch 
klare Linienverläufe und merkbare Taktangebote 

 sowie die touristischen Verkehre mit regionalspezifischen Lösungen und 
Sondertarifen 

Diese einzelnen Teilsysteme wurden im Rahmen des Gutachtens bzw. der damit 
verknüpften MORO-Diskussionsprozesse in unterschiedlichem Detaillierungsgrad 
definiert. 

Zweiter Teil des Gutachtens ist ein im Rahmen der MORO-Arbeitsgruppe erarbeitetes 
Organisations- und Finanzierungskonzeptes für den ÖPNV in der Mecklenburgischen 
Seenplatte. Im Rahmen des Prozesses wurde dabei eine Vielzahl alternativer 
Organisations- und Finanzierungsstrukturen entwickelt und bewertet. Ziele der 
Neustrukturierung waren dabei insbesondere eine Struktur zu schaffen, die sowohl 
organisatorisch wie finanziell in der Lage ist, attraktive Mindestangebote im ÖPNV auch 
in Zeiten des demografischen Wandels bereitzustellen und dabei zugleich wichtige 
rechtliche Veränderungen zu berücksichtigen. Dazu zählt die anstehende Kreisreform in 
Mecklenburg-Vorpommern ebenso wie die sich in den vergangenen Jahren deutlich 
veränderten EU-Vorgaben für ÖPNV-Leistungen. 

Ergebnis des MORO-Prozesses ist eine Vorzugsvariante, die sich u.a. durch die 
folgenden Kennzeichen auszeichnet: 

 Ein einziger Aufgabenträger (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach dessen 
Konstituierung) 

 Bildung einer Regie-Einheit, die im Auftrag des Aufgabenträgers sämtliche 
Regieaufgaben einschließlich der Abstimmungen mit Dritten wahrnimmt 

 Gestaltung der Gemeinwohlverpflichtungen und Finanzierung zwischen 
Aufgabenträgern/Kommunen einerseits und Verkehrsunternehmen andererseits 
durch Verkehrsleistungsfinanzierungs- oder Betrauungsverträge 

 Leistungserbringung vorwiegend durch die vorhandenen, insbesondere 
kommunalen Verkehrsunternehmen (Inhaber der Liniengenehmigungen) mit den 
Optionen der zukünftigen Ausschreibung und/oder Direktvergabe 

 Vergabe der Leistungserstellung durch die kommunalen Verkehrsunternehmen an 
private Auftragsunternehmen nach Effizienzkriterien (insbesondere auch bei flexible 
Bedienungsweisen, dem Einsatz kleinerer Fahrzeuge und zur Abdeckung von 
Verkehrsspitzen) 
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 Nutzung des steuerbegünstigten kommunalen Querverbundes in der Stadt 
Neubrandenburg 

 Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen betreffend Tarif und Marketing 

Das Gutachten kann unter 

http://mecklenburgische-seenplatte.mandarin-ccds.com/media/Wir-ueber-uns/Regionaler-
Planungsverband/Modellvorhaben/Daseinsvorsorge/OEPNV.pdf 

frei zugänglich heruntergeladen werden. Auf eine detailliertere Darstellung kann an 
dieser Stelle daher verzichtet werden. 
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7 Handlungsfeld „Kinderbetreuung“ 

Das Handlungsfeld „Kindertagesbetreuung“ umfasst die Bereiche Krippe, Kindergarten 
und Hort. Der Bereich Krippe bezieht sich auf die Betreuung von Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren. Kinder vom 4. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden in 
Kindergärten betreut. Hortbetreuung bezieht sich auf schulpflichtige Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr (Schleswig-Holstein) bzw. bis zum Ende der Grundschule 
(Mecklenburg-Vorpommern) (KiTaG SH § 1 bzw. KiföG M-V § 2). Das Handlungsfeld 
„Kinderbetreuung“ wurde nur in den beiden Modellregion Dithmarschen/Steinburg und 
Mecklenburgische Seenplatte bearbeitet. 

7.1 Bandbreite der regionalen Ausgangslage 

7.1.1 Versorgungsquote und Besuchsquote 

Die quantitative Beschreibung der Versorgungssituation im Bereich der Kinderbetreuung 
erfolgt mittels Kennzahlen (Betreuungsquoten), die Auskunft geben über die Anzahl der 
Plätze in Kindertageseinrichtungen, bezogen auf 100 Kinder der relevanten Altersgruppe. 
Hierbei ist zwischen Versorgungsquoten und Besuchsquoten zu unterscheiden. Bei der 
Versorgungsquote werden alle Plätze die in den Einrichtungen insgesamt vorgehalten 
werden betrachtet, bei der Besuchsquote nur die tatsächlich nachgefragten Plätze. Die 
Besuchsquote ist also immer kleiner oder gleich der Versorgungsquote. 

In der operationalen Planungspraxis wird meist die angebotsorientierte 
Versorgungsquote verwendet. Mit Zunahme des Planungshorizont steigt dagegen die 
Bedeutung der nachfrageorientierten Besucherquote, vor deren Hintergrund notwendige 
Kapazitätsanpassungen reflektiert werden. Die hier zu führende Diskussion möglicher 
Anpassungsprozesse ist auf eine mittel- bis langfristige Perspektive ausgelegt. Der 
Handlungsdruck ergibt sich aus möglichen Veränderungen der Nachfragestrukturen, die 
aus der zu erwartenden Kinderzahl sowie deren Nachfrageverhalten ergeben. Als 
Kennzahl wird deshalb die Besuchsquote verwendet. 

In den Modellregionen „Dithmarschen/Steinburg“ und „Mecklenburgischen Seenplatte“ 
unterscheidet sich die Versorgungssituation grundlegend. In „Dithmarschen/Steinburg“ 
konzentriert sich das Angebot an Kindertagesplätzen nahezu vollständig auf den Bereich 
Kindergarten. Hier liegt die Versorgungsquote im Mittel bei 83%. Lediglich 2 Plätze 
entfallen auf 100 Kinder bis 3 Jahre. Die Versorgungsquote im Hortbereich liegt bei unter 
1 %. Die Altersgruppen, auf die hierbei Bezug genommen wird, sind nachfolgender 
Tabelle zu entnehmen. 
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Tabelle 7-1 Relevante Altersgruppen für die Bereiche Krippe, Kindergarten und Hort 

Relevante Altersgruppe  

Krippe Kindergarten Hort 

Schleswig Holstein 

(Dithmarschen/Steinburg) 

Kinder bis unter 3 
Jahre 

Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren, 50% 
der Kinder zwischen 
6 und 7 

Kinder über 7 unter 
14,50% der Kinder 
zwischen 6 und 7 

Mecklenburg Vorpommer 
(Mecklenburgische Seenplatte) 

Kinder bis unter 3 
Jahre 

Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren, 50% 
der Kinder zwischen 
6 und 7 

Kinder über 7 unter 
10,50% der Kinder 
zwischen 6 und 7 

Die Besuchsquote weicht nur wenig von den Versorgungsquoten ab. Neben marginalen 
Unterschieden im Krippen- und Hortbereich liegt die Besucherquote in Kindergärten um 2 
Prozentpunkte unterhalb der Versorgungsquote – in der Gesamtregion bei 81%, bei 
leichten unterschieden zwischen den beiden Landkreisen (siehe hierzu Abbildung 7-1 
und).53 

Abbildung 7-1 Kinder in Einrichtungen je 100 Kinder der relevanten Altersgruppe (Besuchsquote) in der 
Region Dithmarschen/Steinburg (2006)54 
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Die Struktur der Kindertagesbetreuung in der Mecklenburgischen Seenplatte erwächst 
aus einer gänzlich anderen Historie und Tradition und zeigt insbesondere in den 
Bereichen Krippe und Hort ein deutlich anderes Bild. Im Mittel stehen 40 Krippenplätze, 
                                                 
53 Betrachtet werden Angebote mit einer Wochenstundenzahl über 12 h. Niederschwelligere Angebote 
bleiben außerhalb dieser Betrachtungen. Die Daten aus dem Kreis Steinburg unterschieden wird zwischen 
angebotenen und nachgefragten Plätzen. Die Daten aus Dithmarschen setzen Nachfrage = Angebot. 
54 Die Angaben zur Anzahl nachgefragter Plätze bezieht sich auf das Erhebungsjahr 2005, die Kinderzahl, 
auf die Bezug genommen wird, auf 2006. 
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97 Kindergartenplätze sowie 60 Hortplätze jeweils 100 Kinder der betroffenen 
Altersgruppen zur Verfügung. Während sich in den Bereichen Krippe und Kindergarten 
ein eher indifferentes Bild zwischen den Landkreisen bzw. der kreisfreien Stadt zeigt, 
sticht bei der Hortversorgung die Stadt Neubrandenburg deutlich hervor mit einem 
Abstand von 20 bis 30 Prozentpunkten in den Versorgungsquote gegenüber den 
Landkreisen (Abbildung 7-2 und Tabelle 7-2). 

Ist die Struktur doch ähnlich, so liegen die Höhe der Besuchsquoten in der 
Mecklenburgischen Seenplatte vor allem in den Bereichen Krippe und Hort zum Teil doch 
deutlich unter den Versorgungsquoten. Die Abweichungen betragen im Mittel 12 bzw. 13 
Prozentpunkte. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass derzeit eine enorme Dynamik im 
Nachfrageverhalten gerade in diesen beiden Bereichen zu verzeichnen ist. So stieg 
beispielsweise die Nachfrage nach Hortplätzen in der Stadt Neubrandenburg in den 
letzten Jahren rasant und kontinuierlich an – von 760 Plätzen in 2001 auf 1125 Plätze 
heute. Dies ist zum Teil auf einen Anstieg der Bevölkerung in der betroffenen 
Altersgruppe zurückzuführen, aber auch der Zunahme des Bedarfs an Hortplätzen je 100 
Kinder geschuldet. Ähnliche Entwicklungen sind im Bereich Krippe landesweit zu 
verzeichnen, was sich bereits in vorliegenden Ausbauplänen der Kreise niederschlägt 
(z.B. Jugendhilfeplan LK Müritz). 

Abbildung 7-2 Kinder in Einrichtungen je 100 Kinder der relevanten Altersgruppe (Besuchsquote) in der 
Region Mecklenburgische Seenplatte (2006) 55 56 
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55 Die Angaben zur Anzahl nachgefragter Plätze bezieht sich auf das Erhebungsjahr 2005, die Kinderzahl, 
auf die Bezug genommen wird, auf 2006. 
56 Besuchsquoten über 100% können auftreten, wenn aufgrund von Einpendlerkindern die Anzahl 
nachfragender Kinder die Zahl der in der Gemeinde / dem Kreis wohnhaften Kinder der betroffenen 
Altersgruppe übersteigt. 
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Tabelle 7-2 Versorgungsquote und Besuchsquote Krippe, Kindergarten und Hort 2005/200657 in den 
Modellregionen 

Versorgungsquote Besuchsquote  

Krippe  KIGA Hort Krippe KIGA Hort 

Dithmarschen Steinburg gesamt 2% 83% 0,4% 2% 81% 0,3% 

Dithmarschen 2% 75% 0,1% 2% 75% 0,1% 

Steinburg 2% 91% 0,7% 2% 86% 0,6% 

Mecklenburgische Seenplatte 
gesamt 40% 97% 60% 28% 92% 47% 

Landkreise 40% 95% 54% 27% 89% 41% 

Neubrandenburg 38% 103% 83% 32% 102% 73% 

7.1.2 Betreuungsformen nach Betreuungszeiten 

Neben der Unterscheidung von Betreuungsformen nach Alter der zu betreuenden Kinder 
in „Krippe“, „Kindergarten“ und „Hort“ werden Angebotsformen der Kindertagesbetreuung 
nach Betreuungsdauer unterschieden. Das Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG  M-
V§1f.) unterscheidet zwischen Halbtagsbetreuung (20 Wochenstunden), 
Teilzeitbetreuung (30 Wochenstunden) und Ganztagsbetreuung (30 bis 50 
Wochenstunden). Die Angebote in Kindertagesstätten der Mecklenburgischen Seenplatte 
erstrecken sich auf diese drei Bereiche. In Dithmarschen/Steinburg werden darüber 
hinaus Kindertagesbetreuungsangebote mit geringerer Wochenstundenzahl in 
signifikanter Zahl angeboten. Diese Angebotsformen bilden eine Brücke zwischen der 
Betreuung zu Hause und der späteren Betreuung in Kindertagesstätten. Sie werden im 
Rahmen der hier vorgenommen Analysen jedoch nicht mitbetrachtet. 

Abbildung 7-3 und Abbildung 7-4 zeigen die Struktur der Betreuungsformen nach 
Wochenstunden in den beiden Modellregionen für Kinder vor Schuleintritt. In 
Dithmarschen/Steinburg konzentriert sich das Angebot vor allem auf Teilzeitbetreuung 
von 20 bis 30 Wochenstunden. Ganztagsbetreuung spielt mit 9 % am 
Betreuungsangebot insgesamt bzw. 10% bezogen auf das Angebot ab 20 
Wochenstunden eine untergeordnete Rolle. In der Mecklenburgischen Seenplatte 
dominiert dagegen die Ganztagsbetreuung mit einem Anteil von 50 % am 
Gesamtangebot, vor der Teilzeitbetreuung (38%) Halbtagsbetreuung (12%). 

                                                 
57 Angebotene Plätze bzw. nachfragenden Kinder 2005 bezogen auf die Kinder der betroffenen 
Altersgruppen in 2006; nur Angebote über 12 Wochenstunden. 
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Abbildung 7-3 Verteilung der Betreuungsformen für Kinder bis Schuleintritt auf Halb- und 
Ganztagesbetreuung in der Region Dithmarschen/Steinburg (2005) 
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Abbildung 7-4 Verteilung der Betreuungsformen für Kinder bis Schuleintritt auf Halb- und 
Ganztagesbetreuung in der Region Mecklenburgische Seenplatte (2005) 
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7.1.3 Nachfrageentwicklung 

Innerhalb der für den Bereich Kindertagesbetreuung relevanten Altersgruppen erwarten 
die zugrunde liegenden Bevölkerungsprognosen in beiden Modellregionen 
Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte einen Rückgang der 
Kinderzahlen (Abbildung 7-5 und Abbildung 7-6). 

Abbildung 7-5 Prozentuale Veränderung von 2006 bis 2020 der für den Bereich Kindertagesbetreuung 
relevanten Bevölkerung in der Region Dithmarschen/Steinburg 
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Abbildung 7-6 Prozentuale Veränderung von 2006 bis 2020 der für den Bereich Kindertagesbetreuung 
relevanten Bevölkerung in der Region Mecklenburgische Seenplatte 
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Bis zum Jahre 2020 verringert sich in Dithmarschen/Steinburg die Kinderzahl in der 
Altersgruppe „Krippe“ um 5 %, im Bereich Kindergarten um 18 %, im Bereich Hort um 30 
%. In der Mecklenburgischen Seenplatte fallen die Bevölkerungsverluste in den 
Altersgruppen „Krippe“ und „Kindergarten“ mit -44 % bzw. -31 % deutlich höher aus. Der 
Rückgang der Kinderzahlen im Bereich Hort ist dagegen moderater und liegt bei 14% bis 
2020 (Tabelle 7-3). 

Tabelle 7-3 Kinderzahl - Entwicklungsdynamik 

Kinder 2006 Kinder 2020 
Veränderung 2006 bis 2020 

in Prozent 
 

Krippe1) KIGA2) Hort3) Krippe1) KIGA2) Hort3) Krippe1) KIGA2) Hort3) 

Kreis 
Dithmarschen  

3382 4607 11784 3140 3662 8083 -7,2 -20,5 -31,4 

Kreis Steinburg 3543 4637 12001 3410 3963 8613 -3,7 -14,5 -28,2 

Dithmarschen 
Steinburg 

6925 9244 23786 6550 7625 16696 -5,4 -17,5 -29,8 

Stadt 
Neubrandenburg 

1643 1777 1592 1192 1476 1584 -27,4 -17,0 -0,5 

Landkreis 
Demmin 

1848 2274 2202 778 1308 1681 -57,9 -42,5 -23,7 

Landkreis 
Mecklenburg 
Strelitz 

1783 2195 2213 849 1374 1715 -52,4 -37,4 -22,5 

Landkreis Müritz 1537 1849 1796 1022 1456 1703 -33,5 -21,2 -5,2 

Mecklenburgisc
he Seenplatte 

6810 8095 7803 3841 5614 6683 -43,6 -30,7 14,4 

1 Kinder unter drei Jahren 
2 Kinder über drei und unter 6 und 50% der Kinder zwischen 6 und 7 
3 Dithmarschen Steinburg: Kinder über 7 bis unter 14 + 50% der Kinder zwischen 6 und 7; Mecklenburgische 
Seenplatte: Kinder über 7 bis unter 10 + 50% der Kinder zwischen 6 und 7 

Aus der Entwicklung der Anzahl der Kinder in den für die dargestellten Bereiche der 
Kindertagesbetreuung relevanten Altersgruppen ergibt sich die maximal zu erwartende 
Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen. Wie hoch die Nachfrage tatsächlich ausfallen 
wird, hängt darüber hinaus von der Entwicklung des Nachfrageverhaltens bzw. des 
Bedarfs an Betreuungsplätzen ab (Anzahl der Kinder, die Plätze nachfragen, bezogen 
auf 100 Kinder). 

In der Region Dithmarschen/Steinburg erwarten die lokalen Akteure bis 2020 einen 
deutlichen Anstieg der Besuchsquoten im Bereich Krippe. Im Bereich Kindergarten gehen 
die Akteure dagegen von einem wenig veränderten Nachfrageverhalten gegenüber heute 
aus. Der Bereich „Hortbetreuung“ wurde in der Region Dithmarschen/Steinburg aus der 
Betrachtung ausgeklammert. Grund hierfür ist die derzeit stattfindende Strukturdiskussion 
um Ganztagsschulen, der hier nicht vorgegriffen werden sollte. 

In der Region Mecklenburgische Seenplatte wird dagegen davon ausgegangen, dass der 
Bedarf nach Kindertagesbetreuungsplätzen in allen drei Bereichen der 
Kindertagesbetreuung weiter ansteigt. Dies betrifft insbesondere die beiden Bereichen 
Krippe und Hort, wo derzeit bereits eine enorme Dynamik zu beobachten ist. Insgesamt 
wird in beiden Regionen von einem Anstieg der Bedarfe nach Betreuungsplätzen 
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ausgegangen, was dem erwarteten Nachfragerückgang aufgrund rückläufiger 
Bevölkerungszahlen entgegen wirkt (siehe hierzu Tabelle 7-4). 

Tabelle 7-4 Nachfrager – Entwicklungsdynamik 

Nachfrager 2006 Nachfrager 2020 Veränderung 2006 bis 2020  

Krippe KIGA Hort Krippe1) KIGA2) Hort3) Krippe KIGA Hort 
Gesa

mt 

Dithmarschen/ 
Steinburg 

137 7482 - 
655/ 
1310 

6172 - 
478%/ 
956% 

-18% - 
-10%/ 
-2% 

Mecklenburgisch
e Seenplatte 

1924 7441 3682 1536 5614 4485 -20% -25% +17% -12%

1) Quote Krippe DS: (10% / 20%); Quote Krippe MS: 40% 

2)Quote KIGA DS: wie 2006 (81%); Qoute KIGA MS: 100% 

3)Quote Hort MS: ca. 60% im Mittel in den Landkriesen, ca. 90% in Neubrandenburg 

7.2 Modell zur Aufwands- und Entfernungsschätzung für 
den Bereich Kindertagesbetreuung 

7.2.1 Modellansatz 

Der Modellansatz baut auf der in Abschnitt 3.3 beschriebenen Grundstruktur des 
Erreichbarkeitsmodells auf und adaptiert diese für die spezifischen Anforderungen und 
Sachzusammenhänge im Bereich der Kindertagesbetreuung (Abbildung 7-7). 

Abbildung 7-7 Grundstruktur des Modellansatzes zur Schätzung von Aufwand und Entfernungen 
alternativer Strukturen der Kindertagesbetreuung 
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Ausgangspunkt sind Geodaten der Angebots-Standortstruktur 2006 sowie der Struktur 
der Nachfrageverteilung auf die Wohnstandorte. In den Standorten sind Angaben zur 
Kapazität (Anzahl maximal zu betreuender Kinder) hinterlegt, differenziert nach 
Betreuungsart (Krippe, Kindergarten oder Hort) und nach Betreuungszeit (Halbtags, 
Teilzeit oder Ganztags). Das Nachfrageverhalten der Kinder in den Standorten wird 
entsprechend ihres Alters und festzulegender Quoten beschrieben. Basierend auf diesen 
Festlegungen erfolgt im Entfernungsmodell eine Verteilung der Kinder auf die jeweils 
nächstgelegene Einrichtung. Das Resultat dieses Modellschritts sind Angaben zur Anzahl 
der Kinder in den Einrichtungen, differenziert nach Angebotsformen sowie Angaben zu 
den zurückgelegten Entfernungen zwischen Wohnstandort und Standort der 
Einrichtungen. 

Ausgehend hiervon erfolgt im nächsten Schritt die Gruppenbildung in den Einrichtungen. 
Hierzu sind Festlegungen zur zulässigen Gruppengröße (Maximale Kinderzahl / Gruppe 
bzw. max. Kinderzahl je Betreuer) zu treffen (Tabelle 7-5). Zudem werden typische 
Anwesenheitszeiten beschrieben und der Gruppenbildung zugrunde gelegt (Tabelle 7-6). 
Resultat dieses Schritts sind Angaben zur Gruppen- bzw. Betreuerauslastung sowie 
Angaben zum Raumbedarf (Anzahl der gebildeten Gruppen) sowie zum Betreueraufwand 
(Anzahl erforderlicher Betreuungsstunden). 

Durch Veränderung der „zugelassenen“ Mindestauslastung der Gruppen bzw. der 
Betreuer können Anpassungspfade simuliert und Wirkungen auf Aufwand und 
Entfernungen aufgezeigt werden. 

Tabelle 7-5 Gruppengröße und Betreuerschlüssel – zugrunde liegende Annahmen in den beiden 
Modellregionen 58 

Gruppengröße (max. Kinder/ Gruppe) Betreuer/ Gruppe  

Krippe KIGA Hort Altersgemischt Krippe KIGA Hort Altersgemischt 

Schleswig Holstein 
(Dithmarschen 
Steinburg) 1) 

10 
20 

(22) 
15 

(20) 
15 2 1,5 1,5 2 

Betreuer/ Kind Mecklenburg 
Vorpommer 
(Mecklenburgische 
Seenplatte) 2) 

    
1,6 1/ 18 1/22 

Entsprechend 
der 
Gruppenzusam
mensetzung 

1) vgl. KiTaG SH/ KITA VO SH ( in der Fassung mit Gültigkeit bis 31.07.07) 
2)vgl. KiföG M-V 

                                                 
58 In den Modellbetrachtungen für Dithmarschen/Steinburg wurden in Absprache mit den Akteuren des 
entsprechenden Arbeitskreises die aufgeführten Fachbetreuerschlüssel (FBS) mit Gültigkeit bis 31.07.07 
zugrunde gelegt. Seit dem 01.08.07 ist die neue KITA VO in Kraft. Diese erlaubt geringere Schlüssel bei der 
Mischgruppenbildung. Da hier die Gefahr verbunden ist, dass Qualitätseinbussen damit einhergehen, wurde 
von einer Variation des Betreuerschlüssels entsprechend des erweiterten Spielraums Abstand genommen. 
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Tabelle 7-6 Modellannahmen zur Anwesenheit von Kindern in Krippen und Kindergärten im 
Tagesverlauf (Bsp. Modellannahmen für Dithmarschen/Steinburg) 

Kostensätze 

Mit dem oben beschriebenen Modell wird der physische Betreuungsaufwand 
(Betreuungsstunden, Anzahl der Gruppen) berechnet. Unter Anwendung von 
Kostensätzen kann dieser Aufwand monetarisiert werden. Die dabei verwendeten 
Kostensätze werden aus verfügbaren Angaben zu laufenden Kosten in Einrichtungen 
abgeleitet. Hierzu liegen Angaben aus der Region Dithmarschen/Steinburg vor59. Tabelle 
7-5 fasst die zugrunde liegenden Kostensätze zusammen.60 

Die in Tabelle 7-7 zusammengefassten Parameter werden für die Kostenrechnung in der 
Modellregion Dithmarschen/Steinburg verwendet. Bei der Anwendung in den 
Modellbetrachtungen der Mecklenburgischen Seenplatte werden sie entsprechend 
adaptiert (siehe hierzu Ausführungen unten). 

                                                 
59 In die Auswertung wurden nur Einrichtungen aus dem Kreis Steinburg, die ausschließlich 
Kindergartenbetreuung – Teilzeit anbieten mit einbezogen. Die Betrachtung von Einrichtungen mit 
homogenem Angebot ist erforderlich, um aus den Summenangaben (z.B. Personalausgaben/Jahr) 
Stundensätze ableiten zu können. Einrichtungen in größerer Anzahl mit homogener Betreuungsstruktur 
liegen nur für die Betreuungsform Kindergarten-Teilzeit vor. Die Struktur der Angaben aus dem Kreis 
Dithmarschen weicht teilweise von der aus Steinburg ab, so dass aufgrund des erheblichen 
Überarbeitungsaufwandes von einer Zusammenführung der Daten abgesehen wurde. 
60 Obgleich die Fallzahl der betrachteten Einrichtungen vergleichsweise gering ist und die Bandbreiten der 
Merkmalsausprägungen nicht unerheblich, werden die verwendeten Kenngrößen doch als ausreichend 
geeignet eingestuft, Kostenunterschiede alternativer Pfade aufzuzeigen bzw. einen groben Kostentrend 
aufzuzeigen. Hiervon unterscheiden sich Kostenschätzungen im Rahmen von Prognosen, wo es mehr auf die 
absolut zu prognostizierende Höhe der Kosten, weniger auf Unterschiede zwischen Alternativen ankommt. In 
diesem Falle wäre es ratsam, weiteren Aufwand für die Verifizierung der Kostenkennwerte zu verwenden. 

von…bis…Uhr 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Halbtag
s 

 100 100 100 50      

Teilzeit 50 100 100 100 100 50     

Anwesenh
eit der 
Kinder in 
% 

Ganztag
s 

50 50 100 100 100 100 100 50 50 30 
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Tabelle 7-7 Kostensätze für die Monetarisierung des physischen Betreuungsaufwandes 

Anzahl der berücksichtigten Einrichtungen 30 

Anzahl der darin betreuten Kinder 3296 

Anzahl der darin gebildeten Gruppen 69 

Daten von Einrichtungen mit 
homogenem Angebot (nur 
Kindergarten Teilzeit) aus dem Kreis 
Steinburg 

 

Durchschnittskosten/Personalstelle KIGA 
(Vollzeit) 

€ pro Jahr € pro Stunde Stellen/Gruppe*) 

Einrichtungsleitung 49718 25 0,11 

Gruppenleitung 45157 23 0,86 

Pädagogische Zweitkraft 38110 19 0,64 

Kosten Weiterbildung (in €/a und Vollzeitstelle) 901 - - 

 

Durchschnittskosten/Gruppe (KIGA) € pro Jahr € pro Stunde  

Einrichtungsleitung 5737   

Betreuungspersonal*) 64597 32  

 

Durchschnittskosten Gebäude €/a und 
Gruppe bzw. 
Raum  

  

Gebäudeunterhalt 7253   

Betriebskosten 2222   

Sonstiges Personal (Hausmeister und Verwaltung) 9096   

 

Durchschnittskosten – Sonstiges/ Materialien €/ Jahr und 
Gruppe 

  

Verwaltungskosten 3179   

Spiel-/ Lehr-/ Lernmittel 863   
*) bei 1,5 Fachkräften pro Kindergruppe. Bei abweichendem FKS (Krippe, Mischgruppe, ...) sind die 
Kostensätze entsprechend angepasst. 

Entfernungsmodellierung 

Die im Modell berechneten Entfernungen zwischen Wohnstandort und Standort der 
Einrichtungen werden als Luftlinienentfernungen ermittelt. In der Kommunikation mit den 
beteiligten Akteuren sind realitätsnahere Entfernungsdimensionen wie MIV-Minuten oder 
ÖPNV-Minuten jedoch geeigneter, wobei ÖPNV im Bereich der Kindertagesbetreuung 
eine untergeordnete Rolle spielt. Aus diesem Grunde wurden die ermittelten 
Luftlinienentfernungen in MIV-Minuten umgerechnet. Dies erfolgte unter Verwendung von 
Daten aus Entfernungsmodell „Bildung“, in das die Berechnung von MIV-Entfernungen 
innerhalb des Modells implementiert ist und somit unabhängig voneinander ermittelte 
Daten zu Luftlinienentfernung und MIV-Entfernungen zwischen Rasterzellen und 
Standorten vorliegen (siehe hierzu Ausführungen in Abschnitt 3.3). Ergebnisse von 
Korrelationsuntersuchungen zeigt Abbildung 7-8 dargestellte Bild. Unter Verwendung der 
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hinterlegten Trendfunktion erfolgte die Umrechnung von Luftlinienentfernung in MIV-
Minuten. 

Abbildung 7-8 Luftlinienentfernung und MIV-Fahrzeit – Korrelationsanalyse von Daten aus dem Bereich 
Bildung – Mecklenburgische Seenplatte) 
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7.2.2 Anpassungsvarianten 

Um den Diskussionsprozess um mögliche Wege der Anpassung der 
Versorgungsstrukturen fundieren zu können, wurden in den gebildeten MORO-
Arbeitsgruppen alternative Anpassungsvarianten auf den zu erwartenden 
demographischen Wandel formuliert, deren Wirkungen auf Aufwand und Entfernungen 
aufgezeigt werden und Grundlage der weiteren Diskussion unter den beteiligten Akteuren 
sein sollte.  

Prinzipiell folgten die betrachteten Anpassungsvarianten in beiden Modellregionen der 
gleichen Struktur: 

 Referenzzustand: Beschreibung Versorgungssituation “heute“. 

 2020-Status Quo: Beschreibung des Zustandes im Szenarioendjahr, bei 
veränderter Nachfrage in 2020 gegenüber heute (infolge veränderter Kinderzahlen 
und ggf. eines veränderten Nachfrageverhaltens), aber einer unveränderten 
Standortstruktur. 

 2020-Anpassung: Simulation einer Auslastungsoptimierung der Einrichtungen bei 
veränderter Nachfrage in 2020 gegenüber heute (infolge veränderter Kinderzahlen 
und ggf. eines veränderten Nachfrageverhaltens). 

Die konkrete Ausgestaltung der Varianten in den Modellregionen war unterschiedlich und 
orientierte sich an den spezifischen Fragestellungen, Schwerpunktsetzungen und 
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Visionen, die in den jeweiligen Arbeitsgruppen herausgearbeitet wurden (siehe hierzu 
nachfolgende Ausführungen). 

7.3 Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

7.3.1 Regionsspezifische Herausforderungen 

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und demographischen Entwicklung 
erwachsen in der Region Dithmarschen/Steinburg aus Sicht lokaler Akteure folgende 
Herausforderungen im Bereich Kindertagesbetreuung:  

 Bereitstellung geeigneter Strukturen für weniger „Kindergartenkinder“ (ein 
Nachfrageverhalten ähnlich wie heute unterstellt). 

 Ausbau im Bereich „Krippe“ (eine steigende Nachfrage nach Krippenplätzen, 
entsprechend des allgemeinen gesellschaftlichen Trends unterstellt). 

Der Bereich „Hortbetreuung“ ist eng gekoppelt mit der aktuellen Entwicklung und 
Diskussion um „Ganztagsschulen“ in Schleswig-Holstein. Diese Koppelung war in der AG 
Kindertagesbetreuung im Rahmen des MORO-Vorhabens nicht zu leisten. Deshalb 
wurde dieser Bereich von der Betrachtung ausgeklammert. 

Der Bereich Kindergartenversorgung dominiert derzeit das Angebot an 
Kinderbetreuungseinrichtungen in der Region (vgl. Ausführungen unter 7.1) und steht im 
lokalpolitischen Interesse an erster Stelle. Die oben dargestellten Grundvarianten wurden 
in Dithmarschen/Steinburg deshalb zunächst für den Bereich Kindergartenversorgung 
dargestellt. Betrachtet wurden Halbtags-, Teilzeit- und Ganztagsangebote. 
Angebotsformen mit geringeren Wochenstunden, die in der Region eine nicht 
unwesentliche Rolle spielen, wurden nicht aktiv in den Variantenvergleich mit 
einbezogen. Sie wurden aber bei der Formulierung der Annahmen zum zukünftigen 
Nachfrageverhalten berücksichtigt. Bei der Formulierung der Modellvarianten wurde 
unterstellt, dass sich das Nachfrageverhalten bis 2020 gegenüber heute wenig verändert. 
Als Besuchsquoten im Bereich Kindergarten werden deshalb in allen Varianten die 
Quoten von heute angenommen.61 

Folgende Grundvarianten wurden formuliert: 

 Referenzzustand: Versorgungssituation im Bereich Kindergarten „heute“. 

 2020-Status Quo: Zustand der Kindergartenbetreuung in 2020, bei insgesamt 
veränderter Kinderzahl infolge des demographischen Wandels (-17,5%) aber 
unverändertem Nachfrageverhalten (Besuchsquoten) gegenüber heute. 

 2020-Anpassung: Auslastungsoptimierung der Einrichtungen unter den in der 
Status Quo Variante angenommenen Nachfragebedingungen. 

Für den Bereich Krippe sollte grob eingeschätzt werden, in welcher Größenordnung hier 
ein Aufwand infolge eines möglichen Ausbaus zu erwarten ist, ohne Beachtung konkreter 
Standorte. Weiter wurde der Frage nachgegangen, welche Chancen sich durch eine 
zusätzliche Nachfrage nach Krippenplätzen bei der Gestaltung der Kindergarten-
Standortstruktur ergeben. 

                                                 
61 In der Modellrechnung wurden die Besuchsquoten auf Ämterebene unterschieden, differenziert nach Halb-, 
Teilzeit- und Ganztagsangeboten. 
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7.3.2 Kostenaufwand und Erreichbarkeit im Bereich Kindergarten 

Die Diskussion um mögliche Entwicklungen der Betreuung von Kindergartenkindern in 
Dithmarschen/Steinburg wurde entlang der beiden Indikatoren Kosteneffizienz bei der 
Bereitstellung des Angebotes und Erreichbarkeit der Angebote durch die Kinder geführt, 
die im Spannungsfeld zueinender stehen. Unter Kosteneffizienz wird der Quotient aus 
Gesamtkosten je betreutes Kind verstanden. Die Erreichbarkeit wird als mittlere 
Erreichbarkeit aller Kinder in der Größe MIV-Minuten ausgedrückt. 

Variante „Referenz heute“ 

Im Referenzzustand „heute“ werden 7.480 Kinder in 137 Standorten betreut (Abbildung 
7-9), davon 880 Kinder halbtags in 45 Einrichtungen, 5.950 Teilzeit in 120 Einrichtungen 
und 650 ganztags in 33 Einrichtungen. Rechnerisch ergeben sich hieraus 389 Gruppen. 
Es wird unterstellt, dass die unterschiedenen Betreuungsangebote in gemeinsamen 
Gruppen betreut werden, sofern die jeweiligen Angebote vorgehalten werden und die 
Anzahl der anwesenden Kinder dies zulässt. In 55 Gruppen werden (auch) 
Halbtagskinder betreut, in 305 Gruppen (auch) Teilzeitkinder, in 46 Gruppen (auch) 
Ganztagskinder. 

Abbildung 7-9 Standortstruktur „Kindergärten“ im Referenzzustand „heute“  in der Modellregion 
Dithmarschen/Steinburg 
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Im Zeitfenster, innerhalb dessen nach angenommenen Anwesenheitszeiten die maximale 
Kinderanzahl vormittags bzw. nachmittags anwesend ist (Kenzeit),62 liegt die 
Gruppenauslastung der Referenzvariante bei 85%, bei einer maximalen Gruppengröße 
von 22 Kindern. Die geringste Kinderzahl pro Gruppe liegt bei 2 Kindern (eine 
Nachmittagsgruppe), was einer Auslastung von 9% entspricht.63. 

Unter Verwendung der oben aufgeführten Kostenkennwerte und Berücksichtigung des 
geltenden Betreuerschlüssels ergeben sich im Referenzzustand jährliche Gesamtkosten 
von 38,4 Mio. €. Davon entfallen über 70% auf die Personalkosten des 
Betreuungspersonals und 20% auf die Gebäudebereitstellung. Die restlichen 10 % 
verteilen sich auf Einrichtungsleitung (6%) und Sachmittel (4%) (Abbildung 7-10). 
Bezogen auf die zu betreuenden Kinder ergeben sich spezifische Kosten in Höhe von 
5.126 €/Kind und Jahr. Um die nächstgelegenen Einrichtungen zu erreichen, wurde mit 
dem Entfernungsmodell eine mittlere Luftlinienentfernung von 1,4 km ermittelt. Dies 
entspricht 5,4 MIV-Minuten. 95% der Kinder fahren weniger als 15 Minuten. 

Abbildung 7-10 Gesamtjahreskosten der Kindergartenbetreuung im Referenzzustand „heute“ in der 
Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Betreuungspersonal Einrichtungsleitung Gebäude Sachmittel

sp
ez

. 
Ja

h
re

sk
o

st
en

 (
M

io
. 

€/
a)

Betreuungspersonal

Einrichtungsleitung

Gebäude

Sachmittel

 

Variante „2020-Status Quo“ 

Nach vorliegenden Bevölkerungsprognosen verringert sich Zahl der Kindergartenkinder 
zwischen 2005 und 2020 um 18% auf 6.172 Kinder, sofern von einem über Zeitraum 
konstanten Nachfrageverhalten ausgegangen wird. Werden alle heute nachgefragten 137 
Einrichtungen aufrechterhalten, so ergeben sich hieraus insgesamt 339 Gruppen. Dies 
sind insgesamt 13 % weniger als im Referenzzustand. Die mittlere Gruppenauslastung 
geht um 4 Prozentpunkte auf 81,1 % zurück. Infolgedessen sinken die Kosten um 9 % 
gegenüber dem Referenzzustand auf 34,9 Mio € / Jahr. Der Rückgang schlägt sich 
unterschiedlich in den Kostenarten nieder, so dass sich leichte Verschiebungen in der 
Kostenstruktur nach Kostenarten ergeben (Betreuungspersonal 69%, Gebäude 21,5%, 
Sachmittel 4% und Einrichtungsleitung 5,5%). 

                                                 
62 Kernzeit vormittags: 8 Uhr bis 11 Uhr, Kernzeit NM 13 Uhr bis 14 Uhr, siehe auch Tabelle 7.6, Abschnitt 
7.2.1 
63 Tatsächlich werden solche Gruppen derzeit meist als Altersgemischte Gruppen organisiert, zusammen mit 
Krippenkindern. Diese sind aber an dieser Stelle nicht mitbetrachtet worden. 
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Während die Kosten insgesamt zurückgehen, steigen die Kosten je betreutes Kind auf 
5.616 €/Kind und Jahr an. Dies entspricht einer Zunahme von 10% gegenüber dem 
Referenzzustand. Gleichzeitig verbessern sich die Erreichbarkeiten im Mittel um 6% auf 
5,1 MIV-Minuten. 95% der Kinder erreichen die Einrichtung in weniger als 12 Minuten, da 
Kinder leichter in nah gelegenen Einrichtungen einen Platz „finden“. 

Variante „2020-Anpassung“ 

Ausgehend vom Zustand „2020-Status Quo“ wurden in der Variante „2020-Anpassung“ 
vorhandene Kapazitäten schrittweise an die veränderte Nachfragesituation angepasst, 
indem gering ausgelastete Gruppen geschlossen wurden und die frei werdenden Kinder 
auf nächstgelegene Einrichtungen mit freien Kapazitäten verteilt. Durch Wegfall der stark 
unterausgelasteten Gruppen und Anstieg der Auslastung in den verbleibenden Gruppen 
steigt die mittlere Gruppenauslastung von Schritt zu Schritt an.  Einrichtungen wurden mit 
voller Raumkapazität aufrechterhalten, solange noch Gruppen betreut wurden. Erst wenn 
die letzte Gruppe geschlossen wurde, wurde die Raumkapazität entsprechend reduziert. 
Dieser Vorgang wurde solange wiederholt, bis eine mittlere Gruppenauslastung von ca. 
95 % erreicht war. Dies entspricht einer mittleren Gruppengröße von 20,9 Kindern. 

Die spezifischen Jahreskosten verändern sich dabei gegenüber der Variante 2020-Status 
Quo 11% (5.016 €/Kind und Jahr). Durch die Konzentration des Angebotes auf weniger 
Gruppen und Einrichtungen nehmen aber die Wege zu, die die Kinder zurückzulegen 
haben. Gegenüber der Variante „2020-Status Quo“ lag diese Zunahme bei + 13 %. 

Gegenüberstellung der Varianten 

In der indizierten Darstellung mit der Setzung „Betreuungsaufwand heute = 100%“, 
steigen die spezifischen Kosten in 2020 bei Status Quo Annahmen auf 110% an. Sie 
sinken mit der Anpassung der Kapazitäten in den Einrichtungen bei der vorgenommenen 
Simulation um insgesamt 12 Prozentpunkte bis zum Zustand „Auslastung 95%“ und 
liegen dann 2% unterhalb der Marke 2005. 

Bei einer mittleren Auslastung in den Gruppen um 90 % (im Mittel 20 Kinder / Gruppe) 
liegt der spezifische Aufwand in der Höhe der Referenzvariante (rote Markierung in 
Abbildung 7-11). In diesem Zustand liegt geringste Gruppenauslastung bei 70%. Dies 
entspricht einer Gruppengröße von 15 Kindern. Über 20 % der Gruppen weisen 
Gruppengrößen von unter 18 Kindern auf. Gleichzeitig sind über 20% der Gruppen mit 22 
Kindern voll belegt (Abbildung 7-12). 
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 Abbildung 7-11 Verlauf der spezifischen Kosten in 2020 bei Auslastungsoptimierung gegenüber dem 
Referenzzustand „heute“ (= Index 100)) 
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Abbildung 7-12 Gruppenauslastung in den Kindergartengruppen im Zustand „Anpassung auf mittlere 
Auslastung von 90,1%“ (Kostenniveau von heute) 
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Die simulierte Auslastungsoptimierung wird erreicht, indem Gruppen und Einrichtungen 
geschlossen werden. Damit nehmen die Wege für die Kinder zu. 

Gegenüber dem Referenzzustand verbessert sich die Erreichbarkeit der Einrichtungen in 
2020 um 6 Prozentpunkte, wenn alle Standorte gehalten werden. Dies ist damit zu 
erklären, dass für weniger Kinder eine gleich bleibende Anzahl von Plätzen vorgehalten 
wird und somit häufiger Kapazitäten in näher gelegenen Einrichtungen zur Verfügung 
stehen. 

Abbildung 7-13 Verlauf der mittleren Erreichbarkeiten in 2020 bei Auslastungsoptimierung gegenüber dem 
Referenzzustand „heute“ (= Index 100) (Modellregion Dithmarschen/Steinburg) 

 

Durch die Auslastungsoptimierung steigt die mittlere zurückzulegende Entfernung um 
insgesamt 12 Prozentpunkte gegenüber dem Zustand „2020 Status Quo“ an. Im 
Vergleich zum Referenzzustand nehmen die Wege im Mittel um 6% zu. 

Bei einer mittleren Auslastung der Gruppen um 87 % wurden mittlere Entfernungen 
berechnet, die auf dem Referenzniveau liegen (gelbe Markierung in Abbildung 7-13). Hier 
liegt die geringste Gruppenauslastung bei 61%. Dies entspricht einer Gruppengröße von 
13,4 Kindern. Über 30 % der Gruppen weisen Gruppengrößen von unter 18 Kindern auf. 
Gleichzeitig sind nahezu 20 der Gruppen mit 22 Kindern voll belegt (Abbildung 7-14). 
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Abbildung 7-14 Gruppenauslastung in den Kindergartengruppen im Zustand „Anpassung auf mittlere 
Auslastung von 87,3%“ (Erreichbarkeitsniveau heute) 
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Abbildung 7-15 Überlagerung der Wirkung von Anpassungsprozessen auf Kosteneffizienz und 
Erreichbarkeit 
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Mit der Überlagerung der beiden dargestellten Größen „spezifische Kosten“ und 
„Entfernungen“ kann ein Korridor dargestellt werden, der durch die Referenzmarken 
„Kosten heute“ und „Entfernungen heute“ eingegrenzt wird. Dieser hilft, die Diskussion 
um geeignete zukünftige Standortstrukturen im Spannungsfeld Erreichbarkeit und 
Kosteneffizienz stärker zu fokussieren, indem Anhaltspunkte gegeben werden, an der 
sich erforderliche Abwägungen orientieren können (Abbildung 7-15). 

Ausbau Krippe 

Im Bereich Krippe werden derzeit rund 2 Plätze je 100 Kinder angeboten. Aufgrund 
derzeitiger gesellschaftlicher Entwicklungen wird erwartet, dass Bedarf an Krippenplätzen 
zukünftig steigt. Wie groß der Anstieg des Bedarfs ausfallen wird, vermag derzeit in der 
Region Dithmarschen/Steinburg keiner vorauszusagen. In der Diskussion der 
Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung der Region kristallisierten sich aber zwei 
Zukunftsvisionen heraus, die einer groben Kostenschätzung unterzogen werden sollten. 
In Variante 1 sollte eine Quote von 10% in 2020 unterstellt werden. Die bedeutet eine 
Erhöhung der Quote in der Gesamtregion um Faktor 5. Absolut steigt damit die Zahl der 
Krippenkinder von derzeit 137 Kinder um 518 auf 655 an. In Anlehnung an die laufende 
bundesweite Diskussion um den Ausbau von Krippenplätzen sollte als zweite 
Denkvariante eine Besuchsquote von 20%64 unterstellt werden. 

Für diese beiden Varianten wurde eine grobe Aufwandschätzung vorgenommen. Dabei 
wurde vereinfacht angenommen, dass jeweils die Hälfte der Nachfrager Teilzeit- und 
Ganztagsplätze nachfragen. Zunächst erfolgte eine reine Betrachtung des Bereichs 
Krippe, also ohne Berücksichtigung von altersgemischten Gruppen. Die Größe der 
Einrichtung wurde mit zwei Gruppen angenommen, die mit jeweils 10 Kindern belegt 
sind. Es sind also je Einrichtungen zwei Gruppenräume erforderlich. Pro Gruppe werden 
2 Fachkräfte angesetzt (Gruppenleitung und zusätzliche Fachkraft). Der Anteil 
„Einrichtungsleitung“ sowie Bedarfe an Lern-/Lehr- und Spielmaterialien werden 
entsprechend den Setzungen im Bereich Kindergarten angenommen (siehe hierzu 
vorangegangene Ausführungen). 

Unter Ansatz der oben aufgeführten Kostensätze, adaptiert auf den Bereich Krippe (2 
Fachkräfte je Gruppe) werden Gesamtkosten in Höhe von 7,8 Mio. €/Jahr bei einer Quote 
von 10% bzw. 15,5 Mio. €/Jahr bei einer Quote von 20% ermittelt (Abbildung 7-16). Dies 
bedeutet eine Kostenzunahme von 6,1 bzw. 13,9 Mio. €/Jahr gegenüber dem 
Referenzzustand. Bezogen auf die zu betreuenden Kinder betragen die spezifische 
Kosten in beiden Varianten 11.870 €/Kind. 

                                                 
64 Dies entspricht einer Gesamtquote von 30%, wenn davon ausgegangen wird, dass 2/3 des Bedarfs in 
Kindertagesstätten und 1/3 des Bedarfs von Tagesmüttern gedeckt wird.  
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Abbildung 7-16 Kostenschätzung „Ausbau Krippe“ (Modellregion Dithmarschen/Steinburg) 
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Mehr Krippenkinder heißt zwar mehr Kosten. Es erwachsen daraus aber auch Chancen 
zur effizienteren Gestaltung der Kindertagesbetreuung insgesamt in der Fläche. In 
ländlichen Gebieten mit sehr geringen Nachfragerdichten können Auslastungen von 
Kindergärten verbessert werden, wenn zusätzlich Krippenkinder betreut werden, indem 
altersgemischte Gruppen gebildet werden. 

Eine grobe Potenzialabschätzung erfolgte wie folgt: Ausgehend vom Zustand 
„Kindergartenbetreuung 2020 Status Quo“ wurde zusätzlich die Annahme getroffen, dass 
sich die Krippenkinder bei einer angenommener Quote von 10 % entfernungsoptimal auf 
die 137 Einrichtungen verteilen. Mischgruppen wurden dann gebildet, wenn sich diese 
Variante am jeweiligen Standort kostengünstiger erwies als die Bildung jeweils einer 
Krippengruppe und einer Kindergartengruppe65. 

Im Ergebnis konnte damit die mittlere Auslastung der Kindergarten- und Mischgruppen 
gegenüber dem Zustand Status Quo 2020 (nur Kindergarten) um 7 % Punkte auf 88 % 
erhöht werden (Abbildung 7-17). Dabei wurden insgesamt 151 Kinder in Mischgruppen 
aufgenommen66. 

                                                 
65 Als maximale Gruppengröße in reinen Kindergartengruppen werden 22 Kinder angenommen. Als 
maximale Gruppengröße in Mischgruppen 15 Kinder, davon 5 Krippenkinder und 10 Kindergartenkinder) 
66 Das heißt, dass bei unterstellter Quote von 10% 504 Krippenkinder in Trenngruppen betreut werden 
würden. Die Verteilung und Auslastungsoptimierung dieser Gruppen wurde nicht vorgenommen. 
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Abbildung 7-17 Erhöhung der Gruppenauslastung in Gruppen mit Kindergartenkindern durch Bildung 
altersgemischter Gruppen – am Beispiel Status Quo 2020 / Ausbau Krippe 10% 
(Altersgetrennte Krippengruppen sind hier nicht mit aufgeführt) 
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Die Verteilung der Auslastung über alle Gruppen macht deutlich, dass durch die Bildung 
von Mischgruppen eine erhebliche Anzahl gering ausgelasteter Gruppen besser belegt 
werden können. So liegen zum Beispiel nach Berücksichtigung der Option der 
Mischgruppenbildung 90% aller Gruppen, in denen Kindergartenkinder (mit)betreut 
werden bei einer Auslastung über 70% - im Zustand Status Quo 2020 liegen 20 % der 
Kindergartengruppen unterhalb dieser Schwellen (Abbildung 7-18). 

Abbildung 7-18 Gruppenauslastung in Gruppen mit Kindergartenkindern (altersgetrennt und 
altersgemischt) im Zustand Status Quo 2020/Krippe 10% sowie Gruppenauslastung in der 
Variante „Kindergarten Status Quo 2020 – ohne Krippenkinder 
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7.4 Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

7.4.1 Regionsspezifische Herausforderungen 

In der Region Mecklenburgische Seenplatte ist die Veränderungsdynamik der Nachfrage 
nach Kinderbetreuungsangeboten enorm. Einerseits ist die Region mit Prognosen 
konfrontiert, welche einen Rückgang der Kinderzahlen in den Altersgruppen, für die 
Betreuungsangebote bereitgestellt werden sollen, in Höhe von insgesamt nahezu 30 % 
bis 2020 erwarten, unterschiedlich stark ausgeprägt in den Bereichen Krippe, 
Kindergarten und Hort. Gleichzeitig sind zum Teil erhebliche Zuwächse im 
Anmeldeverhalten der Eltern zu verzeichnen, insbesondere in den Bereichen Krippe und 
Hort. So legte beispielsweise im Hortbereich Neubrandenburgs der Anteil nachgefragter 
Plätze bezogen auf die Zahl der Grundschulkinder in den vergangenen 5 Jahren jährlich 
um ein bis zwei Prozentpunkte zu – allerdings nachdem zuvor ein deutlicher Rückgang 
der Quoten in ähnlicher Größenordnung zu verzeichnen war (Stadt Neubrandenburg, 
Jugendamt 2007). 

In der Region Mecklenburgische Seenplatte hat die vergleichsweise gute Ausstattung an 
Kindertagesbetreuungseinrichtungen eine lange Tradition. Mit Blick auf aufgezeigte 
Entwicklungen lautet die Herausforderung aus Sicht der lokalen Akteure, ein quantitativ 
und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auch zukünftig zu sichern, wenn möglich 
sogar auszubauen. 

Im Rahmen der Modellbetrachtungen sollten deshalb Wirkungen (Kosteneffizienz und 
Erreichbarkeit) betrachtet werden, die sich aus der Überlagerung der starken Abnahme 
der Kinderzahl insgesamt bei gleichzeitigem Anstieg des Bedarfs (steigenden 
Besuchsquoten, wie sie sich derzeit bereits deutlich abzeichnen) zukünftig darstellen. 

Die Rahmenbedingungen für die Organisation der Betreuung in den Einrichtungen mit 
unterschiedlichen Betreuungsangeboten ist in Mecklenburg-Vorpommern 
vergleichsweise flexibel. Der Betreuung von Kindern in altersgemischten Gruppen sind 
wenig Grenzen gesetzt. Die Betreuung von Kindern in altersgemischten Gruppen ist 
deshalb eine sehr gängige Form der Betreuung, insbesondere in kleineren Einrichtungen 
mit wenigen Kindern. 

Aufgrund dieser vielfältigen Überschneidungen wird der Bereich Kindertagesbetreuung 
(Krippe, Kindergarten und Hort) in den Modellbetrachtungen daher stets als 
Gesamtsystem betrachtet. Die oben benannten Grundvarianten werden in den 
Modellbetrachtungen für die Mecklenburgische Seenplatte folgendermaßen adaptiert: 

 Referenzzustand: Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung „heute“. 

 2020 - Status Quo: Zustand der Kindergartenbetreuung in 2020 bei rückläufiger 
Kinderzahl infolge des demographischen Wandels. Dabei wird von einer 
unveränderten Standortstruktur (Standorte heute) ausgegangen und ein 
unverändertes Anmeldeverhalten (Besuchsquoten von heute) unterstellt. 

 2020 - Ausbau und Standortanpassung: Zustand der Kindergartenbetreuung in 
2020, bei veränderter Kinderzahl insgesamt infolge des demographischen Wandels 
aber steigendem Bedarf (steigende Besuchsquoten). Ausgehend von der 
„Standortstruktur heute“ wird ein Anpassungspfad simuliert, in dem Kinder aus sehr 
gering ausgelasteten Einrichtungen in benachbarte Einrichtungen „verlagert“ 
werden, um somit die mittlere Auslastungen in den Einrichtungen insgesamt zu 
erhöhen. 
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7.4.2 Adaption der Modellannahmen für die Modellbetrachtung in 
der Mecklenburgischen Seenplatte 

Zunächst sollte untersucht werden, wie sich der Betreuungsaufwand in den Varianten bei 
zu erwartender Entwicklung der Kinderzahlen aber alternativer Annahmen zur 
Angebotsgestaltung (Quoten) verhält. Hierzu wurden die Kinder mit dem oben 
beschriebenen Verfahren auf die Standorte verteilt. Mit den zugeordneten Kindern 
wurden Gruppen gebildet der Betreuungsaufwand berechnet. 

Gruppenbildung 

Die Rahmengesetzgebung der Kindertagesbetreuung schreibt vor, wie viele Kinder eine 
Betreuungsperson maximal betreuen darf (6 Kinder, 18 Kindergartenkinder, 22 
Hortkinder). Als „Gruppe“ wurde im Modell deshalb ein Betreuer betrachtet, unabhängig 
davon, ob ein Betreuer als Einzelperson eine Gruppe betreut oder ob mehrere Betreuer 
eine zusammengeführte, dann größere Gruppe betreuen. Eine Gruppe kann aus Kindern 
unterschiedlicher Bereiche zusammengesetzt sein. Die Anzahl der zulässigen Kinder 
ergibt sich aus den jeweils spezifischen Betreuerschlüssel/Kind, unterschieden nach 
Krippen-, Kindergarten und Hortkind. So bilden z.B. 6 Krippenkinder eine voll belegte 
Gruppe, aber auch 9 Kindergartenkinder + 3 Krippenkinder usw. Die Anwesenheit der 
Kinder wird im Modell entsprechend der Festlegungen in Tabelle 7-8 angenommen. 

Tabelle 7-8 Modellannahmen zur Anwesenheit von Kindern in Krippen und Kindergärten im 
Tagesverlauf für die Mecklenburgische Seenplatte 

von…bis…Uhr 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Halbtags  100 100 100 100       

Teilzeit 50 100 100 100 100 50      

Anwesen
heit 
(Krippe, 
Kindergar
ten) in % 

Ganztags 50 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 

20h/ Wo      100 100 100 50   Hort 

40h/ Wo      100 100 100 100 100 50 

Kostensätze  

In Abschnitt 7.2.1 sind Kostensätze beschrieben, die aus Angaben zu Einrichtungen in 
der Region Dithmarschen/Steinburg abgeleitet wurden. Für die Einrichtungen der Region 
Mecklenburgische Seenplatte liegen keine vergleichbaren Angaben vor. Weiter fehlen 
Anhaltspunkte, die belastbare Rückschlüsse auf das erforderliche Raumangebot 
zulassen. Aus der Gruppenzahl lässt sich dies aufgrund der flexiblen 
Gestaltungsmöglichkeiten nicht unmittelbar ableiten. Die Aufwandsschätzung in dieser 
Region beschränkt sich deshalb auf eine Schätzung des Betreueraufwandes und die 
hieraus entstehenden Kosten. Wie in den Ausführungen oben gezeigt, deckt dies ca. 
70% der Kosten insgesamt ab. Rückschlüsse auf die entstehenden Gesamtkosten sind 
damit möglich. 

Als Kostensatz für eine Betreuungsstunde wurden in Dithmarschen/Steinburg im Mittel 
21,5 € angenommen (32 € bei 1,5 Kräften, 43 € bei zwei Kräften je Gruppe). 
Anhaltspunkte in der Literatur, die helfen, die Angaben aus der westdeutschen Region 
Dithmarschen/Steinburg auf die Verhältnisse in der Mecklenburgischen Seenplatte zu 
übertragen liegen kaum vor. Zwar werden immer wieder Ausgaben und Kosten für 
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Betreuungsaufwendungen auch im Ländervergleich dargestellt (stellvertretend Diller, 
Leu, Rauschenbach 2004, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2006, DIW 2001), 
aufgrund der sehr unterschiedlichen Randbedingungen wie Betreuerschlüssel, 
Betreuungsstunden/Woche etc. können hieraus aber keine unmittelbaren Schlüsse 
gezogen werden, die ein Umrechnen des Stundensatzes erlauben würden. Vereinfacht 
wird für die Mecklenburgische Seenplatte deshalb mit einem Stundensatz von 20 
€/Betreuungsstunde pauschal gerechnet. 

7.4.3 Kosten und Erreichbarkeit 

Betreuungssituation in den Modellvarianten 

Variante „Referenz – Zustand heute“ 

 „Heute“67 werden in der Region Mecklenburgische Seenplatte in 197 Einrichtungen ca. 
13.000 Kinder betreut. Davon besuchen ca. 1.900 Kinder eine der Krippen in 170 
Standorten, 7.400 Kinder besuchen Kindergartenangebote, die in 177 Standorten 
vorgehalten werden, und 3.700 Grundschulkinder sind an 131 Hortstandorten gemeldet. 

Je 100 Kinder der betroffenen Altersgruppe fragen 27 Krippenplätze, 92 
Kindergartenplätze und 47 Hortplätze nach. Diese Quoten sind in den Bereichen Krippe 
und Kindergarten in allen Landkreisen sowie der Stadt Neubrandenburg ähnlich. Deutlich 
unterscheidet sich aber das Nachfrageverhalten Neubrandenburgs nach Hortplätzen von 
dem in den Landkreisen. Während in den Landkreisen 40 bis 41 von Hundert 
Grundschulkindern einen Hort besuchen, sind es in der Stadt Neubrandenburg 73. 

Der Großteil der Einrichtungen bietet mehrere Angebote an einem Standort an 
(Abbildung 7-19). 

Abbildung 7-19 Standortstruktur der Kindertageseinrichtungen in der Mecklenburgischen Seenplatte im 
Referenzzustand „heute“ 

 
                                                 
67 Durchschnittswerte aus dem Jahre 2005. 
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Die ermittelte mittlere Auslastung der anwesenden Betreuer „heute“ in den 
Kernbetreuungszeiten liegt bei 80%. Die geringste Betreuerauslastung liegt bei 15%. 
Dabei werden entsprechend der Vorgaben im KiföG M-V folgende Betreuerbedarfe 
unterstellt: 

 Krippe: 6 Kinder/Betreuer bzw. 1/6 Betreuer/Kind 

 Kindergarten: 18 Kinder/Betreuer bzw. 1/18 Betreuer/Kind 

 Hort: 22 Kinder/Betreuer bzw. 1/22 Betreuer/Kind 

Als Vorraussetzung für die Umsetzung der qualitativen Vorgaben aus den 
Rahmenplänen68 für Vorschulkinder wird zudem eine Mindestbetreuerzahl von 2 
Betreuern pro Standort angenommen, an denen Kindergartenkinder betreut werden. 

Variante „2020 – Status Quo-Entwicklung“ 

Bei gleich bleibendem Nachfrageverhalten besuchen in 2020 ca. 9.300 Kinder 
Kindertagesstätten. Dies sind 29% weniger als „heute“. Am stärksten ist der Bereich 
Krippe mit -44% vom Bevölkerungsrückgang betroffen. Am geringsten fällt der Rückgang 
bei den Grundschulkindern aus, deren Anzahl um 14% abnimmt. Die Anzahl der 
Kindergartenkinder verringert sich um ca. 31%. 

Die Auslastung der Betreuer, die Kinder in den Einrichtungen von „heute“ betreuen, 
nimmt aufgrund der geringeren Kinderzahl ab. Sie liegt im Mittel bei 72%. Die geringste 
Auslastung wird mit 10% gemessen. 

Variante „2020 – Ausbau und Standortanpassung“ 

„Ausbau“ meint nicht den Ausbau von Plätzen absolut, sondern die Erhöhung des 
Angebotes je 100 Kinder. Folgende Quoten werden hier unterstellt: 

 Krippe: 40 Plätze/100 Kinder 

 Kindergarten: Vollbetreuung  

 Hort: ca. 60 Plätze je 100 Kinder in den Landkreisen, ca. 90 Plätze/100 Kinder in 
Neubrandenburg 

Die unterstellte gestiegene Nachfrage schwächt den demographisch bedingten 
Nachfragerückgang ab. So fragen in dieser „Variante 2020“ 11.500 Kinder Plätze in 
Kindertagesstätten nach. Dies sind 12% weniger als heute. Im Einzelnen liegen die 
Veränderungsraten bei -20% in Krippen und -25% in Kindergärten. Die Kinderzahl, die 
einen Hort besucht, steigt dagegen um 17% an. 

Mit der Abschwächung des Rückgangs der Kinderzahl verringert sich auch der Verlust 
der  Betreuerauslastung. Werden die Angebote in den Standorten „heute“ beibehalten, 
ergibt sich eine mittlere Betreuerauslastung von 77%. Die geringste Gruppenauslastung 
liegt bei 14%. 

Werden Kinder aus sehr gering ausgelasteten Einrichtungen in benachbarte 
Einrichtungen „verlagert“, erhöht sich die mittlere Auslastungen in den Einrichtungen. Im 
Modell wurde in aufeinander folgenden Anpassungsschleifen bis zum Punkt mit einer 
mittleren Auslastung von 81% simuliert.69 Die kleinste gemessene Betreuerauslastung 
                                                 
68 Die Förderung der Kinder im Vorschulalter erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern auf Grundlage 
verbindlicher Rahmenpläne. Die gezielte Vorbereitung auf die Schule umfasst eine Förderung von bis zu vier 
Stunden am Vormittag (vgl. KiFöG M-V, §§ 1 und 4). 
69 Aufgrund des sehr zeitaufwändigen Simulationsvorganges wurde die Modellrechnung an dieser Stelle 
abgebrochen, da eine Fortführung der Simulation keinen weiteren Erkenntnisgewinn versprach. 
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liegt dann bei 50%. Im Laufe des Anpassungsprozesses wird das Angebot in mehreren 
Standorten eingestellt und auf andere „verlagert“. Dies betrifft 10% der Krippenstandorte, 
11% der Kindergartenstandorte und 4% der Hortstandorte. Insgesamt verringert sich die 
Zahl der Standorte um 8%. 

Entwicklung der Betreuerkosten in den Varianten 

In der Modellrechnung wurde der Betreueraufwand als Stundenaufwand berechnet. In 
den dargestellten Varianten ergeben sich folgende Werte: Referenz: 6.831 h/Tag; 2020 - 
Status Quo: 5.120 h/Tag; 2020 - Ausbau: 5.880h/Tag; 2020 - Ausbau und 
Standortanpassung: 5.719 h/Tag. Zur Umrechnung des Stundenaufwandes in 
Eurobeträge wurde pauschal ein Stundensatz von 20€/Betreuungsstunde unterstellt. 

Somit ergeben sich folgende Jahresbetreuerkosten70: 

 Referenz: 35,5 Mio. €/a 

 2020 - Status Quo: 26,6 Mio. €/a 

 2020 - Ausbau: 30,6 Mio. €/a; 2020  

 Ausbau und Standortanpassung: 29,7 Mio. €/a. 

Aufgrund rückläufiger Kinderzahlen liegen in 2020 die Betreuerkosten in allen 
betrachteten Varianten unterhalb des Niveaus von heute (Abbildung 7-20). 

Abbildung 7-20 Jahresbetreueraufwand in den Varianten 
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70 Aus Standortkostendaten der Region Dithmarschen Steinburg geht hervor, dass die Betreuerkosten ca. 70 
% zu den Gesamtkosten beitragen. Ca. 20% steuert der Bereich Gebäudebereitstellung bei.  
10 % teilen sich die Bereiche Einrichtungsleitung, Lern-, Lehr-, /Spielmaterialien, weitere Sachmittel. 
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In der Variante 2020 - Status Quo kommt der demographische Effekt voll zum Tragen. 
Bei einem Rückgang zu betreuender Kinder um insgesamt 31% vermindern sich die 
Betreuerkosten gegenüber heute um 25%. Aufgrund der Berücksichtung des zusätzlich 
erwarteten Bedarfs fällt der Kostenrückgang in der Variante 2020 - Ausbau geringer aus. 
Die Kosten liegen mit 86% dennoch deutlich unter dem Niveau von heute. Durch die 
Verbesserung der Betreuerauslastung lassen sich gegenüber der Ausbauvariante in den 
Standorten von heute weitere Kosten einsparen. 

Ein abweichendes Bild zeigt sich, wenn die Kosten je betreutes Kind betrachtet werden, 
welche ein Maß für die Kosteneffizienz der Betreuung darstellen. Bei steigenden 
spezifischen Kosten sinkt die Kosteneffizienz der Betreuung und umgekehrt. Folgende 
Werte wurden berechnet: Referenz: 2.725 €/Kind und Jahr; 2020 - Status Quo: 2.770 
€/Kind und Jahr; 2020 -Ausbau: 2.646 €/Kind und Jahr; 2020 - Ausbau und 
Standortanpassung: 2.571 €/Kind und Jahr. 

Gegenüber „heute“ verringert sich die Kosteneffizienz der Betreuung. Die spezifischen 
Kosten steigen um 2% an. Dagegen verbessert sich die Kosteneffizienz in den 
Ausbauvarianten deutlich gegenüber dem Zustand „heute“ und gegenüber 2020 - Status 
Quo (Abbildung 7-21). 

Ursachen hierfür liegen einerseits im gebremsten Nachfragerückgang in den 
Ausbauvarian-ten, der einer Verminderung der Betreuerauslastung entgegenwirkt, vor 
allem aber in der Veränderung der Nachfragestruktur in der Kindertagesbetreuung 
insgesamt. So nimmt bei der angenommenen Entwicklung in den Ausbauvarianten der 
Anteil der Hortkinder zu, der Anteil der Krippenkinder ab. Erstere binden deutlich weniger 
Betreuungskapazität /pro Kind als Letztere. 

Abbildung 7-21 Spezifischer Jahresbetreueraufwand/betreutes Kind (indiziert) 
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Kosten und Erreichbarkeit bei Standortanpassung 

Der sich abzeichnende demographische Wandel eröffnet für den Bereich 
Kindertagesbetreuung in der Region Mecklenburgische Seenplatte Chancen, 
Betreuungsleistungen auszubauen und damit die Betreuungssituation in der Region 
weiter zu verbessern und an zukünftige Bedarfe anzupassen, während gleichzeitig die 
Gesamtkosten in der Kindertagesbetreuung gesenkt werden und die Kosteneffizienz der 
Betreuung verbessert wird. Zwar lassen sich die Kosten ohne Berücksichtigung der 
steigenden Nachfrage weiter reduzieren. Dies entspräche aber einer einseitig an einer 
Kostenreduktion ausgerichteten Strategie, die nach Ansicht der in die Diskussion 
involvierten Akteure vor Ort den aktuellen Herausforderungen und zu erwartenden 
Bedarfen in der Region nicht gerecht wird. 

In der Variante „Ausbau“ können weitere Kosteneffizienzgewinne erzielt werden, wenn 
Kinder aus stark unterausgelasteten Einrichtungen in benachbarte Einrichtungen 
„verlagert“ werden. Dieser Konzentrationsprozess hat zur Folge, dass die 
zurückzulegenden Wege weiter werden. Mit welcher Dynamik sich die Entfernungen 
infolge der Anpassung der Angebotsstruktur verändern, wird im Folgenden modellhaft 
dargestellt. 

Hierzu wurden mittlere Entfernungen sowie Maximalentfernungen  ermittelt, welche 
Kinder in der Region bis zum Erreichen des nächstgelegenen Standortes mit freien 
Kapazitäten zurückzulegen haben. 

Folgende Werte wurden im Modell ermittelt: 

 „Ausbau 2020 ohne Standortanpassung“: Mittlere Entfernung: 5,2 MIV-Minuten, 
Maximalentfernung (P-95 Wert): 21 MIV-Minuten; 

 „Ausbau 2020 mit Standortanpassung “: Mittlere Entfernung: 5,4 MIV-Minuten, 
Maximalentfernung (P-95 Wert): 23 MIV-Minuten. 

Die Konzentration des Angebotes auf besser ausgelastete Einrichtungen (bis zum 
Erreichen einer mittleren Betreuerauslastung auf ca. 81%) hat eine Erhöhung der 
mittleren Entfernung von ca. 4% zur Folge (Abbildung 7-22). 
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Abbildung 7-22 Veränderung der mittleren Entfernung vom Wohnstandort zum Standort der Einrichtungen 
im Anpassungspfad Ausbau und Anpassung 2020 
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Deutlich stärker fällt die Zuwachsrate bei den Maximalentfernungen aus, welche Kinder 
aus weniger gut erschlossenen Wohnstandorten zurücklegen müssen. Sie liegt mit 
nahezu 9% über doppelt so hoch als die ermittelte Veränderung der mittleren 
Entfernungen (Abbildung 7-23). 

Abbildung 7-23 Veränderung der Maximalentfernungen (Percentil 98) zwischen Wohnstandort zum 
Standort der Einrichtungen im Anpassungspfad Ausbau und Anpassung 2020 
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Eine Gegenüberstellung der aufgezeigten Kosteneffizienzgewinne und der damit 
verbundenen Zunahme von zurückzulegenden Entfernungen zeigen nachfolgende 
Abbildung 7-24 und Abbildung 7-25. Bei der simulierten Anpassung liegen die 
Veränderungsraten der Kosteneffizienz und der mittleren Entfernungen in ähnlichen 
Größenordnungen – mit umgekehrten Vorzeichen. 

Ein Prozentpunkt Effizienzgewinn entspricht in etwa einer Zunahme der mittleren 
Entfernung um 1,3 Prozentpunkte. 

Abbildung 7-24 Entwicklung der mittleren Erreichbarkeit der Standorte und der spezifischen 
Betreuerkosten im Anpassungspfad Ausbau und Anpassung 2020 

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

108%

109%

110%

76% 77% 78% 79% 80% 81% 82%

B
et

re
uu

ng
sa

uf
w

an
d 

un
d 

 M
itt

le
re

 E
nt

fe
rn

un
g 

-i
nd

iz
ie

rt
 

(I
nd

ex
  A

us
ba

u/
 S

tr
uk

tu
r 

he
ut

e 
=

 1
00

)

Mittlere Betreuerauslastung in den Einrichtungen

Entfernung
Betreueraufwand

 

Werden die Effizienzgewinne den Maximalentfernungen gegenübergestellt, öffnet sich 
die „Schere“, gebildet aus den beiden Kurvenverläufen, deutlich stärker. 1% Punkt 
Kosteneinsparung entspricht ca. 3,3% Punkte Zunahme der max. Entfernungen (P-98). 
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Abbildung 7-25 Veränderung der Maximalentfernungen (Percentil 98) zwischen Wohnstandort zum 
Standort der Einrichtungen sowie der spezifischen Betreuerkosten im Anpassungspfad 
Ausbau und Anpassung 2020 
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Zusammenfassung 

Die sich abzeichnende demographischen Entwicklung in der Modellregion 
Mecklenburgische Seenplatte führt zu einem Rückgang der Kinderzahlen. Gleichzeitig 
deutet sich ein Anstieg des Bedarfs nach Betreuungsplätzen insbesondere in den 
Bereichen Krippe und Hort an. Die Überlagerung dieser beiden Effekte führt zu einem 
abgeschwächten Rückgang der Kinderzahlen, für die Plätze zur Kindertagesbetreuung 
bereitgestellt werden sollten. Im Hortbereich ist zu erwarten, dass die Zahl nachgefragter 
Plätze ansteigt. 

Absolut entstehen in allen betrachteten Zukunftsvarianten geringere Kosten als heute. 

Die größte Kostenreduktion stellt sich - absolut betrachtet - dann ein, wenn bei 
demographisch bedingt zu erwartenden Kinderzahlen in 2020 ein Nachfrageverhalten wie 
heute unterstellt wird. In diesem Fall steigen jedoch die spezifischen Betreuungskosten 
pro Kind, d.h., die Kosteneffizienz der Betreuung verschlechtert sich. 

Wird eine steigende Bedarfsentwicklung entsprechend derzeit sich abzeichnender 
Tendenzen  angenommen, verringern sich die absoluten Kosten zwar weniger stark aber 
dennoch deutlich. Gleichzeitig verbessert sich in dieser Variante die Kosteneffizienz der 
Versorgung (Betreuungskosten/Kind). Letzteres ist vor allem auch darauf 
zurückzuführen, dass die Nachfragestruktur sich insgesamt von kostenaufwändigen 
Krippenplätzen hin zu kostengünstigeren Hortplätzen verschiebt. 

Eine Erhöhung der Auslastung durch Verlagerung von Kindern aus sehr gering 
ausgelasteten Einrichtungen in benachbarte Einrichtungen mit freien Kapazitäten kann 
weitere Kosteneinsparungen realisieren. Gleichzeitig erhöht sich dabei aber die 
zurückzulegende Entfernung der Kinder - im Verhältnis von etwa 1:1, bezogen auf die 
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mittlere Entfernung aller Kinder, bzw. 1:3, bezogen auf Entfernungen in sehr ungünstigen 
Lagen. 

Bei Auslastungsanpassung sind vor allem kleinere Einrichtungen mit 
Kindergartenkindern, die aufgrund qualitativer Anforderungen aus dem Rahmenplan 
zeitweise einen erhöhten Personalbedarf aufweisen, von Schließungen betroffen, da sich 
in diesem Fall zeitweise sehr geringe Betreuerauslastungen einstellen. 
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8 Handlungsfeld „Pflege“ 

8.1 Herausforderungen im Handlungsfeld Pflege vor dem 
Hintergrund der demographischen Dynamik 

Zu Beginn des Vorhabens war allen Verantwortlichen klar, dass mit der Zunahme der 
Zahl älterer Menschen der Pflegebedarf massiv ansteigen würde. Es gab aber keinerlei 
Erfahrung, wo regionale bzw. regionalplanerische Aufgaben und Stellschrauben liegen 
könnten. Vielmehr herrschte der Eindruck vor, dass sich Nachfrage und Angebot auf 
freier marktwirtschaftlicher Basis regeln werde und kaum Einflussmöglichkeiten der 
Regionalplanung gegeben sind. Die von der Begleitforschung forcierte Diskussion des 
Themas und die dazu vorgelegten Modellrechnungen haben das Bild dieses 
Handlungsfeldes erheblich verändert. Es wurde deutlich, dass es hier nicht nur um 
individuelle menschliche Schicksale mit erheblichen Auswirkungen auf die soziale 
Stabilität geht, sondern um ganz grundsätzliche Auswirkungen auf die regionale 
Zukunftsfähigkeit. 

8.1.1 Altersbedingte Pflegebedürftigkeit 

Pflegebedürftigkeit nimmt mit dem Alter zu. Altersbedingte Pflegebedürftigkeit bezieht 
sich üblicherweise auf die Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen. Auf diese 
Altersgruppe entfällt der Großteil der Pflegefälle insgesamt. In den Regionen 
Dithmarschen/Steinburg und sind ca. dreiviertel aller Pflegefälle über 65 Jahre alt, in der 
Region Havelland-Fläming betrifft dies über 80% der Empfänger von Pflegeleistungen 
(vgl. Abbildung 8-1). Gemessen an der Gesamtbevölkerung nimmt die Gruppe der über 
65 Jährigen einen Anteil von ca. 20% ein. 

Abbildung 8-1 Anteile der Altersgruppen an den Empfängern von Pflegeleistungen insgesamt am Beispiel 
der Region Dithmarschen/Steinburg (Datengrundlage: Pflegestatistik 2003 (Kreisdaten)) 
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Während die Modellregionen insgesamt stagnierenden bzw. abnehmenden 
Bevölkerungszahlen entgegensehen, verläuft die Veränderungsdynamik der älteren 
Bevölkerungsgruppen mit umgekehrtem Vorzeichen. Die Anzahl der über 65-Jährigen 
nimmt in allen am MORO beteiligten Regionen in den nächsten Jahren deutlich zu. 

In Dithmarschen/Steinburg wächst diese Bevölkerungsgruppe bis 2020 insgesamt um 
18% an. In der Region Mecklenburgischen Seenplatte steigt die Anzahl der über 65 
Jährigen etwas schwächer (+ 13%), in der Region Havelland-Fläming wird innerhalb der 
Bevölkerungsgruppe der über 65 Jährigen von 2005 bis 2020 eine Wachstumsdynamik 
von nahezu 30% erwartet. 

Die Zunahme schlägt sich vor allem bei der Gruppe der Hochbetagten nieder. Dadurch 
kommt es zusätzlich zu einer Verschiebung der Altersstruktur innerhalb der Bevölkerung 
über 65 hin zu älteren Jahrgängen (Abbildung 8-2). 

Abbildung 8-2 Verschiebung der Altersstruktur von 2005 bis 2020 innerhalb der Bevölkerungsgruppe 
über 65 Jahre in der Region Havelland-Fläming (Quelle: Statistisches Landesamt 
Brandenburg) 
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Diese Verschiebung hat enorme Auswirkungen für die Entwicklung des Bedarfs nach 
Pflegedienstleistungen, denn zunehmendem Lebensalter steigt der Anteil derer, die 
Pflegebedürftig sind exponentiell an. So beziehen beispielsweise in der Region 
Havelland-Fläming insgesamt 11% der Menschen über 65 Pflegeleistungen nach SGB 
11. Bei den 65 bis 70 Jährigen liegt dieser Anteil bei 3%. Dagegen sind 2/3 der 
Hochbetagte über 90 Jahre auf Pflegeleistungen angewiesen (vgl. Abbildung 8-3). 

Der überproportionale Anstieg der älteren Jahrgänge und die Zunahme der 
Pflegebedürftigkeit bei Älteren verstärken sich gegenseitig. Es ist demnach mit einem 
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Anstieg der Nachfrage nach Pflegeleistungen zu rechnen, die deutlich über der Zunahme 
der Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen liegt. 

Abbildung 8-3 Anteil Pflegeleistungsempfänger in den Altersgruppen 65+ in der Region Havelland-
Fläming (Quellen: Pflegestatistik 2005, Bevölkerungsdaten des Statistischen 
Landesamtes) 
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8.1.2 Informelles Pflegepotenzial 

Gleichzeitig ist insbesondere in Regionen mit stagnierender und rückläufiger Bevölkerung 
davon auszugehen, dass die Anzahl derer, die pflegebedürftige Angehörige jenseits der 
professionellen Pflege zu Hause betreuen und unterstützen, zunehmend schwindet. 
Dieser bereich wird als „informelle Pflege bezeichnet. Meist wird diese von Angehörigen, 
Freunden/Bekannten oder Nachbarn der Pflegebedürftigen, die die Leistungen entweder 
unentgeltlich oder gegen eine individuell vereinbarte Aufwandsentschädigung erbringen, 
geleistet. 
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Abbildung 8-4 Schere zwischen Bedarfsentwicklung und Bedarfsdeckung im informellen Sektor Beispiel 
der Modellregionen Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte 

20202004 2010
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*  indiziert durch die Anzahl der Bevölkerung über 65, konstante Quoten
der Pflegebedürftigkeit unterstellt

** indiziert durch die Anzahl der weiblichen Bevölkerung von 30 bis 65 Jahren
 

Professionelle Pflege umfasst dagegen Pflegeleistungen, die in Heimen und von 
ambulanten Diensten erbracht werden. Mangels verfügbarer Daten wird in der 
Fachliteratur versucht, das Potenzial an informeller Pflege mit Hilfe geeigneter 
Indikatorengrößen abzuschätzen (u.a. Blinkert 2005). Unter der Annahme, dass die 
Bereitschaft, Angehörige zu pflegen unter der weiblichen Bevölkerung zwischen 30 und 
65  besonders ausgeprägt ist, können in Anlehnung daran grobe Trendaussagen zur 
Entwicklung des informellen Sektors getroffen werden, indem als Hilfsindikator die 
Entwicklungsdynamik der weiblichen Bevölkerung dieser Altersgruppe herangezogen 
wird. 

In der Region Dithmarschen/Steinburg sind die Veränderungsraten in dieser Altersgruppe 
vergleichsweise moderat. Gegenüber 2004 werden 2020 5% weniger Frauen dieser 
Altersgruppe in Dithmarschen/Steinburg leben. In der Mecklenburgischen Seenplatte ist 
der Bevölkerungsrückgang in dieser Gruppe deutlich stärker. Er liegt insgesamt bei –18% 
(für die Region Havelland-Fläming lagen entsprechende Daten nicht vor). 

Aus den beiden gegenläufigen Entwicklungen zeichnet sich eine Schere ab, die sich 
immer weiter zu öffnen droht, wenn es nicht gelingt, durch die Stärkung geeigneter 
Strukturen gegenzusteuern (Abbildung 8-4). 
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8.1.3 Kostenfalle für die öffentliche Hand 

Was bedeutet dies nun für die Finanzsituation der öffentlichen Hand? Solange die Kosten 
der zunehmenden Nachfrage von den Bedürftigen gedeckt werden können, hat dies 
keine weiteren unmittelbaren Auswirkungen. Ist das Privatvermögen aber aufgebraucht 
und sind die Leistungen der Pflegekasse ausgeschöpft, tritt der Sozialhilfeträger 
(Landkreise, über Ausgleichsmechanismen das Land) als Kostenträger auf. 

Abbildung 8-5 Zunehmende Kostendeckungslücke von Pflegeleistungen durch Privatvermögen 
(hypothetische Prinzipienskizze) 

20202004 2010

Prinzipienskizze

Entwicklung Nettorenten / 
Realeinkommen

Kostensteigerung 
Pflegedienstleistung

 

Grundsätzlich gilt: je weniger Privatvermögen vorhanden ist bzw. je schneller dieses 
„aufgebraucht“ ist, umso stärker wird die Kostenbelastung für Länder und Kreise. Ohne 
dass es im Rahmen dieses Vorhabens möglich war, Analysen bzgl. zukünftiger 
Kostensteigerungen bei der Erbringung von Pflegeleistungen durchzuführen und 
Entwicklungen im Bereich der Renten und Reallöhne zu quantifizieren, sprechen die 
Aussagen von im MORO-Vorhaben beteiligten Experten aus den drei beteiligten 
Regionen eine eindeutige Sprache: Aktuell wird beobachtet und zukünftig erwartet, dass 
die Kosten für Pflegeleistungen stärker ansteigen als die Einkommensentwicklung zu 
Pflegender. Die in Abbildung 8-5 dargestellte Prinzipienskizze setzt diese Aussage 
graphisch um. 

8.2 Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

8.2.1 Leistungsempfänger heute - Strukturdaten 

Der Anteil älterer Leistungsempfänger an den Leistungsempfänger über 65 Jahren 
insgesamt, die Pflegegeld erhalten, also in häuslicher Pflege betreut werden, beträgt 
derzeit ca. 40%71. Zusammen mit den zu Pflegenden, die ambulante Sachleistungen 
                                                 
71 Grundlage. Pflegestatistik 2003, Kreisdaten (Sonderauswertung). Inzwischen liegen Daten aus der 
Pflegestatistik 2005, abrufbar beim statistischen Bundesamt bzw. bei den Landesämtern vor, allerdings nicht 
in der sachlichen und räumlichen Differenzierung wie die hier verwendeten Daten. Eine Anpassung der Daten 
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erhalten und die in der Regel zusätzlich der Unterstützung durch Private / Angehörige 
bedürfen, sind ca. 60% der zu Pflegenden derzeit auf Hilfe aus dem informellen Sektor 
angewiesen. Diese Situation ist in den beiden Kreisen Dithmarschen und Steinburg 
ähnlich (Abbildung 8-6). 

Abbildung 8-6 Leistungsempfänger „heute“ – nach Art der Leistung (Region Dithmarschen/Steinburg) 

Dithmarschen

Steinburg

Leistungsempfänger
(Anzahl)

0

250

500

750

1000

1250

1500

Pflegegeld Ambulant Stationär

 

Der Großteil der Leistungsempfänger ist in Pflegestufe 1 eingestuft (50%). 36% entfallen 
auf die Pflegestufe 2, lediglich 13% auf Pflegestufe 3 (Abbildung 8-7). 

Von „Häuslich“ über „Ambulant“ zu „Stationär“ steigt der Anteil derer, die in Pflegestufe 3 
eingestuft sind, gleichzeitig nimmt der Anteil der zu Pflegenden mit Pflegestufe 1 ab. 
Auffallend ist aber auch der hohe Anteil zu Pflegender mit Pflegestufe 1 und 2 in 
stationären Einrichtungen (insgesamt 31% der Leistungsempfänger) (Abbildung 8-8). 

                                                                                                                                                

durch Hinzuziehung weiterer Angaben aus Sonderauswertungen konnte aufgrund des Projektfortschrittes 
mehr erfolgen. An den grundsätzlich zu treffenden Aussagen ändert sich dadurch nichts. 
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Abbildung 8-7 Leistungsempfänger „heute“ – nach Pflegestufe (Region Dithmarschen/Steinburg) 
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Abbildung 8-8 Leistungsempfänger „heute“ – nach Art der Leistung und Pflegestufe Leistung (Region 
Dithmarschen/Steinburg) 
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8.2.2 Kostenschätzung für denkbare Zukunftsbilder 

Die Rolle und Ausrichtung der Modellbetrachtung im Handlungsfeld „Pflege“ weicht 
deutlich von der ab, die sie in den anderen in diesem Bericht dokumentierten 
Handlungsfeldern einnimmt. Während in den Handlungsfeldern Bildung, ÖPNV und 
Kindertagesbetreuung die Entwicklung und Wirkungsabschätzung vergleichsweise 
konkreter Anpassungsstrategien Zweck der Modellbetrachtungen ist, dienen sie im 
Handlungsfeld Pflege dazu, Leitplanken denkbarer Entwicklungen auszuloten, innerhalb 
derer Anpassungsstrategien diskutiert werden können. Eine weitere wichtige Aufgabe der 
Modellbetrachtungen im Handlungsfeld Pflege ist die Sensibilisierung von Akteuren in 
zuständigen öffentlichen Einrichtungen sowie an Stellen, die für den Ausbau von 
Pflegenetzwerken gewonnen werden müssen. 

Zukunftsbilder 

Ziel der Formulierung nachfolgend dargestellte Varianten war es, erste Vorstellungen 
über Kostenwirkungen sehr kontrastierender Zukunftsbilder im Bereich Pflege zu 
entwickeln. Hierzu kristallisierten sich in der Diskussion mit den lokalen Akteuren 
folgende denkbaren72 Bilder heraus, die den Hintergrund für nachfolgende 
Kostenschätzungen bilden: 

Als Referenzzustand wird der Zustand im Bereich Pflege in 2006 zugrunde gelegt. Als 
Datengrundlagen hierfür dienen Bevölkerungsdaten aus dem Jahre 2006 sowie 
Nachfragequoten nach Leistungsart und Pflegestufe, entnommen aus Angaben der 
Pflegestatistik 200373. 

In der Variante „2020 Demographie“ wird die Zunahme der Anzahl der 
Leistungsempfänger entsprechend der Wachstumsraten der über 65 Jährigen simuliert. 
Das Nachfrageverhalten wird hier als konstant angenommen. Das heißt, die Nachfrage 
steigt in den Bereichen Pflegegeld, Ambulant und Stationär gleichermaßen an (+18%). 

In der Variante „2020 Einbruch Informell“ wird zusätzlich eine Abnahme der Zahl 
informeller Pflegekräfte simuliert. Dieser Rückgang wird in Höhe des Rückgangs der 
Bevölkerungszahl der Frauen zwischen 30 und 65 angenommen. Entsprechend weniger 
Bedürftige können zu Hause gepflegt werden und weichen auf ambulante und stationäre 
Angebote aus. 

In der Variante „Nachfrage stationär in 2020 wie heute“ soll aufgezeigt werden, welche 
Anstrengungen notwendig werden, wenn das Angebot an stationären Leistungen auf 
dem heutigen Niveau eingefroren wird und welche Gesamtkostenstruktur sich daraus 
ergibt. 

Die Variante „Gesamtkosten in 2020 wie heute“ geht noch einen Schritt weiter und 
versucht eine Struktur darzustellen, bei der sich das Gesamtkostenniveau in Höhe des 
heutigen Kostenniveaus einpendelt 

Die hieraus resultierenden Veränderungen der Nachfragestrukturen (differenziert nach 
Leistungsart und Pflegestufe) sind in Abbildung 8-9 zusammengefasst. 

                                                 
72 „Denkbar“ bezieht sich hier auf den Anspruch auf Konsistenz. Hierbei wird explizit nicht der Anspruch 
erhoben, möglichst realistische Bilder zu zeichnen. 
73 Neuere Daten der Pflegestatistik standen zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung nicht zur Verfügung. 
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Abbildung 8-9 Veränderungen der Nachfrage gegenüber heute in den betrachteten Varianten in den 
betrachteten Zukunftsbildern 
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Kostenkennwerte 

Zur Berechnung der Kosten werden regionsspezifische Kostenkennwerte herangezogen 
(Tabelle 8-1). Diese basieren auf folgenden Grundlagen: 

 Kostenkennwert häusliche Pflege: Pflegegeld der Pflegekasse nach SGB11 § 37. 

 Kostenkennwert ambulant: abgeleitet aus Mittelwerten abgerechneter 
Leistungskomplexe (Pflegesachleistungen) von Pflegefällen, die durch das 
Sozialamt unterstützt werden, differenziert nach Pflegestufen.74 

 Kostenkennwert stationär: Pflegesätze in Einrichtungen der Region (Mittelwerte). 
Die Pflegesätze beinhalten folgende Kostenpositionen: Pflegekosten, Hotelkosten 
und Investitionskosten. 

                                                 
74 Angaben aus Dithmarschen; bei sehr geringen Fallzahlen werden zusätzlich vergleichbare Werte aus der 
Region Mecklenburgische Seenplatte herangezogen (Verhältniswerte zwischen den Pflegestufen, keine 
Absolutwerte), um plausible Setzungen vorzunehmen und Ausreißer vermeiden zu können. 
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Tabelle 8-1 Regionsspezifische Kostenkennwerte (alle Angaben in Euro/Monat und Platz) 

 Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 

Häuslich 205 410 665 

Ambulant 969 1.690 2.960 

Stationär 2.136 2.464 2.792 

Bei der Aufteilung der Kosten nach Kostenträger wird unterschieden zwischen 
Kostenträger der öffentlichen Hand (Land, Kreise), Pflegekassen und den 
Privathaushalten. Die Anteile der Pflegekassen werden aus den zu zahlenden Sätzen 
nach SGB 11 entnommen. Unterschieden wird zwischen heute gültigen Sätzen und 
angenommenen Sätzen für 2020. Bei letzteren wird eine Reform der Pflegeversicherung 
unterstellt, die zu einem Angleichen der Kostensätze ambulant und stationär führt 
(Tabelle 8-2)75. 

Tabelle 8-2 Verwendete Pflegesätze der Pflegekasse (alle Angaben in Euro/Monat und Platz)76 

Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3  

2006 2020 2006 2020 2006 2020 

Häuslich 205 205 410 410 665 665 

Ambulant 384 600 921 1.000 1.432 1.500 

Stationär 1.023 700 1.279 1.000 1.432 1.500 

Bei der Erweiterung der Systemgrenzen finden folgende Kostensätze „Sozialhife“, 
Berücksichtigung (Angaben aus den Fachbehörden der Kreise) (Tabelle 8-3). 

Tabelle 8-3 Kostensätze für indirekt von der Struktur der Pflegelandschaft betroffener 
Sozialhilfeleistungen 

 Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 

Pflegegeld 68 €/Monat 136 €/Monat 222 €/Monat 

KdU 232 €/Monat 232 €/Monat 232 €/Monat 

Regelsatz 345 €/Monat 345 €/Monat 345 €/Monat 

Barbetrag 93 €/Monat 93 €/Monat 93 €/Monat 

                                                 
75 Die Kostensätze „Pflegeversicherung 2020“ wurden einem vorliegenden Reformvorschlag entnommen 
(Quelle: Rundschreiben Landkreistag Brandenburg 74/2007). Am 19.Juni 2007 wurden vom 
Bundesministerium für Gesundheit Pflegesätze Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen zur Reform der 
Pflegeversicherung veröffentlicht.  Darin sind Angaben zu vorgesehenen zukünftigen Pflegesätzen enthalten. 
Angaben werden allerdings nur für den Zeithorizont bis 2012 gemacht. In der Tendenz werden die hier 
unterstellten Sätze bestätigt - Stärkung von ambulant gegenüber stationär. Allerdings fällt diese Tendenz 
schwächer aus als hier (bis 2020) unterstellt. 
76 In der Modellbetrachtung wird in erforderlicher Vereinfachung grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle 
Pflegebedürftigen Leistungen der Pflegekasse erhalten. 
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Kostenschätzung 

Unter Verwendung der aufgeführten Kostenkennwerte und dargestellten 
Nachfragestrukturen wurden für die Varianten Gesamtkosten berechnet, die bei der 
Erbringung von Pflegeleistungen entstehen (Abbildung 8-10). 

Im Referenzzustand errechnen sich Kosten in Höhe von über 94 Mio. Euro / Jahr für die 
Gesamtregion. Aufgrund des Anstiegs der Anzahl Pflegebedürftiger liegen die Kosten in 
2020 um 18% über diesem Wert (entsprechend der Zunahme der Bevölkerungsgruppe 
„65+“) wenn von einem konstanten Nachfrageverhalten ausgegangen wird (Variante 
2020-Demographie). Die Simulation „Einbruch informell“ führt zu einer weiteren 
Kostensteigerung um 2%, so dass sich eine Kostensteigerung von 19 Mio. Euro/Jahr 
gegenüber dem Referenzzustand ergibt. Dies entspricht einem Plus von 20%. Bei einem 
Platzangebot in Heimen auf dem Niveau von heute, das durch entsprechender 
„Umleitung“ eines Teils der Nachfrage von stationärer Pflege zu ambulanter Pflege 
erreicht wird (vgl. .Abbildung 8-9), verringert sich die Kostenzunahme um einen Betrag 
von 6 Mio. Euro bzw. 6%-Punkte. 

 Abbildung 8-10 Geschätzte Gesamtkosten der Varianten 
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Um die Kosten auf dem heutigen Niveau zu halten, muss unter den gegebenen 
Annahmen die Nachfragequote nach Heimplätzen um über 40% zurückgehen. 

Werden die Kosten den Kostenträgen zugeordnet ergibt sich die in Abbildung 8-11 
dargestellte Aufteilung. 
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Abbildung 8-11 Geschätzte Kosten der Varianten nach Kostenträgern 
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Den größten Anteil an den Kosten tragen die Pflegekassen.77 Er liegt zwischen 49% und 
58%, gemessen an den Gesamtkosten. Der Anteil der Kosten, der von Privaten getragen 
werden kann, liegt in den Zukunftsvarianten 2, 3 und 4 zwischen 28% und 27% und 
„heute“ bei 30%. Er wird also tendenziell geringer. Gleichzeitig steigen die Anteile von 
Kreis/Land von derzeit 16% auf 21% bis 22% an (Tabelle 8-4). 

Dem liegen folgende Annahmen zur Entwicklung der Fallzahlen von Pflegebedürftigen, 
die auf Sozialhilfeleistungen im Rahmen der Inanspruchnahme von Pflegeleistungen 
angewiesen sind zugrunde: Derzeit werden im Kreis Dithmarschen ca. 8%78  der 
„Leistungsempfänger ambulant“ (45 Fälle) und 42%79 der „Leistungsempfänger stationär“ 
(470 Fälle) von der öffentlichen Hand unterstützt. Diese Anteile wurden in der 
vorliegenden Modellbetrachtung vereinfacht für die gesamte Region angesetzt. Für 2020 
wird angenommen, dass die Fallzahl derer, deren Pflegekosten vom Sozialamt zu tragen 
sind, ansteigt. Im Bereich Ambulant wird ein höherer Anstieg angenommen als im 
Bereich Stationär, basierend auf derzeit zu beobachtenden Entwicklungen80. In der 
Modellrechnung wird unterstellt, dass in 2020 20% der Empfänger ambulanter 
Leistungen und 50% der Empfänger stationärer Leistungen von der öffentlichen Hand 
(Kreis und Land) unterstützt werden bzw. die durch die zu leistenden Pflegeleistungen 
entstehenden Kosten, abzüglich des Beitrags der Pflegekassen von der öffentlichen 
Hand getragen werden. 

                                                 
77 Vereinfacht wird angenommen, dass alle Pflegebedürftige von der Pflegekasse unterstützt werden. 
78 Bezogen auf alle Empfänger ambulanter Leistungen. 
79 Bezogen auf alle Empfänger stationärer Leistungen. 
80 Wo die Ursachen hierfür liegen, kann nur spekuliert werden. Den stärkeren Anstieg im Bereich der 
ambulanten Pflege führen Gesprächspartner aus den Sozialämtern u.a. auch darauf zurück, dass eine 
bessere Informationsbasis über bestehende Ansprüche, die aktiv von ambulanten Einrichtungen gefördert 
wird, das Antragsverhalten Leistungsberechtigter beeinflusst. Dies ist sicherlich nur ein Aspekt unter vielen, 
die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ergründet werden können. Deshalb werden die Setzungen bewusst 
sehr grob gehalten. 
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Tabelle 8-4 Anteile der Kostenträger an den Gesamtkosten 

  

Referenz (1) 2020 
Demographie 

(2) 

2020 Einbruch 
Informell (3) 

2020 
Nachfrage 
stat. wie 
heute (4) 

2020 Kosten wie 
heute (5) 

Pflegekasse 54% 50% 49% 52% 58% 

Privat 30% 28% 28% 27% 27% 

Kreise 11% 14% 14% 13% 10% 

Land 5% 9% 9% 8% 5% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

In den Zukunftsvarianten 2, 3 und 4 sind die Veränderungsraten der von der Pflegekasse 
zu tragenden Kosten sehr stabil. Sie liegen bei +8% bis +10% gegenüber dem 
Referenzzustand. Am stärksten reagieren die Kosten von Land und Kreise auf die 
veränderten Rahmenbedingungen (Tabelle 8-5). 

Tabelle 8-5 Veränderung der Kosten in den Varianten gegenüber dem Referenzzustand, 
unterschieden nach Kostenträger 

 

Referenz (1) 2020 
Demographi
e (2) 

2020 Einbruch 
Informell(3) 

2020 
Nachfrage 
stat. wie 
heute (4) 

2020 Kosten wie 
heute (5) 

Pflegekasse 100% 109% 110% 109% 108% 

Privat 100% 108% 111% 103% 89% 

Kreise 100% 148% 152% 134% 96% 

Land 100% 219% 226% 187% 99% 

Die öffentliche Hand (Kreis/Land) ist also unter den getroffenen Annahmen am stärksten 
von möglichen Wirkungen zukünftiger demographischer und sozio-ökonomischer 
Veränderungen betroffen. 

Mit der Strategie „Stärkung Ambulant“ lässt sich der dramatische Kostenanstieg für Kreis 
und Land abdämpfen. Von der simulierten Nachfrageverschiebung von Zustand (3) 
(demographische Effekte wirken, Nachfragestruktur wird wie heute angenommen) zu 
Zustand 4 (der demographische Effekt wirkt hier ebenfalls, hier wird aber eine 
Verschiebung der Nachfragestruktur unterstellt, von Stationär zu ambulant, was 
entsprechende Strategien und Strukturveränderungen voraussetzt) profitiert das Land 
allerdings mehr als die Kreise. Gegenüber den Kosten in Zustand 3 (Passivvariante) 
werden in Zustand 4 (Stärkung Ambulant) die Lasten des Landes um 17% , die des 
Kreises lediglich um 12% reduziert. 

Erweiterte Systemgrenzen 

Die bislang mit in Betracht gezogenen Kosten entstehen unmittelbar bei der Erbringung 
von Pflegeleistungen. Beim Sozialhilfeträger fallen darüber hinaus Kosten an, die 
mittelbar auch von der Struktur der Pflegelandschaft beeinflusst werden. 
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Hiervon sind u.a. folgende Positionen betroffen: 

 Pflegegeld nach SGB12 § 64 i.V.mit § 66 

 Kosten der Unterkunft bzw. Wohngeld (KdU) nach SGB 12, § 29 

 Sozialhilfe-Regelsatz nach SGB 12, § 42 

 Barbetrag nach SGB 12, § 35 

Welche der aufgeführten Leistungen zum Tragen kommen, hängt u.a. davon ab, welche 
Pflegeleistung die Bedürftigen nachfragen. Ambulant versorgte Bedürftige haben 
Anspruch auf die drei erstgenannten Positionen. Diese entfallen beim stationär 
untergebrachten zu Pflegenden, da die Bedürfnisse, die hiermit abgedeckt werden mit 
der Unterbringung, Pflege und Verpflegung im Heim bereits erfüllt werden. Dagegen 
haben stationär untergebrachte Pflegebedürftige zusätzlich Anspruch auf den Barbetrag. 
Werden diese Positionen mit berücksichtigt, stellen sich die Gesamtkosen nach 
Kostenträgern wie folgt dar (Abbildung 8-12, Tabelle 8-6). 

Abbildung 8-12 Kosten bei erweiterter Systemgrenze, differenziert nach Kostenträgern 
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Tabelle 8-6 Geschätzte Kosten der Varianten bei erweiterter Systemgrenze, differenziert nach 
Kostenträgern (Mio. €/a) 

 Referenz(1) 

2020 
Demographie 
(2) 

2020 Einbruch 
Informell (3) 

2020 Nachfrage 
stat. wie heute (4) 

2020 Kosten wie 
heute (5) 

Pflegekasse 51,0 55,3 56,0 55,6 54,8 

Privat 28,4 30,6 31,4 29,1 25,1 

Kreise 12,0 18,7 19,3 17,9 15,2 

Land 4,6 9,9 10,3 8,6 4,6 

 95,9 114,6 117,0 111,1 99,7 

Anlage-Kostenträgerrechnung: Verwendete Systematik der Aufteilung von der 
Gesamtkosten auf Kostenträger 

Tabelle 8-7 Personen mit Pflegeversicherung und „mit ausreichendem 
Einkommen/Privatvermögen“ (ohne Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB12 und 
ohne Anspruch auf Pflegewohngeld nach § 6 LPflegeG), Systemgrenze „Pflege“ (nur die 
im Rahmen von Pflege unmittelbar entstehenden Kosten) 

Bereich In der 
Modellrech
nung 
berücksicht
igte Kosten  

davon Berücksichtigter 
Betrag /Anteil 

Berücksichtigte 
Normen  

Kostenträger 

Kosten der häuslichen 
Pflege 

Pflegegeld Pflegegeld nach 
SGB 11 § 37 

PS1: 205 €; PS2: 
410 €; PS3: 665 € 
1) 

SGB 11 § 37 Pflegekasse 

flegesachleistung 
ach SGB 11, § 36 

PS1: 384 €; PS2: 
921 €; PS3: 1.432 
€81 

SGB 11, § 36 Pflegekasse Kosten der 
ambulanten Pflege 

Kosten der 
Leistungen 
eines 
ambulanten 
Pflegedienst
es 

durch 
Pflegesachleistu
ngen nicht 
gedeckter 
Betrag 

Gesamtkosten 
abzüglich 
gewährte 
Pflegesachleistun
gen nach SGB 11, 
§36 

 Privat 

Leistungen nach 
SGB11, § 43  

PS1:1.023 €;PS2: 
1.279 €; PS3: 
1.432 €1) 

SGB11, § 43 Pflegekasse Kosten der stationären 
Pflege 

Heimentgelt 

durch 
Pflegekasse 
nicht gedeckter 
Betrag 

Gesamtkosten 
abzüglich 
gewährte 
Leistungen 
Pflegekasse 

 Privat 

                                                 
81 angepasste Beträge, bei Variante „Reform der Pflegeversicherung“ 
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Tabelle 8-8 Personen mit Pflegeversicherung und „ohne ausreichendem Einkommen / 
Privatvermögen“ (ohne Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB12 und ohne 
Anspruch auf Pflegewohngeld nach § 6 LPflegeG), Systemgrenze „Pflege“ (nur die im 
Rahmen von Pflege unmittelbar entstehenden Kosten) 

Bereich In der 
Modellrechn
ung 
berücksichti
gte Kosten  

davon Im Modell 
Berücksichtigte
r Betrag /Anteil 

Berücksichtigte 
Normen  

Kostenträger 

Kosten der häuslichen 
Pflege 

Pflegegeld Pflegegeld nach 
SGB 11 § 37 

PS1: 205 €; 
PS2: 410 €; 
PS3: 665 € 1) 

SGB 11 § 37 Pflegekasse 

Pflegesachleistu
ng nach SGB 
11, § 36 

PS1: 384 €; 
PS2: 921 €; 
PS3: 1.432 €1) 

SGB 11, § 36 Pflegekasse Kosten der 
ambulanten Pflege 

Kosten der 
Leistungen 
eines 
ambulanten 
Pflegedienst
es 

durch 
Pflegekasse 
nicht gedeckter 
Betrag 

Hilfe zur Pflege SGB 12, § 61 
Abs.2 
(Hilfe zur Pflege) 

Kreis 

Leistungen nach 
SGB11, § 43 

PS1:1.023 
€;PS2: 1.279 €; 
PS3: 1.432 €1) 

SGB11, § 43 Pflegekasse 

Pflegewohngeld 
(max. 466,95 €) 

§ 6 LPflegeG 61% Kreis 

39% Land 
(§4 
LPflegeGVO) 

Heimentgelt 

durch 
Pflegekasse 
nicht gedeckter 
Betrag 

Hilfe zur Pflege: 
Pflegesatz 
abzüglich 
gewährte 
Leistungen der 
Pflegekasse, 
Pflegewohngeld 
und 
Grundsicherung 

SGB 12, § 61 100% Land (§5, 
AG-SGBXII) 

Kosten der stationären 
Pflege 

Heimentgelt durch 
Pflegekasse 
nicht gedeckter 
Betrag 

Grundsicherung: 
Hotelkosten 

SGB 12, §35 Person ist über 
60 Jahre (hier 
relevant): Kreis 
zahlt die 
Grundsicherung 
Person ist unter 
60 Jahre (hier 
nicht relevant): 
Land erstattet 
alle 
Aufwendungen 
im Rahmen des 
Ausgleichsbetra
ges. 
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Tabelle 8-9 Personen mit Pflegeversicherung und „ohne ausreichendem Einkommen / 
Privatvermögen“ (ohne Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB12 und ohne 
Anspruch auf Pflegewohngeld nach § 6 LPflegeG), Erweiterte Systemgrenze (die im 
Rahmen von Pflege unmittelbar entstehenden Kosten + Grundsicherung der Sozialhilfe + 
Wohngeld der Sozialhilfe) 

 Bereich In der 
Modellrech
nung 
berücksicht
igte Kosten  

davon Im Modell 
Berücksichtigter 
Betrag /Anteil 

Berücksichtigte 
Normen  

Kostenträger 

Pflegegeld Pflegegeld nach 
SGB 11 § 37 

PS1: 205 €; PS2: 
410 €; PS3: 665 € 
1) 

SGB 11 § 37 Pflegekasse 

Grundsicherung  Regelsatz (345 €) § 42 SGB 12 Kreis 

Kosten der häuslichen 
Pflege 

Zusätzliche 
Sozialhilfe 

Unterkunft (KdU) 232€ § 29 SGB 12  Kreis 

Pflegesachleistu
ng nach SGB 
11, § 36 

PS1: 384 €; PS2: 
921 €; PS3: 1.432 
€1) 

SGB 11, § 36 Pflegekasse Kosten der 
Leistungen 
eines 
ambulanten 
Pflegedienst
es 

durch 
Pflegekasse 
nicht gedeckter 
Betrag 

Hilfe zur Pflege SGB 12, § 61 
Abs.2 
(Hilfe zur Pflege) 

Kreis 

Grundsicherung  Regelsatz (345 €) § 42 SGB 12 Kreis 

Unterkunft (KdU) 232€ § 29 SGB 12  Kreis 

Kosten der 
ambulanten Pflege 

Zusätzliche 
„Sozialhilfe“ 

Pflegegeld 1/3 der 
Pflegesätze nach 
SGB 11 

§ 64 und 66 
SGB 12 

Kreis 

Leistungen nach 
SGB11, § 43 

PS1:1.023 €;PS2: 
1.279 €; PS3: 
1.432 €1) 

SGB11, § 43 Pflegekasse 

Pflegewohngeld 
(max. 466,95 €) 

§ 6 LPflegeG 61% Kreis 

39% Land 
(§4 
LPflegeGVO) 

Hilfe zur Pflege: 
Pflegesatz 
abzüglich 
gewährte 
Leistungen der 
Pflegekasse, 
Pflegewohngeld 
und 
Grundsicherung 

SGB 12, § 61 100% Land (§5, 
AG-SGBXII) 

Kosten der stationären 
Pflege 

Heimentgelt 

durch 
Pflegekasse 
nicht gedeckter 
Betrag 

Grundsicherung: 
Hotelkosten 

SGB 12, § 35 Person ist über 
60 Jahre (hier 
relevant): Kreis 
zahlt die 
Grundsicherung 
Person ist unter 
60 Jahre (hier 
nicht relevant): 
Land erstattet 
alle 
Aufwendungen 
im Rahmen des 
Ausgleichsbetra
ges. 
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 Bereich In der 
Modellrech
nung 
berücksicht
igte Kosten  

davon Im Modell 
Berücksichtigter 
Betrag /Anteil 

Berücksichtigte 
Normen  

Kostenträger 

noch Kosten der 
stationären Pflege 

Zusätzliche 
Sozialhilfe 

(Hilfe zum 
Lebensunter
halt) 

Barbetrag 93€ SGB 12, § 35 Person ist über 
60 Jahre (hier 
relevant): Kreis 
zahlt die 
Grundsicherung 
Person ist unter 
60 Jahre (hier 
nicht relevant): 
Land erstattet 
alle 
Aufwendungen 
im Rahmen des 
Ausgleichsbetra
ges. 

8.3 Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

8.3.1 Leistungsempfänger heute - Strukturdaten 

Der Großteil der Empfänger von Pflegeleistungen aus der Mecklenburgischen Seenplatte 
ist in Pflegestufe 1 eingestuft (51%). 37% entfallen auf die Pflegestufe 2, lediglich 12% 
auf Pflegestufe 3. 

Abbildung 8-13 Leistungsempfänger „heute“ – nach Pflegestufe 
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Der Anteil der Leistungsempfänger an den Leistungsempfängern der über 65 jährigen 
insgesamt, die Pflegegeld erhalten, also in häuslicher Pflege betreut werden, beträgt 
derzeit ca. 44%82. Zusammen mit den zu Pflegenden, die ambulante Sachleistungen 
erhalten und die in der Regel zusätzlich der Unterstützung durch Private / Angehörige 
bedürfen, sind derzeit über 70% der zu Pflegenden auf Hilfe aus dem informellen Sektor 
angewiesen. 

Abbildung 8-14 Leistungsempfänger „heute“ – nach Art der Leistung 
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Von „Häuslich“ (Pflegegeld) über „Ambulant“ zu „Stationär“ steigt der Anteil derer, die in 
Pflegestufe 3 eingestuft sind, gleichzeitig nimmt der Anteil der zu Pflegenden mit 
Pflegestufe 1 ab. Auffallend ist der vergleichsweise hohe Anteil zu Pflegender mit 
Pflegestufe 1 und 2 in stationären Einrichtungen (insgesamt 78% der 
Leistungsempfänger in Heimen). 

Abbildung 8-15 Leistungsempfänger „heute“ – nach Art der Leistung und Pflegestufe 
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82 Grundlage. Pflegestatistik 2003, Kreisdaten (Sonderauswertung). Inzwischen liegen Daten aus der 
Pflegestatistik 2005, abrufbar beim statistischen Bundesamt bzw. bei den Landesämtern vor, allerdings nicht 
in der sachlichen und räumlichen Differenzierung wie die hier verwendeten Daten. Eine Anpassung der Daten 
durch Hinzuziehung weiterer Angaben aus Sonderauswertungen konnte aufgrund des Projektfortschrittes 
mehr erfolgen. 
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8.3.2 Kostenschätzung für denkbare Zukunftsbilder 

Zukunftsbilder 

Für die Region Mecklenburgische Seenplatte wurden im Dialog mit den lokalen Akteuren 
folgende Zukunftsbilder entwickelt: 

 Referenzzustand „heute“: Pflegebedürftige 200483, differenziert nach Art der 
bezogenen Leistungen und Pflegestufen. 

 Zwei „Passiv-Zukunftsbilder“ 

(1) „2020 Demographie“ und 

(2) „2020 Einbruch Informell“.  

Diese Bilder sollen zeigen, welche Kostenwirkungen die sich abzeichnende 
demographische Dynamik entfalten könnte, wenn nicht darauf reagiert wird (passives 
Verhalten). Zwei Einflussgrößen werden dabei variiert: die prognostizierte Zunahme der 
Anzahl der über 65-Jährigen bis zum Jahre 2020 („2020 Demographie“) – hier erhöht 
sich die Anzahl zu Pflegender in häuslicher und ambulanter Pflege sowie in Heimen im 
selben Maß. Zusätzlich wird der Rückgang an weiblicher Bevölkerung im Alter von 30 bis 
65 bis zum Jahre 2020 berücksichtigt („2020 Einbruch Informell“). Dies hat zur Folge, 
dass bislang häuslich gepflegte Bürger zusätzlich ambulante Leistung in Anspruch 
nehmen müssen (Annahme für Pflegestufe 1 und 2) bzw. einen Heimplatz aufsuchen 
(Annahme für Pflegestufe 3) (Abbildung 8-16). 

                                                 
83 Als Datengrundlagen hierfür dienen Bevölkerungsdaten aus 2004 sowie Nachfragequoten nach 

ngaben der Pflegestatistik 2003. Leistungsart und Pflegestufe, entnommen aus A
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Abbildung 8-16 Unterstellte Nachfrage-Strukturveränderungen in den beiden „Passiv-Zukunftsbilder“ 
gegenüber der „0-Variante“ (Referenzzustand) 

Stationär  + 13%

Pflegegeld  +13%

Pflegestufe I   +13%
Pflegestufe II  +13%
Pflegestufe III +13%

Ambulant   +13%

Pflegestufe I   +13%
Pflegestufe II  +13% 
Pflegestufe III +13%

Pflegestufe I   +13% 
Pflegestufe II  +13% 
Pflegestufe III +13%

(1) 2020 Demographie

Ambulant  + 
18%

Ambulant  + 41%

Pflegestufe I  +56%
Pflegestufe II +38%
Pflegestufe III -7%

Stationär + 17%

Pflegestufe I  +13%
Pflegestufe II +13%
Pflegestufe III +30%

(2) 2020 Einbruch Informell

Pflegegeld  -7%

Pflegestufe I   -7 % 
Pflegestufe II  -7% 
Pflegestufe III -7%

Passiv-
Zukunftsbilder

Referenzzustand
Pflegegeld 3110

Pflegestufe I 2000
Pflegestufe II 940 
Pflegestufe III 170

Ambulant  1900

Pflegestufe I 930 
Pflegestufe II 750 
Pflegestufe III 220

Pflegestufe I 660 
Pflegestufe II 900
Pflegestufe III 440

Stationär  2000

(0) „heute“* *Anzahl der 
Leistungsempfänger nach 
Leistungsarten , Bezugsjahr 
2003/2004, gerundete Werte

 

Zudem werden vier „Aktiv-Zukunftsbilder“ beschrieben (Abbildung 8-17): 

(3) „Auffangen Einbruch Informell“ 

(4) „Nachfrage stationär in 2020 wie „heute““ 

(5) „Netzwerk“ - Kombivariante aus (3) und (4) 

(6) „Gesamtkostenniveau in 2020 wie „heute““. 
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Abbildung 8-17 Unterstellte Nachfrage-Strukturveränderungen in den vier „Aktiv-Zukunftsbilder“ gegenüber 
der „0-Variante“ (Referenzzustand) 
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In „Auffangen Einbruch Informell“ wird unterstellt, dass der drohende Wegbruch des 
informellen Pflegepersonals aufgrund entsprechender Unterstützungen bzw. 
Netzwerkstrukturen aufgefangen werden kann. Dies bewirkt – so die Annahme – dass 
der Anteil der Leistungsempfänger in häuslicher Pflege mit Stufe 1 und 2 gehalten 
werden kann. Für Leistungsempfänger mit Stufe 3 wird weiter angenommen, dass der 
Anteil der häuslich und ambulant gepflegter Personen abnimmt, dagegen der Anteil der in 
Heimen gepflegter Personen mit entsprechender Einstufung zunimmt. 

In „Nachfrage stationär in 2020 wie „heute““ wird durchgespielt, wie sich die 
Nachfragstruktur nach Pflegeleistungen verändern müsste, um der zunehmenden Anzahl 
zu Pflegender mit einem konstanten Bettenangebot in Heimen begegnen zu können. Hier 
werden die Annahmen von „Einbruch Informell“ unterstellt. Zudem wird simuliert, dass 
der Anteil der Heimnachfrager mit Stufe 1 abnimmt, zugunsten der Nachfrage nach 
ambulanten Leistungen. 

In der Kombivariante „Netzwerk“ werden die Annahmen der beiden Bilder (3) und (4) 
kombiniert: Unterstellt wird, dass geeignete Strukturen zur Stärkung der häuslichen 
Pflege vorgehalten werden (Variante 3) und gleichzeitig Netzwerke initiiert werden, 
welche die ambulant unterstützte Pflege begünstigen (Variante 4). 

In der Variante „Gesamtkostenniveau in 2020 wie heute“ werden als Zielmarke in 2020 
Gesamtkosten auf dem Niveau von heute anvisiert. Hierbei werden die Annahmen von 
(5) bzw. (3) und (4) unterstellt. Darüber hinaus wird eine deutlich stärkere Verschiebung 
von der stationären Pflege hin zur ambulanten Pflege simuliert. 

Handlungsfeld "Pflege"                                                                             BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 



Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge  Endbericht 329 

Handlungsfeld "Pflege"                                                                             BBSR-Online-Publikation Nr.32/2009 

Die Prozentangaben in Abbildung 8-16 und Abbildung 8-17 fassen die in den 
beschriebenen Varianten resultierenden Nachfrageveränderungen im Jahre 2020 nach 
Leistungsart und Pflegestufe zusammen, bezogen auf den Referenzzustand 

Verwendete Kostenkennwerte 

Grundlagen der verwendeten Kostenkennwerte sind: Pflegegeld der Pflegekasse nach 
SGB11 § 37; Ambulant: bei Sozialamt (Müritz) abgerechnete Leistungskomplexe 
(Mittelwerte); Stationär: Pflegesätze in Einrichtungen der Region (Mittelwerte). 

Tabelle 8-10 Regionsspezifische Kostenkennwerte (alle Angaben in Euro/Monat und Platz) 

 Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 

Häuslich 205 410 665 

Ambulant 794 1.337 2.390 

Stationär 1.838 2.260 2.643 

Tabelle 8-11 Verwendete Pflegesätze der Pflegekasse (alle Angaben in Euro/Monat und Platz)84, 85 

Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3  

2006 2020 2006 2020 2006 2020 

Häuslich 205 205 410 410 665 665 

Ambulant 384 600 921 1.000 1.432 1.500 

Stationär 1.023 700 1.279 1.000 1.432 1.500 

Kostenschätzung 

Unter Verwendung aufgeführten Kostenkennwerte wurden für die betrachteten Varianten 
Gesamtkosten berechnet, die bei der Erbringung der Pflegeleistungen entstehen 
(Abbildung 8-18). 

                                                 
84 Die Kostensätze „Pflegeversicherung 2020“ wurden einem vorliegenden Reformvorschlag entnommen 
(Quelle: Rundschreiben Landkreistag Brandenburg 74/2007). Am 19.Juni 2007 wurden vom 
Bundesministerium für Gesundheit Pflegesätze Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen zur Reform der 
Pflegeversicherung veröffentlicht. Darin sind Angaben zu vorgesehenen zukünftigen Pflegesätzen enthalten. 
Angaben werden allerdings nur für den Zeithorizont bis 2012 gemacht. In der Tendenz werden die hier 
unterstellten Sätze bestätigt - Stärkung von ambulant gegenüber stationär. Allerdings fällt diese Tendenz 
schwächer aus als hier (bis 2020) unterstellt. 
85 In der Modellbetrachtung wird in erforderlicher Vereinfachung grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle 
Pflegebedürftigen Leistungen der Pflegekasse erhalten. 
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Abbildung 8-18 Gesamtkosten in den Varianten 
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Gegenüber „heute“ steigen die Gesamtkosten bei „passivem“ Verhalten um knapp 18 
Mio. € pro Jahr an. Dies entspricht einer Kostenzunahme von 19% gegenüber „heute“. 
Hierbei steuert die demographisch bedingte Zunahme der Nachfrager einen Anteil von 
ca. 13 Prozentpunkten bei, der Wegbruch der informellen Pflege schlägt sich in einem 
Kostenanstieg von ca. 6 Prozentpunkten nieder. 

Durch aktive Einflussnahme und Verhaltensänderungen der Nachfrager kann dem 
gegengesteuert werden – Bremsen des Kostenanstiegs um ca. 5 Prozentpunkte, wenn 
sie Bedingungen für häusliche Pflege verbessert werden (hier ohne zusätzliche 
Inanspruchnahme ambulanter Leistungen); Absenken des drohenden Kostenanstiegs in 
ähnlicher Intensität, wenn Strukturen geschaffen werden, die eine Pflege zu Hause 
ergänzt durch ambulante Pflegeleistungen gegenüber der Pflege im Heim attraktiver 
machen (hier vor allem mit Blick auf zu Pflegende mit Stufe 1). Beide hier analytisch 
getrennt gezeichneten „Folien“ überlagern sich in der Realität und bedingen sich 
gegenseitig. Diese Überlagerung versucht die „Kombivariante (5) einzufangen, für die 
eine Absenkung des drohenden Kostenanstiegs um ca. 10 Prozentpunkte geschätzt wird. 
Vorstellbar ist also, eine wirksame Maßnahmenkonstellation vorausgesetzt, dass 
insgesamt die Kostenzunahme geringer ausfällt als die prozentuale Zunahme der 
Nachfrager nach Leistungen, trotz Verluste in tradierten Strukturen der häuslichen Pflege. 

Das Bild „Kostenniveau wie heute“ wird in der Simulation dadurch erreicht, dass 
zusätzlich zur Kombivariante „Netzwerk“ unterstellt wird, dass massiv Nachfrager von 
Heimplätzen mit Einstufung in die Pflegestufen 1 und 2 zu Hause betreut werden, 
unterstützt durch professionelle ambulante Pflege. Um die hier gesetzte Zielmarke zu 
erreichen, wurde simuliert, dass 30% weniger Heimplätze in Anspruch genommen 
werden als heute. Die Nachfrage nach Pflegestufe 1-Plätzen wird hierbei um 2/3 
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verringert, die Nachfrage nach Pflegestufe 2 Plätzen wird um 1/3 reduziert. Lediglich die 
Nachfrage nach Pflegestufe 3 Plätzen steigt um 30% an. Diese zum Erreichen der 
gesetzten Zielmarke (Kostenstabilisierung bei steigender Nachfrage) notwendigen 
Annahmen erscheinen hinsichtlich der Realisierbarkeit jedoch sehr fragwürdig hinsichtlich 
der Erreichbarkeit. 

Insgesamt wird deshalb davon ausgegangen, dass aufgrund des Nachfrageanstiegs 
auch mit einem Kostenanstieg im Bereich Pflege zu rechnen ist. Vorstellbar ist aber 
durchaus, diesen auf ca. die Hälfte zu reduzieren, wenn aktiv Anstrengungen zum 
Aufbau geeigneter Strukturen unternommen werden, welche die Bedingungen für 
häusliche Pflege deutlich attraktiver machen. 

Potential der Eindämmung des drohenden Kostenanstiegs in den drei „Säulen“ 
Pflegekasse, Privat und Öffentlich 

Die Lasten der in den Varianten ermittelten Kosten setzen sich zusammen aus dem 
Anteil, der durch die Pflegekassen gedeckt wird sowie  dem nicht durch die Pflegekassen 
gedeckter Teil. Zweitgenannter ist grundsätzlich vom zu Pflegenden zu tragen. Ist er 
dazu nicht in der Lage, tritt der Sozialhilfeträger an seine Stelle (Landkreis, über 
entsprechende Ausgleichsmechanismen auch das Land). 

Die Höhe des von der Pflegekasse getragenen Teils ist abhängig vom vorliegen einer 
gültigen Pflegeversichtung sowie der Einstufung in die Pflegestufen. Dabei gibt SGB 11 
die Maximalbeträge der von den Pflegekassen zu übernehmenden Kosten vor. 

Die aktuell gültigen Sätze stehen derzeit vor einer Anpassung, weitere mittelfristige 
Anpassungen sind in der Diskussion. Der nachfolgend stark vereinfacht dargestellten 
Kostenträgerbetrachtung für das Jahr 2020 liegen die in der Anlage dokumentierten 
Pflegesätze zugrunde. Vereinfacht wird unterstellt, dass erstens jeweils die Maximalsätze 
in Anspruch genommen werden können und zweitens alle Bedürftige Pflegeversichert 
sind. Hieraus ergibt sich folgende Aufteilung der Kosten (Abbildung 8-19). 

Abbildung 8-19 Gesamtkosten, differenziert nach dem von der Pflegekasse getragenen Teil und des durch 
die Pflegekasse nicht gedeckten Anteils in  den Varianten 
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Ca. 60% bis maximal 66% der Kosten können durch die Leistungen der Pflegekassen 
gedeckt werden. Bis zu 40% bleiben ungedeckt und müssen mit privaten Mitteln bzw. bei 
Bedürftigkeit von der öffentlichen Hand (Landkreis/Land) getragen werden. 

Das in den Varianten ermittelte potenzielle Einsparpotenzial schlägt sich deutlich stärker 
in dem von Privaten, bei Bedürftigkeit öffentlich zu tragenden Anteil nieder. Die 
Gegenüberstellung der Passivvariante „Einbruch informell“ (Variante 2) und „Netzwerk“ 
(Variante 5) macht dies deutlich. 

Abbildung 8-20 Kostenentlastungspotenzial in der Variante „Netzwerk“ gegenüber der Passivvariante 
„Einbruch Informell“, differenziert nach dem von der Pflegekasse getragenen Teil und des 
durch die Pflegekasse nicht gedeckten Anteils 
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Während die Kostendämpfung für die Pflegekassen bei 6% liegt, lassen sich die Kosten 
des privat / öffentlich zu tragenden Teils um 13% senken. Aus Sicht der Kreise kommt ein 
weiterer Aspekt hinzu: Je stärker die Kostenentlastung für Private ist, umso geringer fällt 
in der Tendenz der Anteil derer aus, der auf Unterstützung durch den Sozialhilfeträger 
angewiesen ist. Dieser Effekt führt dazu, dass die mögliche Entlastung für die öffentliche 
Hand noch stärker ausfällt. 

8.4 Modellregion Havelland-Fläming 

8.4.1 Leistungsempfänger heute - Strukturdaten  

Die Gesamtnachfrage nach Pflegeleistungen verteilt sich in der Region 2005  zu ca. je 
ein Drittel auf die Leistungsarten Pflegegeld, ambulante Sachleistungen und stationäre 
Leistungen. 
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Abbildung 8-21 Leistungsempfänger 65+ in der Region Havelland-Fläming – nach Art der Leistungen 
(Eigene Darstellung auf Basis von Daten der Pflegestatistik 2005) 
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8.4.2 Intraregionale Disparitäten der Entwicklungsdynamik  

In der Region Havelland-Fläming sind über 80% aller Pflegefälle über 65, während diese 
Altersgruppe derzeit etwa einen Anteil von knapp 20 an der Bevölkerung einnimmt. Die 
Anzahl der über 65jährigen steigt bis 2020 nach der zugrunde liegenden 
Bevölkerungsvorausschätzung gegenüber 2005 um nahezu 30% an. Die 
Entwicklungsdynamik ist in Teilräumen der Region jedoch sehr unterschiedlich. Auf 
Ämterebene erstreckt sich das Spektrum der Entwicklungsdynamik der Altersgruppe 65+ 
von einer Abnahme bis 2020 um -11% bis zu einer Verdoppelung der Einwohnerzahl 
über 65 Jahre gegenüber 2005. 

Die Zunahme der Anzahl Älterer betrifft überdurchschnittlich die Hochbetagten mit hohem 
Risiko, pflegebedürftig zu werden (vgl. Abbildung 8-2 und Abbildung 8-3, Abschnitt 8.1). 
Die hieraus berechnete Nachfrage nach Pflegeleistungen in 2020 liegt in der Region über 
70% über dem Wert von 2005, mit einer Bandbreite in den Ämtern und amtsfreien 
Gemeinden von „Nullwachstum“ bis einer Zunahme um weit über das Zweieinhalbfache 
(über 170%) (Abbildung 8-22 und Abbildung 8-23). 
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Abbildung 8-22 Entwicklung der Nachfrage nach Pflegeleistungen Älterer bis 2020 unter Berücksichtigung 
des Nachfrageverhaltens nach Pflegeleistungen (heute) in den Altersgruppen Älterer über 
65 Jahre (Prozentangaben) 
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Abbildung 8-23 Entwicklung der Nachfrage nach Pflegeleistungen Älterer bis 2020 unter Berücksichtigung 
des Nachfrageverhaltens nach Pflegeleistungen (heute) in den Altersgruppen Älterer nach 
Ämter und amtsfreie Gemeinden von 2005 bis 2020 
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Ein überdurchschnittlicher Anstieg ist vor allem im Inneren Verflechtungsraumes zu 
erwarten. In peripher gelegenen Ämter und Gemeinden liegen die Veränderungsraten 
unterhalb des Regionsmittels (Abbildung 8-24). 
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Abbildung 8-24 prozentuale Bevölkerungsentwicklung Älterer (über 65 Jahre) im Inneren 
Verflechtungsraum und Äußeren Entwicklungsraum der Dithmarschen/Steinburg– 
zwischen 2005 und 2020 
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Ungeachtet der höheren Wachstumsdynamik Älterer im Inneren Verflechtungsraum 
werden aufgrund der bereits heute vorangeschrittenen Überalterung im Äußeren 
Entwicklungsraum in den kommenden Jahren dort anteilsmäßig deutlich mehr Ältere 
leben als im Inneren Verflechtungsraum: Der Anteil Älterer steigt in der Gesamtregion 
weiter an. Aufgrund höherer Anteile Älterer in 2005 sowie Bevölkerungsverlusten in den 
jüngeren Jahrgängen bzw. ausbleibende Bevölkerungsgewinne liegt der Anteil Älterer im 
Äußeren Entwicklungsraum trotz geringerer Wachstumsdynamik in der Altersgruppe über 
65 Jahre weiter deutlich über den Anteilen im Inneren Verflechtungsraum (Abbildung 
8-25). 

Abbildung 8-25 Bevölkerungsanteile Älterer (über 65 Jahre) an der Gesamtbevölkerung – 2005 und 2020 
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8.4.3 Kostenschätzung 

In der Modellregion Havelland-Fläming lag der Schwerpunkt der Diskussion in den 
Herausforderungen, die sich aus den intraregionalen Disparitäten von Angebot und 
Nachfrage ergeben. Variantenvergleiche denkbarer Entwicklungen traten in der 
Diskussion in den Hintergrund. Die vorgenommene Kostenschätzung bezieht sich 
deshalb nur auf den Referenzzustand in 2005 und den Zustand in 2020, der Eintritt, wenn 
die Bevölkerung sich wie erwartet entwickelt und die spezifische Bedürftigkeit in den 
Altersgruppen sowie das Nachfrageverhalten nach Leistungsarten konstant bleibt. 

Kostenkennwerte 

Der Kostenschätzung liegen folgende Kostenkennwerte zugrunde: 

Tabelle 8-12 Kostenkennwerte Modellregion Havelland-Fläming 

Modelljahr Verwendete Kostenkennwerte 
(Euro pro Monat) 

2005 2020 

davon davon Leistungsart Pflegestufe Gesamt1)

Pflegekasse2) Privat/ 
Öffentlich3) 

Gesamt4) 

Pflegekasse5) Privat/ 
Öffentlich6) 

1 205 205 0 235 235 0 

2 410 410 0 440 440 0 

Pflegegeld (PG) 

3 665 665 0 700 700 0 

1 794 384 410 794 450 344 

2 1337 921 416 1337 1100 237 

Ambulante 
Sachleistungen  
(ASL) 

3 2390 1432 958 2390 1550 840 

1 1780 1023 757 1780 1023 757 

2 2082 1279 803 2082 1279 803 

Stationäre 
Sachleistungen (SSL) 

3 2561 1432 1129 2561 1550 1011 

1) Kostensätze 2005: 

PG Kostensätze Pflegekasse, ASL Eigene Schätzungen auf Grundlage von Angaben aus den Sozialämtern der Region 
Mecklenburgsiche Seenplatte, SSL Eigene Schätzungen auf Grundlage der Kenngrößen aus der Region 

2) Gültige Pflegesätze 2005 

3) Differenz aus 1 und 2 

4) entsprechende Kostensätze 2005 (keine Berücksichtigung von Preissteigerungen) mit Ausnahme der PG-Sätze (siehe 
5) 

5) Pflegesätze mach Pflegeversicherungsreform 2012 

6) Differenz aus 4 und 5 

Gesamtpflegekosten 

Die Pflegekassen übernehmen nach den vorgenommenen Berechnungen Sin der Region 
derzeit (2005) etwa 60% der Altenpflegekosten von 18 Mio. €/Monat. Die verbleibenden 
40% teilen sich Privathaushalte und die Sozialämter. Ohne Inflationsbereinigung werden 
diese Kosten bis 2020 auf rund 32 Mio. €/Monat ansteigen, wovon die Pflegekasse 21 
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Mio. (66%) übernimmt – wenn es bei der heutigen Leistungsverteilung bleibt. Den 
Restbetrag von 10,6 Mio. tragen die Empfänger von Pflegedienstleistungen, bei 
fehlendem Vermögen treten an deren Stelle die Landkreisen und die kreisfreien Städten 
(vgl. Abbildung 8-26). 

Abbildung 8-26 Gesamtpflegekosten in der Modellregion Havelland-Fläming 
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8.4.3 Intraregionale Unterschiede auf Angebotsseite 

Wie aus den vorangegangenen Darstellungen ersichtlich, sind die Ausgangsbedingungen 
und zu erwartenden Entwicklungen in der Region Havelland-Fläming heterogen. 
Inwieweit sich hieraus unterschiedliche Anforderungen an regionalplanerische 
Handlungsansätze ergeben, wurde in Regionalkonferenzen mit Akteuren der Region 
diskutiert. Den Impuls hierfür gaben Ergebnisse der oben dargestellten räumlichen 
Verteilungsmuster der Nachfragedynamik sowie hypothetisch formulierter Thesen seitens 
der Begleitforschung: 

Thesenblock 1 – Prosperierender Raum: Die Situation im Bereich Pflege im 
prosperierenden Raum ist gekennzeichnet durch 

 hohe Zuwanderung; hohe Nachfragezuwächse, 

 niedriges informelles Pflegepotenzial (wenig stark ausgebildete nachbarschaftliche 
Strukturen; berufstätige Angehörige, … ), 

 vergleichsweise gute private Finanzausstattung und dadurch geringer Druck auf die 
öffentlichen Kassen. 

 Es besteht ein „Pflegemarkt“. 

Thesenblock 2 – Ländlicher und stagnierender bzw. schrumpfender Raum – zentrale 
Orte: Die Situation im Bereich Pflege in zentralen Orten im ländlichen stagnierenden bzw. 
schrumpfenden Raum ist gekennzeichnet durch 

 „moderate“ Nachfragezuwächse, 

 moderates informelles Pflegepotenzial (wenig stark ausgebildete 
nachbarschaftliche Strukturen; Pflegegeld als Transferleistung), 
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 kritische private Finanzausstattung und damit zu erwartender hoher Druck auf die 
öffentlichen Kassen. 

Thesenblock 3 – Ländlicher und stagnierender bzw. schrumpfender Raum – 
Landgemeinde: Die Situation im Bereich Pflege in Landgemeinden im ländlichen 
stagnierenden bzw. schrumpfenden Raum ist gekennzeichnet durch 

 „moderate“ Nachfragezuwächse, 

 hohes informelles Pflegepotenzial (gewachsene nachbarschaftliche Strukturen; 
Pflegegeld als Transferleistung) 

 kritische private Finanzausstattung und damit hoher Druck auf die öffentlichen 
Kassen 

Zusätzlich zu den Thesen wurde durch Vor-Ort-Beschreibungen lokaler Akteure ein 
weiterer Impuls in die Diskussion gegeben: Herausgestellt wurde dabei vor allem die 
breite Angebotsvielfalt von Pflegeangeboten in zentralen Orten im Gegensatz zur 
fehlenden Ausstattung in Landgemeinden 

Im Ergebnis wurden die folgenden Punkte festgehalten: 

 In allen unterschiedenen Räumen wird Handlungsbedarf gesehen. 

 Für den prosperierenden Raum lässt er sich mit den Stichpunkten „bedürftige 
Nachfragesegmente“ bei gleichzeitigem Vorhandensein von „Versorgungsketten“ 
umschreiben, die besser gekoppelt werden müssen. Hier hat man sich demnach 
dem Grundproblem bedürftiger Nachfragesegmente zu widmen, die sich zum Teil 
sehr gut lokal in Quartieren verorten lassen zu widmen. 

 Für Städte im schrumpfenden Raum ist hervorzuheben, dass eine gewisse 
Angebotsvielfalt in räumlicher Nähe vorhanden ist und insofern auch hier die 
Bedingungen für die Nutzung von „Versorgungsketten“ vergleichsweise günstig 
sind. Dennoch stellt sich hier die Frage aufgrund einer vermuteten schlechteren 
Vermögensausstattung der Haushalte noch dringender, inwieweit Pflegeangebote 
für alle Einkommensschichten bereitgestellt werden können. Eine bislang nicht 
befriedigend beantwortete Frage ist, wie und vor allem wer ehrenamtliche Dienste 
stärker gefördert werden können. Ähnlich wie in Städten im prosperierenden Raum 
zeichnet sich auch hier ein Bedarf von quartiersbezogenen Ansätzen ab. 

 Landgemeinden im schrumpfenden Raum leiden vor allem an den fehlenden 
Angebotsstrukturen. 

8.4.4 Bedarf Informeller Pflege – Ein Versuch der Abschätzung 

Aus der Diskussion heraus mit den lokalen Akteuren entwickelte sich die Idee, den 
Bedarf an Personen zur Stärkung der Häuslichen Pflege mittels einer einfach zu 
ermittelnden Größe abzuschätzen. Hierzu wurde der „Pflegeindex „Häusliche Pflege“ 
entwickelt (Abbildung 8-27). 
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Abbildung 8-27 Hilfsgröße zur Abschätzung des spezifischen Bedarfs an informellen Pflegekräften: 
Pflegeindex „Häusliche Pflege“ 
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Im ländlichen Raum der Region liegt der Pflegeindex heute bei etwa 7%, im Berlin nahen 
Teil sind es 5%. Mit anderen Worten: Etwa 7% (ÄER) bzw. 5% (IVR) aller Frauen im 
„pflegefähigen Alter“ zwischen 30 und 65 Jahren übernehmen heute Aufgaben der 
häuslichen Pflege. Wird unterstellt, dass sich die Nachfragestruktur nach Pflegleistungen 
in 2020 derer heute entspricht, liegt der erforderliche Pflegeindex in 2020 im Äußeren 
Entwicklungsraum bei 12,5%, im Inneren Verflechtungsraum bei 10%. Dies bedeutet, 
dass die Bereitschaft zu Pflegende in häusliche Pflege zu unterstützen deutlich 
zunehmen muss, um die steigende Nachfrage aufnehmen zu können. 
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9 Empfehlungen 

9.1 Empfehlungen für die Raumordnungspolitik des Bundes 
und der Länder 

Wenn der Staat im Interesse des gesamtwirtschaftlichen Wachstum und zur 
Ausgabenbegrenzung in strukturschwächeren, ländlichen und schrumpfenden Regionen 
„top-down“ Förderungsmaßnahmen einschränkt, die Gewährleistung der 
Daseinsvorsorgeinfrastruktur auf Mindeststandrads begrenzt und diese Regionen auf 
regionale Anpassungsstrategien verweist, muss die Raumordnung als Sachwalterin 
gleichwertiger Lebensbedingungen die Entwicklung und Umsetzung solcher Strategien 
nachhaltig unterstützen. 

Die Raumordnungspolitik von Bund und Ländern sollte dazu (idealtypisch über die 
MKRO) die Spielräume für regionale Anpassungsstrategien verbessern und 
entsprechende Initiativen fördern: 

Abdeckung Vorlaufkosten 

Es ist vordringlich, dass Konzepte entwickelt werden, die die notwendigen Vorlaufkosten 
(Datenaufbereitung, Modellrechnungen, eventuell Beratung und Moderation des 
Dialogprozesses) jedenfalls für die Fälle abdecken, bei denen erfolgreiche 
Anpassungsstrategien hohe öffentliche Folgekosten und das Entstehen schwerwiegender 
regionaler Disparitäten vermeiden helfen könnten. 

Beratungs- und Moderationspool einrichten 

Es ist nicht möglich, eine dem MORO vergleichbare Unterstützung allen Regionen 
anzubieten. Ohne ein Mindestmaß an Beratung und Moderationsunterstützung sind 
vergleichbare Strategien aber kaum Erfolg versprechend. Im Hinblick darauf, dass der 
Handlungsbedarf vor allem schwächere Regionen trifft, sollten Bund und Länder mit 
hoher Priorität die Einrichtung eines Förderpools für solche Leistungen prüfen. 

Sensibilisierung und Motivation Fachpolitiken 

Sektorale Politiken müssen „auf gleicher Augenhöhe“, also von Bund oder Land, dazu 
angehalten werden, regionale Anpassungsstrategien flexibel zu ermöglichen und 
kooperativ zu unterstützen. 

Minderung der „Konkurrenz“ der Kostenträger 

Geteilte Kostenträgerschaften sollten dahin überprüft werden, ob sie das Risiko bergen, 
für die Gesamtkostenbilanz und die regionale Zukunftsfähigkeit nachträgliche 
Entscheidungen nur aus der isolierten Interessensicht eines Kostenträgers zu generieren. 
Beispiel: Schulentwicklungsplanung und Nahverkehrsplanung oder stationäre und 
ambulante Pflege. 
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Umsetzungsförderung 

Die Bundesraumordnung muss dafür Sorge tragen, dass (z.B. im MORO) entwickelte 
Strategien auch in der Umsetzung gefördert werden. Wenn dies nicht über die Länder 
gewährleistet wird, sollte bei erfolgreichen Modellvorhaben eine Umsetzungsförderung 
anschließen und ein gut organisierter bundesweiter Erfahrungsaustausch wie z.B. vom 
Forschungsfeld Städtenetze zum FORUM Städtenetze. 

Strategieprozesse als Regionalplanungsaufgabe 

Es sollte geprüft werden, ob bei der Aufgabenbeschreibung der Regionalplanung in der 
Landesgesetzgebung für ausgewählte Handlungsfelder von regionaler 
Zukunftsbedeutung die Durchführung eines regionalen Strategiefindungsprozess unter 
Beteiligung von Politik und betroffenen Akteuren ergänzend zu den üblichen 
Beteiligungsverfahren vorgesehen werden sollte. Dies erscheint vor allem auch für 
Fallkonstellationen wichtig, bei denen Regionalplanung und Strategieprozess von 
unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen verantwortet werden. 

9.2 Empfehlungen für regionale Initiativen 

Die nachfolgenden Empfehlungen werden zeitnah in einem Leitfaden 
„Daseinsvorsorgeplanung“ für die regionale und kommunale Praxis umsetzungsorientiert 
konkretisiert. 

9.2.1 Grundsatzentscheidungen 

Aus der Arbeitserfahrung im MORO ergeben sich folgende Empfehlungen für 
Grundsatzentscheidungen bei Einleitung einer regionalen Initiative zur Erarbeitung von 
Strategien für eine zukunftsfähige öffentliche Daseinsvorsorge: 

Definition der Region/Gebietskulisse 

Idealtypisch sollte eine solche Initiative in einer Regionalen Planungsregion erfolgen. 
Nach den MORO-Erfahrungen ist die aber keine zwingende Voraussetzung. 
Entscheidend ist vielmehr eine regionale Gebietskulisse, die vor gemeinsamen 
Herausforderungen steht und zur Formulierung einer gemeinsamen Entwicklungsabsicht 
plausibel in der Lage ist. Dies können auch Landkreise oder z.B. ELER-Regionen sein. 

Politische Unterstützung 

Unabdingbar ist Klarheit über die Unterstützung der Initiative durch die politische 
Chefebene. 

Spielmacher bestimmen 

Nach übereinstimmender Überzeugung aller Akteure im MORO muss die Federführung 
bei der für die Koordinierung der regionalen Entwicklung zuständigen Stelle liegen 
(Regionale Planungsstelle, Kreisplanung, Regionalmanagement), um den erforderlichen 
integrativen Ansatz zu gewährleisten. Ungeachtet dessen ist anzuraten, einen 
„Spielmacher“ mit einer in der Region breit akzeptierten Persönlichkeit zu suchen. 
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Prioritäre Handlungsfelder festlegen 

Um in angemessener Zeit und mit vertretbarem Aufwand nutzbringende Ergebnisse 
generieren zu können, ist es unabdingbar, die Initiative auf wenige, für die regionale 
Zukunftsfähigkeit entscheidende Handlungsfelder zu begrenzen. Wesentliche 
Auswahlkriterien sollten dabei sein: 

 Negative Trendentwicklung ohne Anpassung/Steuerung 

 Bedeutung für die Lebensqualität in der Region 

 Bedeutung für die regionale Standortqualität 

 Bedeutung für die öffentlichen Finanzen 

 Regionale und kooperative Einflussmöglichkeiten 

9.2.2 Empfehlungen zum prozessualen Vorgehen 

Es erscheint nicht entscheidend, ob die Anpassungsstrategie von einer informellen 
Kooperationsorganisation oder von einer etablierten regionalplanerischen Instanz initiiert 
und betreut wird. Als wichtige Erfolgskriterien für eine zukunftsfähige regionale 
Strategieentwicklung müssen nach den Erfahrungen im  MORO dagegen gelten: 

Auftrag durch die politische Chefebene 

Im Hinblick auf die mit dieser Arbeit zwangsläufig verbundenen Mehrbelastungen der 
regionalen Akteure ist ein solcher top-down Impuls unverzichtbar. Diese „Abhängigkeit“ 
von bottom-up Aktivitäten von top-down Impulsen ist eine durchgängige Erfahrung bei 
der interkommunalen Kooperation. 

Breiter regionaler Dialog 

Die Erarbeitung der Strategie muss in einem breiten regionalen Dialog erfolgen, für den 
ein klarer Auftrag der politischen Chefebene der Region mit konkreten Zielvorgaben 
(auch zum Zeithorizont) ausgesprochen wird und der von der Chefebene auch nachhaltig 
begleitet wird. Zum MORO haben dies die mit den Regionen abgeschlossenen 
Zielvereinbarungen exemplarisch und eindrucksvoll geleistet. 

Bestandsaufnahme als Basis 

Für jede erfolgreiche Strategie entscheidend ist eine wirklich belastbare 
Bestandsaufnahme einschließlich Ableitung möglicher Optionen und Kostenfolgen. Dafür 
müssen in jedem Prozess auch angemessene zeitliche und personelle Ressourcen 
eingeplant werden. Die Phase der Bestandsaufnahme sollte noch von einem engeren 
Kreis gesteuert werden. Es führt zu unnötigen Reibungsverlusten und Irrwegen, wenn 
bereits in dieser Phase die Strategiediskussion im regionalen Dialog begonnen wird. In 
diesem Punkt musste auch das MORO einen schwierigen Lernprozess durchstehen. 

Regional Governance- Ansatz 

Unabdingbar ist gerade bei für die Regionalplanung bislang untypischen, stark sektoral 
geprägten Aufgabenstellungen, dass frühzeitig im Sinne einer Regional Governance 
Fachakteure in die Strategieentwicklung eingebunden werden. Es ist weder für eine 
wissenschaftliche Begleitung noch für eher abstakt orientierte 
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Regionalplanungsinstanzen leistbar, ohne dieses Fachwissen praxistaugliche innovative 
Lösungsansätze zu erarbeiten. Bei dieser Zusammenarbeit sind allerdings sehr 
unterschiedliche Akteurslogiken zu beachten, die eine sensible Moderation erfordern. 

Geschäftsführung installieren, objektive (externe) Beratung und Moderation in 
Anspruch nehmen 

Eine hohe zusätzliche Arbeitsbelastung und ein erheblicher Kommunikations- und 
Moderationsaufwand ohne klare Zuständigkeiten führt zu der dringenden Empfehlungen, 
nicht nur eine Geschäftsführung mit angemessenen Kapazitäten auszustatten, sondern 
zumindest in der Anfangsphase auch externe Beratungs- und Moderationsleistungen in 
Anspruch zu nehmen. 

Einbindung Landesebene 

Im Hinblick auf die rechtliche Rahmensetzung durch die Länder empfiehlt sich auch eine 
frühzeitige Einbeziehung der zuständigen Fachressorts der Länder. 

Einbindung Politik 

Sehr entscheidend scheint auch, dass die Strategieentwicklung von Anfang an von Politik 
und Verwaltung gemeinsam unternommen wird. Nur durch die unmittelbare Mitwirkung 
im Arbeitsprozess können die politischen Akteure so mit Aufgabenstellung und 
Handlungsbedarfen vertraut werden, dass im anschließenden Entscheidungsprozess 
nicht traditionelle Argumentationsmuster dominieren. 

Kreativ Szenarien entwickeln 

Bei diesem Arbeitsschritt ist es von zentraler Bedeutung, die „Blockade“ durch 
vorgegebene Sachzwänge und rechtliche Rahmen zunächst auszuschalten und kreativ 
unterschiedliche Szenarien der regionalen Entwicklung zu erarbeiten. 

Kosten-Nutzen-Bewertung 

An die Szenarien-Entwicklung muss sich eine belastbare Bewertung der Kosten-Nutzen-
Relation der unterschiedlichen Szenarien anschließen. 

Strategie formulieren und in den politischen Entscheidungsprozess einspeisen 

Auf der Basis der Arbeitsergebnisse der vorstehenden Schritte ist die 
Strategieempfehlung zu formulieren und zu begründen. 

9.3 Empfehlungen zu den MORO-Handlungsfeldern 

Handlungsfelder, die eine besondere Bedeutung für die öffentliche Daseinsvorsorge und 
darüber für gleichwertige Lebensbedingungen haben, bedürfen zwingend einer 
individuellen regionalen Steuerung, für die eine erheblich verstärkte Abstimmung von 
Landespolitik, Fachpolitiken, Regionalplanung und Regionalpolitik erforderlich ist. 
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Handlungsfeld schulische Bildung 

Das Handlungsfeld schulische Bildung ist einerseits von der demografischen Entwicklung 
in besonderem Maße betroffen und die in diesem Handlungsfeld getroffenen 
Entscheidungen beeinflussen andererseits weit überdurchschnittlich die 
Chancengleichheit der dort lebenden Menschen und darüber die Zukunftsfähigkeit der 
Regionen insgesamt: Die Schulentwicklungsplanung muss sehr viel stärker individuelle 
Bedingungen in den Regionen beachten, um zu verhindern, dass schwerwiegende 
Folgen für die Chancengleichheit und eine eigendynamische Verstärkung der 
Schrumpfungstendenz und regionalen Disparitäten entstehen. 

Handlungsfeld ÖPNV 

Erreichbarkeitsfragen und die Kosten des ÖPNV werden künftig in ländlichen Regionen – 
im Bereich Bildung, aber auch für ältere Menschen – zunehmende Probleme aufwerfen. 
Dies erfordert eine sehr viel stärkere Abstimmung aller Fachplanungen einschließlich 
ihrer Kostenrechnungen. Das MORO zeigt am Beispiel schulische Bildung und ÖPNV, 
dass hier ein erhebliches Verbesserungspotential liegt. 

Handlungsfeld Kinderbetreuung 

Kinderbetreuung gilt heute bundesweit als eine wichtige Stellschraube für die 
Familienfreundlichkeit der Gesellschaft. Deshalb kommt diesem Handlungsfeld gerade in 
schrumpfenden (auch von Abwanderung betroffenen) Regionen besondere Bedeutung 
zu. Zugleich sind hier aber angemessene Angebote in der Fläche im Hinblick auf eine 
kosteneffiziente Auslastung besonders schwierig. Diese Regionen bedürfen der 
Unterstützung, damit Kinderbetreuung als Zukunftssicherung Priorität hat und nicht als 
Einsparpotential verstanden wird. 

Handlungsfeld Altenpflege 

Das Handlungsfeld Altenpflege stellt eine insbesondere für die Regionalplanung 
weitgehend neue oder jedenfalls bislang nicht aktiv angegangene Herausforderung dar 
und erfordert innovative regionale Strategien, um gegen dramatische Kostenfolgen und 
Verwerfungen der sozialen Stabilität Vorsorge zu leisten. Der Aufbau regionaler 
Pflegenetzwerke zur Unterstützung der häuslichen Pflege muss zu einer 
regionalpolitischen Aufgabe erster Priorität werden. Das MORO konnte dafür zwar 
wichtige Datengrundlagen und Handlungsansätze definieren, aber ein in sich 
geschlossenes, übertragbares Konzept für regionale Pflegenetzwerke konnte in diesem 
Rahmen (noch) nicht erarbeitet werden. Die Bedeutung dieser Aufgabenstellung legt die 
Empfehlung für ein eigenes MORO „Regionale Pflegenetzwerke“ für die Vertiefung in den 
drei Modellregionen und/oder weiteren Modellregionen nahe. 
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10 Dokumentation der Zielvereinbarungen 

Die Dokumentation der Zielvereinbarungen verdeutlicht zugleich einen für ein 
zeitlich durchaus begrenztes Modellvorhaben ungewöhnlichen Erfolg: Es ist 
gelungen, für anspruchsvolle Zukunftsaufgaben nicht nur innovative und 
akzeptanzfähige Lösungen zu finden, sondern diese auch in der Projektlaufzeit 
politisch zu verankern! 

In den beiden Modellregionen Dithmarschen/Steinburg und Mecklenburgische Seenplatte 
ist es gelungen, die erzielten Projektergebnisse in für die ganze Region verbindliche 
Vereinbarungen / Festsetzungen zu übertragen. Dafür sind für alle Handlungsfelder 
Zielvereinbarungen mit Entwicklungszielen, Handlungsgrundsätzen und 
Aufgabenkatalogen formuliert und die einzelnen Aussagen mit den Modellrechnungen 
der Begleitforschung und den in den Arbeitsgruppen abgestimmten Argumentationen 
unterlegt worden. 

Daneben wurden konkrete Forderungen an die Landesebene zur Unterstützung der 
regionalen Handlungsansätze definiert. Beispiele: Akzeptanz der Schulkooperationen zur 
Sicherung wohnortnaher Schulstandorte auch bei Unterschreitung der 
Schülermindestzahlen. Oder: Ausgleich von Mehrkosten zur Unterstützung häuslicher 
Pflege, die bei der aktuellen Ausgestaltung der Kostenträgerschaft in erheblichem Maße 
den Ländern zugute kommt. Der Unterstützung durch die Länder wird insoweit höchste 
Bedeutung für eine erfolgreiche regionale Selbststeuerung im Bereich öffentliche 
Daseinsvorsorge zufallen. Es wäre unrealistisch, regionale Anpassungsstrategien für die 
öffentliche Daseinsvorsorge einzufordern, aber diese so einzuengen, dass sie nur 
quantitative Reduzierung (nach)vollziehen können. Hier hat auch die 
Bundesraumordnung einen maßgeblichen Gestaltungsauftrag im Interesse einer 
angemessenen Sicherung des Leitgedankens gleichwertiger Lebensverhältnisse. 

Der formale Weg zur Implementierung unterschied sich in den drei Modellregionen 
entsprechend derer jeweiligen Organisationsstrukturen. 

 In Dithmarschen/Steinburg war die Form der regionalen Zielvereinbarung lange Zeit 
offen, da keine Aktualisierung der Regionalplanung anstand. Es ist nun gelungen, 
eine sehr regionalspezifische, pilothafte Lösung zu finden. Die Empfehlungen der 
Arbeitskreise zur Zielvereinbarung wurden in den Fachausschüssen beider 
Kreistage von August bis November 2007 parallel beraten und dann von beiden 
Kreistagen gleichlautend und jeweils einstimmig (!) förmlich beschlossen. Daran 
anschließend wurde von den beiden Landräten eine kreisgrenzenübergreifende 
Zielvereinbarung unterzeichnet. Diese ist in Abschnitt 10.1 dokumentiert. 

 In der Mecklenburgischen Seenplatte war von Beginn an eine Überführung der 
Ergebnisse in die entsprechenden Kapitel („Daseinsvorsorge“) des neu 
aufzustellenden Regionalen Entwicklungsprogramms geplant. Dieses Vorhaben 
wurde umgesetzt. So finden sich weite Teile der MORO-Ergebnisse in den 
Festsetzungen bzw. Begründungen des aktuell im Verfahren befindlichen 
Vorentwurfes des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische 
Seenplatte.86 Die entsprechenden Auszüge aus dem Vorentwurf des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms sind in Abschnitt 10.2.2 dokumentiert. Darüber 

                                                 
86 Dieser wird aktuell auf Grundlage der 1. Beteiligung (28. Januar bis 28. April 2008) überarbeitet. Die 2. 
Beteiligung am Entwurf wird voraussichtlich im Dezember 2008 und Januar 2009 stattfinden. 
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hinaus wurden die Empfehlungen der Arbeitsgruppen im Dezember 2007 vom 
Vorstand des Regionalen Planungsverbandes als Basis der Festsetzungen des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte 
beschlossen und von der Regionalkonferenz am 26. Februar 2008 bestätigt. Zudem 
wurden die Ergebnisse des MORO im Rahmen dieser Regionalkonferenz von allen 
Landräten der Region sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg als 
gemeinsames regionales Positionspapier unterzeichnet. Auch dieses ist im 
Abschnitt 10.2 dokumentiert. 

 In der Modellregion Havelland-Fläming verfolgt die Regionale Planungsstelle die 
Absicht, die MORO-Ergebnisse in einen neuen Regionalplan zu überführen. Dieser 
Prozess wird erst nach Abschluss des MORO abgeschlossen sein. Nach 
anfänglicher Zurückhaltung hat das Land jetzt auch Bereitschaft signalisiert, eine 
solche regionale Initiative zu akzeptieren. Der Entwurf zu den entsprechenden 
Kapiteln des Regionalplanes ist in Abschnitt 10.3 dokumentiert. 
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10.1 Modellregion Dithmarschen/Steinburg 

Nachfolgend abgedruckt ist die regionale Zielvereinbarung der Kreise Steinburg und 
Dithmarschen. 
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10.2 Modellregion Mecklenburgische Seenplatte 

Nachfolgend abgedruckt sind das Positionspapier der Mecklenburgischen Seenplatte 
sowie – daran anschließend die Einarbeitung der MORO-Ergebnisse in den Vorentwurf 
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte. 
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Auszüge aus dem Vorentwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Mecklenburgische Seenplatte: 
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10.3 Modellregion Havelland-Fläming 

Nachstehend wird der zum Zeitpunkt der Berichtslegung aktuelle Textentwurf für die 
entsprechend angegebenen Kapitel des in Neuaufstellung befindlichen Regionalplanes 
für die Region Havelland-Fläming dokumentiert. 

Altenpflege 

Stationäre Pflege 

In den Ober- und Mittelzentren, in den Schwerpunkten der Grundversorgung 
und den Siedlungs- und Entwicklungsschwerpunkten im Berlin nahen Raum 
sollen in ausreichender Zahl und in möglichst zentraler Lage stationäre 
Pflegeeinrichtungen den Bedarf des jeweiligen örtlichen und überörtlichen 
Versorgungsbereiches abdecken.  

Einrichtungen der stationären Altenpflege sollen in angemessener Qualität 
betrieben und insbesondere auf kommunaler Ebene begleitet und überprüft 
werden.  

Im Zuge des demografischen Wandels sind bis 2020 starke Zunahmen bei den 
über 65jährigen zu erwarten. Die Zahl der zwischen 80 und 90jährigen wird sich 
dabei mehr als verdoppeln und die Anzahl der Empfänger von 
Pflegedienstleistungen um 70% im Regionsdurchschnitt zunehmen, in 
besonderen lokalen Brennpunkten um mehr als das Doppelte zunehmen. Die 
Pflegekassen übernahmen in der Region nach Schätzungen 2005 etwa 60% der 
Altenpflegekosten von 18 Mio. €. Die verbleibenden 40% teilen sich 
Privathaushalte und die Sozialämter. Ohne Inflationsbereinigung werden diese 
Kosten nach einer vorsichtigen Schätzung* bis 2020 auf 32 Mio. € ansteigen, 
wovon die Pflegekasse 21 Mio. € (66%) übernimmt – wenn es bei der heutigen 
Leistungsverteilung bleibt. Den Restbetrag von 11 Mio. € müssen sich Empfänger 
von Pflegedienstleistungen mit Landkreisen und kreisfreien Städten teilen. Sinken 
die erforderlichen Zuzahlungen durch die Empfänger (z.B. ausbleibende 
Rentenanpassungen), steigen die Anteile der Sozialhilfe. Sie bewirken mehr 
Ausgaben im Sozialhaushalt und ggf. höhere Kreisumlagen und schränken 
Spielräume der kommunalen Ebene – etwa für Zukunftsaufgaben - an anderer 
Stelle ein. Die stationäre Pflege schlägt dabei besonders zu Buche. Auch wenn 
die Pflegekassen hier höhere Zuzahlungen leisten, bleiben Restbeträge von 
mindestens 750.- € pro Fall und Monat zu leisten, die weder vom heutigen noch 
künftigen Rentenniveau abzufangen sind. Die stationäre Pflege nimmt daher eine 
Schlüsselstellung bei der Pflegefinanzierung ein. 

Durchschnittlich bedürfen  ca. 3,5 % aller über 65jährigen der stationären Pflege. 
Dies führt bis 2020 zu einem Bedarf von insgesamt ca. 8 700 stationären 
Pflegeplätzen und einem Mehrbedarf gegenüber heute von ca. 3 750 Betten 
(+75%). Da sich dieser Durchschnittswert nicht gleichmäßig über die Region 
verteilt, ist der künftige Bedarf individuell nach Teilräumen zu ermitteln (siehe 
Tabelle 4.00).  Die Bedarfszahlen im stationären Pflegebereich sind jedoch 
einigen Unsicherheiten ausgesetzt:  Je stärker in der Region Prävention betrieben 
wird und je stärker sich die Eintrittszeitpunkte für stationäre Pflegefälle durch 
verbesserte ambulante Pflege (siehe 4.3.2 und 4.3.3) verschieben lassen, desto 
niedriger die Pflegequote und umso niedriger auch der zusätzliche Bedarf an 
Betten. 
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Eine dezentrale räumliche Verteilung bietet einerseits auch in dünner besiedelten 
Räumen Wahlmöglichkeiten für unterschiedliche Heim-Angebote. Die 
Orientierung an den heutigen Schwerpunkten der Daseinsvorsorge sichert 
andererseits eine gute Erreichbarkeit sowohl für das Personal als auch die 
Angehörigen der Heimbewohner, fördert häufigere Besuche eher als abgelegene 
Standorte und erleichtert den Pflegebedürftigen die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben. Pflegeheimplätze außerhalb der Zentralen Orte und der 
Versorgungsschwerpunkte sind daher raumordnerisch unerwünscht und im 
Hinblick auf vorhandene Flächenpotenziale in den Vorzugsräumen Siedlung 
(siehe 2) auch nicht notwendig. 

* im Zuge des 2008 abgeschlossenen Modellvorhabens „Regionalplanerische Handlungsansätze 
zur Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge 

Gesetzlich vorgeschriebene, einheitliche Qualitätsstandards für Altenpflegeheime 
sind im Planungszeitraum erst ab 2011 erwarten. Positiven Selbstbewertungen 
der Heime stehen gelegentlich „Skandale“ über unzumutbare Pflegeverhältnisse 
gegenüber. Diese färben schnell auf die Heimumgebung ab und schaden nicht 
nur dem Ruf der jeweils berührten Sozialverwaltung. Es ist daher hilfreich und der 
Position der Region angemessen, wenn sich die Pflegeheime hier zusammen mit 
den Kommunen, in denen Heime betrieben werden, sowie den Landkreisen und 
kreisfreien Städten, die deren Leistungen mit Sozialhilfebeiträgen mit finanzieren, 
selbst über überdurchschnittliche Qualitätsstandards der Heime klar werden, 
diese mit den Heimen gemeinsam erarbeiten, durch freiwillige Selbstkontrollen 
regelmäßig sichern und entwickeln und die Qualitätskontrollen im Interesse eines 
besonderen Leistungsmerkmales der Region Havelland-Fläming auch 
veröffentlichen. So könnte die Region Kompetenz und Stärke in einem bisher 
eher vernachlässigten, die Öffentlichkeit jedoch zunehmend berührenden Bereich 
erringen, und ihre Wettbewerbsposition verbessern (vgl. auch S.  ).  Es erscheint 
zweckmäßig, auf kommunaler Ebene den Dialog zwischen Anbietern von 
Pflegeleistungen, ehrenamtlichen Helfern und den von Pflege betroffenen 
Familien in Form erster runder Tische zu beginnen und professionell fortzuführen. 

Häusliche Pflege (ambulante Pflegedienste) 

In den Ober- und Mittelzentren, in den Schwerpunkten der 
Grundversorgung, den Landstädten und den Siedlungs- und 
Entwicklungsschwerpunkten im Berlin nahen Raum sollen in ausreichender 
Zahl und angemessener Qualität Pflegedienste für die ambulante Pflege 
älterer Menschen zur Verfügung stehen.  

Die ambulanten Pflegedienste sollen vor allem den Bedarf an jenen 
Dienstleistungen des jeweiligen örtlichen und überörtlichen 
Versorgungsbereiches abdecken, für die eine höhere Qualifikation der 
Pflegekraft nötig ist. 

Soweit möglich sollen sich die ambulanten Pflegedienste mit 
ehrenamtlichen Kräften  in der häuslichen Pflege (4.3.3) zu einem 
optimierten, hochwertigen Pflegeangebot zusammenfinden. 

Je größer die Zahl der Leistungsempfänger (insbesondere im stationären 
Bereich!) desto größer zunächst die Belastung der Pflegekassen und betroffenen 
Privathaushalte und in der Folge das Risiko von Finanzierungslücken. Zu 
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erwarten sind daher zunehmend höhere Lasten für die Sozialhaushalte mit der 
Konsequenz geringerer Spielräume der Kommunen und Landkreise für 
Zukunftsaufgaben. Es sollte daher im Interesse aller Beteiligten und Betroffenen 
liegen, einem überproportionalen Anstieg des Bedarfs an professionellem 
Pflegeaufwand insbesondere an Heimplätzen entgegen zu wirken. Eine 
qualifizierte ambulante Pflege kann in vielen Fällen die Schwelle zur stationären 
Pflege auch im Interesse des/der Pflegebedürftigen hinausschieben. Da die Zahl 
qualifizierter PflegerInnen begrenzt bleiben wird und deren Leistungen auch 
höhere finanzielle Aufwendungen verlangen, ist es zweckmäßig, die 
Pflegeleistungen zwischen professionellen und ehrenamtlichen Kräften nach 
Leistung und Kompetenz aufzuteilen und so den Einsatz aller Pflegekräfte und 
HelferInnen in einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Pflege und 
Betreuung zu optimieren. 

Die ambulanten Pflegedienste sollten dabei möglichst von zentralen Einsatzorten 
aus arbeiten, um Zeit- und Kostenaufwand zu begrenzen. Als räumliche 
Orientierung bietet sich dabei das Netz Zentraler Orte und die übrigen 
Schwerpunktorte der Daseinsversorgung an. Zentral gelegene Einsatzorte eignen 
sich auch besser für die Anwerbung, Beratung und notwendige Qualifizierung 
ehrenamtlicher Pflegekräfte und könnten auf diese Weise eine 
Knotenpunktfunktion in einem Pflegenetzwerk übernehmen. 

Das Erbringen einer Pflegeleistung ist stets mit logistischen Vorgängen verknüpft: 
die Leistung wird wie ein Produkt vorgehalten – ggf. sogar „konfektioniert“ -, 
transportiert und nach Anlieferung weiter verwertet, es kommt dabei auch zu 
Leerfahrten. Gerade im ländlichen Raum mit langen, teuren Wegen gilt es, die 
ambulanten Pflegeleistungen zu optimieren, wozu sich am besten alle Anbieter 
und Leistungsgeber über ein Netzwerk zu größtmöglichen Optimierungen ihres 
Ressourceneinsatzes verständigen sollten. 

Ehrenamtliche Hilfen 

In allen Teilen der Region soll der Betreuungsbedarf für die häusliche Pflege 
verstärkt durch den Einsatz ehrenamtlich tätiger MitbürgerInnen ergänzt 
werden. 

Dabei ist anzustreben, dass die Zahl ehrenamtlich helfender Mitbürger 
durch Mobilisierung, Weiterbildung, Begleitung und angemessene 
Aufwandsentschädigung mindestens verdoppelt wird. 

Begründung und Erläuterung 

Der Anteil in der Pflege helfender Familienangehöriger nimmt aufgrund der 
zunehmenden Auflösung klassischer Mehrgenerationenhaushalte weiter ab. Im 
ländlichen Raum der Region pflegen heute etwa 7% aller Frauen im pflegefähigen 
Alter zwischen 30 und 65 Jahren, im Berlin nahen Teil sind es nur 5%. Setzt sich 
der Trend sich auflösender familiärer und nachbarschaftlicher Beziehungen fort, 
wird das Potenzial familiären bzw. nachbarschaftlichen Helfens weiter schwinden. 
Aktive Unterstützung scheint hier dringend geboten, um den Folgen zusätzlich 
steigende Kosten im Sozialbereich kommunaler Haushalte bis 2020 zu begegnen. 
Die zu erwartenden Kostenlasten sind abhängig von der Altersstruktur der 
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Bevölkerung und dem Vorhandensein familiärer bzw. nachbarschaftlicher Hilfen. 
Der geschätzte Kostenanstieg liegt im Berlin nahen Raum bei etwa 70% und etwa 
40% im ländlichen Raum (Tabelle 4.00). Die Kommunen sind daher aufgefordert, 
den Bedarf an häuslicher Pflege selbst zu ermitteln und entsprechend 
vorzusorgen. Tabelle 4.00 gibt als Orientierung an, wo mit welcher Nachfrage 
nach ehrenamtlichen Pflegekräften zu rechnen ist und welche altersstrukturellen 
Voraussetzungen zur Bedarfsdeckung vorliegen. 

Gelingt es nicht, den Bedarf an häuslicher Pflege voll zu decken und ggf. so zu 
erweitern, dass mindestens der überproportionale Nachfrage-Anteil nach 
stationärer Pflege gedämmt wird, kann es für viele Pflegebedürftige zu 
unattraktiven und unwürdigen Lebensverhältnissen in der Region kommen und 
deren Wettbewerbsfähigkeit in eine Schieflage geraten. Es muss daher frühzeitig 
damit begonnen werden, die sich öffnende Schere zwischen Pflegebedarf und 
Pflegeleistung durch Mobilisieren von ehrenamtlichen Pflegekräften und 
insbesondere auch Männern und jungen Senioren zu schließen. Um mehr 
Menschen für Engagement zu motivieren bzw. bereits engagierte Menschen für 
ein verstärktes Engagement zu gewinnen, soll in den Pflege-Netzwerken (s.o.) die 
Finanzierung einer Aufwandsentschädigung entwickelt und gezahlt werden. Diese 
sollte sich an ehrenamtlich vergleichbaren Leistungen orientieren. 

Laut Pflegegesetz sind Aufwandsentschädigungen in Form eines geringen  
monatlichen Grundbetrages für ehrenamtliche Betreuungspersonen möglich (§ 45 
SGB XI). Diese können ambulante Träger u.a. mit Hilfe der finanziellen 
Unterstützung der Kreise über die Förderung der Beratungsleistungen von 
Sozialstationen aufbringen. Eine Überarbeitung der kommunalen Förderrichtlinie 
zugunsten der ambulanten Pflege, d.h. eine Bereitstellung zusätzlicher finanzieller 
Mittel, könnte für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen eingesetzt werden 
und somit zur Stärkung ehrenamtlicher Hilfe bei der Pflege beitragen. 
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Schulische Bildung 

Bildungsangebote 

In allen Teilen der Region sollen alle öffentlichen Schulen so qualifiziert 
werden, dass sie ihre Bedeutung als regionaler Standortfaktor voll entfalten 
und zur Wettbewerbsfähigkeit der Region auf einem europäischen 
Spitzenplatz beitragen können. 

Dabei sollen die Schulen ihr Profil mit den Potenzialen stärken, die sie an 
ihrer Umgebung vorfinden und auf diese Weise ihrem Standort und der 
Region positive Impulse zurückgeben. 

Das Angebot schulischer Bildung soll regelmäßig bewertet, Stärken 
herausgestellt und Schwächen durch zusätzliche Qualifizierungen des 
Lehrpersonals, des Unterrichts und der Unterrichtsorganisation sowie 
durch unterstützende Maßnahmen in der Kommune und ggf. auch darüber 
hinaus kompensiert werden. 

Begründung und Erläuterung 

Die Region Havelland-Fläming hat sich in einen Spitzenplatz im europäischen 
Standortwettbewerb erobert. Dies geht vor allem auf die qualifizierten 
Standortangebote am Rand der Metropole Berlin für vielfältige Nutzungswünsche, 
die hervorragend ausgebaute Infrastruktur, den weit überdurchschnittliche Beitrag 
zur Wertschöpfung des Landes, das dichte Geflecht von Forschungseinrichtungen 
und das einmalige kulturelle Erbe zurück. 

Die Qualität der Bildungsangebote öffentlicher Schulen gehört gleichermaßen zu 
den Standortfaktoren der Region. Alle Kräfte in der Region müssen sich dafür 
einsetzen, Schule nicht nur als irgendwie funktionierendes Gebäude mit 
Lehrpersonal in der Fläche zu erhalten, sondern auch mit einem hochwertigen 
Unterricht und optimierten Unterrichtsorganisationen auszustatten, die 
Anstrengungsbereitschaft von Schülern, Eltern und Lehrpersonal gleichermaßen 
zu steigern und ein positives regionales Schulklima zu entwickeln. Scheinbar oder 
tatsächlich gering qualifizierte Schulen schaden nicht nur sich selbst und den 
Schülern, sondern auch dem Schulort und der Region. Es gilt daher Schwächen 
rasch zu erkennen und zu beseitigen. Der Spitzenplatz der Region muss sich 
auch in seiner Bildungslandschaft zeigen. 

Viele Schulen in der Region haben durch ihren Standort einmalige Vorteile, die oft 
zu wenig im Profil der Schule zum Ausdruck kommen. mit besonderem Ruf oder 
gar herausragenden Alleinstellungsmerkmalen. Beispiele dafür sind 

- die wohl älteste Schule der Mark (von-Saldern-Gymnasium Brandenburg a.d.H.)  

- die Schule preußischer Prinzen (Einsteingymnasium Potsdam) 

- der Bundessieger im Projekt „Gegen das Vergessen“ und UNESCO-Schule 
(Gesamtschule B. H. Bürgel in Rathenow)  

- die Schule der Olympiateilnehmer und -sieger (Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule 
Potsdam) 
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- die Schule mit besonderer Verpflichtung zur Menschlichkeit (Sally-Bein-
Gymnasium Beelitz) 

Solche Alleinstellungsmerkmale fördern Identifikationen und können zu 
überdurchschnittlichen Leistungen mobilisieren. Andere Schulen verfügen durch 
ihre Schulumgebung durchaus über solche Alleinstellungsmerkmale, nutzen diese 
aber nach außen – soweit erkennbar – nicht. Dazu gehören die Gymnasien im 
ländlichen Raum (Belzig, Treuenbrietzen, Jüterbog), die aus dieser Lage und dem 
damit verbundenen Potenzial mehr machen könnten. Daraus etwas machen heißt 
ja nicht, ein „Bauern-„ oder „Förster-Abitur“ zu pflegen, sondern aktuelle 
Fragestellungen schulisch wie außerschulisch nachzugehen (Kulturlandschaft, 
biologische Ressourcen, Klimawandel, demografischer Wandel, Globalisierung, 
nachhaltiger Tourismus usw.). und daraus spezifische Kompetenzen zu 
entwickeln. Ähnliche Bezüge könnte das Gymnasium am BBI-Flughafen 
(Blankenfelde-Mahlow) oder an einem Hochtechnologiestandort (Ludwigsfelde) 
aufnehmen und vertiefen. Beispielsweise ist die Firma Rolls Royce ein 
Partnerunternehmen eines Potsdamer Gymnasiums bereits auf dessen 
Homepage zu erkennen – nicht aber bei der Schule „um die Ecke“ in 
Blankenfelde-Mahlow. 

Kommunen, Landkreise und weitere relevanten Kräfte in der Region sollten daher 
die Schulen bei ihrer Profilierung unterstützen, um selbst wieder von einer 
leistungsstarken und leistungsorientierten Schule zu profitieren. Schulabgänger, 
die ihr Wissen und ihre Kompetenz für Problemlösungen vor Ort haben anwenden 
können, sind u.U. auch leichter für einen beruflichen Werdegang in der Region zu 
gewinnen und gehen ihrer Heimat nicht so leicht verloren. Profile müssen aber 
eine solide Qualitätsgrundlage haben. Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung 
und Qualitätskontrolle setzen einen intensiveren Dialog zwischen Schulen und 
den aktiven Gruppen und Gruppierungen einer Kommune voraus.  Der 
Zusammenhalt von Schule, Kommune und Region ist lebenswichtig für eine 
gemeinsame Zukunftsperspektive. Vorteilhaft dazu ist, die Schule und ihren 
Betrieb stärker in die sozio-ökonomische Gegebenheiten und Entwicklungen der 
Standortgemeinde einzubinden, über die Schule Impulse für das soziale Leben zu 
setzen und gesellschaftliche Aktivitäten als Impulse in der Schule zu nutzen. 

Selbst Grundschulen im ländlichen Raum scheinen ihre Vorteile noch nicht 
genügend in den längst laufenden Wettbewerb der Schulen einzubringen. Sie 
müssen keineswegs „Restschulen“ sein: das Beispiel der „Kleinen Grundschule“ 
in Brandenburg zeigt, wie scheinbar überholte Schulmodelle mit Jahrgänge 
übergreifendem Unterricht neue Qualitäten entfalten. Auch eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Grundschule, Kindergarten/Kindertagesstätte und den 
Horten, zwischen benachbarten Grundschulen oder zwischen Schulen der Primar 
und der Sekundarstufe kann zu Qualitätsverbesserungen beitragen, Kinder und 
Jugendliche vor zunehmender Vereinzelung bewahren ohne ihnen die Bezüge 
zum Heimatdorf zu nehmen. 

Generell sollte der sinnliche Reichtum des Landlebens positiv die Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen auf dem Land beeinflussen – nicht von ungefähr liegen 
die großen europäischen Schulen (z.B. Schulpforta, Salem, Eton) auf dem Land. 

Qualifizierung kann und sollte auf unterschiedlichen Ebenen beginnen. Für die 
Schulen der Region sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, das ab 10/2008 
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verfügbare Selbstevaluierungsinstrument SEIS der Bertelsmann Stiftung zu 
nutzen, Brandenburg ist hier mit anderen Bundesländern Vertragspartner.  Der 
zentrale Punkt liegt in der Ausschöpfung vorhandener Qualitätspotenziale durch 
eine bessere Unterrichtsorganisation. Viele Fähigkeiten und Kenntnisse des 
Lehrpersonals sollten daher flexibler, d.h. schul- wie ortsübergreifend genutzt 
werden (optimierte Lehrereinsatzsteuerung).  Weitere Anhaltspunkte erfolgreicher 
Qualifizierung unter Einschluss regionaler Bezüge bildet das Modell Schule & Co 
am Beispiel des Landkreises Herford.  

Eine hochwertige regionale Bildungslandschaft, wie sie für die Region Havelland-
Fläming eigentlich zwingend sein sollte, muss viel stärker als bisher regionale 
Bezüge in die Schularbeit aufnehmen und im Schulprofil auch nach außen zeigen. 
Erster Kontakt mit einer Schule in der Region Havelland-Fläming – etwa auf der 
Schul-Webseite – könnte und sollte dieses besondere Profil erkennen lassen. 

Erreichbarkeit 

In allen Teilen der Region sollen schulische Bildungseinrichtungen unter 
zumutbarem Zeitaufwand erreicht werden. Dieser beträgt von der Wohnung 
der Schüler bis zum Schultor höchstens in der: 

- Primarstufe: 45  Minuten mit öffentlichen Personenverkehr 
(einfacher Weg) 

- Sekundarstufe: 60  Minuten mit öffentlichen Personenverkehr 
(einfacher Weg) 

Wo wegen besonderer Übergangsverhältnisse zur Sekundarstufe II ein 
deutlich größerer Zeitaufwand erforderlich ist (z.B. 2007/2008 Schüler aus 
Belzig, die das Abitur nach Klasse 13 anstreben), soll dieser Wegeaufwand 
auf ebenfalls 60 Minuten begrenzt werden. 

Begründung und Erläuterung 

Im Zuge des Modellvorhabens „Regionalplanerische Handlungsansätze zur 
Daseinsvorsorge“ sind auf der Basis der schulischen Versorgung des Jahres 
2006/2007 Schulstandorte und deren Einzugsbereiche in zahlreichen 
Modellvarianten untersucht worden. Dabei ergaben sich noch hinnehmbare 
Schulwege für das 97% Perzentil aller Schüler für die jeweiligen Erreichbarkeiten 
im Primar- bzw. Sekundarbereich. Die den Varianten zugrunde gelegten 
Entfernungen wurden aus rechnerischen Gründen zunächst in Autominuten 
umgesetzt, um auf aufwändige ÖPNV-Fahrplanmodelle zu verzichten. Eine 
Umrechnung der so ermittelten Einzugsbereichsmodelle ergab dann für die 
Gesamtreisezeit zwischen Haustür und Schulhof  (Wegezeit, Umsteigezeit, 
Wartezeit – nicht jedoch Wartezeit im Schulgelände) von 45 bzw. 60 Minuten. 

Diese Obergrenzen für die Erreichbarkeit setzen voraus, dass die Schuldichte des 
Jahres 2006/2007 im Primarbereich erhalten bleibt und damit auch kleine Schulen 
wie in Görzke, Hohennauen, Paulinenaue und Roskow nicht geschlossen werden. 
3% aller Grundschüler wohnen außerhalb dieser Erreichbarkeiten, meist in 
kleinen Weilern und Hofgruppen. Diese Siedlungen und Siedlungsteile wären nur 
mit unvertretbar hohem Aufwand mit der geforderten Erreichbarkeit an die 
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Schulen anzuschließen; sie würden auch von der Reaktivierung bereits 
geschlossener Schulstandorte nicht profitieren. Die hier genannten 
Schulstandorte im Primarbereich entfalten daher auf der Grundlage der MORO-
Berechnungen auch einen hohen Kosten-Nutzen-Anteil: Der Erhalt der Schule 
und die damit verbundenen Kosten bewirken einen relativ hohen Nutzen, da sie 
einen nach Einwohnern relativ großen Einzugsbereich aufweisen. 
Kostensenkungen können erfahrungsgemäß durch geeignete 
Kooperationsformen erzielt werden, etwa bei einer gemeinsamen Schulleitung, 
einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Schulgebäude durch einen Hausmeister 
oder bei der Mehrfachnutzung von Räumen. 

Neben der Erreichbarkeit gilt es auch, die Schulen als Standort- und 
Wettbewerbsfaktor in der Region zu sichern. Zwischen 1991 und 2007 ist etwa 
die Hälfte aller Grundschulen der Region geschlossen worden. Dem Vorteil 
zentraler, kostengünstigerer Schulstandorte stehen Nachteile entgegen im Zeit- 
und Kostenaufwand für die Schülerbeförderung, bei der Auflösung sozialer 
Bindungen zwischen Schülern und Dorfgemeinschaft und bei der nach außen 
wirkenden Infrastrukturausstattung vor allem in ländlichen Teilen der Region. Die 
schulische Versorgung im Primarbereich in zentralen Orten, in den 
Schwerpunkten der Grundversorgung und in Landstädten gewährleistet dies nicht 
allein. In der Region werden darüber hinaus an weiteren 20 Standorten 
Grundschulen betrieben, ohne die unzumutbar lange Wege entstehen. Auch die 
Schulstandorte der Sekundarstufe I in den zentralen Orten und den 
Schwerpunkten der Grundversorgung bedürfen der Ergänzung durch sechs 
weitere Schulen in den Landstädten und anderen Orten. Dieses noch relativ 
engmaschige Grundschulnetz zusammen mit einem weitmaschigeren Netz im 
Sekundarbereich sichert so ein bis heute wichtiges Standortkriterium: Menschen 
und Unternehmen siedeln sich vorzugsweise dort an, wo eine schulische Bildung 
vorhanden und auch längerfristig garantiert ist. Fehlt diese selbst in einiger 
Distanz, rücken vor allem Standorte im ländlichen Raum auf hintere 
Wettbewerbspositionen. Die Entfaltung unserer herausragenden regionalen 
Standortvorteile durch die räumliche Lage (Metropolennähe) und die 
Verkehrsinfrastruktur auch im ländlichen Raum muss daher durch eine ortsnahe 
und dichte Schulversorgung ergänzt werden. 

Wo schließlich Schulübergänge aufgrund fehlender Schulen unzumutbare Wege 
erzwingen, müssen Möglichkeiten für Wohnort nahe Übergänge durch flexiblere 
Unterrichts- und Kursangebote bereit stehen. Gerade im ländlichen Raum 
müssen auch weniger häufig beanspruchte Formen des Schulwechsels möglich 
sein, um alle Begabtenreserven zu erschließen und Standortnachteile zu 
vermeiden. 
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